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Tabellarische Ubersicht der Beteiligungen nach § 1 Absatz 2 Nr. 8 und 9 der KomHVO NRW

Darstellung der Werte in TE€

Jahresabschluss

Jahresabschluss

Wirtschaftplan 2025

Wirtschaftplan 2026

Wirtschaftplan 2027

Wirtschaftplan 2028

Wirtschaftplan 2029

2023 2024
Jahres- Jahres-
Beteiligung Umsatz . |Umsatz . |Umsatz |Ergebnis |Umsatz |Ergebnis |Umsatz [Ergebnis |Umsatz |Ergebnis [Umsatz |Ergebnis
ergebnis ergebnis
Techni i
echnische Dienste 17.798 51| 18617 56| 18.875 82| 19.211 80
Arnsberg
Stadtentwadsserung
19.197 2.279 19.826 2.008 20.521 1.965 20.928 1.662
Arnsberg
Wirtschaftsférderung *
1.42 -26 1.4 -4 1.4 1 1.47 1 1.4 1 1.4
Arnsberg GmbH ** 8 % 60 0 80 90 3
ke A
Stadtwerke Amsberg 24.325 424 24721 286 25.857 251| 18317 131
GmbH
Neues Freizeitbad
Arnsberg GmbH ** 3.586 0 3.660 0 3.600 0 3.850 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0
VA
weckverband VHS 1.792 199|  1.911 22| 1678 o| 1743 2| 1792 3|  1.850 2| 1912 2
Arnsberg-Sundern
Wasserkraftanlage
70 18 71 17 47 1 47 0 47 0 47 1 47 2
Mohnebogen GmbH
Stadtwerke Arnsberg
Vertriebs- und 46.384 2.460| 35.491 478 32.818 732 31.254 601 | 32.777 605 | 34.301 721 | 35.825 907
Energiedienstl. GmbH
Servicewerke Westfalen 3 5 3 5 )3 3 ’3 5 ’3 5 ’3 5 93 5
Verwaltungs-GmbH
Servicewerke Westfalen
229 2 189 2 378 -22 742 27 753 29 772 38 792 41
GmbH & Co. KG
Warsteiner Verbundges.
mbH 29.590 1.433 17.035 985 20.620 650 18.734 508 19.057 558 19.689 610 20.401 658
Warstein Wind GmbH Gesellschaft wurde in 2025 gegriindet 0 -824 1.981 1.144
Arnsberger Erneuerbare . .
. Gesellschaft wurde in 2025 gegriindet 0 -57 0 -57 0 -57 0 -58
Energien GmbH

* Wirtschaftsplane auf Basis Wirtschaftsplan 2025

** Jahresergebnis / Ergebnis nach Verlustausgleich /-Gbernahme
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Wirtschaftsplan

ARNSBERG fur das Wirtschaftsjahr

2026

TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG

mit den Sparten: Technischer Betrieb / Verwaltung
Fuhrparkmanagement

Abfallwirtschaft
Grunflachenmanagement
Strallenreinigung

Allgemeine Stadtreinigung

STU | Verkehrstechnik | Logistik
Winterdienst

Friedhofe

Forst
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Wirtschaftsplan der "TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG"
fur das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.7.1994 (GV NW. 666/SGV NW 2023) in der z. Zt. giiltigen Fassung, in Verbindung mit §§ 14 - 18

der Eigenbetriebsverordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NW Nr. S. 644/SGV NW 641) in der z. Zt. gultigen Fassung und in Verbindung mit § 9 der Betriebssatzung
der Stadt Arnsberg fiir die eigenbetriebsahnliche Einrichtung "TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG" vom 12.12.2005 in der z. Zt. giiltigen Fassung hat der Rat der Stadt Arnsberg am 19.03.2026
folgenden Wirtschaftsplan fiir die "TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG" fur das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1.
Der Wirtschaftsplan der "TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG" fur das Wirtschaftsjahr 2026 wird
im Erfolgsplan auf a) Ertrage 20.102.484 €
b) Aufwendungen 20.022.484 €
c) Jahresgewinn/Jahresergebnis 80.000 €
im Vermogensplan auf a) Einnahmen (Verflgbare Mittel) 1.790.500 €
b) Ausgaben (Bendtigte Mittel) 1.790.500 €
festgesetzt.
2.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermogensplans erforderlich ist, wird

auf 1.775.500 € davon aus Ermachtigung 590.000€ 2025
festgesetzt.

3.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen, der zur Leistung von Ausgaben des Vermdgensplans in kinftigen Jahren erforderlich ist, wird
auf 1.200.000 €

festgesetzt.
4.

Der Hochstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dirfen, wird

auf 7.500.000 €
festgesetzt.

5.
Auf den erwarteten Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung) sind halbjahrliche Abschlagzahlungen an den Haushalt der Stadt Arnsberg vorzunehmen.
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TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG

L. Riickblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG sind ein interner Dienstleistungsbetrieb in der Rechtsform einer eigenbetriebséhnlichen Einrichtung, bestehend aus insgesamt 10
Geschéftsbereichen oder Sparten, und zwar 8 Produktsparten, = ABFALLWIRTSCHAFT (Gebiihrenhaushalt)) GRUNFLACHENMANAGEMENT, STRASSENREINIGUNG
(Gebiihrenhaushalt), WINTERDIENST (Gebiihrenhaushalt), ALLGEMEINE STADTREINIGUNG, STU | VERKEHRSTECHNIK | LOGISTIK, FRIEDHOFE und FORST sowie 2
Querschnittsparten TECHN. BETRIEB/ VERWALTUNG und FUHRPARKMANAGEMENT.

Die Querschnittsparten TECHN. BETRIEB/ VERWALTUNG und FUHRPARKMANAGEMENT erbringen Personal- und Fahrzeugleistungen fur alle Produktsparten. Der Ausgleich erfolgt im
Wege einer INNEREN LEISTUNGSVERRECHNUNG durch Belastung der Produktsparte und Entlastung der Querschnittsparte in Hohe der erbrachten Leistung.

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG schlieRen das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Fehlbetrag von -55.565,10 EUR ab. Vor Abschluss der Geblihrenhaushalte / Kostenrechnenden
Einrichtungen ergibt sich ein vorlaufiges positives Ergebnis von 576.105,57 EUR. Von diesem ,vorlaufigen® Ergebnis entfallt ein Betrag von 662.095,18 EUR auf die
Gebuhrenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen. Die lGbrigen Geschaftsbereiche (,Sparten Eigenkapitalverzinsung“) schliefen in Summe mit einem Fehlbetrag von -85.989,61 EUR ab
(vgl. auch nachfolgende Erlauterungen). Die geplante Eigenkapitalverzinsung (Wirtschaftsplan 84.000,00 EUR) wurde im Jahr 2024 nicht erwirtschaftet, der ausgewiesene Uberschuss von
30.424,51 EUR dient der Abdeckung von Fehlbetragen der Gebiihrenhaushalte aus Vorjahren.

Der Jahresfehlbetrag 2024 in H6he von -55.565,10 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Jahresergebnis 2024 der TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG als Gesamtbetrieb in Hohe von -55.565,10 EUR (Summe aller Spartenergebnisse) hat fiir sich allein betrachtet,
aufgrund der differenzierten Jahresabschlusssystematiken, einmal der Gebiihrenhaushalte (Verbuchung der Kosteniiber-/Kostenunterdeckungen der Geblihrenhalte) und zum anderen der
Abrechnung der von der Stadt finanzierten Sparten, nur bedingt Aussagekraft. Im Folgenden werden die finanztechnischen Besonderheiten herausgestellt:

- der Gebihrenhaushalt ABFALLWIRTSCHAFT schlieRt das Wirtschaftsjahr 2024 originar mit einem Uberschuss in Héhe von 278.216,04 EUR ab. Die Kosteniiberdeckung wird im
Rahmen des Jahresabschlusses der Gebuhrenriickstellung zugefuihrt und als sonstige Verbindlichkeit (Gebuhrenausgleichsverpflichtung) ausgewiesen. Diese Buchung verandert das
originare Ergebnis des Gesamtbetriebes (KAG) negativ. Der Abschluss des Gebihrenhaushalts Abfallwirtschaft weist daher per Saldo ein ausgeglichenes Betriebsergebnis mit 0,00 €
aus,

- der Gebiihrenhaushalt STRARENREINIGUNG schlieRt das Wirtschaftsjahr 2024 originar mit einem Uberschuss in Héhe von 66.852,61 EUR ab. Die Kosteniiberdeckung wird im
Rahmen des Jahresabschlusses der Geblhrenausgleichsriickstellung zugefiihrt und als sonstige Verbindlichkeit (Gebuhrenausgleichsverpflichtung) ausgewiesen. Diese Buchung
verandert das Ergebnis des Gesamtbetriebs (KAG) negativ. Der Abschluss des Geblihrenhaushalts Stralenreinigung weist daher per Saldo ein ausgeglichenes Betriebsergebnis mit
0,00 EUR aus,

- der Gebiihrenhaushalt WINTERDIENST schlieRt das Wirtschaftsjahr 2024 originar mit einem Uberschuss in Héhe von 30.424,51 EUR ab. Dieser Uberschuss wird zur Abdeckung von
Fehlbetragen aus Vorjahren verwendet. Diese Buchung veréndert das Ergebnis des Gesamtbetriebes positiv und wird als Gewinn ausgewiesen. Der Abschluss des Gebuhrenhaushalts
Winterdienst weist daher per Saldo einen Uberschuss von 30.424,51 €UR aus,

- die Sparte FRIEDHOFE schlieRt das Wirtschaftsjahr 2024 originar mit einem Uberschuss von 160.057,73 EUR ab. Dieser Uberschuss wird nach der abgeschlossenen
Betriebsflihrungsvereinbarung (Betriebsflihrungsentgelt in Hohe der tatsachlichen betrieblichen Aufwendungen) an die STADT erstattet. Die TDA erhalten fiir 2024 somit ein

Betriebsflihrungsentgelt in Hohe von 1.709.942,27 EUR. Die Sparte Friedhtdfe weist im Bereich der TDA, unabhangig von der Darstellung der kostenrechnenden Einrichtung im stadt.
Haushalt, per Saldo ein ausgeglichenes Betriebsergebnis mit 0,00 EUR aus,

T:\Daten FB6\__Technische Dienste Arnsberg\115_Personal, Finanzen, Controlling_FD 6.4\115.110 Finanzen\020_Wirtschaftsplan\Wirtschaftsplan\WP 2026\ErlWP2026.docx
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- die kostenrechnende Einrichtung FORST schlief3t das Wirtschaftsjahr 2024 originar (ausgehend von dem urspriinglich vereinbarten Betriebsfiihrungsentgelt It. Wirtschaftsplan) mit
einem Uberschuss von 126.544,29 EUR ab. Dieser Uberschuss wird nach der geschlossenen Betriebsfiihrungsvereinbarung an die STADT Arnsberg erstattet. Die TDA erhalten fiir
2024 somit ein Betriebsfihrungsentgelt in Hohe von 1.153.455,71 EUR. Die Sparte Forst weist im Bereich der TDA, unabhangig von der Darstellung im stadt. Haushalt, per Saldo ein
ausgeglichenes Betriebsergebnis mit 0,00 EUR aus,

- die Sparte GRUNFLACHENMANAGEMENT schlieRt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Fehlbetrag in Héhe von 176.850,81 EUR ab. Der Fehlbetrag hat negative Auswirkungen auf
die zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung und das Gesamtergebnis des Betriebes,

- die Sparte STU | VERKEHRSTECHNIK | LOGISTIK schlie3t das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Fehlbetrag von 2.977,85 EUR ab. Der Fehlbetrag hat negative Auswirkungen auf die
zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung und das Gesamtergebnis des Betriebes,

- in der Sparte ALLGEMEINE STADTREINIGUNG schlieit das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Uberschuss von 93.839,05 EUR ab. Dieser ist grundsatzlich als Jahresgewinn Teil der
zu erwirtschaftenden Eigenkapitalverzinsung und verandert das Jahresergebnis positiv,

- die Sparte FUHRPARKMANAGEMENT schlieRt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem ausgeglichenen Ergebnis +/- 0 ab. Die geplante zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung von
40.000 EUR wurde nicht erwirtschaftet. S.o.

- die Sparte TECHN. BETRIEB/ VERWALTUNG (Querschnittsparte) finanziert sich durch eine INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG, d.h. die leistungsempfangenden operativen
Produktsparten werden belastet; die Sparte TECHN. BETRIEB /VERWALTUNG entlastet und systembedingt im Rahmen des Jahresabschlusses vollstdndig aufgelést. Die
Wirtschaftsplanveranschlagung (SOLL) sieht in der Sparte TECHN. BETRIEB /VERWALTUNG einen zu erwirtschaftenden Jahresgewinn bzw. eine Eigenkapitalverzinsung in Hohe
von 44.000 EUR vor. Durch die Abschlusssystematik und die vollstdndige Auflésung (IST) der Sparte TECHN. BETRIEB /VERWALTUNG wird die Eigenkapitalverzinsung in den
einzelnen operativen Produktsparten (Spartenergebnis) erwirtschaftet. Durch diese Abschlusssystematik (vollstandige Aufldsung) schlief3t die Sparte TECHN. BETRIEB/
VERWALTUNG generell das Wirtschaftsjahr im Ergebnis in Aufwand und Ertrag ausgeglichen ab.

Nachstehend sind die Zahlen im 5-Jahresvergleich dargestellt:

Wirtschaftsjahr 2024 2023 2022 2021 2020

€ € €
Jahresergebnis:
Einnahmen/Ertrage *) 18.345.672 18.417.412 18.093.184 17.305.216 16.057.903
Ausgaben/Aufwand (einschl. 18.840.388 17.991.819 17.700.061 17.676.643 16.396.304
Steuern) **)
Jahresgewinn (+) / -verlust (-) -55.565 50.884 -393.123 -371.427 --338.401
Zu erwirtschaftende 84.000 155.000 160.000 165.000 168.000

Eigenkapitalverzinsung

*) einschl. Entnahmen aus Ruckstellungen; **) einschl. Zufihrungen zu Riickstellungen, Abdeckung von Fehlbetragen

B-9



L. Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2025

Folge der anhaltenden Krisen (Krieg, Corona, Inflation) sind gestiegene Energie- und Treibstoffkosten, Lieferkettenverzdgerungen, Inflation und damit einhergehende deutliche Preisanstiege
und héhere Tarifabschliisse. Eine belastbare Aussage fiir 2025 stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt als schwierig dar. Gleichzeit soll der Stadthaushalt, als Hauptfinanzier der TECHNISCHE
DIENSTE ARNSBERG, nicht mehr als notwendig belastet werden. In diesem Spannungsfeld sind daher in allen Bereichen Einsparpotenziale zu identifizieren und umzusetzen.

In diesem Kontext soll die Digitalisierung der Prozesse weiter vorangetrieben werden, um Ablaufe zu standarisieren und Informationen schneller verfigbar zu machen, sodass zeitnah
steuernde und korrigierende MafRnahmen ergriffen werden kdnnen. Die Implementierung einer Planungssoftware ist der erste Baustein zur Umsetzung der Malnahme.

Ein Schwerpunktthema im Jahr 2025 war im Bereich Abfallwirtschaft die Qualitat des Bioabfalls, es werden, auch in 2026, die Bioabfalltonnen verstarkt auf Stoérstoffe wie Plastik und
andere Materialien kontrolliert. Es gilt die strengeren Vorgaben- maximal 3 % Storstoffe, davon hochstens 1 % Kunststoff, umzusetzen.

Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre hatten erhebliche Auswirkungen auf den StralRenbaumbestand. Es sind flachendeckend Trockenschaden zu verzeichnen, die zu einem
erhdhten Aufwand bei Kontrolle, Pflege und Erhalt der Baume fihren. Da viele Baume ahnliche Schadbilder aufweisen, missen vermehrt erhaltende MalRnahmen durchgefihrt werden, die
einen erhohten Pflege- und Kontrollaufwand erfordern. Im Strallenraum unterliegen die Baume zudem besonderen Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht, was zusatzliche
Uberwachungsmafnahmen notwendig macht. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse filhren dauerhaft zu einem erhéhten Aufwand in der Baumkontrolle und -pflege. Hinzu kommen infolge
groferer stadtebaulicher Investitionen quantitative und qualitative Veranderungen der Griinstrukturen, die weitere Unterhaltungsressourcen erfordern. Die TECHNISCHEN DIENSTE
ARNSBERG haben darauf reagiert und ein zweites Baumpflegeteam aufgebaut.

Arnsberg hat sich als Ziel gesetzt 2030 klimaneutral zu sein. Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG werden ihren Beitrag dazu liefern und in den kommenden Jahren MalRnahmen
treffen um die CO2 Belastung, die bei der taglichen Arbeit der TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG anfallt, zu hinterfragen und wo immer méglich zu verringern.

. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG erfiillen als Betrieb der Stadt Amsberg Aufgaben der klassischen Daseinsvorsorge. Es werden fiir 2026 keine wesentlichen Anderungen der
grundsatzlichen Aufgabenstellung erwartet. Ziel fir die nachsten Jahre ist es, vor dem Hintergrund der stadt. Finanzen (Haushaltssanierungsplan) und der knappen Finanzausstattung, die
Leistungsféhigkeit des Betriebs und die Qualitdt der betrieblichen Leistung zu erhalten. Hierbei ist insbesondere die Abwagung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zwischen
Eigenleistung und Fremdvergabe zu beachten.

Schwerpunktthema der kommenden Jahre liegt im Fuhrparkmanagement. Hier muss der Fokus verstarkt auf den Lebenszyklus und die Auslastung der Fahrzeuge sowie auf die schrittweise
Umstellung auf alternative, ressourcenschonendere Antriebsformen gelegt werde, um die europaische Clean Vehicles Direktive (CVD) rechtskonform umzusetzen. Investitionen in
Nutzfahrzeuge der Abfallwirtschaft und StralRenreinigung sind dringend umzusetzen um dem stetigen Anstieg der Ausfallzeiten und Instandsetzungskosten gegen zu steuern. Der
Investitionsstau der vergangenen Jahre fiihrt zu einer jahrlich sinkenden Abschreibung, die den Finanzbedarf fir Neuinvestitionen decken muss. Die Finanzierungsliicke ist daher zukiinftig
durch die Aufnahme von Fremddarlehen zu schlieRen.

In 2026 muss im Bereich der Abfallwirtschaft das geanderte Elektro- und Elektronikgesetz umgesetzt werden. D.h. Biirgerinnen dirfen Elektroaltgerate kiinftig nicht mehr selbst in
Container/Boxen einsortieren. Die Annahme und Vorsortierung muss durch geschultes Personal erfolgen. Dies bedeutet auch, dass der Annahmebereich so organisiert werden muss,
dass eine Entgegennahme der Elektrogerate, die Prifung und Zuordnung sofort méglich ist. Ziel ist es Brandrisiken durch Lithiumbatterien in Geraten zu reduzieren.
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Die Digitalisierung von Prozessen soll auch im Jahr 2026 bei den Technischen Diensten weiter umgesetzt werden. Bereits angestoRen wurde die Implementierung einer neuen Software
fir das Fuhrparkmanagement sowie der digitalen Arbeitszeiterfassung der Mitarbeitenden. Insbesondere liegt der Focus bei der Arbeitszeiterfassung auf dem Einsatz von digitalen
Erfassungsgeraten, um eine zeitnahe, nachvollziehbare und standardisierte Datenerfassung sicherzustellen.

Eine groRe Herausforderung ist weiterhin, durch die Gewinnung qualifizierter und fachlich gut ausgebildeter Mitarbeiter*innen sowie durch Fort- und Weiterbildung des vorhandenen
Personals die Leistungsfahigkeit des Betriebs zu erhalten und auszubauen. Dariiber hinaus gilt es, das Image und die Attraktivitdt der Tatigkeiten bei den TECHNISCHE DIENSTEN
ARNSBERG zu starken, um im Wettbewerb mit der Wirtschaft um geeignetes Personal bestehen zu kénnen.
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Stand: 03.12.2025

Voranschlag Voranschlag RE
2026 2025 2024
EURO EURO EURO
1. Umsatzerlése 19.211.181 18.874.793 18.155.993
2. Erhéhung oder Verminderung des Bestands
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 1.305
4. sonstige betriebliche Ertrage 266.750 = 19.477.931 159.250 = 19.034.043 188.373 18.345.672
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren 934.500 832.500 917.451
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 6.383.995 6.691.500 6.695.535
6. Personalaufwand
a) Léhne und Gehalter 6.836.453 6.484.804 6.021.997
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersver-
sorgung und fir Unterstitzung 2.363.547 2.215.193 2.077.859
. Abschreibungen auf immaterielle Vermoégens-
gegenstiande des Anlagevermogens und Sach-
anlagen 1.150.000 1.005.000 835.794
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.195.295 = 19.863.790 2.126.046 =  19.355.043 2.291.752 18.840.388
9. sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0 0 1.350
10. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 5.473 0 0
11. Sonstige Steuern 24.000 22.000 23.602
12. Zwischensumme Jahresergebnis -415.332 -343.000 -516.968
13. a.) Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) 129.221 0 0
b.) Entnahme aus Riickstellungen / Riicklagen (+) 624.553 425.000 806.472
c.) Zufiihrung an Riickstellungen / Riicklagen (-) 0 0 345.069
14. Jahresgewinn- verlust/Eigenkapitalverzinsung 80.000 82.000 -55.565
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Es wird auf die zusatzlichen Erlauterungen auf den Spartenblattern im

Anhang verwiesen.

1. Umsatzerlose

Gebuhreneinnahmen (ABFALL, STRARENREINIGUNG, WINTERDIENST)
sonstige Geblhreneinnahmen (z.B. Bedarfsabfuhren, Abfallsacke, Wertstoffbringhof)
Stadt. Anteil an den Kosten der Stral3enreinigung/Winterdienst (sog. "Allgemeininteressen-Anteil")
Erlése aus Leistungen Technischer Betrieb (LV STADT) Einzelfaktura
Erldse aus Arbeiten fur Dritte

Erlése KFZ-Management (LV STADT)

Erlése Tankanlage (LV STADT)

Erlése aus Stromverkauf

Betriebsfliihrungsentgelte STADT (incl.Strassenunterhaltung)

Erlése aus Schmuckgrunverkauf

Erlése aus Forstnebennutzungen

Erlésminderungen

periodenfremde Ertrage

sonstige betriebliche Ertrage

sonstige betriebliche Ertrage 19%

Jagdpachten, sonstige Pachten und Dauernutzungsentgelte
Abgrenzungsbetrage Jagdpachten

Mieten und Pachten

Erstattungen "DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND"

sonstige Umsatzerlése

Kostenersatz Stadt und HSK

E1  Gebiihreneinnahmen

Gebuhreneinnahmen der klassischen Gebihrenhaushalte ABFALL , STRARENREINIGUNG und WINTERDIENST

Eine Gebihrenerhéhung zum 01.01.2026 ist nicht vorgesehen.

(Weitere Einzelheiten zu den Gebiihreneinnahmen, vgl. auch Spartenerlduterung)

Erlduterungen zum Erfolgsplan 2026
TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG

Voranschlag Voranschlag Ergebnis
WJ. 2026 WJ. 2025 2024
EURO EURO EURO
8.933.631 E1 9.195.993 8.543.441,43
280.000 E2 250.000 279.859,25
222.000 E3 222.000 222.000,00
587.300 E4 1.095.000 1.418.868,34
0 14.000 1.322,00
250.000 250.000 235.154,91
45.000 45.000 44.763,66
1.700 1.000 1.666,97
7.950.000 E5 7.000.000 6.663.397,98
500 1.000 0,00

500 E6 3.000 302,52

0 0 0,00

0 0 0,00
133.300 E7 221.000 130.328,69
20.250 E7 0 20.150,24
59.200 56.000 50.821,08

0 0 4.194,81

41.800 E8 39.800 45.732,07
260.000 225.000 259.883,10
170.000 E9 0 0,00
256.000 E10 256.000 234.106,27
19.211.181 18.874.793 18.155.993,32

B-13



Voranschlag Voranschlag Ergebnis
WJ. 2026 WJ. 2025 2024
EURO EURO EURO

E2  sonstige Geblihreneinnahmen (z.B. Bedarfsabfuhren, Abfallsécke, Wertstoffbringhof)

E3  Stadt. Anteil an den Kosten der StralBenreinigung/Winterdienst (sog. "Allgemeininteressen-Anteil™")
Nach dem StralRenreinigungsgesetz NRW konnen die Gemeinden die Kosten der StraRenreinigung (auch
Winterdienst) nicht in vollem Umfang an den Gebiihrenzahler weitergeben. Es ist ein "Allgemeininteressen-
Anteil" geblhrenmindernd in der Geblhrenkalkulation zu beriicksichtigen. Dieser Anteil ist von der STADT zu
tragen. In Anlehnung an die neuere Rechtsprechung wurde ein stadt. Anteil an den Kosten der
StralRenreinigung und an den Kosten des Winterdienstes in Hohe von 17 % errechnet.

E4  Erlése aus Leistungen des Technischen Betriebs (LV STADT)

Erlose aus der Weiterberechnung von Personal- und Fahrzeugleistungen hauptsachlich der Sparte STU |
VERKEHRSTECHNIK | LOGISTIK und Planungsleistungen GRUN.
Die Leistungen sind stark witterungsabhangig.

E5  Betriebsfiihrungsentgelte
Die TDA erhalten von der STADT fiir die Betriebsfiihrung der nachstehenden Betriebsbereiche ein jahrlich neu
auszuhandelndes Betriebsfiihrungsentgelt,
und zwar fiir 2026
GRUNFLACHENMANAGEMENT = 3.730.000 €

FRIEDHOFE = 1.850.000 €
FORST = 1.200.000 €
ALLG. STADTREINIGUNG = 420.000 €
STRASSENUNTERHALTUNG = 750.000 € vgl. auch Spartenerlduterungen.

E6  Erlése aus Forstnebennutzungen

Forstnebennutzungen sind u.a. Erlése aus der Vermietung der Grillhiitte, Holzsammelscheine,
Begehungsscheine

B-14
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2. Erhéhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

4. Sonstige betriebliche Ertrage

Erlése aus dem Verkauf von Vermdgensgegenstanden, Sachanlagenabgange
Zuweisung des Landes zu den Kosten der Kriegs- /Fremdarbeitergraber, Judenfriedhéfe
Anerkennungs- und Wegenutzungsgebihren

Lohnkostenzuschusse

Ertrage aus Schadensfallen

Ertrage aus der Auflésung von Riickstellungen

E7

E8

E9

E10

sonstige betriebliche Ertrdge
Uberwiegend Erlése aus dem Verkauf von Alteisen und Elektro- und Mischschrott, Verkauf von
Abfallbehélterzubehor (Schlosser, Deckel) Brennholz (FORST) u.a.

Mieten und Pachten
U.a. Miete fur die Werkstattraume der Hochbauhandwerker, Rechenzentrum |, Pacht fir Funkmasten sowie
Pacht fir Ausstellungsflachen Steinmetze, Pachtertrage kleinerer Grundstiicke Griin.

sonstige Umsatzerl6se
ABFALL: Transportvergltung zur RELO-Anlage
VERKEHRSTECHNIK: Veranstaltungsleistungen

Kostenersatz

ABFALL: Kostenersatz des HSK fiir die Zwischenlagerung von Sonderabfillen und die Verwertung von Altautos.

WINTERDIENST: Kostenerstattung der STADT fir die Winterwartung von offentlichen Stralen, Wegen, Platzen
sowie vor Offentlichen und stadt. Grundstiicken (Anliegereigenschaft)

TECHN. BETRIEB: Kostenerstattung fir Abfallberatung;

FORST: Kostenersatz STADT fiir "forstfremde Aufgaben" (Unterhaltung von Altdeponien)

11

Voranschlag

Voranschlag

Ergebnis

WJ. 2026 WJ. 2025 2024
EURO EURO EURO
0 0 0

0 0 1.305,00
200.000 100.000 0,00
39.500 39.000 38.568,11
250 250 80,50
26.000 55.000 88.954,90
1.000 20.000 58.949,93

0 0 1.820,00
266.750 214.250 188.373,44
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5. Materialaufwand

a)

E11

E12

E13

Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fiir
bezogene Waren

Strombezug

Gasbezug

Wasserbezug

Brennstoffe, Heizol

Kraftstoffe fur Fahrzeuge, Maschinen und Gerate
Betriebsstoffe Maschinen und Gerate
Materialdirektverbrauch
Nebengeschaftsaufwand (Material)

Inventur-, Preis-, Bewertungsdifferenzen

Betriebsstoffe / Kraftstoffe fiir Fahrzeuge, Maschinen und Geréte
Kraftstoffe fiir die betriebseigene Tankanlage sowie Betriebsstoffe fiir Maschinen und Gerate (vgl. auch
Spartenerlduterung).

Materialdirektverbrauch (Unterhaltung des Betriebshofes/AulRenstiitzpunkte)
FRIEDHOFE = 18.000 € (Vorjahr 30.000 €) Materialaufwand betriebliche Infrastruktur,
FORST = 50.000 € (50.000 €) Arbeitsmaterial, Zdune, Pflanzen, Wiederaufforstung

GRUN = 150.000 € (100.000 €) (iberwiegend Material Kinderspielplatze, Pflanzen, Zaune,
WINTERDIENST = 40.000 € (50.000 €) Streumaterial,

TECHN. BETRIEB = 20.000 € (20.000 €) Bauunterhaltungsmittel,

KFZ = 20.000 € (10.000 €) Werkstatt, Lager

AST = 7.000 €(7.000 €) Hundekotbeutel, Besen, Miillsacke etc.

ABFALL =25.000 € (28.000 €) Materialaufwand Behalterverwaltung

Nebengeschaftsaufwand (Material)
Uberwiegend weiterberechnete Treibstoffkosten an Dritte (FD der STADT, Feuerwehr, Sport).

12

Voranschlag Voranschlag Ergebnis
WJ. 2026 WJ. 2025 2024
EURO EURO EURO
84.000 89.000 82.196,24
52.700 28.000 19.832,66
20.700 19.000 14.326,76
9.300 14.000 14.910,07
381.800 E11 370.000 384.868,82
6.000 2.500 2.607,86
350.000 E12 295.000 366.095,34
30.000 E13 15.000 32.539,33

0 0 73,42
934.500 832.500 917.450,50
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b)

E14

E15

Voranschlag Voranschlag Ergebnis
WJ. 2026 WJ. 2025 2024
EURO EURO EURO

Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
Entwasserungsgebuhren 26.170 25.000 23.422,47
Fremdleistungen 1.970.825 E14 2.136.500 2.354.606,27
Kosten der Abfallberatung 35.000 50.000 35.971,00
Entsorgungsgebiihren (vormals Deponiegebiihren) an den HSK 4.352.000 E15 4.480.000 4.281.535,73
Personalgestellung 0 0 0,00
Nebengeschaftsaufwand (Fremdunternehmerleistungen) 0 0 0,00
6.383.995 6.691.500 6.695.535,47

Fremdleistungen 2026

ABFALL: Kosten Fremdunternehmen Altpapier-,Sperrbmiill- und Laubentsorgung, GefaBmieten "Altpapier",
Weihnachtsbaumabfuhr, Containerabfuhren Wertstoffbringhof = 541.825 €; Stadtreinigung: Vergabe
Spezialreinigung 0 €;

GRUN: Fremdunternehmerleistungen fiir die Ifd. Unterhaltung der Park- und Griinanlagen, Kinderspielplatze,
AuRenanlagen Schulen, Kindergarten = 450.000 €;

FRIEDHOFE: Fremdunternehmerleistungen, insbesondere Pflege von AuRenfriedhofen, kleinere
Unterhaltungsmanahmen = 230.000 €;

FORST: Unternehmereinsatz Holzernte und Holzriickung, Wegebau = 215.000 €;

TECHN. BETRIEB: u.a. Gebdudeunterhaltung/-instandhaltung, Reinigung = 74.000 €;
FUHRPARK: Unterstiitzung externer bei Spezialfahrzeugen 30.000 €

STRABENREINIGUNG: Entsorgungskosten StraBenkehricht = 30.000 €;
WINTERDIENST: Vergabe des Winterdienstes fir die Ortsteile VoBwinkel, Bachum, Bergheim, Oeventrop,
Mischede, Wennigloh und Teile von Neheim an Fremdunternehmer sowie Mitarbeitereinsatz der SWA und

GBM =390.000 €;

STRASSENUNTERHALTUNG: Bauschuttentsorung 10.000 €;
Einzelheiten zu den Fremdleistungen, vgl. auch Spartenerlduterung.

Entsorgungsgebiihren an den HSK
Die Entsorgungsgebiihren des HSK im Jahr 2026: Hausmiill je Tonne 258 € , Biomiill je Tonne 133 €.

13
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6. Personalaufwand

a)

b)

E16

E17

Lohne und Gehalter

Entgelte TARIFLICH BESCHAFTIGTE

Besoldung BEAMTE

Lohnkostenzuschiisse (wird im IST unter Ertrage gebucht)

Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung und

fiir Unterstiitzung

Sozialversicherung TARIFLICH BESCHAFTIGTE

Berufsgenossenschaftsbeitrag, Unfallversicherung GUVV

Versorgungsleistungen, Beitrdge zur Versorgungskasse f. Beamte, ZVK Tarifl. Beschaftigte
Zufuhrung an die Rickstellung f. Pensionsverpflichtungen Beamte

Unterstitzungen, Beihilfen

Personalnebenkosten

Zwischensumme Personalaufwand

Personalaufwand;

Der Ansatz basiert auf den Daten der Hochrechnung des FD Personalwesen und beinhalten eine
angenommene tarifliche Erhohung fiir die tariflich beschaftigten Mitarbeitenden in Héhe von 3%. Fir die
Beamten wird eine Erhéhung in gleicher Hohe angenommen.

Abschreibungen auf immaterielle Vermégensgegenstiande des
Anlagevermogens und Sachanlagen

Abschreibungen;

Abschreibungen des Anlagevermégens der TDA 1.150.000 € und zwar,

TECHN. BETRIEB = 90.000 €, FUHRPARKMANAGEMENT = 830.000 €

(insgesamt handelt es sich hier um Gebaude, Einrichtungen, Fahrzeuge und Geréte);
ABFALL = 200.000 € (MllgefdRe,Waschplatz und Software ),

GRUN = 4.400 €(Geratehauser,Hardware,Eventmatten),

STRASSENUNTERHALTUNG = 3.600 €

WINTERDIENST = 2.400 € (Winterdienstgerate, Salzsilos, Soleanlage),

FRIEDHOFE = 5.100 € (Umbaukasten etc.),

FORST = 14.500 € (Forstgerate, Mitarbeiterunterkunft).

Das Anlagevermogen wird auf Basis der Anschaffungs-/Herstellungswerte linear abgeschrieben.
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Voranschlag Voranschlag Ergebnis
WJ. 2026 WJ. 2025 2024
EURO EURO EURO
6.636.942 6.367.726 5.847.069,72
199.511 172.078 174.927,59
0,00 0,00

6.836.453 6.539.804 6.021.997,31
1.440.641 1.347.099 1.225.854,87
72.700 61.000 74.387,37
775.106 715.094 709.157,24
18.100 47.000 18.238,00
57.000 45.000 50.221,67

0 0 0,00
2.363.547 2.215.193 2.077.859,15
9.200.000(E£76 | 8.755.000| 8.099.856,46
1.150.000 E17 1.005.000 835.793,72
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8. sonstige betriebliche Aufwendungen
Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen etc;
Schutzkleidung
KFZ-Kosten
Leasingkosten
Fahrradleasing
Mietleasing Maschinen und Geréate
Mieten, Pachten, Jagdpachten
Gebuhren
Sickerwasserentsorgung Deponie Wildshausen
Mitglieds- und Verbandsbeitrage
Versicherung des bewegl. Vermégens (Feuer-, Wasser-, Sturm-, Glasbruchschaden, Inventar)
Versicherungen fur Fahrzeuge
Maschinen-/Elektronikversicherung/Photovoltaikanlage
Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung
Birobedarf, Blicher und Zeitschriften, Papier, sonstige Geschaftsausgaben
EDV-Kosten, Kopierer etc.
Verwaltungskostenbeitrag an STADT
Abflihrung an STADT (kalk. Kosten ABFALL)
Kommunikationskosten
Frachtkosten, Porto etc.
Werbematerial und Inserate u.a.
Reisekosten, Km-Geld-Erstattungen
Reprasentationen, Bewirtungskosten
Priifungs- und Beratungskosten
Aufwandsentschadigungen
Fortbildungskosten
Sonstige Aufwendungen

Abschreibungen auf Forderungen (Wertberichtigungen)
Inanspruchnahme von Einzelwertberichtigungen
Periodenfremde Aufwendungen

Verluste aus Anlagenabgangen

E18 Unterhaltung der Betriebseinrichtung, Werkzeuge, Kleingeréte, Reparaturen etc;
Ersatz und Instandhaltung von Wirtschaftsglitern bis netto 250 €

E19 KFZ-Kosten
Instandhaltung und Zubehorbeschaffung mit direkter Fahrzeugzuordnung

15

Voranschlag Voranschlag Ergebnis
WJ. 2026 WJ. 2025 2024
EURO EURO EURO
84.800 E18 60.500 79.754,91
77.591 57.000 70.328,92
420.000 E19 420.000 615.134,95
190.000 180.000 104.388,91
38.500 41.500 38.726,90
190.000 E20 217.848,25
141.604 E21 300.300 127.594,76
26.600 14.400 23.552,11
15.000 12.000 17.160,23
5.130 7.030 4.674,25
22.300 17.800 21.132,74
140.000 120.000 138.928,78
0 0 0,00
28.200 26.000 26.068,48
6.500 5.400 5.831,04
109.200 E22 151.000 87.901,77
575.000 E23 563.000 620.680,78
13.175 E24 13.730 13.677,00
17.700 15.000 18.101,66
500 100 525,18
2.500 3.000 5.544,50
5.300 5.500 3.913,87
1.100 700 4.657,83
20.000 E25 20.000 14.000,00
2.000 3.000 1.891,32
30.500 30.000 21.413,90
31.095 E26 34.086 19.075,62
1.000 25.000 0,00

0 0 -10.756,70

0 0 0,00

0 0 0,00
2.195.295 2.126.046 2.291.751,96




E20

E21

E22

E23

E24

E25

E26

Voranschlag
WJ. 2026
EURO
Mietleasing Maschinen und Geréte
Mieten fir Winterdienstfahrzeuge/-geréte, etc.

Mieten, Pachten

Miete fur den Wertstoffbringhof Hlstener StraRe und Objekt Huttenstr. FORST/Baumkontrolle ; des Weiteren
Pachten fiir Kinderspielplatze, Erbbauzinsen fir Friedhofsflachen FH Rumbecker Holz sowie Pachten des
Forstbetriebs.

EDV-Kosten, Kopierer efc.

Wartungskosten und Softwareanpassung (Abfallwirtschaft); Wartungskosten der Software SYSCON
(Grunflacheninformationssystem); Software HADES (Friedhofswesen); GISCON (Forst); Kosten Finanz-
Software S.1.V. kVASy (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und digitale Rechnungsbearbeitung) sowie Druck-
und Kopierkosten (Druckerkonzept)

Verwaltungskostenbeitrag an STADT
Verwaltungskostenbeitrag fiir das Tatigwerden der Querschnittsverwaltung (Fachdienste der Stadtverwaltung)
von,

TECHN. BETRIEB / FUHRPARK =232.000 €,
ABFALL =190.000 €,
STRARENREINIGUNG = 56.000 €,
WINTERDIENST = 51.000 €,
FRIEDHOFE = 21.000 €,
FORST = 25.000 €.

Die VKB werden im Folgejahr spitz abgerechnet.

Abfiihrung an STADT (kalk. Kosten ABFALL)
Die Kosten fir die Verrohrung der ehemaligen Hausmulldeponie "Am Stockumer Bach" werden als
Anlagevermogen bei der STADT gefiihrt. Die kalkulatorischen Kosten werden der Stadt erstattet.

Priifungs- und Beratungskosten
Kosten der Priifung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprifungsgesellschaft sowie Kosten des
jahrlichen Uberwachungsaudits des Entsorgungsfachbetriebs (Abfallwirtschaft).

sonstige Aufwendungen

Der Ansatz enthalt planmaRig u.a. den Kostenbeitrag der TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG fiir die Umlage und
Leistungen des Werkarztzentrum, Aufwand fir Krdanze (Gedenktage) sowie den Betriebskostenzuschuss fiir FH-
Verein Bachum u.a.
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Voranschlag
WJ. 2025
EURO

Ergebnis
2024
EURO
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10.

11.

12.

13.

Voranschlag Voranschlag Ergebnis
WJ. 2026 WJ. 2025 2024
EURO EURO EURO
. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage
0 0 1349,95
Zinsen und ahnliche Aufwendungen
Fremdkapital-/Darlehnszinsen 5.473 E27 0 0,00
E27 Fremdkapital- /Darlehnszinsen;
Darlehensaufnahme fir Investitionen in Abfallsammelfahrzeuge geplant
E28 Zinsen an Stadthaushalt 0 E28 0 0,00
Der Kassenbestand der TDA wird in dem Kassenbestand der STADT geflihrt. Nach einer internen Vereinbarung
werden Kontokorrentzinsen an die Stadt nicht gezahlt.
Sonstige Steuern
E29 Sonstige Steuern; 24.000 E29 22.000 23.602,05
Kfz-Steuern fur Fahrzeuge des FUHRPARKMANAGEMENTS
Zwischensumme Jahresergebnis -415.332 -343.000 -516.968,45
Voranschlag Voranschlag Ergebnis
WJ. 2026 WJ. 2025 2024
EURO EURO EURO
a) Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) 129.221 E30 0 0,00
b)  Entnahme aus der Gebiihrenausgleichsriickstellung (+) 624.553 E31 425.000 806.472,00
c) Zufiihrung an die Gebiihrenausgleichsriickstellung (-) 0 E32 0 345.068,65

E30 Abdeckung von Fehlbetrdgen aus Vorjahren
Teilweise Abdeckung der Fehlbetrdge aus Vorjahren Winterdienst.
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E31 Entnahme aus der Gebiihrenausgleichsriickstellung Voranschlag Voranschlag Ergebnis
Nach den Vorschriften des KAG sind Kostentiberdeckungen der Gebiihrenrechnungen innerhalb der nichsten WJ. 2026 WJ. 2025 2024
vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen. EURO EURO EURO
Im Jahr 2026 (Stand 31.12.2024)

a.) wird der GebUhrenausgleichsriickstellung "Abfallwirtschaft" ein Betrag in Héhe von 500.000 € entnommen.
b.) der Gebuhrenausgleichsriickstellung "Winterdienst" wird ein Betrag in Hohe von 64.553 € entnommen
und gebihrenmindernd in die Kalkulation eingerechnet.

c.) der Gebiihrenausgleichsriickstellung des Geblihrenhaushalts Stralenreinigung wird ein Betrag in Hohe von
60.000 € entnommen und gebiihrenmindernd in der Kalkulation beriicksichtigt.

E32 Zufiihrung an die Geblihrenausgleichsriickstellung /. . . freie Riicklage
Der Wirtschaftsplanansatz ist zunachst 0,00 €.
Etwaige im Rechnungsergebnis in den Gebihrenhaushalten ABFALLWIRTSCHAFT, STRARENREINIGUNG und
WINTERDIENST entstehenden Gebiihrentiberschiisse werden im Rahmen des Jahresabschlusses der jeweiligen
Gebuhrenausgleichsriickstellung zugefiihrt und in den Folgejahren gebihrenmindernd in der
Gebuhrenkalkulation beriicksichtigt.

14. Jahresgewinn- verlust/ Eigenkapitalverzinsung 80.000 E33 82.000 -55.565,10

E33 Jahresgewinn/ Eigenkapitalverzinsung (Abfiihrung an den Stadthaushalt);
Als Ausgleich fiir die Ubernahme des Anlagevermégens des friiheren Baubetriebsamtes durch die TECHNISCHE
DIENSTE ARNSBERG ist eine Eigenkapitalverzinsung an den Stadthaushalt abzufiihren.
Die Eigenkapitalverzinsung ist im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu erwirtschaften und als Jahresgewinn
auszuweisen.
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Vermogensplan 2026
TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG

EURO EURO EURO
Benotigte Mittel Einzelsumme Zwischensumme Gesamtsumme
I. Betriebliche Investitionen
1. Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte mit Geschifts-,
Betriebs- und anderen Bauten 40.000 40.000 = 40.000
2. Betriebs- und Geschiftsausstattung
a) Kleingerate, Werkzeuge 45.000
b) Inventar, Mobilien 137.000
c) Gerate, Maschinen 250.000
d) Fahrzeuge 1.300.000 = 1.732.000 = 1.732.000
Il. Finanzbedarf
a) planmaRige Tilgungen 18.500
b) auBerplanmaRigeTilgungen 0
¢) Umschuldungen 0 = 18.500 = 18.500
—1.790.500
Verfugbare Mittel
I. Eigenmittel
1. Abschreibungen 0 1.150.000
2. Zuschlsse 0 0
3. Eigenkapital 0 = -1.135.000 = 15.000
Il. Fremdmittel
1a. Neuaufnahmen aus Ermachtigung 2025 590.000
1b. Neuaufnahmen fiir 2026 1.185.500
2. Umschuldungen 0 = 1.775.500 = 1.775.500

1.790.500
- B-23

19



Erlauterungen zum Vermogensplan 2026

Stand 17.12.2025

Benoétigte Mittel

Betriebliche Investitionen

. Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte mit Geschafts-,

Betriebs- und anderen Bauten

AuRenanlagen/Zaunanlage

. Betriebs- und Geschaftsausstattung

a) Kleingeréte, Werkzeuge;

Allgemeine Pauschale zur Beschaffung von Kleingeraten, Werkzeugen etc.

Gerate Forst (jahrliche Erneuerung aufgrur
Maschinen u. Gerate TDA
Werkzeuge E-Fahrzeuge

b) Inventar, Mobilien;
Allgemeine Sachmittel Behalterverwaltung
Abfall Behalter Grin
Wallboxen
Batteriebox Abfallwirtschaft
Software fur weitere Digitalisierung

c) Geréte, Maschinen;
Anhanger (fir Spielplatz)
Streumaschine (fir HSK AR 805)
Laubsauger
Hacker
Hochdruckreiniger mobil
Anbaugerat Mahwerk fur Holder
stat. Hochdruckreiniger mit Chipsystem

7.000
30.000
8.000

60.000
10.000

5.000
12.000
50.000

10.000
50.000
85.000
50.000
15.000
10.000
30.000

v:\finanzen\kostenre\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxErlautVermpl
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EURO
Einzelsumme

EURO

EURO

Zwischensumme Gesamtsumme

40.000

45.000

137.000

250.000

40.000

432.000

472.000



Bendtigte Mittel

Finanzbedarf

d) Fahrzeuge;

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen vorgesehen:

EURO

Einzelsumme

EURO EURO
Zwischensumme Gesamtsumme

Fahrzeug (alt)  Kennzeichen Fahrzeug (neu) Kosten
Art/ Bereich/ Baujahr Bj. EURO
Hecklader HSK AR 929 2017 Hecklader 380.000
Hecklader HSK AR 915 2013 Hecklader 380.000
CityCat HSK AR 978 2019 Kleinkehrmaschine Elektro 250.000
Sprinter LadeborcHSK AR 942 2012 E-Fahrzeug m.Ladebordwand 90.000
Ladog Geratetrager 100.000
Allradsprinter Doka Kipper 100.000
1.300.000
nachrichtlich Fahrzeuge aus Erméchtigung 2025
Es sind folgende Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im WJ 2025 beauftragt:
Fahrzeug (alt)  Kennzeichen Kosten
Art/ Bereich/ Baujahr Lieferzeit |Ersatzfahrzeug EURO
Kranwagen VKT ~ HSK AR 805 7.26 Kranwagen 18t 273.700
Krankwagen Griin  HSK AR 825 5.26 Multifunktionsfahrzeug 550.000
VW Multivan HSK AR 835 2.26 Multivan VW 80.000
Unimog HSk AR 856 3.26 Geratetrager Mulfitunkitonsfahrzeug 231.300
1.135.000
Alternative Antriebe werden in jedem Fall geprift und FordermaRnahmen beriicksichtigt!
a) planmafige Tilgungen 18.500
b) auBerplanmaRigeTilgungen 0
¢) Umschuldungen 0

v:\finanzen\kostenre\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxErlautVermpl
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1.300.000
1.300.000
18.500 18.500
1.790.500
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Verfiigbare Mittel

Eigenmittel

1.

Abschreibungen

Die geplanten zu erwirtschafteten Abschreibungen werden in Héhe von

zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2026 herangezogen.

Zuschiisse

Eigenkapital

Verlustvortrag Ausgleich Stadt
Entnahme aus Ricklagen
Eigenmittel Kassenbestand

Fremdmittel

1.

Neuaufnahmen Fremdmittel

zur Finanzierung der MaRnahmen des Vermoégensplanes aus Ermachtigung 2025

zur Finanzierung der MaRnahmen des Vermogensplanes aus 2026

Umschuldungen

v:\finanzen\kostenre\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxErlautVermpl
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EURO
Einzelsumme

1.150.000

0
0
-1.135.000

EURO EURO
Zwischensumme Gesamtsumme

590.000
1.185.500

0

15.000

1.775.500
0 1.775.500
1.790.500
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Finanzplan 2026-2031

TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG

hier Ergebnis vor Feststellung WP 2026 =
Benotigte Mittel
Il. Betriebliche Investitionen

1. Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte mit
Geschifts-, Betriebs- und anderen Bauten

2. Betriebs- und Geschaftsausstattung
a) Kleingerate, Werkzeuge
b) Inventar, Mobilien
c) Gerate, Maschinen
d) Fahrzeuge

Il. Finanzbedarf
a) planmaRige Tilgungen
b) auRerplanmafige Tilgungen
¢) Umschuldungen

Verfiigbare Mittel

I. Eigenmittel
1. Abschreibungen
2. Zuschisse
3. Eigenmittel/Kassenbestand/Abschreibungsiiberschuss

Il. Fremdmittel
1. Neuaufnahmen
2. Umschuldungen

23

R-Ergebnis 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO
-8.220,00 280.000 0 40.000 50.000 0 0 0 0
27.149,94 30.000 30.000 45.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
156.995,85 150.000 150.000 137.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
204.315,58 205.000 225.000 250.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
790.471,44 760.000 1.190.000 1.300.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0,00 0 0 18.500 227.000 235.600 244.500 253.700 263.200
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
1.170.712,81 1.425.000 1.595.000 1.790.500 1.527.000 1.485.600 1.494.500 1.503.700 1.513.200
835.793,72 910.000 1.005.000 1.150.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
334.919 0 0 -1.135.000 227.000 185.600 194.500 203.700 213.200
0,00 515.000 590.000 1.775.500 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
1.170.712,81 1.425.000 1.595.000 1.790.500 1.527.000 1.485.600 1.494.500 1.503.700 1.513.200
B-27



Stand: 30.06.2025

Stellen gesamt mit Vorjahresvergleich

Wirtschaftsjahr Besoldungsgruppe Entgeltgruppe fiir Tariflich Beschaftigte n. TVoD Auszu-
n. BBesG / gD/hD bildende
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 15 14 13 12 11 10 9c 9 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 SUMME
2025 0,0 00 0,0 073 00 2,0 0,0 1,0 00 00 10 30 10 10 30 641 90 65 605 150 150 0,7 0,0 0,0 125,88 4
am 30.06.2025 0,0 0,0 00 1,00 00 20 0,0 1,0 00 00 00 50 00 10 30 541 90 95 533 16,0 16,0 3,0 0,0 0,0 125,16 4
besetzt (IST)
Wirtschaftsjahr Besoldungsgruppe Entgeltgruppe fiir Tariflich Beschaftigte n. TV6D Auszu-
n. BBesG / gD/hD bildende
Soll A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 15 14 13 12 11 10 9c 9 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 SUMME
2026 00 00 10 00 20 00 00 1,0 00 00 00 50 00 10 30 64 90 85 585 17,0 130 0,7 0,0 0,0 126,15 5
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Stand: 12/2025

Planstellen 2026 nach Sparten

Sparte Besoldungsgruppe Entgeltgruppe fiir Tariflich Beschaftigte Auszu-
n. BBesG / gD/hD n. TVoD Ibildende
A15 A13 A12 A11 A10 A9 15 14 13 12 1 10 9c 95 9a 8 7 6 5 4 3 20 SUMME
Betriebsleitung/ Verwal- 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 35 0 0 0 0 0 0 6,50 0
tung/ Buchhaltung
Te. Betrieb/Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 34 0 45 495 17 13 0,74 O 92,15 0
Fuhrparkmanagement/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 8,00 1
Werkstatt
Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4,00 0
Griinflichenmanagement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 6,00 0
StraBenreinigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Forst 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 4 0 0 0 0 7,50 3
Friedhofswesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2,00 0
GESAMT 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 1 3 64 9 85 585 17 13 0,74 0 126,15 4
B-29
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Erlauterungen zur Spartenrechnunqg

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG bestehen aus insgesamt 10 Geschaftsfeldern bzw. Sparten, davon 2 Querschnittbereiche TECHN. BETRIEB/
VERWALTUNG (alle manuellen Mitarbeiter, Meister und Fachdienstleitung, Betriebsleitung, Mitarbeiter der Allgemeinen Verwaltung und Buchhaltung) und
FUHRPARKMANAGEMENT (Mitarbeiter der KFZ-Werkstatt, KFZ-Meister und KFZ-Management, alle Fahrzeuge und Gerate) sowie 8 Produktbereiche
ABFALLWIRTSCHAFT, GRUNFLACHENMANAGEMENT, STRARENREINIGUNG, WINTERDIENST, ALLG. STADTREINIGUNG, STRARENUNTERHALTUNG,
FRIEDHOFE und FORST (Produkt- bzw. Gesamtverantwortlichkeit).

Die Querschnittssparten sind auf volle Kostendeckung ausgelegt und ausgeglichen. Der zu erwirtschaftende Jahresgewinn bzw. die Eigenkapitalverzinsung (Folge der
Vermdgensubertragung durch die Stadt bei Griindung der TECHNISCHE DIENSTE) wird bei der Veranschlagung in den Querschnittsparten TECHN. BETRIEB/
VERWALTUNG und FUHRPARKMANAGEMENT abgebildet. Im Jahresabschluss werden die Querschnittsparten aufgeldst und das Ergebnis in den Produktsparten
ausgewiesen.

Die einzelnen Sparten finanzieren sich auf unterschiedliche Weise:

die Sparten TECHN. BETRIEB/ VERWALTUNG und FUHRPARKMANAGEMENT erbringen aufgrund ihrer Querschnittsfunktion Leistungen
(spartenubergreifender Einsatz, Austauschbarkeit von Maschinen und Personal) fiir alle tGbrigen Sparten und finanzieren sich aus einer INNEREN
LEISTUNGSVERRRECHNUNG mit den anderen Geschaftsfeldern;

die Sparte ABFALLWIRTSCHAFT ist ein klassischer Gebihrenhaushalt und finanziert sich fast ausschlief3lich aus Gebuhreneinnahmen (Abfallbeseitigungs-
gebuhren), ebenso die Sparten STRABRENREINIGUNG (StralRenreinigungsgebihr) und WINTERDIENST (Winterdienstgebihr);

bei den Sparten GRUNFLACHENMANAGEMENT und ALLG. STADTREINIGUNG iibernehmen die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG die Betriebs-
fUhrung fur die Stadt Arnsberg. Die STADT zahlt hierfiir ein jahrlich neu zu vereinbarendes Betriebsfiihrungsentgelt (Beschlussfasssung Haushalt);

die Sparte STU | VERKEHRSTECHNIK | LOGISTIK (vormals STRABENUNTERHALTUNG) erzielt Erlése aus der Weiterberechnung von Personal- und
Fahrzeugleistungen auf der Basis einer konkreten Einzelbeauftragung durch die STADT i.R. eines Auftraggeber-/Auftragnehmerverhaltnisses (pauschalierte
Leistungsabrechnung);

fiir den Bereich FRIEDHOFE zahlt die STADT aufgrund einer abgeschlossenen Betriebsfiihrungsvereinbarung ein Betriebsfiihrungsentgelt in Héhe der
tatséchlichen Aufwendungen. Die Friedhofsgebiihren werden im Stadthaushalt vereinnahmt. Der Gebihrenhaushalt FRIEDHOFE wird im Stadthaushalt
abgebildet.

der Bereich FORST finanziert sich vollstdndig durch ein von der STADT zu zahlendes Betriebsfuhrungsentgelt. Dieses wird jahrlich neu
verhandelt. Im Gegenzug werden die Erlése aus Holzverkauf an den Stadthaushalt abgefihrt.

B-30
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Erfolgsplan 2026
TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG

Stand: 03.12.2025 - Spartendarstellung -

STU |
Art GESAMT- Techn. Betrieb/ Fuhrpark- Abfall- Griinfl.- Strafen- Allg. Stadt- Verkehrstech. | Winter- Friedhofe Forst
BETRIEB Verwaltung managem. wirtschaft managem. reinigung reinigung Logistik dienst
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
1. Umsatzerlose 19.211.181 94.000 305.000 8.653.574 3.785.800 477.988 480.000 1.163.300 1.041.069 1.852.000 1.358.450
2. Erhéhung oder Verminderung des Bestands
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. sonstige betriebliche Ertrige * 266.750 26.000 200.000 0 39.500 0 0 0 0 1.000 250
ERTRAG 19.477.931 120.000 505.000 8.653.574 3.825.300 477.988 480.000 1.163.300 1.041.069 1.853.000 1.358.700
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - Entlastung - 11.968.000 9.470.000 2.310.000 0 63.000 0 0 0 125.000 0 0
SUMME ERTRAG 31.445.931 9.590.000 2.815.000 8.653.574 3.888.300 477.988 480.000 1.163.300 1.166.069 1.853.000 1.358.700
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren 934.500 120.000 416.000 35.000 172.700 0 7.500 35.500 40.000 49.000 58.800
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 6.383.995 89.000 30.000 4.908.825 452.000 30.000 20.000 10.000 390.000 239.000 215.170
6. Personalaufwand
a) Loéhne und Gehélter 6.836.453 5.103.322 431.902 242.994 388.225 0 0 0 0 118.081 551.929
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersver-
sorgung und fiir Unterstiitzung 2.363.547 1.627.363 131.008 78.647 131.947 4.900 1200 3.500 0 92.426 292.556
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermoégens-
gegenstdande des Anlagevermogens und Sach-
anlagen 1.150.000 90.000 830.000 200.000 4.400 0 0 3.600 2.400 5.100 14.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.195.295 320.315 894.731 384.994 139.028 90.088 1.300 10.700 229.001 49.393 75.745
AUFWAND 19.863.790 7.350.000 2.733.641 5.850.460 1.288.300 124.988 30.000 63.300 661.401 553.000 1.208.700
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - Belastung - 11.968.000 2.200.000 15.000 3.300.000 2.600.000 413.000 450.000 1.100.000 440.000 1.300.000 150.000
SUMME AUFWAND 31.831.790 9.550.000 2.748.641 9.150.460 3.888.300 537.988 480.000 1.163.300 1.101.401 1.853.000 1.358.700
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 5.473 0 2.359 3114 0 0 0 0 0 0 0
11. Sonstige Steuern 24.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Zwischensumme Jahresergebnis -415.332 40.000 40.000 -500.000 0 -60.000 00 0 64.668 0 0
13. a.) Abdeckung von Fehlbetrdgen aus Vorjahren (-) 129.221 0 0 0 0 0 0 0 129.221 0 0
b.) Entnahmen aus Riickstellungen / Riicklagen (+) 624.553 0 0 500.000 0 60.000 0 0 64.553 0 0
c.) Zufiihrung an Riickstellungen / Riicklagen (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Jahresgewinn-verlust / Eigenkapitalverzinsung 80.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stand: 07.10.2024

Erfolgsplan 2025
TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG
- Spartendarstellung -

STU |
Art GESAMT- Techn. Betrieb/ Fuhrpark- Abfall- Griinfl.- StraBBen- Allg. Stadt- Verkehrstech.|  Winter- Friedhofe Forst
BETRIEB Verwaltung managem. wirtschaft managem. reinigung reinigung Logistik dienst
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
1. Umsatzerlose 18.874.793 93.300 305.000 8.787.258 3.535.500 478.111 480.000 1.028.000 928.624 1.902.000 1.337.000
2. Erhéhung oder Verminderung des Bestands
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. sonstige betriebliche Ertrédge * 159.250 0 101.000 0 57.000 0 0 0 0 1.000 250
ERTRAG 19.034.043 93.300 406.000 8.787.258 3.592.500 478.111 480.000 1.028.000 928.624 1.903.000 1.337.250
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - Entlastung - 11.894.300 9.412.300 2.300.000 0 62.000 0 0 0 120.000 0 0
SUMME ERTRAG 30.928.343 9.505.600 2.706.000 8.787.258 3.654.500 478.111 480.000 1.028.000 1.048.624 1.903.000 1.337.250
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren 832.500 103.000 396.000 38.000 116.500 0 7.500 0 50.000 60.000 61.500
b) Aufwendungen flir bezogene Leistungen 6.691.500 165.000 11.500 5.015.000 401.000 30.000 70.000 0 350.000 419.000 230.000
6. Personalaufwand
a) Léhne und Gehalter 6.484.804 4.950.164 328.829 231.548 301.846 0 0 0 0 111.757 560.660
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersver-
sorgung und fiir Unterstiitzung 2.215.193 1.609.053 113.102 50.810 95.624 1.000 0 3.000 0 95.074 247.530
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermoégens-
gegenstinde des Anlagevermdgens und Sach-
anlagen 1.005.000 90.000 700.000 185.000 4.000 0 0 2.500 6.500 3.000 14.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.126.046 342.383 848.569 410.000 115.530 61.411 2.500 22.500 200.424 49.169 73.560
AUFWAND 19.355.043 7.259.600 2.398.000 5.930.358 1.034.500 92.411 80.000 28.000 606.924 738.000 1.187.250
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - Belastung - 11.894.300 2.200.000 250.000 3.106.900 2.620.000 500.700 400.000 1.000.000 501.700 1.165.000 150.000
SUMME AUFWAND 31.249.343 9.459.600 2.648.000 9.037.258 3.654.500 593.111 480.000 1.028.000 1.108.624 1.903.000 1.337.250
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Sonstige Steuern 22.000 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Zwischensumme Jahresergebnis -343.000 46.000 36.000 -250.000 0 -115.000 00 0 -60.000 0 0
13. a.) Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.) Entnahmen aus Riickstellungen / Riicklagen (+ 425.000 0 0 250.000 0 115.000 0 0 60.000 0 0
c.) Zufiihrung an Riickstellungen / Riicklagen (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Jahresgewinn-verlust / Eigenkapitalverzinsung 82.000 46.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B-32
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Bericht iiber die Abwicklung des Erfolgsplans

im Wirtschaftsjahr 2024

der "TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG"

hier: Spartenergebnisse (Stand 30.09.2025)

=

s als in der Finanz-
buchhaltung werden die
Bewegungen der
Gebifrenausgleichsriickstellungen
nichtin dem Konto 4695000 als
“EriGsminderung® nachgewiesen,
sonder separat unter Ifd. 13 dieser
Kostenartenrechnung. Dies hat
keine Auswirkung auf das.
Betriebsergebnis, dient nur der
besseren Transparenz.

Sparteniibersicht GuV TDA 2024 Gesamtbetrieb Techn. Betrieb/ qung Allg. sTU| ik | Friedhsfe Forst Art
i (Gebiihrenhaushalt) Logistik i tiw) inri inri
WP 2024 R-Erg. 2024 WP2024  RErg.2024 | WP2024  RErg.2024 | WP2024  R-Erg.2024 | WP2024  R-Erg.2024 | WP2024  R-Erg.2024| WP2024  RErg.2024| WP2024  R-Erg.2024| WP2024  RErg.2024 | WP2024  R-Erg.2024 | WP2024  R-Erg.2024
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
1. Umsatzerlse 18.208.871 18.155.993,32 62300 90350,11 305000  312.681,34 8560.747 8.590.663,84 3455500 3.439.086,67 478111 464.707,58 470000 44812645 1.025.000 1.147.075,53 565713 64042212 1871300 1.711.053,57 1415200 1311.826,11| | 1. Umsatzerlose
2. Erhéhung oder Verminderung des Bestands 2. Erhihung oder Verminderung des Bestands
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen o 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen o 1.305,00 0 0,00 0 1.305,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 000 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige Ertrige 126.250 188.373.44 0 9077490 71.000 0.00] 0 0,00 54.000 8667198 0 0,00 [ 0,00 0 0. 0 0.00) 1.000 7.869.54 250 3.057,02| | 4. sonstige Ertrige
ERTRAG 18.335.121 18.345.671.76 62300 181.125,01 376.000  313.986,34 8560.747 8.590.663,84 3509500 3.525.758.65 478.111 46470758 470.000 44812645 1.025.000 1.147.075,53 565713 64042212 1.872.300 1.718.923,11 1.415450 1.314.883,13 ERTRAG
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG -Ertrag- 11.634.400 9.966.834.19| 9302400 _7.811.304,90 2.150.000 _2.006.181.87 0 0,00 62000 62.725.00 0 0,00 0 000 0 000 120000 8520142 0 0,00 0 1.421,00 INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG -Ertrag-
SUMME ERTRAG 29.969.521 28.312.505.95| 9364700 7.992429.91 2526.000 2.320.168,21 8560747 8590.663.84 3571500 3.588.483.65 478.111 46470758 470.000 44812645 1.025.000 1.147.075.53 685713 72562354 1.872.300 171892311 1415450 1.316.304.13 SUMME ERTRAG
5. Materialaufwand 5. Materialaufwand
) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren 993.250 917.450,50| 128000 9532588 396.000  417.431,07 35000  18.252,07 140750 178.179,06 0 0,00 5500 122,19) 10000 4943111 43500  27.91192 83000  48.009,50 151500 82787.70 Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 6.569.500 6.695.535.47 140000 112.607,80 11500 17.835,01 5.005.000 4.854.591,99 331.000 73570315 30000 2862698 62000  17.887.80 0 4328587 290000 39391274 370000  315.147,82 330000 17593631 b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
6. Personalaufwand 6. Personalaufwand
2) Lohne und Gehaiter 6.446.331 6.021.997,31 5035175 4.555210,96 318576 381.047,35 176674 184.336,55 311706 282712,03 0 0,00 4 0,00 0 0,00 4 0,00 111280 109.514,29 492920 509.176,13 a) Lohne und Gehalter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersver- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir
sorgung und fiir Unterstiitzung 2.053.667 2.077.859,15 1473420 1.428.551,76] 91941  114581,96 34823 5379492 80655 10287467 1000 4.868,37 0 115679 3000 353113 0 0,00 93535 89.37473 266292 279.12482 Altersversorgung und fiir Unterstiitzung
7. i 7. i auf i i 6
gegenstinde des Anlagevermdgens und Sach- gegenstinde des Anlagevermdgens und Sach-
anlagen 910.000 835.793,72 95000 7340557 600.000  566.805.93 185000  162.447.46 5.000 6.694,02 0 197,00 0 0,00 2500 298341 6.500 5.165,00 2.000 388733 14000 14.208,00 anlagen
8. sonstige 1.850.802 2291.751.96 349.105 _ 291.226.23 792.983  977.577.14 397.250 _ 361.288,77° 71789 147.804.83 61411 106.996,61 2500 133577 9500 39.908.33 50749 _ 239.387.52 47.485 5203279 68.030  74.10397| | 8. sonstige
AUFWAND 18.823.549 18.840.388,11 7.220.700_6.556.328,20 2211.000 2475.278.46 5833747 5634.711.76 949.900 _1.454.057.76 92.411__140.688,96 70.000 25000 139.139,85! 390749 666.377.18] 707.300 _617.966.46 1.322.7421.135.336,93 AUFWAND
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - Aufwand- 11.634.400 9.966.834.19 2100.000 1.436.109,71 250,000 _-178.346.25 3.007.000 _2.959.065.99 2620.000 231091065 500.700 _372.166,01 400000 _333.784,85 1.000.000_1.010.913,53 440.293.85. 1.165.000 _1.100.956,65 90.000 __180.979.20 INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - Aufwan
SUMME AUFWAND 30457.949 9320700 _7.992.437,91 2.461.000 2.296.932.21 8840747 _8593.777.75 3.569.900 _3.764.96841 593.111_512.854,97 470,000 1.872.300 1.718.923,11 1412741 1.316316,13
9. sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage [ 0 [ 0,00 0 1.329.95 [ 0.00] 0 0,00 [ 0 0,00 0 12,00] [ 9. sonstige Zinsen und ahnliche Ertrége
10. Zinsen und ahnliche [ [ 0,00 [ 0,00 [ u,n_ol 0 0,00 [ 0 0,00 0 0,00] | 10. Zinsen und ahnliche
11._Sonstige Steuern 29308 [ 25000 23.236,00 0 000 1,600 366,05 0 000 [ 0 000 2708 000] | 12. Sonstige Steuern
11, Ergebnisse der gewdhnlichen Geschafts-
12._Zwischensumme Jahresergebnis -517.736 -516.968.45| 44.000 0 40.000 0 -280.000 __ -1.783,96 0 -176.850,81 -115.000 _-48.147,39 0 9383905 0 297785 -206.736 __-381.04749 [ 0 0 [ tatigkeit
13. ) Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) 204.736 0,00 0 0,00 4 0,00 0 0,00 4 0,00 0 0,00 4 0,00, 4 0,00, 204.736 0,00 0 0,00 0 000/ [13. a) Abdeckung von Fehlbetrigen aus Vorjahren
b.) Entnahmen aus Riickstellungen/Riicklagen (+) 806.472 806.472,00 0 0,00, 4 0,00 280.000  280.000,00! 4 0,00 115000  115.000,00 0 0,00, 4 0,00, 411472 41147200 0 0,00 0 0,00 b.) Entnahmen aus Riicklagen
c) Zufiihrung an Rii Riicklagen (-) o 345.068.65| [ 0,00/ 0 0,00 0 27821604 [ 0,00 0 66:85261 [ 0.00] 0 0,00/ 0 0.00] o 000 0 000 c.) Zufiihrung an Riicklagen
14. Jahresergebnis/Eigenkapitalverzinsung 84.000 -55.565.10 44.000 000 40.000 0,00 [ 000 0 -176.850,81 0 000 0 9383905 0 297785 0 3042451 [ 0,00 0 000| |14. Jahresergebnis/Eigenkapitalverzinsung
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Technischer Betrieb/ Verwaltung

Wirtschaftsjahr 2026

Stand 03.12.2025

IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
ERTRAG E1
Die Sparte Technischer
1. Umsatzerlose Betrieb/Verwaltung ist eine
4600000 | Erlése Techn. Dienste (LV STADT) - - gggfﬁgl'j'gzzpa“e- Sie erbringt
4606000 | Erlése aus Stromverkauf 1.666,97 1.000 1.700 Fahrzeugleistungen fiir die
4694696 |sonstige Umsatzerlose - - - anderen Sparten und finanziert
5340000 |sonstige betriebliche Ertrage 0% 30.412,14 35.000 35.000 sich durch die INNERE
5340020 |sonstige betriebliche Ertrage 19% - - - (LLE\})STDU;‘%ﬁ;’i‘ﬁ;‘fﬁg’:gﬂﬁz
5340110 pgrlodenfremde Eﬂrage . - - ist die benétigte Deckung zur
5346201|Miet- und Pachteinnahmen IC (LV Stadt) 22.300,00 22.300 22.300 Finanzierung der Aufwandsseite
5346400 | Kostenersatz (Abfallberatung) 35.971,00 35.000 35.000 unter Einbeziehung der zu
Zwischensumme 1 90.350,11 93.300 94.000 erwirtschaftenden
Eigenkapitalverzinsung.
Erh6hung oder Verminderung des Bestandes an fertigen
2. und unfertigen Erzeugnissen - - -
3. andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4. sonstige betriebliche Ertrage
5310000 |Ertrage aus Veranderungen Wertberichtigungen - - -
5320000 |Ertrage aus der Auflésung von Riickstellungen 1.820,00 - -
5346100|Lohnkostenzuschisse - 26.000
5347000 |Ertrage aus Schadensfallen - - N
Zwischensumme 4 1.820,00 - 26.000
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Entlastung) 7.811.304,90 9.412.300 9.470.000 E1
Summe ERTRAGE 7.903.475,01 9.505.600 9.590.000 _

v:\finanzen\wirtschaftsplan\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxTB.VW
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IST SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
AUFWAND
Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betr........
5401000 | Strombezug 60.932,42 60.000 60.000
5402000|Gasbezug 10.955,69 20.000 36.000
5403000 | Wasserbezug 2.925,47 3.000 3.000
5430000 |Betriebsstoffe fir Maschinen und Gerate 1.076,92 - 1.000
5450000 | Materialdirektverbrauch 19.435,38 20.000 20.000
Zwischensumme 5a) 95.325,88 103.000 120.000 E2
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen Ansatz fiir Gebaudereinigung
5408000 | Entwasserungsgebiihren 12.928,12 15.000 15.000 Br;?e?r?;\ll\;izd?niaﬁnahmen
5470000|Fremdleistungen 99.679,68 150.000 74.000 E2 Betriebshof?
Zwischensumme 5b) 112.607,80 165.000 89.000
Personalaufwand
a) Lohne und Gehilter
5510000| Tariflich Beschaftigte/ Entgelte 4.500.813,09 4.951.543 5.044.627
5520000|Beamte/ Besoldung 54.397,87 53.621 58.695
5530000 |Beschaftigungsentgelte Aushilfen - -
5654100 | Zufiihrung Altersteilzeitriickstellung - - -
5346100|Lohnkostenzuschiisse - 88.954,90 55.000 -
5510001 |Erstattung Personalaufwand STU durch STADT - - -
Zwischensumme 6a) 4.466.256,06 4.950.164 5.103.322
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen........
5600000|SV Tariftlich Beschaftigte 943.990,84 1.074.453 1.097.172
5622000 |Berufsgenossenschaftsbeitrag, Unfallversicherung 4.358,17 3.000 4.600
5650000 |Beitrage Versorgungskasse Beamte 469.628,44 119.000 126.000
5651000|Zuweisung ZVK Tariflich Beschaftigte - 378.600 382.591
5654000 | Zufiihrung Pensionsriickstellung Beamte 960,00 15.000 1.000
5660000 | Unterstiitzungen, Beihilfen 9.614,31 19.000 16.000
5999999 | Personalnebenkosten - - -
Zwischensumme 6b) 1.428.551,76 1.609.053 1.627.363
PERSONALAUFWAND Zwischensumme 6 5.894.807,82 6.559.217 6.730.685 E3 [E3
Der Ansatz basiert auf den Daten
Abschreibungen 73.405,57 90.000 90.000 der Hochrechnung des FD

v:\finanzen\wirtschaftsplan\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxTB.VW
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IST SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
Personalwesen sowie eine
sonstige betriebliche Aufwendungen ;?Ej:jr’:;rzeerr‘;igfe"lfgin d der
5451000|Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen 329,00 2.000 500 Besoldung um 3 %.
5453000 | Schutzkleidung 4.456,77 3.000 5.000
5475000 KFZ Kosten - - -
5475200|Fahrradleasing 28.203,62 6.000 28.000
5475300|Mieten/Mietleasing Maschinen u. Gerate 546,21 700 -
5840000|Abschreibungen Forderungen/ Einzelwertberichtigung - 25.000
5840001 |Inanspruchnahme Einzelwertberichtigungen - 38.549,57 - -
5911000|Gebuhren 1.232,14 700 1.300
5912000 Mitgliedsbeitrage - 1.300 -
5920000|Gebaude-, Inventarversicherung 8.938,31 5.000 8.500
5922000|Maschinen-/Elektronikversicherung - - -
5923000 | Eigenschaden/Haftpflichtversicherung 16.038,99 17.000 18.500
5930000 |Buromaterial 2.311,10 3.000 2.300
5931000|EDV-Kosten (KDVZ), Kopierer etc. 35.303,66 60.000 38.000
5932000 | Verwaltungskostenbeitrag 212.640,14 180.000 191.000
5940000 | Kommunikationskosten 2.222,71 1.500 2.000
5941000 | Frachtkosten, Portokosten - - -
5950000 |Inserate, Werbung 3.550,38 3.000 500
5960000|Reisekosten 386,02 3.000 500
5962000 |Bewirtung, Reprasentationen 3.011,07 - -
5970000/ Prifungs- und Beratungskosten 14.000,00 15.000 15.000
5991000|Aufwandsentschadigungen 1.891,32 3.000 2.000
5993000/ Fortbildung 1.065,60 6.000 3.000
5999000 |sonst. Aufwendungen - 6.351,24 7.183 4.215
5999999 | Periodenfremde Aufwendungen - - -
Zwischensumme 8 291.226,23 342.383 320.315 E4
INNERE LV; Leistungen des
Fuhrparkmanagements,
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Belastung) 1.436.109,71 2.200.000 2.200.000 E4 Be;egSt?_'iung von Fahrzeugen
un eraten.
SUMME AUFWAND 7.903.483,01 9.459.600 9.550.000
sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 8,00 - -

v:\finanzen\wirtschaftsplan\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxTB.VW
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IST SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
10. Zinsen und dhnliche Aufwendungen - - -
11. Sonstige Steuern - . .
12. Zwischensumme Jahresergebnis 0,00 46.000 40.000
13. a.) Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) - - -
b.) Entnahme aus Gebiihrenausgleichsriickstellung (+) - - -
c.) Zufiihrung an Gebuhrenausgleichsriickstellung (-) - - - E5
Vgl. Erlauterung E 33 Erfolgsplan
ERGEBNIS
Jahresgewinn (+) /
14. Jahresverlust (-) 0,00 46.000 40.000 E5

v:\finanzen\wirtschaftsplan\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxTB.VW
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Fuhrparkmanagement /Werkstatt

Wirtschaftsjahr 2026

Stand 03.12.2025

IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
ERTRAGE

1. Umsatzerlése
4600000 |Erldse Technischer Betrieb (LV STADT/SWA) 30.637,57 10.000 10.000
4601000 |Erldse aus Arbeiten f. Dritte - - -

4602000 |Erlose KFZ-Management 235.154,91 250.000 250.000

4605000 |Erldse Tankanlage 44.763,66 45.000 45.000

4694696 sonstige Umsatzerlose - - -

5340000|sonstige betriebliche Ertrage 0% 2.125,20 - -

5340020 |sonstige betriebliche Ertrage 19% - - -

5346300|Erlése aus der Vermietung von Werbeflachen - - -
Zwischensumme 1 312.681,34 305.000 305.000
Erhéhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen

2, und unfertigen Erzeugnissen - - -

3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.305,00 - -

4, sonstige betriebliche Ertrage E1
5303000|Verkaufserldse/Sachanlagenabgénge - 100.000 200.000 Die Querschnittsparte Fuhrpark
5346300 |Werbeflachenvermietung - f'”?‘tnz';“ S'Eh dt“rCh

Ty Py welterperecnnete
5347000|Ertrage aus Schadensfallen - 1.000 - Fahrzeugleistungen (INNERE LV)
Zwischensumme 4 - 101.000 200.000 fur die einzelnen Produktsparten.
Der Betrag deckt die
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Entlastung) fiuwendundon auf der
Fahrzeugleistungen an die operativen Sparten 2.006.181,87 2.300.000 2.310.000 E1 |Beriicksichtigung der zu
erwirtschaftenden
Eigenkapitalverzinsung.
Summe ERTRAGE 2.320.168,21 2.706.000 2.815.000 o

v:\finanzen\wirtschaftsplan\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxKFZ
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IST SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
AUFWAND
Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betr........
5410000 | Kraftstoffe f. Fahrzeuge 380.797,16 370.000 380.000
5430000 |Betriebsstoffe fiir Maschinen und Gerate 560,41 1.000 1.000
5450000 | Materialdirektverbrauch 18.825,38 10.000 20.000
5479000 |Nebengeschaftsaufwand Material 17.174,70 15.000 15.000
5480000 |Inventur-, Preis,- Bewert.Diff. 73,42 - -
Zwischensumme 5a) 417.431,07 396.000 416.000
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
5470000|Fremdleistungen 17.835,01 11.500 30.000
5473000|Personalgestellung -
5479100|Nebengeschéftsaufwand Fremdleistungen - - -
Zwischensumme 5b) 17.835,01 11.500 30.000
Personalaufwand
a) Lohne und Gehilter
5510000| Tariflich Beschaftigte/ Entgelte 381.047,35 328.829 431.902
5654100|Zufiihrung Altersteilzeitriickstellung - - -
Zwischensumme 6a) 381.047,35 328.829 431.902
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen........
5600000|SV Tariflich Beschaftigte 80.458,67 82.613 95.370
5622000 |Berufsgenossenschaftsbeitrag, Unfallversicherung 2.422,88 2.000 2.200
5651000|Zuweisung ZVK Tariflich Beschaftigte 31.700,41 28.489 33.438
5999999 | Personalnebenkosten - - -
Zwischensumme 6b) 114.581,96 113.102 131.008 E2
Personalaufwand des KFZ-
PERSONALAUFWAND Zwischensumme 6 495.629,31 441.931 562.910 E2 |Managements und der
Mitarbeitenden der KFZ-
Werkstatt.
Abschreibungen 566.805,93 700.000 830.000

v:\finanzen\wirtschaftsplan\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxKFZ

36

B-40




IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen E3+ E4
5451000|Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen 28.284,96 30.000 27.000 E3 |Ansatz fir die Unterhaltung der
5453000/ Schutzkleidung 4.221,73 1.500 10.000 EjﬁhgzﬁuhG:h::dAﬁgifd s?;zache
5475000 Kfz—Kpsten 614.169,64 420.000 420.000 E4 |, peitsintensive und teure
5475100|Leasingkosten 86.390,16 180.000 190.000 ES [Reparaturen an
5475200|Fahrradleasing Mitarbeiter*innen 3.608,04 3.500 3.500 Spezialfahrzeugen der
5475300|Mietleasing Maschinen u. Geréte 22.074,50 20.000 20.000 Abfallwirtschaft (z. B. Elektronik
5820000/ Verluste aus Anlagenabgang - - - ggﬁ'ﬁﬁﬂfgifﬁggﬁﬁte m) und
5840000|Abschreibungen auf Forderungen 1.097,37 - - gestiegens éeschaffungskosten
5911000 Gebiihren 15.725,92 1.500 16.000 fiir Ersatzteile etc. Aufgrund von
5912000|Mitgliedsbeitrage 130,00 130 130 Reinvestitionen in Hecklader-
5921000/ Kfz-Versicherungen 138.928,78 120.000 140.000 Neufahrzeuge wird ein deutlicher
5922000 |Maschinen-/Elektronikversicherung - - - Ex:g:{'g der KFZ-Kosten
5923000| Eigenschaden-/Haftpflichtversicherung 1.292,96 - 1.700 '
5930000|Biromaterial 492,20 - 500
5931000|EDV-Kosten (KDVZ), Kopierer etc. 5.783,15 20.000 15.000
5932000|Verwaltungskostenbeitrag 43.095,18 40.000 41.000 ES5
5940000 | Kommunikationskosten 2.259,57 1.000 2.000 Leasingkosten sind wegen
5941000 | Frachtkosten, Portokosten 525,18 100 500 fehlender Investitionsmittel in
5950000 |Inserate, Werbung : : i Neufahrzeuge deutlich gestiegen
5960000 |Reisekosten, KM-Geld Erstattungen 31,80 - -
5962000 |Bewirtung, Reprasentation 240,00 -
5993000 Fortbildung 7.847,25 10.000 5.000
5999000 |sonst. Aufwendungen 1.378,75 839 2.401
5999999 | periodenfremde Aufwendungen -
Zwischensumme 8 977.577,14 848.569 894.731 E6
Overheadkosten fir die
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Belastung) - 178.346,25 250.000 15.000 E6 [Leistungen der Betriebsleitung,
Verwaltung und Buchhaltung
SUMME AUFWAND 2.296.932,21 2.648.000 2.748.641 sowle Lestungen des
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage - - -
10. Zinsen und ahnliche Aufwendungen - - 2.359 E7 |E7
Kosten flr
1. Sonstige Steuern 23.236,00 22.000 24.000 Investitionsfinanzierung

v:\finanzen\wirtschaftsplan\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxKFZ
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
12. Zwischensumme Jahresergebnis - 0 36.000 40.000
13. a.) Abdeckung von Fehlbetrdagen aus Vorjahren (-) - - -
b.) Entnahme aus Gebiihrenausgleichsriickstellung (+) - - -
¢.) Zufiihrung an Gebiihrenausgleichsriickstellung (-) /
freie Riicklage - - - E8
Vgl. Erlauterung E 33 des
Erfolgsplans
ERGEBNIS
Jahresgewinn (+) /
14. Jahresverlust (-) - 0,00 36.000 40.000 E8

v:\finanzen\wirtschaftsplan\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxKFZ
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ABFALLWIRTSCHAFT (Gebuhrenhaushalt)
Wirtschaftsjahr 2026

Stand 03.12.2025

IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
ERTRAGE E1
Der Gebiihrenhaushalt muss in
1. Umsatzerlose Einnahme und Ausgabe
4389100|Betriebsfiihrungsentgelt ABFALL - - - ausgeglichen sein. Zur Abdeckung
~ des Aufwandes der Sparte
4401000 |Abfallentsorgungsgebiihren 7.944.790,16 8.224.258 7.936.574 E1 | abfallwirtschaft 2026 sind
4402000 |sonstige Geblihren (Bedarfsabfuhren, Wertstoffbringhof) 279.859,25 250.000 280.000 Gebiihreneinnahmen in Héhe von
4402000 |Geblihren Entsorgung Altfahrzeuge, Wilde Ablagerungen - - 7.936.574 € erforderlich. Eine
4600000 |Erlése Techn. Dienste (LV STADT) 104,00 - - S;Sv‘;':;;efm““”g ist flr 2026 nicht
4601000 |Erlése aus Arbeiten fiir Dritte - - - '
4694696 |sonstige Umsatzerlose - 70.000 E2
4695000 |Fehlbetrage Erlésminderungen - - -
5340000 |sonstige betriebliche Ertrage 0% 95.694,18 77.000 96.000
5356100 |Erstattung "Duales System" 259.883,10 225.000 260.000 E2
5356400 |Kostenersatz HSK 10.333,15 11.000 11.000 Transportvergiitung zur RELO-
Zwischensumme 1 8.590.663,84 8.787.258 8.653.574 Anlage ab W.J. 2026
Erh6hung oder Verminderung des Bestandes an fertigen
2. und unfertigen Erzeugnissen - - -
3. andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4, sonstige betriebliche Ertrage
5303000 |Ertrédge aus Sachanlagenabgangen - - -
5347000|Ertrage aus Schadensfallen - - -
Zwischensumme 4 - - -
Summe ERTRAGE 8.590.663,84 8.787.258 8.653.574

v:\finanzen\wirtschaftsplan\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxABFALL
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
AUFWAND
Materialaufwand E3
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betr........ Aufwand im Zusammenhang mit
der Bewirtschaftung der
5401000 |Bewirtschaftungskosten Wertstoffbringhof (Strom u.a.) 4.922,70 10.000 8.000 Abfallbehalter
5402000| Gasbezug Wertstoffbringhof 2.000
5430000 |Betriebsstoffe fir Maschinen - 361,73 - -
5450000|Materialdirektaufwand 13.691,10 28.000 25.000 E3
Zwischensumme 5a) 18.252,07 38.000 35.000
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen E4
Ansatz fir Mieten und
Abfuhrleistungen der
Altpapiertonnen.Weitere Mittel u.a.
5408000|Entwasserungsgebuhren - - - fir Containerabfuhren WBH
5470000|Fremdleistungen 554.973,06 525.000 541.825 E4
5470100|Kosten der Abfallberatung 35.971,00 50.000 35.000
5470200|Entsorgungsgebiihren (vormals Deponiegebiihren) 4.263.647,93 4.440.000 4.332.000 E5 |E5
5473000|Personalgestellung Es wird mit zu zahlenden
Entsorgungsgebihren an den HSK
in Hohe von rd. 4.335.000 €
- gerechnet.
Zwischensumme 5b) 4.854.591,99 5.015.000 4.908.825
Personalaufwand
a) Lohne und Gehdlter
5510000 | Tariflich Beschaftigte/ Entgelte 184.336,55 231.548 242,994
5520000 |Beamte/ Besoldung - - -
Zwischensumme 6a) 184.336,55 231.548 242.994
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen........
5600000|SV Angestellte/ Tariflich Beschaftigte 36.763,82 35.964 51.229
5622000 |Berufsgenossenschaft Tarifl. Beschaftigte, Unfallversicherung 8.632,77 7.000 8.600
5650000 |Beitrage Versorgungskasse Beamte - - -
5650000|Zuweisung ZVK Angestellte/ Tariflich Beschaftigte/Beamte 8.398,33 7.846 18.818

5654000|Zuflhrung Pensionsruckstellung Beamte

5660000 | Unterstiitzungen, Beihilfen
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
5999999 | Personalnebenkosten - - -
0|Zulagen leistungsorientierte Bezahlung - - -
Zwischensumme 6b) 53.794,92 50.810 78.647 E6
Personalkosten Fachverwaltung

PERSONALAUFWAND Zwischensumme 6 238.131,47 282.358 321.641 E6 [Abfallwirtschatft.

Abschreibungen 162.447,46 185.000 200.000

sonstige betriebliche Aufwendungen E7
5451000|Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen 743,25 1.000 2.000 Die Kosten fiir die Verrohrung der
5453000/ Schutzkleidung 19.143,54 15.000 20.000 g’:ggi“ﬁ:ps'lacfm'ﬁggg'se "Am
5475200|Kosten Fahrradleasing Mitarbeiter 1.659,36 10.000 2.000 Anlagevermégen bei der Stadt
5820000 | Verluste aus Anlagenabgéngen - - - Arnsberg gefiihrt. Die
5840000|Abschreibungen auf Forderungen (Wertberichtigungen) 3.420,03 - - kalkulatorischen Kosten werden der
5910000|Mieten, Pachten 96.000,00 96.000 96.000 Stadt erstattet.
5911000|Gebiihren 144,57 4.000 500
5912000|Mitgliedsbeitrage 3.559,50 4.000 4.000
5923000|Gebaudeversicherung, Eigenschaden/Haftpflichtvers. 7.810,05 9.000 8.000
5930000 |Bliromaterial 1.219,10 1.600 1.500
5931000 |EDV-Kosten (KDVZ, C-Trace), Kopierer etc. 23.736,77 37.000 30.000
5932000 | Verwaltungskostenbeitrag 194.855,32 200.000 190.000
5932100|Kalk. Kostenabflihrung an Stadt - 13.730 13.175 E7
5940000 | Kommunikationskosten 2.414,81 3.000 3.000
5941000|Frachtkosten, Portokosten - - -
5950000 |Inserate, Werbung 1.994,12 - 2.000
5960000 |Reisekosten, KM-Geld Erstattungen 359,55 1.000 1.000 .
5962000 |Bewirtung, Reprasentationen 119,54 - -
5970000 |Prufungs- und Beratungskosten 5.000 5.000
5993000 | Fortbildung 1.988,74 5.000 5.000
5999000 |sonst. Aufwendungen 2.120,52 4.670 1.819
5999900 | Nicht aktivierte Cent-Betrage -
5999999 | Periodenfremde Aufwendungen - - -

Zwischensumme 8 361.288,77 410.000 384.994
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
E8
Personal- und Fahrzeugleistungen
der SparteTechnischer Betrieb
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Belastung) 2.959.065,99 3.106.900 3.300.000 E8 (INNERE LV) und Ansatz einer
kalkulatorischen Miete.
SUMME AUFWAND 8.593.777,75 9.037.258 9.150.460
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 1.329,95 - -
10. Zinsen und dhnliche Aufwendungen - - 3.114
1. Sonstige Steuern - - _
12. Zwischensumme Jahresergebnis - 1.783,96 - 250.000 - 500.000
13. a.) Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) - - - E9
Nach den Vorschriften des KAG
4695000/ b.) Entnahme aus Gebiihrenausgleichsriickstellung (+) 280.000,00 250.000 500.000 E9 |sind Kosteniiberdeckungen
innerhalb der folgenden vier Jahre
c.) Zufithrung an Gebiihrenausgleichsriickstellung (-) 278.216,04 - - auszugleichen. In 2026 ist eine
Entnahme aus der
Gebihrenrickstellung in Héhe von
500.000 € vorgesehen.
ERGEBNIS
Jahresgewinn (+) /
14. Jahresverlust (-) - 0 - -
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GRUNFLACHENMANAGEMENT

Wirtschaftsjahr 2026

Stand 03.12.2025

IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
ERTRAGE
1. Umsatzerlose E1l
4389100 |Betriebsfiihrungsentgelt GRUN 3.390.000,00 3.480.000 3.730.000 E1 |Betriebsfiihrungsentgelt fur die
4600000 |Erlése Technischer Betrieb (LV STADT/ SWA, NASS) 48.236,67 5.000 50.000 ;gedfeggj‘:] :nj;efgj“ung der
4600001 |Erlése Technischer Betrieb Einzelfaktura (LV Stadt) - - 5.000 Ansa.tzerh('jhungg au'fgrund der
4694696 |sonstige Umsatzerlose - - - klimatisch bedingt
5340000 |sonstige betriebliche Ertrage 300,00 50.000 300 notwendigen gestiegenen
5346200 |Mieten und Pachteinnahmen 550,00 500 500 Zﬂegedsurc“ga”getund/gqer
: er im sommer notwendigen
Zwischensumme 1 3.439.086,67 3.535.500 3.785.800 Bewasserung der
.. . . Griinanlagen und Baume. An
Erh6hung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Pflegeobjekten sind weitere
2. und unfertigen Erzeugnissen - - - AuRenanlagen der Kitas hinzu
gekommen.
3. andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4. sonstige betriebliche Ertrage
5303000/ Ertrage aus Sachanlagenabgéngen - - -
5320000 |Ertrage aus der Auflésung von Riickstellungen - - -
5341100|Zuweisung des Landes (Kriegsgraber etc.) 38.568,11 39.000 39.500
5346100|Lohnkostenzuschisse - E2
INNERE LV von der Sparte
Friedhéfe fur Querschnitts-
tatigkeiten des
5347000 |Ertrage aus Schadensfallen 48.103,87 18.000 - Griinflichenmanagments.
Zwischensumme 4 86.671,98 57.000 39.500
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Entlastung) 62.725,00 62.000 63.000 E2
B-47
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IST SOLL SOLL Erl. Erlduterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
Summe ERTRAGE 3.588.483,65 3.654.500 3.888.300
AUFWAND
Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betr........
5401000 | Strombezug 3.262,54 7.000 6.000
5402000|Gasbezug 7.548,97 8.000 8.700
5403000 | Wasserbezug 1.217,19 1.000 1.200
5409000 |Brennstoffe, Heizdl 5.345,17 5.300
541/543000( Betriebsstoffe f. Maschinen 1.586,06 500 1.500
5450000 | Materialdirektverbrauch 159.219,13 100.000 150.000
Zwischensumme 5a) 178.179,06 116.500 172.700
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
5408000|Entwasserungsgebiihren 1.390,64 1.000 2.000
5470000|Fremdleistungen 734.312,51 400.000 450.000 E3 |E3
5470200|Deponiegebiihren - - - Haushaltsmittel fiir die
Zwischensumme 5b) 735.703,15 401.000 452.000 Vergabe von
Griinpflegearbeiten an
Fremdunternehmen
Personalaufwand
a) Lohne und Gehdlter
5510000 | Tariflich Beschaftigte/ Entgelte 282.712,03 301.846 388.225
5520000|Beamte/ Besoldung - - -
5654100| Zufihrung Ruckstellung f. Altersteilzeitvertrage - - -
Zwischensumme 6a) 282.712,03 301.846 388.225
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen........
5600000|SV Angestellte / Tariflich Beschaftigte 58.438,22 58.267 81.009
5622000 |Berufsgenossenschaft Tarifl. Beschaftigte, Unfallversicherung 22.083,40 15.000 21.500
5650000 |Versorgungskasse, Versorgungsricklage Beamte - - -
5654000|Pensionsruckstellungen Beamte - - -
5651000|Zuweisung ZVK / Tariflich Beschaftigte 22.353,05 22.357 29.438
5660000 | Unterstiitzungen, Beihilfen - - -
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IST SOLL SOLL Erl. Erlduterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
5999999 | Personalnebenkosten - - -
0|Zulagen leistungsorientierte Bezahlung - - -
Zwischensumme 6b) 102.874,67 95.624 131.947
PERSONALAUFWAND Zwischensumme 6 385.586,70 397.470 520.172
Abschreibungen 6.694,02 4.000 4.400
sonstige betriebliche Aufwendungen
5451000 |Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen 7.265,34 10.000 10.000
5453000 | Schutzkleidung 21.910,80 15.000 25.000
5475100|Leasingkosten Fuhrpark 17.998,75
5475200|Fahrradleasing Mitarbeiter*innen - 6.000
5840000|Abschreibung aus Forderungen 6.568,60 - 1.000
5910000 | Mieten, Pachten 44.434,35 30.000 41.000 E4 |E4
5911000|Gebiihren (einschl. GBA) 4.628,34 7.000 7.000 Zuordnung von Pachten fir
5912000 | Mitglieds- und Verbandsbeitrage - - - Friedhofserweitungfi&ichen von
5920000 Gebaude-, Inventarversicherung, Eigenschaden/Haftpflichtvers. 2.136,24 2.300 2.600 der Sparte Friednofe in den
- - 2 2 Bereich GRUN. Diese drfen
5930000 |Buromaterial 768,05 - 1.000 nicht im Gebiihrenhaushalt
5931000|EDV-Kosten (KDVZ), Kopierer etc. 17.160,98 30.000 20.000 beriicksichtigt werden.
5940000 Kommunikationskosten 3.724,97 3.500 3.700
5941000|Fracht- und Bezugskosten -
5950000|Werbematerial, Inserate - - -
5960000|Reisekosten, KM-Geld Erstattungen 1.562,80 - 2.000
5962000 |Bewirtung, Reprasentation 312,32 500 500
5970000/ Prifungs- und Beratungskosten - - -
5993000 | Fortbildung 8.497,52 4.000 15.000
5999000 |sonstige Aufwendungen 10.925,77 7.230 10.228 ES5
5850000/ Nicht aktiv. Cent-Betrage - - - Ansatz fiir Personal-und
5999999 | Periodenfremde Aufwendungen - - - Fahrzeugleistungen der
Sparte TB. Zuséatzlich ein
Zwischensumme 8 147894,83 115.530 139.028 Ansatz von anteiligen Kosten
des Winterdienstes
(Anliegereigenschaft
Grundstiicke GRUN).
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Belastung) 2.310.910,64 2.620.000 2.600.000 E5
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IST SOLL SOLL Erl. Erlduterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
SUMME AUFWAND 3.764.968,40 3.654.500 3.888.300
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage - 0 0
10. Zinsen und dhnliche Aufwendungen - 0 0
11. Sonstige Steuern 366,05 - -
12. Zwischensumme Jahresergebnis - 176.850,80 - -
13. a.) Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) - - -
b.) Entnahme aus Gebiihrenausgleichsriickstellung (+) - - -
c.) Zufilhrung an Gebuhrenausgleichsriickstellung (-) - - -
ERGEBNIS
Jahresgewinn (+) /
14. Jahresverlust (-) - 176.850,80 - -
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STRARENREINIGUNG (Gebuhrenhaushalt)
Wirtschaftsjahr 2026

Stand 03.12.2025

IST SOLL SOLL Erl. Erlduterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2023 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
ERTRAGE
1. Umsatzerlése E1
4389100 |Betriebsfiuihrungsentgelt - - - Zur Finanzierung der
4406000/ StraRenreinigungsgebiihren 362.707,58 376.111 375.988 E1 |Aufwandseite wird 2026 ein
= : . Gebulhrenaufkommen von
4407000 |Stadt. Anteil an den Kosten der Straf3enreinigung 102.000,00 102.000 102.000 E2 |375.985¢ benétigt.
4694696 |sonstige Umsatzerlése - -
5340000 | sonstige betriebliche Ertrage - - - E2
Zwischensumme 1 464.707,58 478.111 477.988 Stadtischer Anteil
Erhohung oder Verminderung des Bestandes an fertigen (Allgemeininteresse)
2, und unfertigen Erzeugnissen - - -
3. andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4, sonstige betriebliche Ertrage
Zwischensumme 4 - -
Summe ERTRAGE 464.707,58 478.111 477.988
AUFWAND
5. Materialaufwand

a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betr........

5450000 | Materialdirektaufwand -

Zwischensumme 5a) -
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Konto

Bezeichnung

IST

R-Ergebnis 2023

Stand 30.09.2025
€

Ansatz 2025

€

Ansatz 2026
Stand 03.12.2025

€

Erl.
Nr.

Erlduterungen

b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

5470000

Fremdleistungen

28.626,98

30.000

30.000

E3

Zwischensumme 5b)

28.626,98

30.000

30.000

Personalaufwand

a) Léohne und Gehilter

5510000

Tariflich Beschaftigte/ Entgelte

5520000

Beamte/ Besoldung

Zwischensumme 6a)

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen........

5600000

Sozialversicherung Tariflich Beschaftigte

5622000

Berufsgenossenschaft Tarifl. Beschaftigte, Unfallversicherung

578,37

5650000

Beitrage Versorgungskasse Beamte

5654000

Zufuhrung Pensionsriickstellung Beamte

4.290,00

5651000

Zuweisung ZVK Angestellte

5660000

Unterstltzungen, Beihilfen

5999999

Personalnebenkosten

Zwischensumme 6b)

4.868,37

PERSONALAUFWAND Zwischensumme 6

4.868,37

Abschreibungen

197,00

sonstige betriebliche Aufwendungen

5451000

Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen

33.074,99

33.000

5453000

Schutzkleidung

288,54

5475000

KFZ-Kosten

5931000

EDV-Kosten, Kopierer etc.

5923000

Eigenschaden/Haftpfl. Versicherung

5932000

Verwaltungskostenbeitrag

73.484,94

56.000

5940000

Kommunikationskosten

148,14

5941000

Frachtkosten, Portokosten

5950000

Werbung, Inserate

5960000

Reisekosten, KM-Geld Erstattungen

5962000

Bewirtung, Reprasentation

5993000

Fortbildung

E3

Der Ansatz enthalt die
Entsorgungskosten
StralRenkehrricht und anteilige
Kosten der Laubbeseitigung/-
entsorgung
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IST SOLL SOLL Erl. Erlduterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2023 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
5999000 |sonst. Aufwendungen - 411 797
Zwischensumme 8 106.996,61 61.411 90.088
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Belastung) 372.166,01 500.700 413.000 E4 |E4
Personal- und
Fahrzeugleistungen der Sparte
Technischer Betrieb (INNERE
LV) und Ansatz einer
SUMME AUFWAND 512.854,97 593.111 537.988 kalkulatorischen Miete.
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage - - -
10. Zinsen und dhnliche Aufwendungen - - -
11. Sonstige Steuern - - - E5
Nach den Vorschriften des KAG
sind Kostenuber-deckungen am
12. Zwischensumme Jahresergebnis - 4814739 |- 11500000 - 60.000 e ONeS  iraums inmerhal
13. a.) Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) - - - gi;;ﬁ;giﬁzr:/_ ieésJ:;;?gt fiir
4695000 b.) Entnahme aus Gebiihrenausgleichsriickstellung (+) 115.000,00 115.000 60.000  |E5 [202° She Eninanme in Hone
c.) Zufilhrung an Gebiihrenausgleichsriickstellung (-) 66.852,61 - - a‘zlrfur}::;:igggzssiizhc:gt
ERGEBNIS
Jahresgewinn (+) /
14. Jahresverlust (-) 0,00 - -
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ALLGEMEINE STADTREINIGUNG (Stadtbildpflege)

Wirtschaftsjahr 2026

Stand 03.12.2025

IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
ERTRAGE E1
Betriebsfuihrungsentgelt der
1. Umsatzerlose Stadt fur die Durchfiihrung der
4389100 |Betriebsfliihrungsentgelt ALLG. STADTREINIGUNG 410.000,00 420.000 420.000 E1 g:zg::i’l'g'%;”%“”d
4600000 | Erlése Technischer Betrieb (LV STADT) 37.106,45 60.000 60.000  |E2 priege:
4601000 Erlose aus Arbeiten fir Dritte 1.020,00 - -
4694696 |sonstige Umsatzerldse - - - E2
Erlése fur nicht durch das
Zwischensumme 1 448.126,45 480.000 480.000 Betriebsfiihrungsentgelt
abgegoltene Leistungen der
Erhéhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen TDA durch konkrete
2. und unfertigen Erzeugnissen - - - Einzelbeauftragung:Markt-
reinigung, Reinigung nach
.. . . Volksfesten, Reinigung stadt.
3. andere aktivierte Eigenleistungen - - - Einrichtungen u.4.
4. sonstige betriebliche Ertrage - - -
Summe ERTRAGE 448.126,45 480.000 480.000
AUFWAND
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betr........
5430000 |Hilfs-und Betriebsstoffe 122,19 500 500
5450000| Materialdirektaufwand - 7.000 7.000
5479000|Nebengeschéaftsaufwand Material - - -
Zwischensumme 5a) 122,19 7.500 7.500
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
5470000|Fremdleistungen - 30.000
5470100 Kosten der Abfallberatung - - -
5470200|Entsorgungsgebiihren 17.887,80 40.000 20.000
Zwischensumme 5b) 17.887,80 70.000 20.000
Personalaufwand
a) Léohne und Gehilter
Zwischensumme 6a) - - -
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen........
5622000 |Berufsgenossenschaft Tarifl. Beschaftigte, Unfallversicherung 1.156,79 - 1.200
Zwischensumme 6b) 1.156,79 - 1.200
PERSONALAUFWAND Zwischensumme 6 1.156,79 - 1.200
Abschreibungen - - - E3
Die Haushaltsmittel der
sonstige betriebliche Aufwendungen E3 |Kontenklasse 8. sonstige
5451000 | Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen 299,45 300 betriebliche Aufwendungen
- werden hauptsachlich in der
5453000|Schutzkleidung 971,52 1.000 1.000 Sparte Technischer Betrieb
5920000|Gebaude-, Inventar-, Eigenschaden Versicherung - - - ¥ |veranschlagt (SOLL). Im
5930000|Biromaterial, Medien, Kopierer - - - Rechnungsergebnis werden die
5940000 | Kommunikationskosten - - - Produktsparten mit diesen
Kosten durch direkte
5950000 Inserate, Werbung - - - Zuordnung oder im Wege der
5960000 |Reisekosten 64,80 - - INNERER LV belastet. Vgl.
5992000 | Fortbildung (sonstige soziale Aufwendungen) - - - Ansétze unter 8. bei der Sparte
5999000 |sonstige Aufwendungen - 1.500 - Technischer Betrieb.
5999999 | Periodenfremde Aufwendungen - - -
Zwischensumme 8 1.335,77 2.500 1.300 E4
Personal- und
Fahrzeugleistungen der Sparte
7679500 INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Belastung) 333.784,85 400.000 450.000 E4 Technischer Betrieb (INNERE
LV) fir den Bereich Allgemeine
Stadtreinigung.
SUMME AUFWAND 354.287,40 480.000 480.000
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrdage - -
10. Zinsen und dhnliche Aufwendungen - -
1. Sonstige Steuern . )
12. Zwischensumme Jahresergebnis 93.839,05 -
13. a.) Abdeckung von Fehlbetrdagen aus Vorjahren (-) - -
b.) Entnahme aus Gebiihrenausgleichsriickstellung (+) - -
c.) Zufiihrung an Gebiihrenausgleichsriickstellung (-) - -
ERGEBNIS
Jahresgewinn (+) /
14. Jahresverlust (-) 93.839,05 -
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STU | VERKEHRSTECHNIK | LOGISTIK

Wirtschaftsjahr 2026

Stand 03.12.2025

IST SOLL SOLL Erl. Erlduterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
ERTRAGE E1
Pauschalbetrag von der Stadt
1. Umsatzerlose fur Leistungen der TDA
4389100/ Betriebsfuhrungspauschale STADT 700.000,00 720.000 750.000 Eq |(Personal-und _
- - - - Fahrzeugleistungen, Material)
4600000 |Erlése Technischer Betrieb (LV STADT) / Einzelfaktura 446.107,34 250.000 312.300 E2 | verkehrstechnik, Logistik
4601000 |Erlose aus Arbeiten fir Dritte 302,00 - - und klass. Schwarzbereich.
4694696 sonstige Umsatzerlose - - 100.000 E3
5340000 |sonstige betriebliche Ertrége 0% 666,19 58.000 1.000 E2
5346200|Mieten, Pachteinnahmen - - - Erlése fiir Arbeiten die nicht
. durch die Pauschale abgedeckt
Zwischensumme 1 1.147.075,53 1.028.000 1.163.300 sind, Einzelbeauftragungen u.3.
Erh6hung oder Verminderung des Bestandes an fertigen
2. und unfertigen Erzeugnissen - - -
3. andere aktivierte Eigenleistungen - - - E3
Erlése fir Absperrmal3-nahmen
und Beschilderungen fur dritte
4. sonstige betriebliche Ertrage Auftraggeber.
5347000|Ertrdge aus Schadensfallen - - -
Zwischensumme 4 - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Entlastung) - - -
Summe ERTRAGE 1.147.075,53 1.028.000 1.163.300
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
AUFWAND
Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betr........
5430000 |Betriebsstoffe f. Maschinen 542,35 - 500
5450000 | Materialdirektverbrauch 33.524,13 - 20.000
5479000|Nebengeschaftsaufwand Material 15.364,63 - 15.000
Zwischensumme 5a) 49.431,11 - 35.500
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
5470000  Fremdleistungen 43.285,87 - 10.000
5479100|Nebengeschéftsaufwand Fremdunternehmer - - -
5470200|Deponiegebihren - - -
Zwischensumme 5b) 43.285,87 - 10.000
Personalaufwand
a) Lohne und Gehilter - - -
5510000|Léhne+Gehalter - - -
5510001 |Personalkostenpauschale - - -
Zwischensumme 6a) - - -
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen........ -
5600000|SV Tariflich Beschéaftigte - - -
5622000 |Berufsgenossenschaft Tarifl. Beschaftigte, Unfallversicherung 3.531,13 3.000 3.500
5652000|Zuweisung ZVK Tariflich Beschaftigte - - -
Zwischensumme 6b) 3.531,13 3.000 3.500
PERSONALAUFWAND Zwischensumme 6 3.531,13 3.000 3.500
Abschreibungen 2.983,41 2.500 3.600
sonstige betriebliche Aufwendungen
5451000\ Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen 3.343,68 2.000 3.500
5453000| Schutzkleidung 9.610,67 4.500 4.300
5475200|Fahrradleasing - 12.000 -
5840000|Abschreibung auf Forderungen 16.706,87 -
5910000|Mieten und Pachten 7.028,69 - -
5930000|Biromaterial 381,03 - 500,00
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
5931000 |[EDV-Kosten (KDVZ), Kopierer etc. 257,84 - 200
5940000|Kommunikationskosten 1.311,01 1.000 1.000
5941000|Fracht- und Bezugskosten - - -
5960000 |Reisekosten - - -
5963000|Bewirtung, Geschenke Werksangeh. - - -
5993000 |Fortbildung 950,41 3.000 1.000
5999600 |sonstige Aufwendungen 318,13 - 200
5999999 | Periodenfremde Aufwendungen -
Zwischensumme 8 39.908,33 22.500 10.700
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Belastung) 1.010.913,53 1.000.000 1.100.000 E5 |E5
Personal- und
Fahrzeugleistungen der Sparte
Technischer Betrieb (INNERE
LV)
SUMME AUFWAND 1.150.053,38 1.028.000 1.163.300
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage - - -
10. Zinsen und &hnliche Aufwendungen - - -
1. Sonstige Steuern - - B
12. Zwischensumme Jahresergebnis - 2.977,85 - -
13. a.) Abdeckung von Fehlbetrdagen aus Vorjahren (-) - - -
b.) Entnahme aus Gebuhrenausgleichsriickstellung (+) - - -
c.) Zufithrung an Gebiihrenausgleichsriickstellung (-) - - -
ERGEBNIS
Jahresgewinn (+) /
14. Jahresverlust (-) - 2.977,85 - -
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WINTERDIENST

Wirtschaftsjahr 2026

Stand 03.12.2025

IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024  Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
ERTRAGE E1
Zur Finanzierung der Winterdienstkosten 2026
1. Umsatzerlose sind, unter Beriicksichtigung der
4405000 | Winterdienstgebiihren 235.943,69 595.624 621.069 E1 |Kostenbeteiligung Stadt und Grin,
— - - - — Gebihreneinnahmen in Héhe von 621.069€
4407000 Stadt. Anteil am Winterdienst ("Allgemeininteresse”) 120.000,00 120.000 120.000 E2 |erforderlich. Eine Gebiihrenerhdhung ist nicht
4600001 |Erlése Technischer Betrieb (LV STADT) 156.676,31 50.000 150.000 erforderlich. Vgl. E6
4601000 |[Erlése aus Arbeiten fur Dritte 13.000
4695000 |Veranderungen aus Rickstellungen - - E2
5340000 sonstige betriebliche Ertrage - - - Ansatz des "Allgemein-Interessen-Anteils".
5356400 Kostenerstattung STADT 15%(Anliegereigenschaft) Off. | 127.802,12 150.000 150.000 [E3 | o Koston or Suomreeore: (areiog
Zwischensumme 1 640.422,12 928.624 1.041.069 Winterdienst) nicht in vollem Umfang an den
Gebiih hi i b den. (Vgl.
Erhéhung oder Verminderung des Bestandes an E;)u renzahler weilergegeben werden. (Vg
2. fertigen und unfertigen Erzeugnissen - - -
3. andere aktivierte Eigenleistungen - - - E3
Kostenerstattung der STADT flr die
4. sonstige betriebliche Ertrige - Winterwartung der &ffentlichen StralRen,
- Wegen, Platzen und vor &ffentlichen
Zwischensumme 4 - - - Einrichtungen (Anliegereigenschaft);
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Entlastung) Kostenerstattung GRUN fiir die
7689500 Kostenerstattung GRUN 10%(Anliegereigenschaft) 85.201,42 120.000 125.000 E3 |Winterwartung in und an &ffentlichen
Griinflachen, Kinderspielplatzen (Anlieger-
eigenschaft) und Zuwegungen.
Summe ERTRAGE 725.623,54 1.048.624 1.166.069
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Konto

Bezeichnung

IST

R-Ergebnis 2024

Stand 30.09.2025
€

SOLL

Ansatz 2025

€

SOLL

Ansatz 2026

Stand 03.12.2025
€

Erl.

Nr.

Erlauterungen

AUFWAND

Materialaufwand

a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betr........

5430000

Hilfs-und Betriebsstoffe

5450000

Materialdirektverbrauch

27.911,92

50.000

40.000

Zwischensumme 5a)

27.911,92

50.000

40.000

b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

5470000

Fremdleistungen

393.912,74

350.000

390.000

E4

Zwischensumme 5b)

393.912,74

350.000

390.000

Personalaufwand

a) Lohne und Gehélter

E4
Ansatz fir die Vergabe von
Winterdienstleistungen

5510000

Tariflich Beschéaftigte/ Entgelte

5520000

Beamte/ Besoldung

Zwischensumme 6a)

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen........

5600000

Sozialversicherung Tariflich Beschaftigte

5622000

Berufsgenossenschaft Tarifl. Beschaftigte, Unfallversich

5650000

Beitrage Versorgungskasse Beamte

5654000

Pensionsriickstellungen Beamte

5651000

Zuweisung ZVK Angestellte

5660000

Unterstltzungen, Beihilfen

5999999

Personalnebenkosten

0

Zulagen leistungsorientierte Bezahlung

Zwischensumme 6b)

PERSONALAUFWAND Zwischensumme 6

Abschreibungen

5.165,00

sonstige betriebliche Aufwendungen

5451000

Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen

500,00

5453000

Schutzkleidung

1.977,32

2.000
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024  Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
5475300 | Mietleasing Maschinen u. Gerate 169.360,80 150.000 170.000
5911000 |Geblihren - - -
5931000 EDV-Kosten, Kopierer etc. 1.463,70 - 1.500
5932000|Verwaltungskostenbeitrag 63.666,64 45.000 51.000
5940000 Kommunikationskosten 2.086,51 1.000 2.000
596/3000|Reisekosten, KM-Geld Erstattungen u. Bewirtung 832,55 1.000 1.000
5993000| Fortbildung - 1.000 500
5999000 sonstige Aufwendungen - 424 501 ES
Zwischensumme 8 239.387,52 200.424 229.001 Personal- und Fahrzeugleistungen der Sparte
TECH. Betrieb (INNERE LV) Bei der
Ermittlung des Ansatzes wurden die
durchschnittlichen WD-Leistungen der letzten
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Belastung) 440. 293, 85 501.700 440.000 E5 Jahre berlcksichtigt. Zzgl. Personalkosten
und Ansatz einer kalkulatorischen Miete.
SUMME AUFWAND 1.106.671,03 1.108.624 1.101.401
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage - - -
10. Zinsen und dhnliche Aufwendungen - - -
1. Sonstige Steuern _ . _
12, Zwischensumme Jahresergebnis - 381.047,49 - 60.000 64.668 E6
Nach den Vorschriften des KAG sind
13. a.) Abdeckung von Fehlbetrigen aus Vorjahren (-) - 129.221 E6 |Kostentberdeckungen am Ende eines
b.) Entnahme aus Gebiihrenausaleichsriickstellun Kalkulationszeitraums innerhalb der nachsten
) g 9 vier Jahre auszugleichen. Es erfolgt fur 2026
4695000|(+) ) ] ) 411.472,00 60.000 64.553 E6 |eine Entnahme in Hohe von 64.553 € und
c.) Zufiihrung an Gebuhrenausgleichsriickstellung (- wird gebiihrenmindernd in der Kalkulation
) - - berlicksichtigt. Desweiteren wird eine
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren im Jahr
2026 in Hohe von 129.221 € als
ERGEBNIS Verlustausgleich in der Kalkulation
Jahresgewinn (+) / beriicksichtigt.
14. Jahresverlust (-) 30.424,51 - - 0,00
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FRIEDHOFE
Wirtschaftsjahr 2026

Stand 03.12.2025

IST SOLL SOLL Erl. Erlduterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
ERTRAGE
1. Umsatzerlose
4389100/ Betriebsfiihrungsentgelt FRIEDHOFE 1.709.942,27 1.900.000 1.850.000 E1 |E1T
4401000 |Friedhofsbenutzungsgebiihren - - - Mit der Stadt vereinbartes
4600000 |Erlése Techn. Dienste (LV STADT) - - - Betriebsfiihrungsentgelt flr die
- = Unterhaltung und Pflege der stadt.
4694696 | sonstige Umsatzerlose - - - Friedhofe in Hohe der tatsachlichen
5340000 |sonstige betriebliche Ertrage 0% - 1.000 Aufwendungen. Das Betriebsergebnis
5346200 |Miet- und Pachteinnahmen 1.111,30 1.000 2.000 der Sparte Friedhofe ist in Einnahme
. und Ausgabe ausgeglichen. Die
Zwischensumme 1 1.711.053,57 1.902.000 1.852.000 exakte Abrechnung erfolgt im
Rahmen des Jahresabschlusses.
Erh6hung oder Verminderung des Bestandes an
2. fertigen und unfertigen Erzeugnissen - - -
3. andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4. sonstige betriebliche Ertrage
5320000|Ertrage aus der Aufldsung von Rickstellungen - - -
5347000 |Ertrage aus Schadensfallen 7.869,54 1.000 1.000
Zwischensumme 4 7.869,54 1.000 1.000
Summe ERTRAGE 1.718.923,11 1.903.000 1.853.000
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024  Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
AUFWAND
Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betr........
5401000 |Strombezug 9.358,78 12.000 10.000
5402000| Gasbezug 6.000
5430000|Wasserbezug 9.890,64 8.000 10.000
5409000 |Brennstoffe, Heizdl 9.564,90 10.000 3.000
5430000 |Betriebsstoffe f. Maschinen 1.359,32 - 2.000
5450000 | Materialdirektaufwand 17.835,86 30.000 18.000
Zwischensumme 5a) 48.009,50 60.000 49.000
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
5408000 |Entwasserungsgebiihren 8.952,84 9.000 9.000
5470000 |Fremdleistungen 306.194,98 400.000 230.000 E2 |E2
5470001 |Fremdleistungen (auflerordentliche Unterhaltungsmafin.) 10.000 E2 |Ansatz fur Fremdunternehmer-
5470200 | Deponiegebiihren - - - leistungen fur die .
. Friedhofsunterhaltung. Es ist
Zwischensumme 5b) 315.147,82 419.000 239.000 erforderlich, neben der laufenden
Unterhaltung jahrlich einen festen
Personalaufwand Betrag in den Wirtschaftsplan
2) Lohne und Gehlter rrensamirn
5510000 | Tariflich Beschaftigte/ Entgelte 47.989,59 51.992 52.535 finanzieren.
5520000 |Beamte/ Besoldung 61.524,70 59.765 65.546
Zwischensumme 6a) 109.514,29 111.757 118.081
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen........
5600000|SV Angestellte/ Tariflich Beschaftigte 10.613,44 11.051 11.561
5622000 |Berufsgenossenschaft Tarifl. Beschéaftigte, Unfallversicheru 7.019,67 7.000 7.000
5650000 |Beitrage Versorgungskasse Beamte/Zuweisung ZVK Tarifl. 58.872,29 49.000 57.000
5650000|Zuweisung ZVK Angestellte/ Tariflich Beschaftigte - 4.023 4.065
5654000 | Zufiihrung Pensionsriickstellung Beamte 1.764,00 15.000 1.800
5660000 | Unterstitzungen, Beihilfen 11.105,33 9.000 11.000
5999999 | Personalnebenkosten - - -
Zwischensumme 6b) 89.374,73 95.074 92.426
PERSONALAUFWAND Zwischensumme 6 198.889,02 206.831 210.507
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024  Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
7. Abschreibungen 3.887,33 3.000 5.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
5451000 |Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen 3.165,42 500 3.000
5453000|Schutzkleidung 2.661,11 4.000 3.000
5475300 |Mietleasing Maschinen u. Gerate 1.344,70 - -
5910000 |Mieten, Pachten 604,00 604
5911000|Gebihren 593,31 - 600
5923000|Gebaude-, Inventar-, Eigenschaden Versicherung 4.163,97 6.000 4.200
5930000|Buromaterial, Porto 573,79 500 600
5931000|EDV-Kosten (KDVZ), Kopierer etc. 3.264,70 3.000 3.500
5932000 |Verwaltungskostenbeitrag 23.118,64 22.000 21.000
5940000 | Kommunikationskosten 2.445,68 2.000 2.500
5941000 |Frachtkosten, Portokosten - - -
5950000 |Inserate, Werbung - - -
5960000 |Reisekosten, KM-Geld Erstattungen - - -
5962/3000 | Bewirtung, Reprasentation 216,82 - -
5970000 | Priufungs- und Beratungskosten - - - E3
5993000 | Fortbildung 58,31 - - Hauptsé&chlich der jahrliche
5992/9000 |sonst. Aufwendungen 9.822,34 11.169 10.389 E3 |Betriebskostenzuschuss an den
Friedhofsverein Bachum.
Zwischensumme 8 52.032,79 49.169 49.393
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Belastung) 1.100.956,65 1.165.000 1.300.000 E4 |E4
Personal- und Fahrzeug- leistungen
SUMME AUFWAND 1.718.923,11 1.903.000 1.853.000 der Sparte Technischer Betrieb
n n = n m INNERE LV. Des Weiteren
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrége - - - Verwaltungskostenbeitrag fiir die
10. Zinsen und dhnliche Aufwendungen - - - Querschnittstétigkeit des
11. Sonstige Steuern - - - Griinflichenmanagements und
Ansatz einer kalk. Miete.
12. Zwischensumme Jahresergebnis 0,00 - -
13. a.) Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren - - -
b.) Enthahme aus Gebiihrenausgleichsriickstellung - - -
c.) Zufiihrung an Gebiihrenausgleichsriickstellung - - - E5
Das Betriebsergebnis der Sparte
ERGEBNIS Friedhéfe ist in Einnahme und
Jahresgewinn (+) l Ausgabe ausgeglichen. Vgl. E1
14. Jahresverlust (-) 0,00 - - E5
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FORST

Wirtschaftsjahr 2026

Stand 03.12.2025

IST SOLL SOLL Erl. Erlduterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024  Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
ERTRAGE
1. Umsatzerlose
4389100 |Betriebsfiihrungsentgelt 1.153.455,71 1.200.000 1.200.000 E1 |E1
4500000 |Erl6se aus Holzverkauf 256.723,65 500.000 400.000 Betriebsflihrungsentgelt der Stadt fiir
4500001 |Abfiihrung der Erlése aus Holzverkauf - 256.723,65 - 500.000 - 400.000 E2 |die Bewirtschaftung und Unterhaltung
" des Stadtwaldes. Die exakte
4500010 |Erlose aus Pauschalversteuerung - - - E2 | Abrechnung erfolgt im Rahmen des
4510000 Erlése aus Schmuckgriinverkauf - 1.000 500 Jahresabschlusses. Ansatzerhéhung
4520000 |Erlése aus Forstnebennutzungen 302,52 3.000 500 fir Aufforstungsarbeiten, Wegebau
4601000 |Erlése aus Arbeiten fir Dritte - 1.000 - g‘;:&‘éﬁ;“;‘;‘g’i[sse V. E2
5340000 |sonstige betriebliche Ertrage 0% 999,99 - 1.000 T
5340020 |sonstige betriebliche Ertrdge 19% 20.150,24 - 20.000
5340030 |sonstige betriebliche Ertrage 7% 130,99 - 250
5342000|Jagdpachten 50.821,08 56.000 55.000
5342010|sonst. Pachten, Abgrenzungsertrage Jagdpachten 4.194,81 - 4.200
5346200|Miet- und Pachteinnahmen 21.770,77 16.000 17.000 E2
4389100 |Kostenersatz fiir die Unterhaltung von Altdeponien 60.000,00 60.000 60.000 E3 |Der Stadtwald ist Anlagevermdgen
Zwischensumme 1 1.311.826,11 1.337.000 1.358.450 der Stadt. Daher werden die
Holzverkaufserlése an den
Erhohung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Stadthaushalt abgefiihrt. Niedrigerer
2. und unfertigen Erzeugnissen - - - Ansatz aufgrund von Kahlflachen
nach Sturmereignissen und
3. andere aktivierte Eigenleistungen Borkenkaferbefall. Der Bestand
wurde stark dezimiert, damit
4. sonstige betriebliche Ertrage verringern sich die Entnahmemengen
5320000 Ertréage aus der Auflésung von Riickstellungen - - - iiber viele Jahre deutlich.
5341500|Anerkennungs- und Wegebenutzungsgebihren 80,50 250 250
5346100|Lohnkostenzuschiisse - - -
5347000 |Ertrage aus Schadensfallen 2.976,52 - -
Zwischensumme 4 3.057,02 250 250 E3
Kostenersatz fiir die Unterhaltung der
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Entlastung) 1.421,00 - - ehem. Deponien Wildshausen,
. Ochsenkopf, Stockumer Bach.
Summe ERTRAGE 1.316.304,13 1.337.250 1.358.700
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024  Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ € €
AUFWAND
Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betr........
5401/3000 | Strom, Wasser, Heizung 5.341,26 7.000 6.500
5409000 |Brennstoffe, Heizdl 4.000 -
5410000 | Kraftstoffe,Ladestrom,Oel 1.794,00 1.800
5430000 |Hils- u. Betriebsstoffe f. Maschinen 500 500
5450000 | Materialdirektverbrauch 75.652,44 50.000 50.000
Zwischensumme 5a) 82.787,70 61.500 58.800
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
5408000 |Entwasserungsgebihren 150,87 - 170 E4
5470000|Fremdleistungen 175.785,44 230.000 215.000 E4 |Ansatz fur
5473000 |Personalgestellung - - - F:felmdunterr\}shme.rletistudng(:n
Zwischensumme 5b) 175.936,31 230.000 215170 Rk o ol somanmon
Personalaufwand S
a) Lohne und Gehilter werden vollstandig an
5510000| Tariflich Beschaftigte/ Entgelte 450.171,11 501.968 476.659 Fremdunternehmen vergeben.
5520000|Beamte/ Besoldung 59.005,02 58.692 75.270
Zwischensumme 6a) 509.176,13 560.660 551.929
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen........
5600000| SV Angestellte/ Tariflich Beschaftigte 95.589,88 84.751 104.300
5622000 |Berufsgenossenschaft Tarifl. Beschaftigte, Unfallversicherung 24.604,19 23.000 23.500
5650000 |Beitrage Versorgungskasse Beamte, Versorgungsbeziige 118.204,72 75.000 87.000
5650000|Zuweisung ZVK Angestellte/ Tariflich Beschaftigte 30.779 36.756
5654000|Zufihrung Pensionsrickstellung Beamte 11.224,00 17.000 11.000
5660000| Unterstutzungen, Beihilfen 29.502,03 17.000 30.000
5999999 | Personalnebenkosten - - -
Zwischensumme 6b) 279.124,82 247.530 292.556
PERSONALAUFWAND Zwischensumme 6 788.300,95 808.190 844.485
Abschreibungen 14.208,00 14.000 14.500
sonstige betriebliche Aufwendungen
5451000|Werkzeuge, Kleingerate, Reparaturen 4.214,13 5.000 5.000
5453000|Schutzkleidung 5.086,92 10.000 7.000
5475200 |Fahrradleasing 5.255,88 4.000 5.000
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IST SOLL SOLL Erl. Erlauterungen
Konto Bezeichnung R-Ergebnis 2024  Ansatz 2025 Ansatz 2026 Nr.
Stand 30.09.2025 Stand 03.12.2025
€ & €
5910000|Mieten, Pachten 990,00 600 1.000
5911000|Geblhren 1.227,83 1.200 1.200
5911100|Sickerwasserentsorgung Wildshausen 17.160,23 12.000 15.000
5912000 | Mitgliedsbeitrage 984,75 1.600 1.000
5912100|Holzabsatzfonds - - -
5913000|Jagdpacht fir fremde Grundstlicke 3.059,76 3.000 3.000
592/3000|Gebaude-, Inventar-, Eigenschaden Versicherung 6.820,70 4.500 7.000
5930000 |Buromaterial, Porto, Werbung, Inserate 85,77 300 100
5931000 |EDV-Kosten (KDVZ), Kopierer etc. 930,97 1.000 1.000
5932000 |Verwaltungskostenbeitrag 23.496,92 26.000 25.000
5940000 | Kommunikationskosten 1.488,26 2.000 1.500
5950000 |Inserate, Werbung - -
5960000 |Reisekosten, KM-Geld Erstattungen 782,00 500 800
5962/3000 | Bewirtungskosten 652,43 200 600
5993000 | Fortbildung 1.006,07 1.000 1.000
5992/9000 |sonst. Aufwendungen 861,35 660 545
Zwischensumme 8 74.103,97 73.560 75.745
7305300 /
7679500 |INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Belastung) 180.979,20 150.000 150.000 E5 |E5
Belastung der Sparte Forst mit
SUMME AUFWAND 1.316.316,13 1.337.250 1.358.700 Kosten der Betriebsleitung,
Verwaltung und Buchhaltung im
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 12,00 - - Wege der INNEREn LV sowle
Fahrzeugkosten an Fuhrpark.
10. Zinsen und ahnliche Aufwendungen - - -
1. Sonstige Steuern - - - E6
Das Betriebsergebnis der Sparte
. . Forst ist in Einnahme und Ausgabe
12. Zwischensumme Jahresergebnis 0,00 - - ausgeglichen. Nach der "
.. . Betriebsflihrungsvereinbarung” zahlt
13. a.) Abdeckung von Fehlbetrdgen aus Vorjahren (-) - - - die Stadt ein Betriebsfiihrungsentgelt
b.) Entnahme aus Gebiihrenausgleichsriickstellung (+) - - - Euxgsdii;ffacmmhen
c.) Zufilhrung an Gebiihrenausgleichsriickstellung (-) - - -
ERGEBNIS
Jahresgewinn (+) /
14. Jahresverlust (-) 0,00 - - E6

v:\finanzen\wirtschaftsplan\TechnDiensteArnsberg2026.xIsxForst
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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

Abs. Absatz

AktG Aktiengesetz

Az. Aktenzeichen

bzw. beziehungsweise

D&O-Versicherung Directors-and-Officers-Versicherung

e.V. eingetragener Verein

EigVO NRW Eigenbetriebsverordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen

EStG Einkommensteuergesetz

EU Europaische Union

ff. fortfolgende

GO NRW Gemeindeordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen

HGB Handelsgesetzbuch

HGrG Haushaltsgrundsatzegesetz

i.S.d. im Sinne des

i.V. im Vorjahr

i.vV.m. in Verbindung mit

IDW Institut der Wirtschaftsprifer in Deutschland e.V.

IT Informationstechnologie

KAG Kommunalabgabengesetz

KonTraG Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich

kWh Kilowattstunde

n.F. neue Fassung

NKF-G Gesetz zur Einfihrung des Neuen Kommunalen
Finanzmanagements fir Gemeinden im Land Nordrhein-
Westfalen

OP-Liste Liste der offenen Posten

PS Prufungsstandard des IDW

PV Photovoltaik

rd. rund

SWA Stadtwerke Arnsberg GmbH

TDA Technische Dienste Arnsberg

u.a. unter anderem

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen

VOL Vergabe- und Vertragsordnung fir Leistungen

z.B. zum Beispiel

+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisriickgang
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l. Prifungsauftrag

Die Betriebsleitung der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung

Technische Dienste Arnsberg, Arnsberg,
— nachfolgend auch ,TDA" oder ,Betrieb“ genannt —

erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und den Lagebericht fur
das Wirtschaftsjahr 2024 zu prifen und dartber Bericht zu erstatten.

Gemal § 103 GO sind der Jahresabschluss und der Lagebericht des Betriebes unter Einbezie-
hung der Buchfihrung und dariber hinaus gemaf § 53 Abs. 1 HGrG die OrdnungsmaRigkeit
der Geschaftsfuhrung zu prufen.

Form und Inhalt unseres Prufungsberichtes folgen den Grundséatzen ordnungsmafiger Bericht-
erstattung bei Abschlussprifungen (IDW PS 450 n.F. [10.2021]).

Wir bestatigen gemal § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprufung die anwend-
baren Vorschriften zur Unabhangigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben kénnen Rundungsdifferenzen zu den sich mathe-
matisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prifungsergebnisse
auswirken.

Dem Bericht sind der geprifte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), 1/2 (Gewinn- und Ver-
lustrechnung) und 1/3 (Anhang) sowie der Lagebericht als Anlage Il beigefligt. Der Bericht ent-
halt vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebslei-
tung (Abschnitt Il). Erlauterungen zur Prifungsdurchfiilhrung und die Prifungsergebnisse im
Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prifung erteilten Bestatigungsvermerks fol-
gen in den Abschnitten Il bis VI.

Fir die Durchfuhrung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten — auch im Verhaltnis

zu Dritten — die als Anlage VIl beigefugten Allgemeinen Auftragsbedingungen fur Wirtschafts-
pruferinnen, Wirtschaftsprifer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften vom 1. Januar 2024.
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Il. Grundsatzliche Feststellungen

Zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch die gesetzlichen Vertreter nehmen wir nachfol-
gend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

o Der Lagebericht enthalt nach unserer Einschatzung folgende Kernaussagen zum Ge-
schaftsverlauf und zur Lage des Betriebs:

TDA schloss das Wirtschaftsjahr Uber alle Sparten mit einem Jahresfehlbetrag von 56 T€ (i.V.
Jahresuberschuss von 51 T€) ab. Dieser setzt sich zusammen aus den Sparten Winterdienst
(30 T€; i.V. - 14 T€), Grunflachenmanagement (- 177 T€; i.V. - 162 T€), allgemeine Stadtreini-
gung (94 T€; i.V. 127 T€) und STU/Verkehrstechnik/Logistik (- 3 T€; i.V. - 39 T€).

Die Ubrigen Sparten erzielten durch die Bertcksichtigung von GebUhrenausgleichsverpflichtun-
gen sowie der im Rahmen der Betriebsfuhrungsvertrage getroffenen Regelungen ausgegli-
chene Jahresergebnisse.

Die geplante Eigenkapitalverzinsung wurde im Jahr 2024 nicht erwirtschaftet.

Die Betriebsertrage (ohne innere Leistungsverrechnungen und Zu- bzw. Abfliihrungen zu den
Gebuhrenausgleichsverpflichtungen) reduzierten sich im Vorjahresvergleich von 18.417 T€ auf
18.346 T€. Sie lagen aber tiber dem Wirtschaftsplan soll von 18.335 T€.

Der Betriebsaufwand (ohne innere Leistungsverrechnungen und Zu- bzw. Abfuhrungen zu den
Gebuhrenausgleichsverpflichtungen) nahm im Berichtsjahr auf 18.840 T€ (i.V. 17.992 T€) zu.
MaRgeblich dafir war vor allem der Anstieg der Personalaufwendungen.

Die Eigenkapitalausstattung lag zum Bilanzstichtag bei 23,02 %.

Die Ausgabeermachtigung fur den Vermoégensplan von 1.425 T€ wurde mit realisierten Investi-
tionen von 1.171 T€ nicht vollstandig ausgeschopft. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte
hauptsachlich aus den erwirtschafteten Abschreibungen.

Die Betriebsleitung fliihrt aus, dass die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der TDA gesichert
ist. Der Betrieb war im Wirtschaftsjahr 2024 jederzeit in der Lage, die ihm Ubertragenen Aufga-
ben ordnungsgemalf zu erfiillen.
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o Der Lagebericht enthalt nach unserer Einschatzung folgende zentrale Aussagen zur vor-
aussichtlichen Entwicklung mit ihnren Chancen und Risiken:

Nach Auffassung der Betriebsleitung erflillen die TDA als Betrieb der Stadt Arnsberg Aufgaben
der klassischen Daseinsvorsorge. Es werden keine wesentlichen Anderungen der grundsatzli-
chen Aufgabenstellung erwartet, allerdings werden die Anforderungen an den 6ffentlichen Raum
im Bereich Sauberkeit und Griinpflege hoher.

Ziel fur die kommenden Jahre ist es weiterhin, vor dem Hintergrund der begrenzten Finanzaus-
stattung und des demographischen Wandels, die Leistungsfahigkeit des Betriebs und die Qua-
litédt der betrieblichen Leistung zu halten bzw. zu starken. Zunehmend wichtig ist es auch, das
Personal durch Pravention und Weiterbildung lange gesund im Einsatz zu halten und durch die
Gewinnung von jungen und fachlich gut ausgebildeten Kraften sowie durch Fortbildungsmalf}-
nahmen die Leistungsfahigkeit zu erhalten und auszubauen.

Den Folgen der anhaltenden Krisen Krieg und Klimawandel, die sich insbesondere in gestiege-
nen Energie- und Treibstoffkosten, Lieferkettenverzégerungen, deutlichen Preisanstiegen durch
die Inflation und erwartbar héheren Tarifabschllissen zeigen, soll mit der Identifizierung und Um-
setzung von Einsparpotenzialen begegnet werden. Den Auswirkungen des Klimawandels und
dessen Herausforderungen insbesondere im Bereich Grinflichenmanagement soll durch die
weitere Umwandlung von intensiv in extensiv gepflegte Flachen begegnet werden.

Die Beurteilung der Lage des Betriebs ist nach den uns zur Verfligung gestellten Unterlagen
—insbesondere den Jahresabschlussunterlagen, Protokollen des Betriebsausschusses und
Planungsrechnungen des Betriebes — plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lage-
bericht enthaltenen Einschatzungen sind nachvollziehbar.

DarUberhinausgehende berichtspflichtige Tatsachen, die den Bestand des Unternehmens ge-
fahrden oder seine Entwicklung wesentlich beeintrachtigen kénnen, haben wir bei der Durch-
fihrung der Priifung nicht festgestellt.

Nach dem Ergebnis unserer Prifung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die im La-

gebericht und Jahresabschluss getroffene Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters dem
Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.
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.  Gegenstand, Art und Umfang der Prifung

GemaR § 103 GO NRW i.V.m. §§ 316 ff. HGB sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchflhrung und der Lagebericht zu prifen.

Fir Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu ein-
gerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei
der Betriebsleitung. Es ist Aufgabe des Abschlussprifers, diese Unterlagen und Angaben im
Rahmen einer pflichtgemafen Prifung zu beurteilen.

Die Abschlusspriifung ist nach Malkgabe von § 53 Abs. 1 HGrG um die Prifung der Ordnungs-
maRigkeit der Geschaftsfuhrung und der wirtschaftlichen Verhaltnisse erweitert.

Der Jahresabschluss wurde nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-
Westfalen aufgestellt.

Unsere Prifung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des gepriften Unternehmens
oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

Die Prufung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehérte nur insoweit zu den Auf-
gaben unserer Abschlussprifung, als sich daraus Ublicherweise Rickwirkungen auf den Jah-
resabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher
Tatbestande, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung au-
Rerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand un-
serer Abschlussprifung.

Die Prufung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken be-
achtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegen-
stand unseres Auftrages.

Bei unserer Prufung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom IDW dargelegten deutschen
Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung beachtet.

Wir haben unsere Prifung nach dem risikoorientierten Priifungsansatz so angelegt, dass Un-
richtigkeiten und Verstolie gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechenden Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, erkannt werden kénnen. Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert
und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prifungsge-
bieten zu ermdéglichen und die risikoorientierte Prifungsstrategie fir die einzelnen Prifungsge-
biete festzulegen.

Die Prufungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit
sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes, der Erwartung Uber mogliche
Fehler sowie des Verstadndnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem
entwickelt.
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Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems wurde das Prifungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der
Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prifungsaussagen mit hinreichender
Sicherheit moglich werden.

Sowohl analytische Priifungshandlungen (Plausibilitatsbeurteilungen) als auch Einzelfallprifun-
gen (Uberpriifung von Geschéftsvorfallen sowie von Bestéanden) wurden nach Art und Umfang
unter Berticksichtigung der Bedeutung der Prifungsgebiete und der Organisation des Rech-
nungswesens durchgefuhrt.

Aus den bei unserer Prifungsplanung getroffenen Feststellungen ergab sich folgender Pri-
fungsschwerpunkt:

) Entwicklung des Anlagevermoégens

Die Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprufung haben wir berucksichtigt. Der
von uns geprifte und mit dem Bestatigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2023 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Arnsberg vom 12. Dezember 2024 fest-
gestellt.

Bei der Prifung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Sys-
tems als dessen Teil, haben wir keine Mangel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prifungs-
handlungen bzw. Anderung unserer Priifungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prufungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner
Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermédgens-,
Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprifungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgefiihrt. An der Inventuraufnahme
der Vorrate haben wir im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung des Postens nicht beobach-
tend teilgenommen.

Bei der Prufung der Pensionsriickstellungen und der Rickstellungen fur Altersteilzeitverpflich-
tungen haben uns versicherungsmathematische Gutachten von unabhangigen Sachverstandi-
gen vorgelegen, deren Ergebnisse wir verwerten konnten.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-
Listen nachgewiesen. Saldenbestatigungen und Rechtsanwaltsbestatigungen forderte der Be-
trieb nicht an.

Der Nachweis der Gbrigen Vermogens- und Schuldposten erfolgte durch Blicher, Vertrage sowie
sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbucher und Bankauszuge.

Uber die vereinbarungsgemaR durchgefiihrten Priifungen durch das értliche Rechnungsprii-

fungsamt bei Vergaben und im Rahmen der VISA-Kontrolle hinaus haben Prifungen anderer
Stellen nach den uns gegebenen Auskiinften im Berichtsjahr nicht stattgefunden.
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Den Lagebericht haben wir daraufhin geprift, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei un-
serer Prufung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende
Vorstellung von der Lage des Betriebes vermittelt. Die Priifung des Lageberichts hat sich auch
darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beach-
tet worden sind.

Der Prufung der OrdnungsmafRigkeit der Betriebsleitung und der Darstellung der wirtschaftli-
chen Verhaltnisse haben wir den vom IDW verdffentlichten Fragenkatalog zur Priufung nach
§ 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde gelegt.

Die Prufung wurde von uns mit Unterbrechungen im Zeitraum von Oktober 2025 bis Januar
2026 in unseren Buroraumen durchgefihrt. Fir den Datenaustausch wurden elektronische For-
men genutzt. Die fur die Prufung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur
Verfugung. Erbetene Auskunfte wurden uns von der Betriebsleitung und den uns benannten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die Betriebsleitung hat uns die berufstbliche Vollstandigkeitserklarung zum Jahresabschluss
abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.
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IV. Feststellungen und Erlauterungen zur Rechnungslequng

1. Ordnungsmaligkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchflihrung und weitere geprifte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskiinften sind die Geschaftsvorfalle
vollstandig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet, die Konten sind ordentlich geflihrt.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das
insgesamt den Grundsatzen ordnungsgemaler Buchflihrung entspricht.

Das Rechnungswesen einschlielllich der Kostenrechnung wird im Rahmen des Geschéaftsbe-
sorgungsvertrages von der SWA erstellt und entspricht den Anforderungen des Betriebs. Bei
der SWA erfolgt die Durchfihrung unter Einsatz der ERP-Software kVASy der Firma SIV.AG,
Rostock.

Bei unserer Prifung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafiir, dass die eingesetzten Verarbei-
tungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewahrleisten.

1.1.2. Wirtschaftsplan

GemalR § 9 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjah-
res einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Vermoégensplan sowie einer Stellenltber-
sicht, aufzustellen. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Rat der Stadt Arnsberg in seiner Sit-
zung am 14. Marz 2024 beschlossen.

Die im Erfolgsplan als Jahresergebnis vorgesehene Eigenkapitalverzinsung von 84 T€ wurde
mit einem Jahresfehlbetrag von 56 T€ nicht erreicht. Ursachlich waren vor allem deutlich Uber
dem Planansatz liegende Aufwendungen fir den Fuhrpark.

Das im Vermdgensplan vorgesehene Budget fur Investitionen von 1.425 T€ konnte mit tatsach-
lichen Investitionsmallnahmen von 1.171 T€ eingehalten werden.
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1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde ordnungsgemafR aus der
Buchflihrung und den weiteren gepriften Unterlagen abgeleitet. Die fir groRe Kapitalgesell-
schaften und die einschlagigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-West-
falen einschlieBlich der rechtsformspezifischen Vorschriften flr Eigenbetriebe und eigenbe-
triebsahnliche Einrichtungen sowie die Grundsatze ordnungsmafiger Buchflihrung wurden be-
achtet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Erfolgsrechnung
und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollstandig gemacht.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage 1) der Betriebsleitung enthalt nach unseren Feststellungen die gesetz-
lich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des La-
geberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der
Prifung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von
der Lage des Betriebes.

Die wesentlichen Chancen und Risiken der kiinftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutref-

fend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollstandig und zu-
treffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaliger Buchfiihrung insge-
samt ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und
Ertragslage des Betriebes.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbe-
stimmende Parameter, Auslibung von Ermessensspielrdumen) sind im Anhang zutreffend dar-
gestellt. Sie blieben gegenliber dem Vorjahr unverandert.

Sachverhaltsgestaltende Mallhahmen, die sich wesentlich auf die Gesamtaussage des Jahres-
abschlusses ausgewirkt haben, haben wir im Rahmen unserer Priifung nicht festgestellt.
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3. Wirtschaftliche Verhéaltnisse
3.1. Vermogens- und Finanzlage
Ver-
31.12.2024 31.12.2023 anderung
T€ % T€ % T€
Aktivseite
Anlagevermdgen =
langfristiges Vermogen 5.918 62 5.583 57 + 335
Vorrate 82 1 81 1 + 1
kurzfristige Forderungen gegen
- Fremde 441 5 583 6 142
- die Stadt Arnsberg 3.029 32 3.481 36 452
kurzfristiges Vermogen 3.552 38 4.145 43 593
Gesamtvermogen 9.470 100 9.728 100 258
Passivseite
Eigenkapital 2.477 26 2.537 26 60
Pensionsriickstellungen 3.682 39 3.652 38 + 30
Geblhrenlberdeckung 1.328 14 1.408 14 80
langfristiges Kapital 7.487 79 7.597 78 110
kurzfristige Verbindlichkeiten gegeniber
Fremden =
kurzfristiges Kapital 1.983 21 2.131 22 148
Gesamtkapital 9.470 100 9.728 100 258

Fir die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen
Grundsatzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal war auf der Vermoégens-
seite die Dauer der Gebundenheit an den Betrieb, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfiig-
barkeit. Unter Zugrundelegung dieser Gliederung saldierten wir einzelne Bilanzposten nach den
ublichen Methoden der Bilanzanalyse. Die Verbindlichkeiten gegenlber der Stadt saldierten wir
mit den entsprechenden Forderungen. Der innerhalb eines Jahres auszugleichende Anteil der
Verbindlichkeiten aus Gebuhreniberdeckungen wurde dem kurzfristigen Bereich zugeordnet.
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Die bereinigte Bilanzsumme reduzierte sich um 258 T€ = 3 % auf 9.470 T€.

Die Buchwerte des Anlagevermégens nahmen um 335 T€ auf 5.918 T€ zu. Den Investitionen
des Berichtsjahres von 1.171 T€ standen Abschreibungen von 836 T€ gegeniber. Mit einem
Anteil von 62 % an der Bilanzsumme war das Anlagevermdgen weiterhin der wesentliche
Posten auf der Aktivseite.

Die kurzfristigen Forderungen gegen Fremde lagen vor allem stichtagsbedingt um 142 T€ unter
dem Vorjahreswert.

Die Abnahme der mit den entsprechenden Verbindlichkeiten saldierten Forderungen gegen die
Stadt Arnsberg war vornehmlich leistungs- und stichtagsbedingt.

Ver-
31.12.2024 31.12.2023  &nderung
T€ I€ I€
Forderungen 4.098 4361 - 263
Verbindlichkeiten 1.069 880 - 189
3.029 3.481 - 452

Das im Vorjahresvergleich um 60 T€ verminderte Eigenkapital setzte sich neben dem Stamm-
kapital (unverandert 2.761 T€) aus Ricklagen (unverandert 33 T€), dem Verlustvortrag (312 T€;
i.V. 363 T€) und dem Jahresfehlbetrag von 56 T€ (i.V. Jahresuberschuss von 51 T€) sowie dem
passiven Rechnungsabgrenzungsposten (51 T€; i.V. 55 T€) zusammen. Die Eigenkapitalquote
betrug wie zum Vorjahresstichtag 26 %.

Den Pensionsrickstellungen lag ein Bewertungsgutachten der Westfalisch-Lippischen Versor-
gungskasse fir Gemeinden und Gemeindeverbande, Munster, zugrunde. Sie erhéhten sich im
Vergleich zum Vorjahresstichtag leicht um 30 T€.

Der langfristige Anteil aus der Gebuhreniiberdeckung betraf mit 1.062 T€ (i.V. 1.034 T€) die Ab-
fallentsorgung, mit 201 T€ (i.V. 249 T€) die Straenreinigung und mit 65 T€ (i.V. 125 T€) den
Winterdienst.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenuber Fremden reduzierten sich vornehmlich stichtags-
und investitionsbedingt um 148 T€ = 7 % auf 1.983 T€.
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Zusammengefasst stellt sich die Entwicklung im langfristigen Bereich wie folgt dar:

31.12.2024  31.12.2023

Ie I€
langfristiges Vermodgen 5.918 5.583
langfristiges Kapital 7.487 7.597
Uberdeckung + 1569 + 2.014

Das langfristige Vermdgen war zum Bilanzstichtag vollstandig gleichfristig finanziert. Die Uber-
deckung reduzierte sich um 445 T€ auf 1.569 T€.
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3.2. Ertragslage

Betriebsertrage
Materialaufwand

Rohergebnis

Personalaufwand
Abschreibungen
Finanzergebnis

sonstige betriebliche Aufwendungen

saldiert mit sonstigen Ertragen
Betriebsergebnis

Ver-
2024 2023 anderung*

I€ % I€ % I€
18.617 100 17.798 100 + 819
7.613 41 7.491 42 - 122
+ 11.004 59 +10.307 58 + 697
8.100 44 7560 42 - 540
836 4 843 5 + 7
+ 1 -+ 1 - -
- 2125 11 - 1.854 10 - 271
- 56 -+ 51 1 - 107

Der Betrieb schloss das Wirtschaftsjahr 2024 Gber alle Sparten mit einem negativen Betriebs-
ergebnis von 56 T€, das um 107 T€ unter dem positiven Betriebsergebnis des Vorjahres von

51 T€ lag.

Die Betriebsertrage stiegen im Berichtsjahr um 819 T€ = 4,6 %. Sie setzten sich wie folgt zu-

sammen:

Techn. Betrieb / Verwaltung
Fuhrparkmanagement
Abfallwirtschaft
Grinflachenmanagement
StralRenreinigung

Allgemeine Stadtreinigung

STU / Verkehrstechnik / Logistik
Winderdienst

Betriebsfiihrung Friedhofe
Betriebsfiihrung Forst

Ver-
2024 2023 anderung*

I€ I€ I€
90 99 - 9
313 272 + 41
8.593 8.129 + 464
3.439 3.221 + 218
513 532 - 19
448 412 + 36
1.147 965 + 182
1.051 1.002 + 49
1.711 1.689 + 22
1.312 1477 - 165
18.617 17.798 + 819
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Der Anstieg der Erl0se aus der Abfallwirtschaft um 464 T€ = 5,7 % war bei unveranderten Ge-
bdhren vornehmlich mengen- und gebuhrenausgleichsbedingt.

Die Umsatzerldése in der Sparte Grunflachenmanagement erhdhten sich im Jahr 2024 um
218 T€ auf 3.439 T€. Grund fur die Erhéhung waren immer mehr zu pflegende Objekte und die
klimatisch bedingten Veranderungen.

Die erhohten Erlose der Sparte STU / Verkehrstechnik / Logistik betrafen vornehmlich Mehrleis-
tungen.

Die Abnahme der Erlése aus der Betriebsfilhrung Forst war insbesondere auf das reduzierte
Betriebsflihrungsentgelt zurtickzufihren.

Der Materialaufwand stieg im Berichtsjahr um 122 T€ = 1,6 % auf 7.613 T€. Ursachlich waren
vor allem hohere Entsorgungskosten.

Der Anstieg des Personalaufwands um 540 T€ = 7,1 % war im Wesentlichen auf die Verande-
rungen im Personalbestand und die tariflichen Einmalzahlungen zurickzufihren. Die durch-
schnittliche Anzahl der Beschaftigten ohne Auszubildende und Aushilfen nahm von 119 auf
121 Personen zu.

Der Saldo der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Ertrage setzte sich wie folgt zusam-
men:

Ver-
2024 2023  &nderung*

I€ I€ T€
andere aktivierte Eigenleistungen 1 10 - 9
sonstige betriebliche Ertrage 189 258 - 69
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.291 2.098 - 193
ertragsunabhangige Steuern 24 24 -
- 2125 - 1.854 - 271

Die sonstigen Ertrage waren im Vorjahr durch Gewinne aus Anlagenabgangen ausgeweitet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren vor allem durch vermehrte Aufwendungen fur
den Fuhrpark, insbesondere fur Treibstoffe, Reparaturen und Wartungen, belastet. Daneben
wirkten sich auch die vermehrte Anmietung von Spezialfahrzeugen sowie der Anstieg des Ver-
waltungskostenbeitrags aufwandserhdéhend aus.
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V. Feststellungen gemal § 53 HGrG

In unsere Prifung haben wir auftragsgeman die Prufungshandlungen nach § 53 Abs. 1 Nr. 1
und 2 HGrG einbezogen. Dementsprechend haben wir auch geprift, ob die Geschafte ord-
nungsgemaf, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung mit den einschlégigen
gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geflihrt worden
sind.

Die entsprechenden Prifungsfeststellungen enthalt der berufsrechtlich verbindliche und diesem
Prifungsbericht als Anlage V beigefligte Fragenkatalog zur Priifung nach § 53 HGrG (IDW PS
720).

Uber die dort getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Priifung keine Beanstandungen er-
geben, die nach unserer Auffassung flir die Beurteilung der OrdnungsmaRigkeit der Geschafts-
fuhrung von Bedeutung sind.
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VI. Wiedergabe des Bestatigungsvermerks

“An die eigenbetriebsahnliche Einrichtung Technische Dienste Arnsberg, Arnsberg

Vermerk liber die Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung Technische Dienste
Arnsberg, Arnsberg, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und
Verlustrechnung fir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem
Anhang, einschlieBlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprift.
Daruber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung Technische
Dienste Arnsberg flir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

o entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt
unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfihrung ein den tat-
sachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der eigen-
betriebsahnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage fir das
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

o vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken
der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

GemalR § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmalfigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.

Grundlage flr die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach die-
sen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprufers fur die
Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung unabhangig in Uber-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen
erflllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage fiir unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung des gesetzlichen Vertreters fur den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsatze ordnungsmalfiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung
vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich fiir die internen Kontrollen, die er
in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundséatzen ordnungsmaRiger Buchfilhrung als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermogensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafur verantwortlich, die
Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Dariber hinaus ist er
daflr verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der
Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Aulerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die
Chancen und Risiken der zukuinftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche
Vertreter verantwortlich fir die Vorkehrungen und MaRnahmen (Systeme), die er als notwendig
erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwenden-
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu er-
moglichen und um ausreichende geeignete Nachweise fur die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu konnen.

Verantwortung des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darliber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie
mit den bei der Prufung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zuklnftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaliger Abschlussprifung durchgefihrte
Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus
dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernunftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prifung Uben wir pflichtgemales Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dariber hinaus

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtiimern, pla-
nen und fuhren Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unsere Pri-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hdher als das Risiko, dass eine
aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandig-
keiten, irreflhrende Darstellungen bzw. das Aulierkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten kénnen.

o erlangen wir ein Verstandnis von den fir die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen und den fir die Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und MalRnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen
Kontrollen der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung bzw. dieser Vorkehrungen und Maf}-
nahmen abzugeben.

o beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter
dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

o ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Ver-
treter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unterneh-
menstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fort-
fihrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk
auf die dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prufungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prufungsnachweise. Zukunftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu flhren, dass die eigenbetriebsahnliche
Einrichtung ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfiihren kann.

o beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schlieRlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schéftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmaliger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnis-
sen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahn-
lichen Einrichtung vermittelt.

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsahnli-
chen Einrichtung.
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o fuhren wir Prifungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenstandiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass kiinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erdrtern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschliel3lich
etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer Priufung feststel-
len.”

Bielefeld, den 27. Januar 2026

DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla Heidbrink
Wirtschaftsprtfer Wirtschaftsprufer
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VIl. Unterzeichnung des Prifungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundsatzen ordnungsmaliger Berichterstattung bei Abschlussprifungen (IDW PS
450 n.F. [10.2021]).

Bielefeld, den 27. Januar 2026

DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dokument Dokument
unterschrieben unterschrieben
von: Stephan-Ulrich F von: Marc Heidbrink

Cebulla E E

Cebulla Heidbrink
Wirtschaftsprtfer Wirtschaftsprufer
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Technische Dienste Arnsberg
Arnsberg

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

10.

11

2024 2023
€ € €
. Umsatzerlése 18.617.396,67 17.797.881,11
. Aktivierte Eigenleistungen 1.305,00 9.547,50
. Sonstige betriebliche Ertrage 188.373,44 258.088,31
18.807.075,11 18.065.516,92
. Materialaufwand:
a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fir bezogene Waren 917.450,50 893.635,20
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 6.695.53547  7.612.985,97 6.597.600,72
. Personalaufwand:
a) Lohne und Gehalter und Beamtenbeziige 6.021.997,31 5.736.718,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir
Altersversorgung und fir Unterstlitzung 2.077.859,15 1.823.431,67
- davon flr Altersversorgung: € 727.395,24
(Vorjahr: € 757.721,47) 8.099.856,46
. Abschreibungen auf immaterielle Vermégensgegenstande
des Anlagevermdgens und Sachanlagen 835.793,72 842.735,71
. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.291.751,96 2.097.697,11
. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 1.349,95 1.008,00
. Ergebnis nach Steuern -31.963,05 74.705,82
Sonstige Steuern 23.602,05 23.822,00
. Jahresfehlbetrag / Jahresiiberschuss -55.565,10 50.883,82
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Anhang
der

TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG

fur das Wirtschaftsjahr 2024

Allgemeines

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG sind eine eigenbetriebsahnliche Einrichtung gem.
§ 107 Abs. 2 Nr. 2-5 GO NRW, die als Sondervermdgen der Stadt Arnsberg gefihrt wird.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde nach den Vorschriften des Dritten Bu-

ches des Handelsgesetzbuches, der EigvO NRW und der Betriebssatzung aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegeniber dem Vorjahr unverandert.

Angaben zur Bilanz und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Anlagevermogen

Die immateriellen Vermdgensgegenstande sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden

entsprechend der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermdogens erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten einschlieldlich Nebenkosten. Erhaltene Zuschiisse werden von den Anschaffungs- bzw.

Herstellungskosten abgesetzt.

Die Abschreibung des Sachanlagevermégens erfolgt - entsprechend der betriebsgewdhnli-
chen Nutzungsdauer - linear und zeitanteilig. Neu angeschaffte Vermégensgegenstande im
Einzelanschaffungspreis zwischen 250,00 EUR und 1.000,00 EUR werden analog § 6 Abs. 2 a
EStG in einen Sammelposten eingestellt und Gber 5 Jahre linear abgeschrieben. Ausgeschie-
dene Anlagegulter wurden mit den vorgetragenen Restbuchwerten ausgebucht. AuRerplanma-

Rige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Die Entwicklung des Anlagevermogens laut Anlagenbuchhaltung ist aus dem Anlagennach-

weis in der Anlage ersichtlich.
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Umlaufvermodgen

Die Bewertung der Vorrate erfolgt auf der Grundlage einer Stichtagsinventur zu durchschnitt-

lichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und die sonstigen Vermogensgegenstande sind grundsatzlich mit dem No-

minalwert bilanziert.

Fir die Ausfallrisiken der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden - gestaffelt
nach der Altersstruktur - prozentuale Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Die Staffelung
orientiert sich im Wesentlichen an der Prozentstaffel des NKF-Abschlusses der Stadt Arns-
berg. Die Einzelwertberichtigungen betragen insgesamt 87 TEUR. Hiervon entfallen
65,5 TEUR auf die Geblhren rechnenden Sparten Abfallwirtschaft, StralRenreinigung und Win-

terdienst.

Die Forderungen und sonstigen Vermoégensgegenstiande haben mit Ausnahme des in den
Forderungen an die Stadt Arnsberg enthaltenen Anteils an den Pensions- und Beihilferiick-
stellungen (1.766.361,00 EUR) eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten enthalt jeweils bis zum Bilanzstichtag

erfolgte Ein- und Auszahlungen, die Aufwand bzw. Ertrag des folgenden Wirtschaftsjahres

darstellen.

Rickstellungen

Die Ruckstellungen fur Pensionen und ahnliche Verpflichtungen fiir die aktiven Beamten und

deren Hinterbliebene werden mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsatzen er-
mittelten Teilwert passiviert. Der Rechnungszinsful® betragt gemal § 37 Abs. 1 KomHVO des
Landes NRW 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Auf die
Beihilfeverpflichtungen entfallen 598 TEUR. Es werden die gesamten Verpflichtungen passi-
viert. Der Anteil der Stadt Arnsberg an den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen fiir die Zeit
der Téatigkeit der Beamten bei der Stadt ist als Forderung an die Stadt bilanziert. Zum Bilanz-
stichtag betragt diese Forderung 1.766,4 TEUR.
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Die sonstigen Riickstellungen sind in Hohe des Betrages bemessen, der nach verninftiger

kaufmannischer Beurteilung zur Erfillung notwendig ist. Sie setzen sich zum Bilanzstichtag im

Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR
Resturlaub 213.247,00 188.683,00
Uberstunden 230.226,00 228.051,00
Jahresabschlusskosten 19.000,00 33.000,00
Aufbewahrungspflichten 3.000,00 3.000,00
Berufsgenossenschaft 8.234,90 11.000,00
Insgesamt 473.707,90 463.734,00

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfillungsbetrag bewertet. Die Restlaufzeiten sind im Ver-

bindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Gesamt- bis zu einem 1 bis 5 mehr als 5
betrag Jahr Jahre Jahre
€ € € €
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 088.484,45| 988.484,45 0,00 0,00
(Vj. 801.604,21) | (Vj. 801.604,21) (Vj. 0,00) (Vj. 0,00)
2. Verbindlichkeiten gegenlber der
Stadt Arnsberg 1.068.928,90( 1.068.928,90 0,00 0,00
(Vj. 880.050,04) | (Vj. 880.050,04) (Vj. 0,00) (Vj. 0,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten 1.849.311,31| 521.428,80( 1.327.882,51 0,00
(Vj. 2.274.208,07) | (V). 866.394,21) | (Vj. 1.407.813,86) (Vj. 0,00)
3.906.724,66| 2.578.842,15| 1.327.882,51 0,00
(Vj. 3.955.862,32) | (Vj. 2.548.048,46) | (Vj. 1.407.813,86) (Vj. 0,00)

Eine Besicherung durch Pfandrechte und ahnliche Rechte erfolgte nicht. Fur die Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die Ublichen Eigentumsvorbehalte.

Haftungsverhaltnisse entsprechend § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag 31. Dezember

2024 nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Wesentlichen in Hohe von 132 TEUR aus

Leasingvertragen und in Hohe von jahrlich 188 TEUR aus Mieten und Pachten.
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Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerldése und Erirage setzen sich nach Sparten gemafly dem Betriebsabrechnungs-

bogen wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR
Techn. Betrieb/Verwaltung 181.125 128.399
Fuhrparkmanagement 313.986 380.074
Abfallwirtschaft 8.592.448| 8.129.402
Grinflachenmanagement 3.525.759| 3.294.741
Straflenreinigung 512.855 532.345
Allgemeine Stadtreinigung 448.126 411.719
STU | Verkehrstechnik | Logistik 1.147.076 965.319
Winterdienst 1.051.914| 1.001.747
Betriebsflhrung Friedhofe 1.718.923| 1.690.914
Betriebsfiihrung Forst 1.314.883| 1.530.859
18.807.095| 18.065.518

In den oben dargestellten Umsatzerldsen und Ertragen sind Veranderungen aus der Erho-
hung / Verminderung der Verbindlichkeiten aus Geblhreniberdeckungen gemall § 6 KAG
NW in Hohe von 345.069 / 806.472 EUR enthalten. Die Betrage werden in der Spartenrech-

nung gesondert ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Ertrédge betragen im Geschaftsjahr 188,4 TEUR. Diese entfallen

im Wesentlichen auf Schadenersatz und Versicherungserstattungen mit 59 TEUR, auf Zuwei-
sungen des Landes zu Kosten der Kriegsgraberpflege mit 39 TEUR, Aufldésungen von Ruick-

stellungen mit 2 TEUR sowie 89 TEUR auf Lohnkostenzuschisse.

Gegentber den tariflich Beschaftigten des Betriebs besteht eine mittelbare Pensionsverpflich-
tung aus dem Anspruch der Mitarbeiter*innen gegentiber der Zusatzversorgungskasse West-
falen-Lippe in Mlnster, soweit die Versorgungskasse ihren Verpflichtungen nicht mehr nach-
kommt. Die tatsachliche Hohe einer méglichen Verpflichtung kann wegen fehlender Angaben
der Versorgungskasse nicht beziffert werden. Der Umlagesatz betragt 4,5 % zuzlglich eines
Zuschlags zum Sanierungsgeld von 3,25 % fiir das Jahr 2024. Im Berichtsjahr wurden Umla-
gen von 448.288,09 EUR geleistet.
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Durchschnittliche Zahl der in 2024 beschaftigten Mitarbeiter*innen:
2024 2023
Beamte 3 3
Tariflich Beschaftigte 118 116
Auszubildende (nachrichtlich) 4 5
125 124

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten einen Verwaltungskostenbeitrag von
634,4 TEUR.

Sonstige Angaben

Betriebsleitung und Betriebsausschuss
Im Wirtschaftsjahr 2024 war Herr Marco van Putten zum alleinigen Betriebsleiter bestellt.

Die Bruttobezlige des Betriebsleiters Marco van Putten betrugen 120.866,64 EUR (Vorjahr:
115.585,10 EUR).

Betriebsausschussmitglieder im Geschaftsjahr 2024 waren:

Herr Theo-Josef Nagel (Land- und Forstwirt) Ausschussvorsitzender
Herr Markus Prachtel (Fertigungssteurer) Stellv. Vorsitzender
Frau Zorica Ebbert (Gesundheits- und Krankenpflegerin)

Herr Andreas Sedlaczek (Dipl.-Ing. Versorgungstechnik)

Herr Dr. Gerhard Webers (Rechtsanwalt)

Frau Gisela Wilms (Rentnerin)

Herr Janis Zimmermann (Betriebswirt)

Herr Frank Hermes (kaufm. Angestellter)

Herr Frank Ruther (Geschaftsfihrer)

Herr Martin Holker (Dipl.-Ing. / Qualitdtsmanager)

Herr Andreas Richardt (Werkzeugmechaniker)

Herr Timo Declarmine (Arbeiter)

Herr Paul Wrede (Polizeibeamter a. D.)

Herr Knut Kloppsteck (Industrieingenieur)

Herr Andreas Hévelmann (Marketingkaufmann)
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Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten einen Aufwendungsersatz, bestehend aus
dem Sitzungsgeld, Fahrtkosten und einem eventuellen Verdienstausfall. Insgesamt wurden in
2024 far 3 Sitzungen Aufwendungsersatz von 1.891,32 EUR an die Ausschussmitglieder ge-

leistet. Eine Einzelaufstellung ist als Anlage zum Anhang beigeflgt.

Das vom Abschlusspriifer berechnete Gesamthonorar flir Abschlusspriferleistungen gemaf
§ 285 Nr. 17 HGB betragt 14.000,00 EUR. Andere Beratungsleistungen, Steuerberatungsleis-

tungen und sonstige Leistungen wurden vom Abschlussprifer nicht erbracht.

Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung schlagt vor, den handelsrechtlichen Jahresfehlbetrag 2024 in Héhe von

55.565,10 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Arnsberg 05.12.2025

Marco van Putten
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Sitzungsentschadigung der Mitglieder des Betriebsausschusses 2024
Verdienst- Sitzungs- Fahr-
Name: ausfall: geld: kosten: Gesamt:
€ € € €

Delcarmine, Timo 0,00 153,00 8,00 161,00
Ebbert, Zorica 0,00 102,00 0,00 102,00
Hermes, Frank 0,00 153,00 5,20 158,20
Holker, Martin 0,00 102,00 9,00 111,00
Hovelmann, Andreas 0,00 102,00 0,00 102,00
Kaiser, Marcel 93,33 25,50 1,80 120,63
Kloppsteck, Knut 0,00 153,00 0,00 153,00
Nagel, Theo-Josef 0,00 76,50 22,10 98,60
Prachtel, Markus 0,00 76,50 11,30 87,80
Richardt, Andreas 0,00 153,00 8,10 161,10
Ruther, Frank 0,00 51,00 18,30 69,30
Sedlaczek, Andreas 0,00 51,00 10,40 61,40
Ufer, Dirk 103,19 25,50 0,00 128,69
Vollmer-Lentmann, Julia 0,00 25,50 3,50 29,00
Dr. Webers, Gerhard 0,00 25,50 2,10 27,60
Wilms, Gisela 0,00 153,00 0,00 153,00
Wrede, Paul 0,00 76,50 20,00 96,50
Zimmermann, Janis 0,00 51,00 19,50 70,50
Gesamt: 196,52 1.555,50 139,30 1.891,32
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0z'Le 0€'S GE'6Y9'C8S'S |¥v'895°LL6'G [98'8/8'¥66'6 [00°0 8,°0SG/2S’lL [2L'€6L'GE8 [26'G€9989°0L 0€'LvyTlEe’SL  [00°0 8.°0S6°/2S’} [18TLL0LL'L [22'G8269C°9)
09'2¢ 0€'s GE'100°29S'S |v¥'v00'988'S |26'L€9'¥92'6  |00'0 8G'€6C'GLS’L  |€5'966'928 |6'VE6'ZSYOL 9€'2¥9'059'SL  |00'0 8G'€6C'GLS’ L [29'666'GrLL |2E'9E6'6L0°9) usBejueyoes swwng
000 000 GE'96€81 ¥¥'06.°021 000 000 000 000 000 ¥¥'06.°021 68°089°0L- [00°0 86'VL0°ELy  |SE'96E8L neg wi uabejuy pun usbunjyezuy 8jeisivRY ‘¢
0€'Le 0002 0012961 00'vE6'8Y 0L'08€'28 000 86'/88'Gl 60'65¢'9C  |66'800°2L OL'vLELEL 000 86'/88'Gl 602,652 66'629'L2) Jenbsyeyosuim abiembules -
069 or'9 00'VS6'€Y0'C |00‘v66'886'L |6€°00€'86E€'S |00°0 L9°L6L LYS 68'€8L V.Y |LL'BOELLY'S 6€'v6C28€°L 6808904 LOL6L LYS 00°€vL 607 L1°292°G1GL abnaziyed -
0092 ov'L 00'€16'98€ 00'851°20€ 80°,9/'658 000 28292 L1 08'928'G8  |01'80Z°162 80'GZ6'L9L°L 000 28°'292°L) 08'L20°L oL'LzLeLLL JejusAul -
ol've 09's 00'659'L6€ 00°Lv6°L6V ¥8'820°€96 000 L1'€98°€V8 85'002C8 |EVIVLYCLL ¥8'G20'L9V’L 000 L1'€98°€Y8 85'887'88L  [EV'00V'9LL'T abnazyjiap pun ajeseo -
Bunpejssnesyeyosas) pun -sgaujeg ‘¢
ov'9s oL’z 00'26€'829 00'Z¥L'€59 96'6.G°G0S 000 00°€8Y'06 1166818  |6LEILVLG 96°'122'8G1°L 000 00'€8¥°06 LL'6V9°90L  |62'GSSCYL L usbunyyoLIoAsqaLIRg
uaBejuy jjauIyOSEeW pun UBUIYISE 'Z
ov'or 0€'C 00'GZ2'86E°L |00869¥CE'L |SGLEG'GS6'L  |00°0 000 00'£20°9L |SSV0S°6.8'L 656'622°082°¢ 000 000 00'000C 65'622'8.LC°€ apnegabuyop pun -sgaujeg -
00001 000 00'LvE'6Y9 00°LvE'6Y9 000 000 000 000 000 00°LvE'6Y9 000 000 000 00'LvE'6¥9 usjneg jlw syomspunio -
uajneg uaJapue pun -sqaujeg
‘-S}BYOSID) W 8)yoay ayole|b
-syon)spunib pun axonispunio °|
uabejueyoes ||
oL'zL or'e 00'8v9°'SL 00'795°L€ ¥6'0vZ 0€C 000 0z'.szTh 612618 G6'00L€EC ¥6'708'192 00‘0 0z'.sTe) 6L'ELLYT G6'8V€'6¥C uspeM
pun usjyoay UBYO|0S UE USZUSZ|] SIMOS
QU9 PUN 8)YoaY BYIUYE puUN 8}yoal
-Z)nyog aydl|giamab ‘UsuoISSaZUOY
apuesuababsuabowia ajpualeww| |
Sl 7l €l (43 1 0l 6 8 L 9 [ 14 € [4 l
HA ‘HA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
seuyel abuebqy
EN ESTETLISTVS salyel ueussaIm ayel
u zyessbung ; : -absne -
-yongisay uauabueb -SeyoSHIA ESTETRISTIV
-121yosqy uabunyong  9)eds ul uabunyonq
18Y9| 1BUOIAIUYOS -abueion sep epug puejspug -wn aip yne usbung wy uabung | puels -sBuejuy puejspu3 -wn Buebqy Buebnz pueys -sbBuejuy suabowuanabejuy sap usjsod
-Muyos uoum! sap apug Wwe apam ; 21yosqy
-youn, “4ing we apom -yonqysa 9140SqY ‘y'p Buebn
toind _uon tmw Honaisey 9)jswwesabue up z
yonqisay “y'p Buebqy
usjyezuuayj :00::3_0.-:0%3< :wawoxwm—._:__O«m._wI pun .mm::tw:uwc<

us(efiSa\-UBYJPION pueT sep Jnj Bunuplolsasgalyequabiy Jep Z 'sqy ¥ § "web
$20Z leqwieza "¢ Sig Jenuep 'L WOA s1emyoeuuabejuy
Biagsuly 8)susig ayosiuyos |

B-102

Seite 1 von 11



ABFALLWIRTSCHAFT

Wirtschaftsplan und Jahresergebnis 2024

Art R-Ergebnis 2023 WP 2024 R-Ergebnis 2024
ERTRAG
1.) Umsatzerlse 8.559.725,97 8.560.747 8.590.664
2:) Erhéhung oder Verminderung des Bestands - - -
3.) andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4.) sonst. betriebl. Ertrage - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - - -
Summe ERTRAG 8.559.725,97 8.560.747 8.590.663,84
AUFWAND
5a.) Materialaufwand (Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe) 21.636,30 35.000 18.252
5b.) Materialaufwand (bezogene Leistungen) 4.464.646,91 5.005.000 4.854.592
6.) Personalaufwand 212.570,50 211.497 238.131
7.) Abschreibungen 157.111,97 185.000 162.447
8.) sonst. betrieblicher Aufwand 379.074,30 397.250 361.289
9.) Zinsertrage - 1.008,00 - - 1.330
12.) Steuern - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 2.756.642,49 3.007.000 2.959.066
Summe AUFWAND 7.990.674,47 8.840.747 8.592.447,80
13.a Abdeckung von Fehlbetrédgen aus Vorjahren (-) - - -
13.b Entnahme aus Ruckstellungen (+) - 280.000 280.000
13.c’ Zufiihrung an Riickstellungen (-) 430.323,83 - 278.216
|[ERGEBNIS 138.727,67 - 0,00

Seite 2 von 11
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Griunflachenmanagement

Wirtschaftsplan und Jahresergebnis 2024

Art R-Ergebnis 2023 WP 2024 R-Ergebnis 2024
ERTRAG
1.) Umsatzerlse 3.221.354,32 3.455.500 3.439.087
2.) Erhéhung oder Verminderung des Bestands - - -
3.) andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4.) sonst. betriebl. Ertrage 73.386,65 54.000 86.672
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 52.780,00 62.000 62.725
Summe ERTRAG 3.347.520,97 3.571.500 3.588.483,65
AUFWAND
5a.) Materialaufwand (Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe) 117.762,56 140.750 178.179
5b.) Materialaufwand (bezogene Leistungen) 857.182,45 331.000 735.703
6.) Personalaufwand 334.586,72 401.361 385.587
7.) Abschreibungen 5.447,70 5.000 6.694
8.) sonst. betrieblicher Aufwand 120.125,37 71.789 147.895
9.) Zinsertrage - - -
12.) Steuern - 1.600 366
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 2.074.102,11 2.620.000 2.310.911
Summe AUFWAND 3.509.206,91 3.571.500 3.765.334,45
13.a Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) - - -
13.b Entnahme aus Riickstellungen (+) - - -
13.c; Zufiihrung an Riickstellungen (-) - - -
ERGEBNIS - 161.685,94 - - 176.850,80
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STRASSENREINIGUNG

Wirtschaftsplan und Jahresergebnis 2024

Art R-Ergebnis 2023 WP 2024 R-Ergebnis 2024
ERTRAG
1.) Umsatzerlése 573.915,61 478.111 464.708
2:) Erhéhung oder Verminderung des Bestands - - -
3.) andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4.) sonst. betriebl. Ertrage - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - - -
Summe ERTRAG 573.915,61 478.111 464.707,58
AUFWAND
5a.) Materialaufwand (Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe) - - -
5b.) Materialaufwand (bezogene Leistungen) 32.086,83 30.000 28.627
6.) Personalaufwand 10.979,91 1.000 4.868
7.) Abschreibungen 197,00 - 197
8.) sonst. betrieblicher Aufwand 68.438,98 61.411 106.997
9.) Zinsertrage - - B
12.) Steuern - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 420.641,86 500.700 372.166
Summe AUFWAND 532.344,58 593.111 512.854,97
13.a Abdeckung von Fehlbetrédgen aus Vorjahren (-) - - -
13.b Entnahme aus Ruckstellungen (+) 40.000,00 115.000 115.000
13.c’ Zufiihrung an Riickstellungen (-) 81.571,03 - 66.853

ERGEBNIS
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ALLG. STADTREINIGUNG
Wirtschaftsplan und Jahresergebnis 2024
Art R-Ergebnis 2023 WP 2024 R-Ergebnis 2024
ERTRAG
1.) Umsatzerlése 411.718,80 470.000 448.126
2:) Erhéhung oder Verminderung des Bestands - - -
3.) andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4.) sonst. betriebl. Ertrage - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - - -
Summe ERTRAG 411.718,80 470.000 448.126
AUFWAND
5a.) Materialaufwand (Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe) 3.774,49 5.500 122
5b.) Materialaufwand (bezogene Leistungen) 23.452,00 62.000 17.888
6.) Personalaufwand 1.185,86 - 1.157
7.) Abschreibungen 108,00 - -
8.) sonst. betrieblicher Aufwand 1.821,71 2.500 1.336
9.) Zinsertrage - - -
12.) Steuern - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 254.370,77 400.000 333.785
Summe AUFWAND 284.712,83 470.000 354.287
13.a Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) - - -
13.b Entnahme aus Riickstellungen (+) - - -
13.c’ Zufiihrung an Riickstellungen (-) - - -
ERGEBNIS 127.005,97 - 93.839,05
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STU | VERKEHRSTECHNIK | LOGISTIK
Wirtschaftsplan und Jahresergebnis 2024
Art R-Ergebnis 2023 WP 2024 R-Ergebnis 2024
ERTRAG
1.) Umsatzerlése 965.318,78 1.025.000 1.147.076
2:) Erhdéhung oder Verminderung des Bestands - - -
3.) andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4.) sonst. betriebl. Ertrage - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - - -
Summe ERTRAG 965.318,78 1.025.000 1.147.076
AUFWAND
5a.) Materialaufwand (Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe) 39.715,19 10.000 49.431
5b.) Materialaufwand (bezogene Leistungen) 10.707,41 - 43.286
6.) Personalaufwand 2.371,73 3.000 3.531
7.) Abschreibungen 3.087,52 2.500 2.983
8.) sonst. betrieblicher Aufwand 27.657,18 9.500 39.908
9.) Zinsertrage - - -
12.) Steuern - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 920.816,42 1.000.000 1.010.914
Summe AUFWAND 1.004.355,45 1.025.000 1.150.053
13.a Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) - - -
13.b Entnahme aus Ruckstellungen (+) - - -
13.c Zufiihrung an Ruckstellungen (-) - - -
ERGEBNIS - 39.036,67 - - 2.977,85
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WINTERDIENST

Wirtschaftsplan und Jahresergebnis 2024

Art R-Ergebnis 2023 WP 2024 R-Ergebnis 2024
ERTRAG
1.) Umsatzerlése 881.746,60 565.713 640.422
2:) Erhéhung oder Verminderung des Bestands - - -
3.) andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4.) sonst. betriebl. Ertrage - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 105.631,97 120.000 85.201
Summe ERTRAG 987.378,57 685.713 725.624
AUFWAND
5a.) Materialaufwand (Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe) 36.826,38 43.500 27.912
5b.) Materialaufwand (bezogene Leistungen) 372.790,77 290.000 393.913
6.) Personalaufwand - - -
7.) Abschreibungen 7.371,00 6.500 5.165
8.) sonst. betrieblicher Aufwand 191.719,32 50.749 239.388
9.) Zinsertrage - - -
12.) Steuern - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 512.798,33 501.700 440.294
Summe AUFWAND 1.121.505,80 892.449 1.106.671
13.a Abdeckung von Fehlbetrédgen aus Vorjahren (-) - 204.736 -
13.b Entnahme aus Riickstellungen (+) 120.000,00 411.472 411.472
13.c’ Zufiuihrung an Riickstellungen (-) - - -
ERGEBNIS - 14.127,23 - 30.425
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FRIEDHOFE

Wirtschaftsplan und Jahresergebnis 2024

Art R-Ergebnis 2023 WP 2024 R-Ergebnis 2024
ERTRAG
1.) Umsatzerlése 1.688.597,37 1.871.300 1.711.054
2:) Erhéhung oder Verminderung des Bestands - - -
3.) andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4.) sonst. betriebl. Ertrage 2.316,23 1.000 7.870
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - - -
Summe ERTRAG 1.690.913,60 1.872.300 1.718.923
AUFWAND
5a.) Materialaufwand (Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe) 57.885,58 83.000 48.010
5b.) Materialaufwand (bezogene Leistungen) 284.469,02 370.000 315.148
6.) Personalaufwand 117.412,46 204.815 198.889
7.) Abschreibungen 3.453,61 2.000 3.887
8.) sonst. betrieblicher Aufwand 65.217,02 47.485 52.033
9.) Zinsertrage - - -
12.) Steuern - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 1.162.475,91 1.165.000 1.100.957
Summe AUFWAND 1.690.913,60 1.872.300 1.718.923
13.a Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) - - -
13.b Entnahme aus Riickstellungen (+) - - -
13.c, Zufihrung an Ruckstellungen (-) - - -
ERGEBNIS - - 0,00
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FORST
Wirtschaftsplan und Jahresergebnis 2024
Art R-Ergebnis 2023 WP 2024 R-Ergebnis 2024
ERTRAG
1.) Umsatzerlése 1.476.577,42 1.415.200 1.311.826
2:) Erhéhung oder Verminderung des Bestands - - -
3.) andere aktivierte Eigenleistungen - - -
4.) sonst. betriebl. Ertrage 54.281,14 250 3.057
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - - 1.421
Summe ERTRAG 1.530.858,56 1.415.450 1.316.304
AUFWAND
5a.) Materialaufwand (Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe) 127.886,89 151.500 82.788
5b.) Materialaufwand (bezogene Leistungen) 439.403,52 330.000 175.936
6.) Personalaufwand 727.363,30 759.212 788.301
7.) Abschreibungen 14.736,47 14.000 14.208
8.) sonst. betrieblicher Aufwand 69.366,09 68.030 74.104
9.) Zinsertrage - - - 12
12.) Steuern - 2.708 -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 152.102,29 90.000 180.979
Summe AUFWAND 1.530.858,56 1.415.450 1.316.304
13.a Abdeckung von Fehlbetrédgen aus Vorjahren (-) - - -
13.b Entnahme aus Riickstellungen (+) - - -
13.c’ Zufiihrung an Riickstellungen (-) - - -
ERGEBNIS - - 0
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TECHN. BETRIEB / VERWALTUNG

Wirtschaftsplan und Jahresergebnis 2024

Art R-Ergebnis 2023 WP 2024 R-Ergebnis 2024
ERTRAG
1.) Umsatzerlése 98.770,12 62.300 90.350
2:) Erhéhung oder Verminderung des Bestands - - -
3.) andere aktivierte Eigenleistungen 2.502,50 - -
4.) sonst. betriebl. Ertrage 27.126,29 - 90.775
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 7.292.162,62 9.302.400 7.811.305
Summe ERTRAG 7.420.561,53 9.364.700 7.992.430
AUFWAND
5a.) Materialaufwand (Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe) 81.774,21 128.000 95.326
5b.) Materialaufwand (bezogene Leistungen) 96.453,60 140.000 112.608
6.) Personalaufwand 5.802.880,90 6.508.595 5.983.763
7.) Abschreibungen 62.085,21 95.000 73.406
8.) sonst. betrieblicher Aufwand 262.861,29 349.105 291.226
9.) Zinsertrage - - - 8
12.) Steuern - - -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 1.114.506,32 2.100.000 1.436.110
Summe AUFWAND 7.420.561,53 9.320.700 7.992.430
13.a Abdeckung von Fehlbetréagen aus Vorjahren (-) - - -
13.b Entnahme aus Riickstellungen (+) - - -
13.c’ Zufiihrung an Riickstellungen (-) - - -
ERGEBNIS - 44.000 -
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FUHRPARKMANAGEMENT

Wirtschaftsplan und Jahresergebnis 2024

Art R-Ergebnis 2023 WP 2024 R-Ergebnis 2024
ERTRAG
1.) Umsatzerlése 272.050,97 305.000 312.681
2:) Erhdéhung oder Verminderung des Bestands - - -
3.) andere aktivierte Eigenleistungen 7.045,00 - 1.305
4.) sonst. betriebl. Ertrage 100.978,00 71.000 -
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG 1.665.937,39 2.150.000 2.006.182
Summe ERTRAG 2.046.011,36 2.526.000 2.320.168
AUFWAND
5a.) Materialaufwand (Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe) 406.373,60 396.000 417.431
5b.) Materialaufwand (bezogene Leistungen) 16.408,21 11.500 17.835
6.) Personalaufwand 350.798,98 410.517 495.629
7.) Abschreibungen 589.137,23 600.000 566.806
8.) sonst. betrieblicher Aufwand 911.415,85 792.983 977.577
9.) Zinsaufwendungen - - -
12.) Steuern 23.822,00 25.000 23.236
INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG - 251.944,51 250.000 - 178.346
Summe AUFWAND 2.046.011,36 2.486.000 2.320.168
13.a Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren (-) - - -
13.b Entnahme aus Ruckstellungen (+) - - -
13.c Zufiihrung an Riickstellungen (-) - - -
ERGEBNIS -- 40.000 -
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Lagebericht

der

TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG

fur das Wirtschaftsjahr 2024

Rahmenbedingungen

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG sind eine eigenbetriebsahnliche Einrichtung
gem. § 107 Abs. 2 Nr. 2-5 GO NRW und nicht selbststandiger Teil der Stadt Arnsberg
ohne eigene Rechtspersonlichkeit. Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG werden
als Sondervermogen der Stadt Arnsberg geflihrt. Sie sind jedoch organisatorisch und
finanzwirtschaftlich selbststandig, mit eigener Kassen- und Kreditwirtschaft, eigener
kaufmannischen Buchfiuihrung, eigener Gewinn- und Verlustrechnung sowie einem ei-
genen selbststandigen Wirtschafts-, Finanz- und Stellenplan.

Die Aufgaben sowie Rechte und Pflichten der TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG
sind geregelt in der zum 01.01.2006 neugefassten Betriebssatzung der Stadt Arnsberg
fur die eigenbetriebsahnliche Einrichtung ,Technische Dienste Arnsberg” vom
12.12.2005 in der jeweils gultigen Fassung.

Nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung sind Zweck der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung
TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG die im Auftrage der Stadt Arnsberg durchzuflh-
renden gesamten Dienstleistungen in den Bereichen

o Abfallwirtschaft

e Stadtreinigung

e StralRenreinigung und Winterdienst

e Grunflachenmanagement

e Betriebsflhrung der stadt. Friedhofe

e Betriebsfihrung des stadt. Forstes

e Technischer Betrieb/Verwaltung

B-113



Anlage 1l
Seite 2

Erlduterung der Aufgaben:

Abfallwirtschaft

Planung und Fortschreibung der Abfallwirtschaft in der Stadt Arnsberg in rechtlicher,
konzeptioneller und finanztechnischer Hinsicht sowie die Durchfihrung der damit in
Verbindung stehenden operativen Aufgaben und das Betreiben eines Wertstoff-
bringhofs fur die Entsorgung der verschiedenen Abfallstrdme und haushaltsublicher
Gefahrstoffe.

Stadtreinigung

Gesamtaufgabe Sauberkeit in der Stadt, Stadtbildpflege einschl. Rad- und Gehweg-
reinigung, Reinigung nach Volksfesten etc.

StraBenreinigung und Winterdienst

Gesamtverantwortung fur die StraRenreinigung als kommunale Pflichtaufgabe ein-
schlieBlich der Durchfuhrung der verkehrsmafRigen Reinigung der fur den offentli-
chen Verkehr gewidmeten Strallen, Wegen und Platzen auf der Grundlage des
Straldenreinigungsgesetzes NRW und der bestehenden Stral3enreinigungs- und
Gebuhrensatzung sowie Stra3enreinigung zur Gewahrleistung der Verkehrssicher-
heit; die StralRenreinigung umfasst die Sommerreinigung und Winterwartung.

Grunflachenmanagement

Entwicklung und Planung sowie Sicherung und Erhaltung von Grin- und Freiflachen
in der Stadt Arnsberg, Versorgung der Bevolkerung mit Freizeit- und Erholungsan-
geboten, alles vor dem Hintergrund 6kologischer Gesichtspunkte und einer nach-
haltigen Gebietsentwicklung einschl. der Durchfuhrung der operativen Aufgaben
wie Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von stadt. Grinflachen und deren Uber-
wachung sowie die Baumkontrolle der Baume in Parks, Friedhofen und an Stralden.

Betriebsfiihrung der stadt. Friedhofe

Bewirtschaftung der 15 stadt. Friedhofe, d.h. Durchfiihrung des Bestattungswesens
sowie Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflachen (Rahmengrun, Grabfelder, Inf-
rastruktur, Baumkontrolle) und deren Einrichtungen auf der Grundlage einer abge-
schlossenen Betriebsfuhrungsvereinbarung.

Betriebsfiihrung des stadt. Forstes

Betriebsfuhrung des Stadtwaldes, insbesondere Holzbewirtschaftung (naturnahe
Waldbewirtschaftung), Bestandspflege entsprechend der geltenden Forsteinrich-
tung, Unterhaltung der Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, Malinahmen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes auf der Grundlage einer abgeschlossenen Betriebs-
fUhrungsvereinbarung.
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e Technischer Betrieb / Verwaltung

Erbringung von Personal- und Fahrzeugleistungen Ubergreifend fur alle Geschafts-
bereiche der TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG (Querschnittsfunktion) und der
Stadt Arnsberg. Finanzierung im Wege einer INNEREN LEISTUNGSVERRECH-
NUNG (Belastung/ Entlastung). Der Technische Betrieb besteht aus den gewerbli-
chen Mitarbeiter*innen zuziglich Verwaltung sowie dem Fuhrparkmanagement.

Die Rechtsbeziehungen zu den Burgern/Kunden sind geregelt durch die

- Satzung uber die Abfallentsorgung in der Stadt Arnsberg (in der jeweils gultigen
Fassung),

- Satzung uber die Erhebung von Gebuhren fur die Abfallentsorgung - Abfallgebuh-
rensatzung - (in der jeweils gultigen Fassung),

- Satzung uber die Straldenreinigung und die Erhebung von Stral’enreinigungsgeblh-
ren - StralRenreinigungs- und Gebuhrensatzung - (in der jeweils guiltigen Fassung),

- Satzung fur die kommunalen Friedhofe der Stadt Arnsberg — Friedhofsatzung — (in
der jeweils gultigen Fassung),
Gebuhrensatzung fur die stadtischen Friedhofe der Stadt Arnsberg (in der jeweils
gultigen Fassung).

Schwerpunkte im Geschaftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2024

Die Finanzsituation der TECHNISCHEN DIENSTE ARNSBERG (TDA) als eigenbe-
triebsahnliche Einrichtung ist eng mit der Haushaltslage der Stadt Arnsberg verbunden.
Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere inflationsbedingte
Preissteigerungen im Bereich der Materialbeschaffung sowie im Energie- und Treib-
stoffsektor, stellen die TECHNISCHEN DIENSTE ARNSBERG vor erhebliche organisa-
torische und logistische Herausforderungen.

Im Jahr 2024 lag der Schwerpunkt im Bereich FORST weiterhin auf der Aufarbeitung
der Schaden, die durch klimatische Veranderungen, anhaltende Trockenheit und die
daraus resultierende Borkenkaferkalamitat entstanden sind. Es wurden Aufforstungs-
malinahmen durchgeflhrt sowie Forstwege instandgesetzt. Die Holzmarktpreise blie-
ben auch im Jahr 2024 auf dem hohen Niveau des Vorjahres, wodurch hohere Erlose
aus dem Holzverkauf erzielt werden konnten. Gleichzeitig zeigt sich jedoch — wie erwar-
tet —, dass die vermarktbaren Holzmengen riucklaufig sind, da geplante Einschlage auf-
grund der bereits in den Trockenjahren erfolgten Nutzungen nicht mehr realisiert werden
konnten und auch langfristig nicht realisierbar sein werden. Die Erlése aus den Holzver-
kaufen werden zu 100 % an den stadtischen Haushalt abgefuhrt.
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Der Geschaftsbereich ABFALLWIRTSCHAFT wird sich weiterhin bemuhen, Einspar-
potenziale zu erschlie3en, indem die Abfallberatung intensiviert und die Burgerinnen
und Blrger durch verstarkte Offentlichkeitsarbeit fir das Thema Abfallvermeidung sen-
sibilisiert werden. Zudem soll durch eine angepasste Tourenplanung eine mdglichst
gleichmalige Auslastung der Touren gewahrleistet werden. Allerdings traten auch im
Jahr 2024 haufig fahrzeugtechnische Ausfalle auf. Alle weiteren Aufwandspositionen
werden fortlaufend auf mogliche Einsparpotenziale Gberprift, um den Service effizient
und kostengunstig zu erbringen.

Der Winter hat einen erheblichen Einfluss auf die Leistungen des Fachdienstes 6.3
TECHNISCHE BETRIEBE sowie auf die einzelnen Geschaftsbereiche untereinander,
insbesondere durch Leistungsverschiebungen. Aufgrund der Auswirkungen des Klima-
wandels ist der Winterdienst zunehmend schwer planbar. Das Jahr 2024 war durchgan-
gig zu warm, jedoch sehr niederschlagsreich. Der Winterdienst beschrankte sich daher
uberwiegend auf praventive Einsatze sowie Streumalinahmen bei Uberfrierender
Nasse.

Ein strenger Winter bindet Mitarbeiter*innen aus anderen Geschaftsbereichen — insbe-
sondere aus der Grunpflege sowie der Strallen- und Stadtreinigung — im Winterdienst,
was zu Minderleistungen in den jeweiligen Kernaufgaben fuhrt. Ein milder Winter bewirkt
hingegen Mehrleistungen in den originaren Geschaftsbereichen, verbunden mit ent-
sprechenden Mehraufwendungen.

Fir den Geschéftsbereich GRUN bedeuten die im Durchschnitt milden Winter, dass
auch in den Wintermonaten Grunpflegearbeiten durchgefuhrt und langer zurtckgestellte
MalRnahmen abgearbeitet werden konnen. Durch die klimatischen Veranderungen hat
sich zudem die Vegetationsperiode verlangert. Dies fuhrt zu einem erhéhten Personal-
bedarf fur notwendige Ruckschnitte von Gehodlzen im Stralenraum und in stadtischen
Grlinanlagen. Darlber hinaus verursacht die vermehrt erforderliche Bewasserung von
Grunflachen und Baumen zusatzliche Kosten.

Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre hatten erhebliche Auswirkungen auf den
StralRenbaumbestand. Es sind flachendeckend Trockenschaden zu verzeichnen, die zu
einem erhohten Aufwand bei Kontrolle, Pflege und Erhalt der Baume fuhren. Da viele
Baume ahnliche Schadbilder aufweisen, mussen vermehrt erhaltende MalRnahmen
durchgefuihrt werden, die einen erhdhten Pflege- und Kontrollaufwand erfordern. Im
StralRenraum unterliegen die Baume zudem besonderen Anforderungen der Verkehrs-
sicherungspflicht, was zuséatzliche Uberwachungsmafnahmen notwendig macht. Die
daraus gewonnenen Erkenntnisse fuhren dauerhaft zu einem erhéhten Aufwand in der
Baumkontrolle und -pflege. Hinzu kommen infolge groRRerer stadtebaulicher Investitio-
nen quantitative und qualitative Veranderungen der Grinstrukturen, die weitere Unter-
haltungsressourcen erfordern. Die TECHNISCHEN DIENSTE ARNSBERG haben da-
rauf reagiert und ein zweites Baumpflegeteam aufgebaut.

Der Wandel der Friedhofs- und Bestattungskultur und dessen Auswirkungen auf das
stadtische Friedhofswesen stellen ein dauerhaftes Thema im Geschaftsbereich FRIED-
HOFE dar. Insbesondere die deutliche Veranderung des Grabwahlverhaltens der Biir-
gerinnen und Burger von Erdbestattungen (19 %) hin zu Urnenbestattungen (81 %) setzt
sich weiter fort.
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Zum Vergleich: Im Jahr 1990 lag der Anteil der Erdbestattungen noch bei 96 %, der der
Urnenbestattungen bei lediglich 4 %. Diese Nachfrageverschiebung fuhrt zu einem sin-
kenden Flachenbedarf fir Grabstatten, gleichzeitig jedoch zu einer Zunahme der zu
pflegenden Freiflachen und damit zu einem erhdhten Unterhaltungsaufwand. Hinzu
kommen alternative Bestattungsangebote im Umland sowie auf kirchlichen Friedhofen.

Die Anpassung der Friedhofsflachen an den veranderten Flachenbedarf wird kontinu-
ierlich weiterverfolgt, auch vor dem Hintergrund der notwendigen Kostenreduzierung
aufgrund der defizitaren kommunalen Haushaltslage. Als zusatzliche Bestattungsform
wurde entschieden, Erinnerungsgarten auf drei Friedhofen zu etablieren. Diese wurden
konzeptionell ausgearbeitet und werden gut angenommen. Vor dem Hintergrund gesell-
schaftlicher Veranderungen und des Wunsches nach individuelleren Bestattungsformen
wird zudem gepruft, ob Waldbestattungen eine sinnvolle Erganzung des bestehenden
Angebots darstellen konnen.

Personalentwicklung

Es wird konsequent angestrebt, jede freiwerdende Stelle neu zu besetzen, auch wenn
dies leider haufig mit zeitlichen Verzégerungen verbunden ist. Durch die oft fehlende
oder zu kurze Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter*innen geht wertvolles Wissen verlo-
ren. Daher ist es notwendig, verstarkt in die Ausbildung der verschiedenen Berufsgrup-
pen im Betrieb sowie in Fort- und Weiterbildungsmaflinahmen zu investieren. Wichtig ist
dabei auch, dass in einer zunehmend diversen Gesellschaft der Versuch unternommen
wird, den Mitarbeiterinnenstamm entsprechend vielfaltig zu gestalten. Erstens ist dies
eine Aufgabe als stadtische Beteiligung, zweitens stellt dies auch ein Potenzial an mo-
tiviertem und qualifiziertem Personal dar.

Die Betriebsleitung wird kinftig vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung
der Belegschaft und des zunehmenden Fachkraftemangels weiterhin gezielt darauf hin-
arbeiten, freiwerdende Stellen zeitnah mit qualifizierten Mitarbeiter*innen zu besetzen
und das vorhandene Personal langfristig gesund im Einsatz zu halten. Angesichts der
wachsenden Herausforderungen, Leistungen zu wirtschaftlichen Bedingungen einzu-
kaufen, muss die eigene Produktivitat deutlich gesteigert werden.
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Durch steigende Personalkosten sowie erhdhte Beschaffungskosten flr Materialien,
Betriebsstoffe und Werkzeuge wird es zunehmend wichtiger, den Balanceakt zwischen
der Vergabe von Tatigkeiten an externe Dienstleister und der Erbringung von Eigenleis-
tungen sorgfaltig abzuwagen, um eine effiziente und nachhaltige Betriebsfuhrung si-
cherzustellen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Beschaffung der Dienstkleidung fur die unter-
schiedlichen Sparten eigenstandig entwickelt, was zu einer uneinheitlichen Mischung
aus verschiedenen Marken und Stilrichtungen gefuhrt hat. Um zu vermeiden, dass an
unterschiedlichen Stellen und bei verschiedenen Lieferanten Arbeitskleidung unter va-
riierenden Bedingungen beschafft wird, die moglicherweise nicht oder nur einge-
schrankt gemal den jeweiligen Gefahrdungsbeurteilungen geeignet oder zugelassen
ist, wurde die Beschaffung im Jahr 2024 fur alle Sparten zusammengefihrt.

Um die Mitarbeiter*innen fur die Burger*innen klar als stadtische Beschaftigte der Tech-
nischen Dienste erkennbar zu machen, wurden zwei einheitliche Kleidungsstile entwi-
ckelt. Diese bertcksichtigen wetterbedingte Unterschiede durch verschiedene Klei-
dungselemente und dienen der Etablierung eines einheitlichen, professionellen Erschei-
nungsbildes.

Technische Ausstattung

Neben qualifiziertem Personal ist die technische Ausstattung der Fahrzeuge und Gerate
ein wesentlicher Bestandteil eines leistungsfahigen offentlichen Betriebs. Zur Sicher-
stellung der Wettbewerbsfahigkeit gehdren ein moderner und effizienter Fuhrpark sowie
Spezialgerate, die zur kdérperlichen Entlastung der Mitarbeiter*innen beitragen.

Ein konsequentes Fuhrparkmanagement erfordert kontinuierliche Investitionen in das
technische Niveau des Fuhrparks. Die Reduzierung von Ausfallzeiten durch planbare
Werkstattaufenthalte sowie die Optimierung der Einsatzzeiten sind dabei ein wesentli-
cher Schliussel zur Kostenreduktion. Alternative Antriebsformen, wie z. B. E-Mobilitat
oder Seitenladertechnik in der Abfallentsorgung, finden zunehmend Berucksichtigung
im Fuhrpark, um sowohl die Effizienz als auch die Nachhaltigkeit zu steigern.

Da die Neubeschaffung von Fahrzeugen, Uberwiegend aus Abschreibungen finanziert
wird, und in den vergangenen Jahren unzureichend in den Fuhrpark investiert wurde,
ist eine finanziell angespannte Situation entstanden. Die TDA bemuhen sich bereits seit
langerer Zeit, diese Situation zu stabilisieren; personalbedingte Engpasse stellen dabei
jedoch weiterhin eine Herausforderung dar.

Elektrowerkzeuge bieten gegenuber herkommlichen benzinbetriebenen Werkzeugen
Vorteile fur die stadtischen Mitarbeiter*innen, da sie einen geringeren Gerauschpegel
verursachen und keine Abgase emittieren. Allerdings ergeben sich im Zusammenhang
mit der Batterietechnik neue Herausforderungen. Langfristig wird der Weg jedoch zu
einem Werkzeugpool fihren, der in der Regel aus Elektrowerkzeugen besteht. Zu pri-
fen ist, ob diese Technik in allen Sparten des Betriebs eingesetzt werden kann.
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Die Gegebenheiten am Bauhof sind durch jahrelange intensive Nutzung deutlich abge-
nutzt. Wichtig ist dabei, dass die Arbeitsumstande fur die Mitarbeiter*innen der Techni-
schen Dienste sicher, effizient und nachhaltig gestaltet sind. Daher wurde entschieden,
jahrlich finanzielle Mittel fur Wartung und Instandsetzung bereitzustellen, anstatt in gro-
Reren zeitlichen Abstédnden kostenintensive Einzelbaumalinahmen umzusetzen. So
wurde im Jahr 2024 unter anderem in die Erneuerung einer Grube in der Kfz-Werkstatt
sowie in die Erweiterung der Photovoltaikanlage auf eine Leistung von rund 80 kWp
einschlieBlich einer Speicherkapazitat von 48 kWh investiert.

Darstellung und Analyse des Jahresergebnisses 2024

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG schlieRen das Wirtschaftsjahr 2024 mit ei-
nem Verlust von 55.565,10 EUR ab. Vor Abschluss der Gebuhrenhaushalte / Kosten-
rechnenden Einrichtungen ergibt sich ein vorlaufiges positives Ergebnis von 576.105,57
EUR. Von diesem Ergebnis entfallt ein Betrag von 662.095,18 EUR auf die Gebuhren-
haushalte/Kostenrechnende Einrichtungen. Die Ubrigen Geschaftsbereiche (,Sparten
Eigenkapitalverzinsung®) schlieRen in Summe mit einem Fehlbetrag von 85.989,61 EUR
ab (vgl. auch nachfolgende Erlauterungen). Die geplante Eigenkapitalverzinsung wurde
im Jahr 2024 nicht erwirtschaftet.

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Geschaftsbereiche (Spar-
ten):

PLAN IST IST
2024 2024 2023
EUR EUR EUR
TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG 155.000 -55.565,10 50.883,80
davon:
Techn. Betrieb/ Verwaltung 44.000 0,00 0,00
Fuhrparkmanagement 40.000 0,00 0,00
Grinflachenmanagement 0 -176.850,81 -161.685,94
Allg. Stadtreinigung 0 93.839,05 127.005,97
STU |Verkehrstechnik | Logistik 0 -2.977,85 -39.036,67
Zwischensumme
~Sparten
Eigenkapitalverzinsung“ 84.000 -85.989,61 -73.716,64
Abfallwirtschaft 0 0,00 138.727,67
Stralenreinigung 0 0,00 0,00
Winterdienst 0 30.424,51 -14.127,23
Friedhofe 0 0,00 0,00
Forst 0 0,00 0,00
Zwischensumme
~Sparten
Kostenrechnende Einrichtungen® 0 30.424,51 124.600,44
Jahresergebnis 84.000 -55.565,10 50.883,80
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Das Jahresergebnis 2024 der TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG als Gesamtbetrieb
in Héhe von -55.565,10 EUR (Summe aller Spartenergebnisse) hat fur sich allein be-
trachtet, aufgrund der differenzierten Jahresabschlusssystematiken, einmal der Geblh-
renhaushalte (Verbuchung der Kostenuber-/Kostenunterdeckungen der Gebuhren-
halte) und zum anderen der Abrechnung der von der Stadt finanzierten Sparten, nur
bedingt Aussagekraft. Im Folgenden werden die finanztechnischen Besonderheiten her-
ausgestellt:

- der Gebuhrenhaushalt ABFALLWIRTSCHAFT schlieRt das Wirtschaftsjahr 2024
originar mit einem Uberschuss in Héhe von 278.216,04 EUR ab. Die Kosteniiberde-
ckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses der Gebuhrenausgleichsriuckstellung
zugeflhrt und als sonstige Verbindlichkeit (Gebuhrenausgleichsverpflichtung) aus-
gewiesen. Diese Buchung verandert das originare Ergebnis des Gesamtbetriebes
(KAG) negativ. Der Abschluss des Gebuhrenhaushalts Abfallwirtschaft weist daher
per Saldo ein ausgeglichenes Betriebsergebnis mit 0,00 € aus,

- der Gebuhrenhaushalt STRABRENREINIGUNG schliel3t das Wirtschaftsjahr 2024 ori-
ginar mit einem Uberschuss in Hohe von 66.852,61 EUR ab. Die Kosteniiberde-
ckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses der Gebuhrenausgleichsruckstellung
zugeflhrt und als sonstige Verbindlichkeit (Gebuhrenausgleichsverpflichtung) aus-
gewiesen. Diese Buchung verandert das Ergebnis des Gesamtbetriebs (KAG) ne-
gativ. Der Abschluss des Gebuhrenhaushalts Straldenreinigung weist daher per
Saldo ein ausgeglichenes Betriebsergebnis mit 0,00 EUR aus,

- der Gebuhrenhaushalt WINTERDIENST schlie3t das Wirtschaftsjahr 2024 originar
mit einem Uberschuss in Héhe von 30.424,51 EUR ab. Dieser Uberschuss wird zur
Abdeckung von Fehlbetragen aus Vorjahren verwendet Diese Buchung verandert
das Ergebnis des Gesamtbetriebes positiv und wird als Gewinn ausgewiesen. Der
Abschluss des Geblihrenhaushalts Winterdienst weist daher per Saldo einen Uber-
schuss von 30.424,51 EUR aus,

- die Sparte FRIEDHOFE schlielRt das Wirtschaftsjahr 2024 originar mit einem Uber-
schuss von 160.057,73 EUR ab. Dieser Uberschuss wird nach der abgeschlossenen
Betriebsfuhrungsvereinbarung (Betriebsfuhrungsentgelt in Hohe der tatsachlichen
betrieblichen Aufwendungen) an die STADT erstattet. Die Sparte Friedhofe weist im
Bereich der TDA, unabhangig von der Darstellung der kostenrechnenden Einrich-
tung im stadt. Haushalt, per Saldo ein ausgeglichenes Betriebsergebnis mit
0,00 EUR aus,
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die kostenrechnende Einrichtung FORST schliel3t das Wirtschaftsjahr 2024 originar
(ausgehend von dem urspringlich vereinbarten Betriebsfihrungsentgelt It. Wirt-
schaftsplan) mit einem Uberschuss von 126.544,29 EUR ab. Dieser Uberschuss
wird nach der abgeschlossenen Betriebsfuhrungsvereinbarung an die STADT Arns-
berg erstattet. Die TDA erhalten fur 2024 somit ein Betriebsfihrungsentgelt in Héhe
von 1.153.455,71 EUR. Die Sparte Forst weist im Bereich der TDA, unabhangig von
der Darstellung im stadt. Haushalt, per Saldo ein ausgeglichenes Betriebsergebnis
mit 0,00 EUR aus,

die Sparte GRUNFLACHENMANAGEMENT schlieRt das Wirtschaftsjahr 2024 mit
einem Fehlbetrag in Hohe von - 176.850,81 EUR ab. Der Fehlbetrag hat negative
Auswirkungen auf die zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung und das Gesamt-
ergebnis des Betriebes,

die Sparte STU | VERKEHRSTECHNIK | LOGISTIK schlie3t das Wirtschaftsjahr
2024 mit einem Fehlbetrag von - 2.977,85 EUR ab. Der Fehlbetrag hat negative
Auswirkungen auf die zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung und das Gesamt-
ergebnis des Betriebes,

in der Sparte ALLGEMEINE STADTREINIGUNG schliefl3t das Wirtschaftsjahr 2024
mit einem Uberschuss von 93.839,05 EUR ab. Dieser ist grundséatzlich als Jahres-
gewinn Teil der zu erwirtschaftenden Eigenkapitalverzinsung und verandert das Jah-
resergebnis positiv,

die Sparte FUHRPARKMANAGEMENT schliel3t das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem
ausgeglichenen Ergebnis +/- 0 ab. Die geplante zu erwirtschaftende Eigenkapital-
verzinsung von 40.000 EUR wurde nicht erwirtschaftet. S.o.

die Sparte TECHN. BETRIEB/ VERWALTUNG (Querschnittsparte) finanziert sich
durch eine INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG, d.h. die leistungsempfangenden
operativen Produktsparten werden belastet; die Sparte TECHN. BETRIEB /VER-
WALTUNG entlastet und systembedingt im Rahmen des Jahresabschlusses voll-
standig aufgeldst. Die Wirtschaftsplanveranschlagung (SOLL) sieht in der Sparte
TECHN. BETRIEB /VERWALTUNG einen zu erwirtschaftenden Jahresgewinn bzw.
eine Eigenkapitalverzinsung in Hohe von 44.000 EUR vor. Durch die Abschlusssys-
tematik und die vollstandige Auflésung (IST) der Sparte TECHN. BETRIEB /VER-
WALTUNG wird die Eigenkapitalverzinsung in den einzelnen operativen Produkt-
sparten (Spartenergebnis) erwirtschaftet. Durch diese Abschlusssystematik (voll-
standige Auflésung) schlief3t die Sparte TECHN. BETRIEB/ VERWALTUNG generell
das Wirtschaftsjahr im Ergebnis in Aufwand und Ertrag ausgeglichen ab.
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Die Ertrage 2024 des Gesamtbetriebes (ohne INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG
und ohne Verbindlichkeiten aus Gebuhrenuberdeckung) betragen 18.345.672 EUR. Sie
sind gegenuber dem Vorjahr (18.417.412 EUR) um 71.740 EUR oder rd. 0,39 % gesun-

ken, liegen aber Uber dem Wirtschaftsplansoll von 18.335.121 EUR.

Hier die Ertrage 2024 (ohne INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG; ohne Zuflhrun-

gen/Auflésung Gebuhrenausgleichsrickstellung) nach Sparten:

Sparte

Ertrage 2024
EUR

Ertrage 2023
EUR

Techn. Betrieb / Verwaltung
Fuhrparkmanagement
Abfallwirtschaft
Grunflachenmanagement
Stralenreinigung

Allg. Stadtreinigung

STU | Verkehrstechnik | Logistik

Winterdienst
Friedhofe
Forst

181.125 128.399
313.986 380.074
8.590.664 8.559.726
3.525.759 3.294.741
464.708 573.916
448.126 411.719
1.147.076 965.319
640.422 881.747
1.718.923 1.690.914
1.314.883 1.530.859
18.345.672 18.417.412

Hier der Betriebsaufwand 2024 (ohne INNERE LEISTUNGSVERRECHNUNG und
ohne Verbindlichkeiten aus Gebuhrenausgleichsrickstellungen; einschliel3lich Steuern)

nach Sparten:

Sparte Aufwand 2024 Aufwand 2023
EUR EUR

Techn. Betrieb / Verwaltung 6.556.328 6.306.055
Fuhrparkmanagement 2475278 2274134
Abfallwirtschaft 5.634.712 5.235.040
Grunflachenmanagement 1.454.058 1.435.105
Strallenreinigung 140.689 111.703
Allg. Stadtreinigung 20.503 30.342
STU | Verkehrstechnik | Logistik 139.140 83.539
Winterdienst 666.377 608.707
Friedhofe 617.966 528.438
Forst 1.135.337 1.378.756

18.840.388 17.991.819
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Der Betriebsaufwand 2024 der TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG ist im Vergleich
zum Vorjahr von 17.991.819 EUR um 848.569 EUR (rd. 4,7%) auf 18.840.388 EUR
gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr beruht dies auf hauptsachlich auf Personalkosten-
steigerungen.

Eigenkapital

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG verfugten am 01.01.2024 Gber folgendes Ei-
genkapital:

¢ Stammkapital (Einlage der STADT) 2.760.976 EUR
¢ Freie Rucklage 33.129 EUR

Das Stammkapital und die freie Ricklage bestanden zum 31.12.2023 gegenuber dem
Vorjahr in unveranderter Hohe.

Die Eigenkapitalausstattung liegt per 31.12.2024 bei 23,02 %.

Geblhrenausgleichsverbindlichkeiten

Nach Buchung der im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagten planmaRigen Entnahmen
aus den Gebuhrenausgleichsverbindlichkeiten (KAG) und der im Rahmen des Jahres-
abschlusses 2024 vorgenommenen Abschlussbuchungen (Zufuhrung der Kostenuber-
deckung an Abfallwirtschaft, Abdeckung der Fehlbetrage aus Vorjahren, werden zum
31.12.2024 folgende Bestande der Gebuhrenausgleichsverpflichtungen nachgewiesen:

Abfallwirtschaft 1.312.173,06 EUR
Straldenreinigung 316.156,69 EUR
Winterdienst 124.552,76 EUR

Die Bestande der Gebuhrenausgleichsverbindlichkeiten per 31.12.2023 sind teilweise
durch im Wirtschaftsjahr 2024 zur Gebuhrenstabilitat (Vorschriften des KAG) veran-
schlagte Entnahmen gebunden. Die noch bestehenden GebuUhrenausgleichsverpflich-
tungen sowie die Fehlbetrage aus Vorjahren (derzeit nur Winterdienst) werden in den
Jahren 2025 ff. in den Gebuhrenkalkulationen berucksichtigt.
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Personalsituation
Nachfolgend wird die Vollzeitaquivalenz der Mitarbeiter*innen im Bereich Kostenrech-
nung zum Stichtag 31.12.2024 ausgewiesen.

2024 Vorjahr
Beamt*innen 2,73 2,73
Tariflich Beschaftigte 112,19 108,90
114,92 111,63
Auszubildende 417 5,00

In 2024 hat sich die angespannte Personalsituation bei den TDA wieder ein wenig ent-
spannt. Es ist gelungen, alle freigewordenen Stellen, wenn auch teilweise mit zeitlicher
Verzbgerung, neu zu besetzen.

Vermogens- und Finanzlage

Die Finanzsituation der TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG ist eng mit der Haus-
haltslage der Stadt Arnsberg verbunden und ist weiterhin von finanziellen Sparzwangen,
auch aufgrund der steigenden Energie- und Materialkosten etc., gepragt.

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG wickeln ihre Zahlungsverpflichtungen aus
Erfolgs- und Vermogensplan aus dem bestehenden Kassenbestand ab.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden von den TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG Inves-
titionen in Hohe von 1.170.713 EUR getatigt. Die Ausgabeermachtigung des Vermo-
gensplanes 2024 betrug 1.425.000 EUR. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte
hauptsachlich aus den erwirtschafteten Abschreibungen.

Eigene Darlehensschulden bestehen derzeit nicht.
Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG waren jederzeit liquide.

Die Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG ist
gesichert.

Vorgange von besonderer Bedeutung, die Auswirkung auf die im Jahresabschluss dar-
gestellte Vermogens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind in 2024 nicht angefallen.

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG waren im Geschaftsjahr 2024 jederzeit in der
Lage, die ihr Ubertragenen Aufgaben ordnungsgemaf zu erfillen. Hinsichtlich der 6f-
fentlichen Zwecksetzung und deren Einhaltung gemaR § 108 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW
ist zu bemerken, dass die Versorgungssicherheit auch in der Zukunft gewahrleistet ist.
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Risikosituation

Um bestehenden und mdglichen Risiken fur den Betrieb frihzeitig und wirksam begeg-
nen zu kdnnen, besteht seit dem Geschaftsjahr 2002 bei den TECHNISCHE DIENSTE
ARNSBERG ein Risikomanagementsystem (RMS), welches sich insbesondere auf be-
standsgefahrdende Risiken konzentriert. Dieses entspricht den MalRgaben des Geset-
zes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und der Eigen-
betriebsverordnung (EigVO NRW).

Die TECHNISCHE DIENSTE ARNSBERG verfiigen Uber eine Kosten- und Leistungs-
rechnung und ein Controllingsystem zur Absicherung finanzieller Risiken, welches ins-
besondere die Kostensituation auf Kostenstellen- und Kontenebene Gberwacht und je-
derzeit die Notwendigkeit einer Gegensteuerung aufzeigt.

Details werden in einer entsprechenden Verfahrensanweisung geregelt.

Neue Risiken gegentber dem Vorjahr und Ereignisse bestandsgefahrdender Art haben
sich in 2024 nicht ergeben.

Prognose/Ausblick

Die TECHNISCHEN DIENSTE ARNSBERG (TDA) erflllen als Betrieb der Stadt Arns-
berg Aufgaben der klassischen Daseinsvorsorge. Fur das Jahr 2025 werden keine we-
sentlichen Anderungen der grundsatzlichen Aufgabenstellung erwartet.

Ziel fur die kommenden Jahre wird es weiterhin sein, vor dem Hintergrund der begrenz-
ten Finanzausstattung und des demografischen Wandels die Leistungsfahigkeit des Be-
triebs sowie die Qualitat der betrieblichen Leistungen zu erhalten beziehungsweise zu
starken. Zunehmend wichtig ist es dabei, Mitarbeiter*innen langfristig gesund im Einsatz
zu halten und sie durch Praventionsmal3nahmen, ergonomische Arbeitsbedingungen
und gezielte Weiterbildung auch unter sich verandernden Rahmenbedingungen einset-
zen zu konnen.

Da die TECHNISCHEN DIENSTE ARNSBERG in offener Konkurrenz mit anderen Un-
ternehmen und Behorden auf einem angespannten Arbeitsmarkt in Arnsberg stehen, ist
es dringend erforderlich, die Personalgewinnung kreativer, schneller und zeitgemaler
zu gestalten. Das Festhalten an veralteten Methoden, tragen Entscheidungsprozessen
und benutzerunfreundlichen IT-Systemen ist nicht mehr zeitgemaf und fuhrt dazu, dass
die erforderlichen Qualifikationen zur Erfullung der an den Betrieb gestellten Anforde-
rungen nicht in ausreichendem Male gewonnen werden kdnnen.

Folgen der anhaltenden Krisen (Krieg, Klimawandel) sind gestiegene Energie- und
Treibstoffkosten, Lieferkettenverzégerungen, Inflation sowie damit einhergehende deut-
liche Preissteigerungen und héhere Tarifabschllsse. Gleichzeitig soll der Stadthaushalt
als Hauptfinanzier der TECHNISCHEN DIENSTE ARNSBERG nicht starker als notwen-
dig belastet werden. In diesem Spannungsfeld sind daher in allen Bereichen Einspar-
potenziale zu identifizieren und umzusetzen.
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Die Digitalisierung von Prozessen bei den TDA soll weiter vorangebracht werden, um
Ablaufe zu standardisieren und Informationen schneller verfigbar zu machen, sodass
zeitnah steuernde und korrigierende MalRnahmen ergriffen werden kénnen.

Im Fuhrparkmanagement wird der Fokus verstarkt auf den Lebenszyklus und die Aus-
lastung der Fahrzeuge gelegt sowie auf die schrittweise Umstellung auf alternative, res-
sourcenschonendere Antriebsformen, auch um die europaische Clean Vehicles Direc-
tive (CVD) rechtskonform umzusetzen.

Grun- und Freiraume besitzen unter 6kologischen, asthetischen und gesundheitlichen
Aspekten eine hohe Bedeutung. Die Auswirkungen des Klimawandels verschlechtern
die Standortbedingungen des Stadtgrins zunehmend. Insbesondere die Dirresommer
der vergangenen Jahre haben heimischen Baumarten und Geholzen stark zugesetzt.
Der Klimawandel wirkt sich jedoch auf den gesamten Bereich Grinflachen aus. Eine
der groften Herausforderungen besteht darin, dass die Unterhaltung dieser Flachen nur
noch eingeschrankt planbar ist.

In den Durrejahren 2018 bis 2020 reduzierte sich die Wuchsigkeit deutlich, sodass we-
niger Schnitte erforderlich waren. Gleichzeitig musste jedoch erheblich mehr bewassert
werden, wodurch die eingesparten Kosten der Rasenpflege weitgehend kompensiert
wurden. Auf Grundlage dieser Erfahrungen wurden die Schnitte um drei reduziert. Im
Jahr 2021 war es jedoch uberdurchschnittlich niederschlagsreich, sodass die Planung
nicht aufging und am Jahresende funfzehn statt der geplanten neun Schnitte notwendig
waren. 2022 folgte erneut ein Dlrrejahr. 2023 war wieder Uberdurchschnittlich nass, und
auch 2024 ist dies zu verzeichnen, sodass mit einer langen Wachstumsphase zu rech-
nen ist.

Dieser Entwicklung soll durch die weitere Umwandlung von intensiv gepflegten in ex-
tensiv gepflegte Flachen begegnet werden.

Die Stadt Arnsberg hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Die TECH-
NISCHEN DIENSTE ARNSBERG werden hierzu ihren Beitrag leisten und in den kom-
menden Jahren MalRnahmen ergreifen, um die bei der taglichen Arbeit entstehenden
CO,-Emissionen kritisch zu hinterfragen und, wo immer madglich, zu reduzieren.

Ende 2023 / Anfang 2024 haben die TECHNISCHEN DIENSTE ARNSBERG eine Pho-
tovoltaikanlage mit einer Leistung von 80 kWp auf einem Teil der Uberdachung im In-
nenhof in Betrieb genommen. Die Anlage verfugt zusatzlich tber einen Batteriespeicher
mit einer Kapazitat von 48 kWh. Dadurch wird die Unabhangigkeit von externen Strom-
quellen erheblich gesteigert und die CO,-Belastung reduziert. Zudem kann das lokale
Rechenzentrum groéfRtenteils mit nachhaltig erzeugter Energie betrieben werden.
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Betriebliche Aufgabe bleibt es weiterhin, durch die Gewinnung junger und fachlich gut
ausgebildeter Mitarbeiter*innen sowie durch die Fort- und Weiterbildung des vorhande-
nen Personals die Leistungsfahigkeit des Betriebs zu erhalten und auszubauen. Dar-
Uber hinaus gilt es, das Image und die Attraktivitat der Tatigkeiten bei den TECHNI-
SCHEN DIENSTEN ARNSBERG zu starken, um im Wettbewerb mit der Wirtschaft um
geeignetes Personal bestehen zu kdnnen.

Arnsberg 05.12.2025

Marco van Putten
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BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An die eigenbetriebsahnliche Einrichtung Technische Dienste Arnsberg, Arnsberg

Vermerk liber die Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung Technische Dienste
Arnsberg, Arnsberg, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und
Verlustrechnung fir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem
Anhang, einschlieBlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprift.
Darlber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung Technische
Dienste Arnsberg flr das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

o entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt
unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfihrung ein den tat-
sachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der eigen-
betriebsahnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage fir das
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

o vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken
der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmaligkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.

Grundlage fur die Priufungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmaliger Abschlussprifung durchgeflihrt. Unsere Verantwortung nach die-
sen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers flr die
Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts® unseres Bestatigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung unabhangig in Uber-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfullt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung des gesetzlichen Vertreters fur den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsatze ordnungsmalfiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung
vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich fiir die internen Kontrollen, die er
in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundséatzen ordnungsmaRiger Buchfilhrung als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermogensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafur verantwortlich, die
Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Dariber hinaus ist er
daflr verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der
Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Aulerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die
Chancen und Risiken der zukuinftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche
Vertreter verantwortlich fir die Vorkehrungen und MaRnahmen (Systeme), die er als notwendig
erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwenden-
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu er-
moglichen und um ausreichende geeignete Nachweise fur die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu konnen.

Verantwortung des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darliber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie
mit den bei der Prufung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zuklnftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaliger Abschlussprifung durchgefihrte
Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus
dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernunftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prifung Uben wir pflichtgemales Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dariber hinaus

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtiimern, pla-
nen und fuhren Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unsere Pri-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hdher als das Risiko, dass eine
aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandig-
keiten, irreflhrende Darstellungen bzw. das Aulierkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten kénnen.

o erlangen wir ein Verstandnis von den fir die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen und den fir die Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und MalRnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen
Kontrollen der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung bzw. dieser Vorkehrungen und Maf}-
nahmen abzugeben.

o beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter
dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

o ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Ver-
treter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unterneh-
menstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fort-
fihrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk
auf die dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prufungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prufungsnachweise. Zukunftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu flhren, dass die eigenbetriebsahnliche
Einrichtung ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfiihren kann.

o beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schlieRlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schéftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmaliger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnis-
sen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahn-
lichen Einrichtung vermittelt.

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsahnli-
chen Einrichtung.
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o fuhren wir Prifungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenstandiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass kiinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erdrtern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschliel3lich
etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer Priufung feststel-
len.

Bielefeld, den 27. Januar 2026

DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

) |3 Dokument
3 I3 unterschrieben Dokument
/2 von: Stephan-Ulrich : unter&chrleﬁe.réb K
Cebulla I I von: Marc Heidbrin E
Cebulla Heidbrink
Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprfer
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ERLAUTERUNGEN
ZUR BILANZ SOWIE ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

l. ERLAUTERUNGEN ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

a) Aktivseite

A. Anlagevermogen

l. Immaterielle Vermogensgegenstinde 31.564,00 €
(i.V. 15.648,00 €)

2024 2023

T€ T€

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Stand 1. Januar 250 250
Zugange 25 -
Abgange - 12 -
Stand 31. Dezember 263 250
Abschreibungen

Stand 1. Januar 234 226
Zugange 9 8
Abgange - 12 _
Stand 31. Dezember 231 234
Buchwerte 32 16
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Sachanlagen

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Stand 1. Januar
Zugange
Abgange

Stand 31. Dezember

Abschreibungen

Stand 1. Januar
Zugange
Abgange

Stand 31. Dezember

Buchwerte

5.886.004.44 €

(V. 5.567.001,35 €)

2024 2023

T€ T€

16.020 15.618

1.146 938

- 1515 536

15.651 16.020

10.453 10.065

827 835

- 1.515 447

9.765 10.453

5.886 5.567

Die Zugange betreffen Fahrzeuge (830 T€), Gerate und Werkzeuge (188 T€), Abfallbe-
halter (102 T€), sowie geringwertige Wirtschaftsgiter und Ubrige Vermdgensgegenstande

(26 TE).
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Anlage IV, Seite 3

Umlaufvermogen

Vorrate

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen
aus Abfallentsorgung, Stra3enreinigung und Winterdienst
aus Holzverkauf
aus Forstbenutzung und sonstigen Leistungen
Einzelwertberichtigungen

Forderungen gegen die Stadt Arnsberg

Forderungen
aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen
aus dem Zahlungsverkehr der Stadtkasse
aus sonstigen Forderungen

81.618,56 €
(i.V. 81.245,82 €)

365.840,99 €
(i.V. 436.092,90 €)

31.12.2024  31.12.2023

Ie Te
97 140
22 28
334 394
- 87 - 126
366 436

4.098.490,46 €
(V. 4.361.064,47 €)

31.12.2024 31.12.2023

T€ T€
1.766 1.754
- 72
2.332 2.535
4.098 4.361
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3. sonstige Vermogensgegenstande 59.646,36 €
(i.V. 131.205,22 €)

C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.249.54 €
(i.V. 15.719,35 €)
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b) Passivseite

A. Eigenkapital

l. Gezeichnetes Kapital 2.760.976,16 €
(i.V. 2.760.976,16 €)

Das Gezeichnete Kapital entspricht der Betriebssatzung (§ 8) festgelegten Stammkapital
und ist vollstandig eingezahilt.

Il. Allgemeine Ricklage 33.128,48 €
(i.V. 33.128,48 €)
lll.  Verlustvortrag - 312.487,15 €

(i.v. -363.370,97 €)

Gemal dem Beschluss des Rates der Stadt Arnsberg vom 12. Dezember 2024 wurde der
Jahrestberschuss des Vorjahres auf neue Rechnung vorgetragen.

IV. Jahresfehlbetrag (-) /Jahresiiberschuss - 55.565,10 €
(i.V. 50.883,82 €)
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B. Ruckstellungen

1. Pensionsrickstellungen 3.682.346,00 €
(i.V. 3.651.731,00 €)

Ausgewiesen werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen fiir die aktiven Beamten
und deren Hinterbliebene. Auf die Beihilfenverpflichtungen entfallen 598 T€ (i.V. 660 T€).

2. sonstige Ruckstellungen 473.707,90 €
(i.V. 463.734,00 €)

Stand Inanspruch- Stand
01.01.2024 nahme Aufldsung Zufihrung 31.12.2024
1€ 1€ I€ 1€ 1€

Uberstundenabgeltung 228 228 - 230 230
Urlaubsanspriiche 189 189 - 213 213
Jahresabschluss 33 26 2 14 19
Berufsgenossenschaft 11 11 - 9 9
Aufbewahrungspflichten 3 3 - 3 3
464 457 2 469 474
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C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 088.484.45 €
(i.V. 801.604,21 €)

Wesentliche Verbindlichkeiten bestehen gegeniiber dem Abfallentsorgungsbetrieb des
Hochsauerlandkreises (328 T€; i.V. 155 T€).

2. Verbindlichkeiten gegeniber der Stadt Arnsberg 1.068.928.90 €
(i.V. 880.050,04 €)

31.12.2024  31.12.2023

I€ I€
Betriebszweig Forst 408 731
Ubrige 661 149
1.069 880

Die Verbindlichkeiten des Forstbetriebs betreffen mit 257 T€ (i.V. 573 T€) die Abfihrung
der Erlése aus dem Holzverkauf des Wirtschaftsjahres.

3. sonstige Verbindlichkeiten 1.849.311,31 €
(i.V. 2.274.208,07 €)

31.12.2024  31.12.2023

1€ T€
Gebuhrenausgleichsverpflichtungen 1.753 2.214
Berufsgenossenschaftsbeitrage 40 33
Umsatzsteuer 28 7
kreditorische Debitoren 27 2
Ubrige 1 18
1.849 2.274
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Die Gebuhrenausgleichsverpflichtungen betreffen mit 125 T€ (i.V. 536 T€) den Winter-
dienst, mit 316 T€ (i.V. 364 T€) die StralRenreinigung und mit 1.312 T€ (i.V. 1.314 T€) die

Abfallentsorgung.

50.583,40 €
(i.V. 55.032,30 €)

D. Rechnungsabgrenzungsposten
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ERLAUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FUR DIE ZEIT

VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2024

Umsatzerlose

Erlose aus

Gebuhren Abfallwirtschaft

Grunflachenmanagement

Betriebsfuhrung Friedhéfe

Betriebsfiihrung Forst
sonstige

andere aktivierte Eigenleistungen

sonstige betriebliche Ertrage

Lohnkostenzuschiisse

Schadenersatz und Versicherungsersatzleistungen
Erstattung Pflege Friedhofe
Ertrage aus dem Abgang von Vermdgensgegenstanden des

Anlagevermdgens
sonstige

18.617.396,67 €
(V. 17.797.881,11 €)

2024 2023

Ie IAS
8.593 8.129
3.439 3.221
1.711 1.689
1.312 1.477
3.562 3.282

18.617 17.798

1.305,00 €
(i.V. 9.547,50 €)

188.373.44 €

(i.v. 258.088,31 €)

2024 2023

I€ I€
89 24
59 89
39 39
- 101
1 5
188 258
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4. Materialaufwand:

a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fir

bezogene Waren

Materialverbrauch

Brenn- und Treibstoffe

Gasbezug
Strombezug
Wasserbezug

b)  Aufwendungen fir bezogene Leistungen

917.450,50 €

Deponiegebuhren
Fremdleistungen
Abfallberatung
Abwasserabgabe

(i.V. 893.635,20 €)

2024 2023
T€ T€
414 377
387 391
20 22
82 92
14 12
917 894

6.695.53547 €

(V. 6.597.600,72 €)

2024 2023
T€ T€
4.282 4.043
2.355 2.490

36 43
23 22
6.696 6.598
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5. Personalaufwand:

a) Lbéhne und Gehélter 6.021.997,31 €
(i.V. 5.736.718,69 €)

b) soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung
und fur Unterstutzung 2.077.859,15 €

(V. 1.823.431,67 €)

2024 2023

T€ T€
gesetzliche soziale Abgaben 1.226 1.110
Versorgungskasse 709 683
Zufuhrung / Inanspruchnahme (-) Rickstellung fir Pensionen und
ahnliche Verpflichtungen 18 - 110
Berufsgenossenschaft 75 58
Beihilfen und Unterstitzung 50 82

2.078 1.823

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermodgensgegenstinde
des Anlagevermogens und Sachanlagen 835.793,72 €
(i.V. 842.735,71 €)
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10.

11.

sonstige betriebliche Aufwendungen

Fuhrparkkosten
Verwaltungskostenbeitrag

Mieten und Pachten

Werkzeuge, Kleingerate, Berufskleidung
EDV- und Kommunikationskosten
Versicherungen

Gebihren und Beitrage

Schulungs- und Fortbildungskosten
Prifungs- und Beratungskosten

Ubrige

sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage

Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern

Jahresfehlbetrag (-) / Jahresiberschuss

2.291.751,96 €

(V. 2.097.697,11 €)

2024 2023
I€ T€

897 795

634 562

346 305

150 138

106 113

47 46

45 38

22 36

14 14

31 51

2.292 2.098

1.349,95 €

(i.V. 1.008,00 €)

- 31.963,05 €

(iV. 74.705,82 €)

23.602,05 €

(i.V. 23.822,00 €)

- 55.565,10 €

(i.V. 50.883,82 €)
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RECHTLICHE VERHALTNISSE, WICHTIGE SATZUNGEN UND VERTRAGE

Rechtliche Verhaltnisse

Die Technische Dienste Arnsberg werden als eigenbetriebsahnliche Einrichtung der Stadt Arns-
berg gemal § 107 Abs. 2 Nr. 2 bis Nr. 5 GO NW auf der Grundlage der gesetzlichen Bestim-
mungen und den Bestimmungen der Betriebssatzung geflhrt.

Im Berichtsjahr galt die vom Rat der Stadt Arnsberg am 12. Dezember 2005 beschlossene Be-
triebssatzung in der Fassung der 2. Anderungssatzung vom 30. September 2014.

Der Zweck der Einrichtung ist die Durchfihrung der gesamten Dienstleistungen im Auftrag der
Stadt Arnsberg in den Bereichen Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Stral3enreinigung und Winter-
dienst, Grunflachenmanagement, Betriebsfihrung der stadtischen Friedhdfe und des stadti-
schen Forstes sowie Technischer Betrieb (§ 1 Abs. 2 der Satzung).

Das Stammkapital des Betriebes betragt gemal § 8 der Betriebssatzung 2.760.976,16 €.

Seit dem 1. Juli 2020 ist Herr Marco van Putten zum alleinigen Betriebsleiter bestellt.

Der Betriebsausschuss besteht aus 15 vom Rat der Stadt Arnsberg zu bestellenden Mitgliedern.

Zur Zusammensetzung vgl. Anlage 1/3 (Anhang). Seine Aufgaben sind im Einzelnen in § 4 der
Betriebssatzung niedergelegt.
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Wichtige Satzungen und Vertrage

) Satzung Uber die Abfallentsorgung in der Stadt Arnsberg,

o Satzung uber die Erhebung von Gebuhren fur die Abfallentsorgung — Abfallgebuhrensat-
zung —,

o Satzung Uber die Stralenreinigung und die Erhebung von Stral’enreinigungsgebihren —
StralRenreinigungs- und Gebuhrensatzung —,

o Satzung fur die kommunalen Friedhofe der Stadt Arnsberg — Friedhofsatzung —,
o Gebuhrensatzung flr die stadtischen Friedhofe der Stadt Arnsberg,

o Betriebsflihrungsvereinbarung mit der Stadt Arnsberg Uber die Betriebsfiihrung der Stad-
tischen Friedhofe,

o Betriebsfliihrungsvereinbarung mit der Stadt Arnsberg Uber die Betriebsfilhrung des Stadt-
waldes Arnsberg,

o Rahmenvertrag zwischen der Stadt Arnsberg, der Stadtwerke Arnsberg GmbH und der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung Technische Dienste Arnsberg tber die Unterhaltung
der Verkehrseinrichtungen,

jeweils in der aktuell gultigen Fassung.
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FRAGENKATALOG ZUR PRUFUNG
NACH § 53 HGrG GEMASS IDW PS 720

Gemal IDW PS 720 hat der Abschlussprifer die OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfliihrung und
der wirtschaftlichen Verhaltnisse nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu unter-
suchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung vollstandig in seine Bericht-
erstattung einzubeziehen.

FRAGENKREIS 1:

Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschéftsleitung sowie individualisierte Offenlequng
der Organbeziige

(a) Gibt es Geschaftsordnungen fir die Organe und einen Geschaftsverteilungsplan fur die
Geschaftsleitung sowie ggf. flr die Konzernleitung? Gibt es dariber hinaus schriftliche
Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Geschéfts- sowie ggf. fur
die Konzernleitung (Geschaftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedurf-
nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Organe der Technischen Dienste Arnsberg sind satzungsgeméal3 der Rat der Stadit,
der Biirgermeister, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Deren Zustandigkeiten
sind durch die satzungsméliigen und gesetzlichen Bestimmungen geregelt.

Fiir den Rat der Stadt Arnsberg und seine Ausschlisse gelten eine entsprechende Ge-
schéftsordnung und die Zustdndigkeitsordnung des Rates flir seine Ausschiisse und den
Birgermeister (Verwaltung) mit Stand vom 10. Dezember 2020.

Eine Geschéftsordnung fiir die Betriebsleitung oder ein Geschéftsverteilungsplan beste-
hen nicht und sind auch entbehrlich, da nur ein Betriebsleiter bestellt ist. Fiir die Vertre-
tungsregelung qilt die Allgemeine Geschéftsanweisung der Stadt Arnsberg. Die Aufga-
benverteilung von Betriebsleitung und Betriebsausschuss sind in der Betriebssatzung
§§ 3 und 4 geregeilt.

Schriftliche Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Betriebsleitung
gibt es dariiber hinaus nicht.

Die genannten Regelungen entsprechen nach unseren Feststellungen den Bed(irfnissen
der eigenbetriebséhnlichen Einrichtung.

(b)  Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hiertber erstellt?

Im Berichtsjahr haben drei Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Entspre-
chende Niederschriften wurden erstellt.
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(c)

(d)

In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
sind die einzelnen Mitglieder der Geschaftsleitung tatig?

Der Betriebsleiter war auskunftsgemél3 in keinen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1
Satz 5 AktG tétig.

Wird die Vergltung der Organmitglieder (Geschéftsleitung, Uberwachungsorgan) indivi-
dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,
erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-
gewiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Entsprechend dem Transparenzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen wurde die Ver-
glitung der Organe fiir jedes Mitglied im Anhang ausgewiesen. Die Mitglieder des Be-
triebsausschusses erhalten lediglich einen Aufwendungsersatz, bestehend aus dem Sit-
zungsgeld, Fahrtkosten und einem eventuellen Verdienstausfall.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

(a)

(b)

Gibt es einen den Bedirfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten/Weisungsbefugnisse
ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmaRige Uberprifung?

Im Organisationsdiagramm der Stadt Arnsberg sind die Technischen Dienste Arnsberg
als Fachbereich 6 eingebunden. Die Fachbereiche haben Fach- und Ressourcenverant-
wortung. Nach dem Aufbauorganisationsplan ist der Fachbereich unterteilt in die Bereiche
Griinflachenmanagement (6.1), Abfallwirtschaft/Stadtreinigung (6.2), Technischer Betrieb
(6.3) sowie den Bereich Finanzen/ Controlling (6.4). Zusténdigkeiten und Weisungsbefug-
nisse sind aus dem Organisationsplan ersichtlich.

Der Organisationsplan wird auskunftsgeméan regelméagig Gberpriift und soweit erforderlich
an die Verdnderungen in der Organisation und in den Verantwortlichkeiten im Rahmen
der Optimierungsziele angepasst.

Mit Datum vom 24. Mai 2013 erfolgte durch die Entsorgungsgemeinschaft der Deutschen
Entsorgungswirtschaft e.V. die Zertifizierung der Technischen Dienste Arnsberg als Ent-
sorgungsfachbetrieb. Jéhrlich erfolgt hierzu ein entsprechendes Folgeaudit.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Entsprechende Feststellungen haben sich nicht ergeben.
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(c) Hatdie Geschaftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und dokumen-
tiert?

Die Stadt Arnsberg hat fiir ihre Fachbereiche/Fachdienste sowie fiir ihre Einrichtungen/Ei-
genbetriebe die folgenden Regelungen getroffen:

e Dienstanweisung fiir das Verfahren bei der Vergabe von Bauleistungen (DA-VOB)
vom 15. Juli 2015 nebst Anlagen

e Dienstanweisung fiir das Verfahren bei der Vergabe von Leistungen — ausgenommen
Bauleistungen — (DA-VOL) vom 15. Juli 2015 nebst Anlagen

e Dienstanweisung flir das Verfahren bei der Vergabe von Architekten- und Ingenieur-
leistungen (DA-VAI) vom 15. Juli 2015

e Dienstanweisung Bau-Investitions-Controlling (BIC) vom 03. Februar 1999 nebst An-
lagen

e Dienstanweisung Uber das Verfahren zur Einwerbung und Annahme von Spenden
und zum Sponsoring vom 31. Mai 2007 nebst Anlagen

o Allgemeine Geschéftsanweisung vom 29. Mérz 2013 (hier Ziffer 3.1 (o) Vermeidung
von Korruption nebst dem Orientierungs- und Handlungsrahmen zur Vermeidung von
Korruption bei der Stadt Arnsberg)

Die Geschéftsfliihrung der Stadtwerke Arnsberg GmbH hat fiir deren Mitarbeiter*innen
— sie fiihren die Vergabeverfahren flir die Technischen Dienste Arnsberg durch — ein
Compliance-Management-System eingerichtet.

Auf die Dienstanweisungen vom 15. Juli 2015 (DA-VOB und DA-VOL) sowie die Allge-
meine Geschéftsanweisung vom 29. Mérz 2013 (Vermeidung von Korruption nebst dem
Orientierungs- und Handlungsrahmen zur Vermeidung von Korruption bei der Stadt Arns-
berg) werden die Mitarbeiter*innen der TDA jéhrlich durch den Umlaufschreiben hinge-
wiesen. Die Kenntnisnahme ist durch die Mitarbeiter mit ihrer Unterschrift zu bestétigen.

Grundsétzlich ist die értliche Rechnungspriifung der Stadt umfassend an dem gesamten
Vergabeverfahren einschliellich des abschlieBenden Vergabevorschlags beteiligt.

(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fur wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und -gewahrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-
gehalten werden?

Neben den zum Fragenkreis 2 (c) genannten Dienstanweisungen zur Auftragsvergabe
finden sich grundlegende Regelungen und Arbeitshilfen in der Allgemeinen Geschéftsan-
weisung der Stadt Arnsberg sowie in den fachbereichsbezogenen Verfahrensanweisun-
gen und der Betriebsordnung flir den Wertstoffbringhof.

Die Entscheidungen (lber wesentliche Investitionen und die Kreditaufnahme werden im
Rahmen der Feststellung des Wirtschaftsplanes vom Betriebsausschuss und vom Rat der
Stadt Arnsberg getroffen, so dass auch die Einhaltung eines Verfahrensablaufes vorge-
geben ist. Die Betriebssatzung enthélt ferner Regelungen fiir Entscheidungsprozesse und
Zusténdigkeiten von Betriebsausschuss und Rat der Stadt Arnsberg.

Insgesamt sind nach unseren Einschétzungen die vorliegenden Geschéfts- und Verfah-
rensanweisungen, die Bestimmungen der Satzung und der EigVVO NRW zur Durchfiihrung
wesentlicher Entscheidungsprozesse geeignet. Es haben sich keine Anhaltspunkte erge-
ben, dass die Arbeitsanweisungen nicht eingehalten werden.
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(e)

Besteht eine ordnungsmafige Dokumentation von Vertragen (z.B. Grundstiicksverwal-
tung, EDV)?

Vertrdge sind, soweit wir priiften, ordnungsgemaél3 dokumentiert.

Die Vertragsverwaltung erfolgt zentral im Betrieb.

Die Versicherungen werden grundsétzlich zentral vom FD-Justiziariat der Stadt Arnsberg
verwaltet. Eine Ausnahme bilden die Wohngebé&udeversicherung sowie die Kraftfahrzeug-
versicherungen, welche dezentral verwaltet werden.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

(a)

(b)

(c)

Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhange von Projekten — den
Bedurfnissen des Unternehmens?

Es wird entsprechend der Betriebssatzung jéhrlich ein Wirtschaftsplan, bestehend aus
dem Erfolgsplan, dem Vermbgensplan und der Stelleniibersicht, erstellt. Der Wirtschafts-
plan wird ergénzt durch eine flinfidhrige Finanzplanung. Der Erfolgsplan fiir den Gesamt-
betrieb ist um einen Anhang erweitert, in dem die Planansétze fiir die Aufwendungen und
Ertrage getrennt fiir alle Sparten (8 Produktbereiche und 2 Querschnittbereiche) erfasst
und erléutert werden. Die Entwicklung der Aufwendungen und Ertréage ist durch eine Ge-
genliberstellung mit den Planansétzen des Vorjahres und dem Rechnungsergebnis des
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans abgeschlossenen Wirtschaftsjahres
ersichtlich. Flir die im Wirtschaftsplan veranschlagten Investitionen werden zu Beginn des
Wirtschaftsjahres in der Auftragsverwaltung entsprechende Investitionsauftrdge angelegt.

Das Planungswesen entspricht — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten — den Bedlirfnissen der Einrichtung. Die Herstellung sachlicher und zeit-
licher Zusammenhénge von Projekten ist in der Regel entbehrlich, da jahreslibergreifende
Investitionen nicht geplant und realisiert werden.

Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden durch das Controlling systematisch untersucht. Die Ergeb-
nisse werden dokumentiert und mindestens in den vorzulegenden Zwischenberichten
kommuniziert.

Entspricht das Rechnungswesen einschlielllich der Kostenrechnung der Gréfie und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschliellich der Kostenrechnung wird im Rahmen des Ge-
schéftsbesorgungsvertrages von der SWA erstellt und entspricht den Anforderungen der
Einrichtung.
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Die Geblihrenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz und den weiteren einschla-
gigen Rechtsgrundlagen erfolgt als Vor- und Nachkalkulation fiir die geblihrenrechnenden
Sparten auf der Grundlage der bestehenden Kostenrechnung. Das Kostendeckungsprin-
zip findet bei der Kalkulation Beachtung,; grundsétzlich werden bei der Kalkulation be-
triebswirtschaftliche Kosten beriicksichtigt, die gemél3 § 6 Abs. 2 Satz 4 KAG ansatzféhig
sind. Die Ermittlung der berticksichtigten Abschreibungen erfolgt auf Grundlage der An-
schaffungs- und Herstellungskosten.

(d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditats-
kontrolle und eine Kreditiberwachung gewahrleistet?

(e) Gehortzu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfir geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

zu (d) und (e):

Die laufende Liquiditdtskontrolle erfolgt im Rahmen der Geschéftsbesorgung durch die
SWA. Die Kreditiiberwachung wird durch die Stadt Arnsberg sichergestellt. Anhaltspunkte
fiir eine Nichteinhaltung haben sich nicht ergeben.

(f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstandig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewahrleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-
nah und effektiv eingezogen werden?

Die Geblihrenabrechnung der gebiihrenrechnenden Sparten erfolgt jahrlich. Geméan den
Satzungen werden angemessene Vorauszahlungen erhoben. Der Einzug der Gebiihren
erfolgt ber die Stadt, da alle Grundbesitzabgaben in einem Abgabenbescheid erhoben
werden. Die Entgelte und sonstigen Kostenerstattungen aus den sonstigen erbrachten
Leistungen werden zeitnah durch die zustdndigen Sachbearbeiter abgerechnet. Auf die
Betriebsfiihrungsentgelte werden angemessene Abschlédge geleistet.

Insgesamt ist nach dem bei der Priifung gewonnenen Eindruck die Ausgestaltung und
Implementierung des Mahnwesens im Rechnungswesen der Einrichtung und der Stadit-
kasse Arnsberg geeignet, ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv einzuziehen.
Aus den Geblihrenforderungen bestehen allerdings bei den Altforderungen Aul3ensténde,
fur die Einzelwertberichtigungen gebildet werden.

(g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Nach dem Organisationsdiagramm der Stadtverwaltung Arnsberg fiir den Fachbereich 6
— Technische Dienste — ist das Controlling zentral der Betriebsleitung zugeordnet und fiir
alle Bereiche/ Sparten zusténdig. In seiner personellen, organisatorischen und séchlichen
Ausgestaltung entspricht das Controlling nach dem bei der Priifung gewonnenen Eindruck
den Anforderungen der Einrichtung und umfasst alle wesentlichen Bereiche.
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(h)

Erméglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung
besteht?

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrlherkennungssystem

(a)

Hat die Geschafts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frihwarnsignale definiert und
MaRnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefahrdende Risiken rechtzeitig erkannt
werden kénnen?

Bereits 2002 wurde vor dem Einfiihrungsstichtag 1. Januar 2006 ein Handbuch Risikoma-
nagement fiir den damaligen Eigenbetrieb der Stadt Arnsberg, die Stadtwerke Arnsberg,
erstellt und mit einer Verfahrensanweisung ,Risikomanagement" implementiert. Mit der
Umstrukturierung und Ausgliederung von Betriebszweigen der ehemaligen St&dtischen
Betrieb der Stadt Arnsberg am 1. Januar 2005 im Rahmen der Umsetzung des Projekts
»~Standortoffensive Arnsberg" wurde die Verfahrensanweisung an die neue Organisations-
struktur angepasst. Die letzte Aktualisierung der Verfahrensanweisung datiert vom
12. November 2018.

Die Risikoidentifikation und -bewertung erfolgt mittels einer Risikoinventur und einer Risi-
koanalyse, die geméls der Verfahrensanweisung mittels einer Inventar-Hilfsblatts durch
die jeweiligen Fachdienste einmal jdhrlich im Rahmen einer Risikopflege zu liberarbeiten
und Verdnderungen dem Risikobeauftragten anzuzeigen sind. Die Ergebnisse der Uber-
prufungen sind durch eine Riickmeldung zu dokumentieren. Die grundlegende Anlegung
der Risikoinventur zur Erfassung bestandsgefdhrdender Risiken erfolgte mit der Einfiih-
rung des Risikomanagements flir alle Betriebszweige der ehemaligen Stadtwerke Arns-
berg (Stand 2003). Zum 1. Oktober 2010 erfolgte eine Uberarbeitung und Anpassung der
Risiken im Rahmen einer Risikoinventur. Ausweislich der Unterlagen ergab sich seit 2010
insgesamt ein geringere Anpassungsbedarf, da zur Risikoliberwachung vor allem der fi-
nanziellen Risiken die spartenbezogene Kosten- und Leistungsrechnung sowie die mo-
natlich erstellten Planabweichungen analysiert und ausgewertet werden.

Als weitere MalRnahme und wesentliche Bausteine sind die Geblihrenvoraus- und -nach-
kalkulationen fiir die gebiihrenrechnenden Sparten, die Erhebung und Auswertung statis-
tischer Daten, die Protokolle und Arbeitsberichte im Rahmen der Unterhaltung der Anla-
gen, die Auskunft (iber den Zustand der Anlagen geben sowie die Regelungen der Ver-
fahrensweisung Technischer Betrieb/ Betriebshof und das Betriebshandbuch fiir den
Wertstoffbringhof zu nennen.
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(b) Reichen diese MaRnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erflllen? Haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die MalRnahmen nicht durchgefuhrt werden?

Die in der Verfahrensanweisung ,,Risikomanagement" zu implementierenden Mal3nahmen
sowie die von der Einrichtung vorgenommene Konkretisierung und Bewertung der Risiken
sind zusammen mit dem vorhandenen und auch genutzten Instrumentarium des Control-
lings nach unserer Einschétzung ausreichend geeignet, ihren Zweck nach den Bestim-
mungen der EigvVO NRW zu effiillen.

(c) Sind diese MalRnahmen ausreichend dokumentiert?

Der Einfiihrungsgrad des Risikomanagementsystems ist in Form eines Sachstandsberich-
tes zu dokumentieren. Hierzu hat der Risikobeauftragte die im Rahmen der Risikoinventur
gewonnenen Daten zu koordinieren und zu dokumentieren und einen Risikobericht zu
erstellen. Im Rahmen des zu erstellenden Lageberichts als Bestandteil des Jahresab-
schlusses hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss einmal jahrlich (ber die beste-
henden mittelgroBen und grol3en Risiken zu berichten. Bei Eintritt eines als wesentlich
definierten Risikos ist der Betriebsausschuss unverziiglich zu informieren. Diese Berichts-
und Informationspflicht der Betriebsleitung ist im Wesentlichen durch die entsprechenden
Angaben im Lagebericht erfolgt.

(d) Werden die Fruhwarnsignale und MalRnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem
aktuellen Geschaftsumfeld sowie mit den Geschaftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst?

Die letzte Anpassung der Verfahrensanweisung ,Risikomanagement" erfolgte mit der Ver-
sion 4 (Stand: 12. November 2018).

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschéafte, Optionen und Derivate

Dieser Fragenkreis trifft auf die Einrichtung nicht zu. Auf die Wiedergabe und Beantwor-
tung der Unterfragen dieses Fragenkreises wurde deshalb verzichtet.

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

Eine interne Revision als eigenstindige Stelle besteht nicht. Diese Aufgaben werden teil-
weisedurch die értliche Rechnungspriifung der Stadt Arnsberg wahrgenommen. Die ortli-
che Rechnungspriifung priift die Kontierungsbelege und ist bei der Vergabe von Auftrdgen
eingebunden, so dass wir auf eine vollstdndige Wiedergabe und Beantwortung der Unter-
fragen dieses Fragenkreises verzichtet haben.
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FRAGENKREIS 7:

Ubereinstimmung der Rechtsgeschéfte und MaRnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschéftsord-

nung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschliissen des Uberwachungsorgans

(a)

(b)

(c)

(d)

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uberwachungs-
organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschaften und MalRnahmen nicht eingeholt
worden ist?

Nein, derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Wurde vor der Kreditgewahrung an Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwa-
chungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Entsprechende Kredite wurden im Berichtsjahr nicht gewéhrt.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbediirftiger Malinahmen
ahnliche, aber nicht als zustimmungsbediirftig behandelte MaRnahmen vorgenommen
worden sind (z.B. Zerlegung in TeilmaRnahmen)?

Anhaltspunkte dafiir, dass anstelle zustimmungsbedtirftiger MalBnahmen &hnliche, aber
nicht als zustimmungsbediirftig behandelte Mallnahmen vorgenommen wurden, haben
wir bei unserer Priifung nicht festgestellt.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschafte und MaRnahmen nicht mit Ge-
setz, Satzung, Geschaftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschlissen des
Uberwachungsorgans ubereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschéfte und MalBnahmen nicht
im Einklang mit Gesetz, Betriebssatzungen und sonstigen bindenden Beschliissen ste-
hen.

FRAGENKREIS 8:

Durchfihrung von Investitionen

(a)

Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateri-
elle Anlagewerte und Vorrate) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tat/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken gepruft?

Die Investitionen werden im Rahmen der jéhrlichen Aufstellung des Wirtschaftsplans so-
wie der mehrjdhrigen Finanzplanung angemessen geplant.
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(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil Gber die Angemessenheit des Preises zu ermdgli-
chen (z.B. bei Erwerb bzw. Veraullerung von Grundsticken oder Beteiligungen)?

Bei Vergaben nach VOB und VOL erfolgt regelméBig eine Vergabe an den wirtschaftlich
glinstigsten bzw. fachlich geeigneten Anbieter nach vorangegangener Ausschreibung. Bei
den Ubrigen Vergaben und bei Verdul3erungen werden — soweit es sich nicht um Gegen-
stdnde des taglichen Gebrauchs handelt — Vergleichsangebote durch das zentrale Be-
schaffungsmanagement der Stadtwerke Arnsberg GmbH eingeholt, so dass von einer an-
gemessenen Preisgestaltung bei der Beschaffung von Glitern und Dienstleistungen aus-
gegangen werden kann.

Im Rahmen unserer Abschlusspriifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass
sich Unterlagen/ Erhebungen zur Preisermittlung bei der Durchfiihrung von Investitionen
nicht ausreichend waren, um ein Urteil liber die Angemessenheit des Preises zu ermégli-
chen.

(c) Werden Durchfihrung, Budgetierung und Veranderungen von Investitionen laufend Uber-
wacht und Abweichungen untersucht?
Die Abwicklung der Investitionen wird lberwacht. Planabweichungen werden analysiert.

(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Hohe und aus welchen Grinden?
Wir verweisen auf unsere Ausfiihrungen im Prifungsbericht in Abschnitt IV. 1.1.2 Wirt-
schaftsplan.

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrage nach Aus-
schopfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Rahmen unserer Priifung haben wir hierfiir keine Anhaltspunkte festgestellt.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

(a) Haben sich Anhaltspunkte fiir eindeutige Verstdlie gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, EU-Regelungen) ergeben?

Offenkundige Verstée gegen Vergaberegelungen haben wir nicht festgestellt. Das Be-
schaffungswesen ist fiir alle Unternehmen, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt
Arnsberg zentral bei der SWA angesiedelt. Die Einhaltung der Vergaberegelungen ist Teil
des Malinahmenkatalogs der Stadt Arnsberg zur Bekédmpfung von Korruption.
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(b)

Werden flr Geschafte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-
bote (z.B. auch fur Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Geldanlagen und Kreditaufnahmen erfolgten durch die Einrichtung im Berichtsjahr nicht.
Fiir die unter Mitwirkung des zentralen Beschaffungsmanagements der Stadt abgeschlos-
senen Geschéfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, wurden nach den uns
erteilten Auskiinften Konkurrenzangebote eingeholt. Im Rahmen unserer Priifung erga-
ben sich keine Anhaltspunkte fiir eine andere Beurteilung.

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Wird dem Uberwachungsorgan regelmaRig Bericht erstattet?

Die Betriebsleitung hat ausweislich des Sitzungsprotokolls dem Betriebsausschuss regel-
méfig Bericht erstattet. Die Berichterstattung erfolgt miindlich, in schriftlicher Form durch
Sitzungsvorlagen, die in den Sitzungen erléutert werden, und durch Quartalsberichte.

Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung vermittelte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage
des Betriebes.

Wurde das Uberwachungsorgan Uber wesentliche Vorgdnge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewoéhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-
mal abgewickelte Geschaftsvorfalle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-
che Unterlassungen vor und wurde hiertiber berichtet?

Nach unserer Priifung der Geschéftsvorfélle und nach den uns vorgelegten Sitzungsun-
terlagen und Protokollen haben wir keine Erkenntnisse dafiir, dass der Betriebsaus-
schuss, der Biirgermeister und der Rat der Stadt nicht (iber wesentlich Vorgédnge zeitnah
unterrichtet wurden. Ungewobhnliche Geschéftsvorfélle, erkennbare Fehldispositionen und
wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer Priifung nicht festgestellt.

Zu welchen Themen hat die Geschéfts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen nicht zutreffend.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fallen ausreichend war?

Wir fanden keine Anhaltspunkte dafiir, dass die Berichterstattung nicht in allen Féallen aus-
reichend war.
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(f)  Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan erértert?

Zur Deckung der Risiken ist eine Vermbgens-Eigenschaden-Versicherung bei der GVV
Kommunal-Versicherung VVaG abgeschlossen worden, die auch fiir die Betriebsleitung
eintritt. Dieser Versicherungsschutz ist angelehnt an die Versicherung der Stadt Arnsberg.
Inhalt und Konditionen wurden auskunftsgemal3 erértert.

(9) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwachungs-
organs gemeldet wurden, ist dies unverzlglich dem Uberwachungsorgan offengelegt wor-
den?

Im Berichtsjahr sind keine Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung oder der
Uberwachungsorgane bekannt geworden.

FRAGENKREIS 11:

Ungewohnliche Bilanzposten und stille Reserven

(a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermogen?
Nach unseren Feststellungen besteht kein im wesentlichen Umfang offenkundig nicht be-
triebsnotwendiges Vermégen.

(b) Sind Bestande auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestéande sind weder auffallend hoch noch niedrig.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermdgenslage durch im Vergleich zu den

bilanziellen Werten erheblich hdhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermégensge-

genstande wesentlich beeinflusst wird?

Dafiir haben sich im Rahmen unserer Priifung keine Hinweise ergeben. Stille Reserven
kénnten die Grundstiicke enthalten.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

(@) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden?

Wir verweisen auf unsere Ausfiihrungen zur Vermédgens- und Finanzlage im Priifungsbe-
richt.
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(b)

Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es liegt kein Konzern vor.
In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschliel3lich Garantien
der offentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-

bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Betrieb hat im Rahmen der satzungsméfBigen Leistungsverpflichtungen Vergiitungen
von der Stadt Arnsberg erhalten.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

(a)

(b)

Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung?

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschuttungspolitik, Ricklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Zur Gewinnverwendung verweisen wir auf die Ausfiihrungen des Betriebsleiters im An-

hang. Nach unserer Auffassung ist die Gewinnverwendung mit der wirtschaftlichen Lage
des Betriebes vereinbar.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

(a)

(b)

Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Kon-
zernunternehmen zusammen?

An dieser Stelle verweisen wir auf die Spartenergebnisrechnungen als Bestandteile des
Anhangs.
Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgangen gepragt?

Nein.

B-157



DR. ROHRICHT — DR. SCHILLEN Anlage VI, Seite 13

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-
ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Wesentliche Leistungsbeziehungen mit der Stadt Arnsberg betreffen die Betriebsflihrung
der Stédtischen Friedhéfe sowie des Stadtwaldes Arnsberg.

Wir haben im Rahmen unserer Priifung keine Anhaltspunkte festgestellt, dass die Liefer-
und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Arnsberg und seinen Einrichtungen und den Be-
teiligungen nicht zu angemessenen Konditionen abgewickelt wurden.

(d)  Wourde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Einrichtung hat keine Konzessionsabgabe zu zahlen.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschéfte und ihre Ursachen

(a) Gab es verlustbringende Geschafte, die fur die Vermégens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Ergebnis der Technischen Dienste schliel3t im Berichtsjahr (ber alle Sparten mit ei-
nem Jahresfehlbetrag von 56 T€. Beziiglich der Darstellung und der Erlauterung der Ur-
sachen fiir Gewinne und Verluste in einzelnen Sparten verweisen wir auf die entsprechen-
den Ausfiihrungen im Lagebericht.

(b) Wurden Malinahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
MalRnahmen handelt es sich?

In allen Bereichen sollen Einsparpotenziale identifiziert und umgesetzt werden. Die Digi-
talisierung von Prozessen soll vorangebracht werden, um Abléufe zu standardisieren und
Informationen schneller zur Verfiigung zu stellen, so dass zeitnah korrigierende Mal3nah-
men getroffen werden kénnen. Ende 2023 wurde eine PV-Anlage mit einem Batteriespei-
cher in Betrieb genommen, durch die die Unabhéngigkeit von externen Stromquellen er-
heblich gesteigert wird.
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FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und MalRnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

(@) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
Wir verweisen auf die Ausfiihrungen zur Ertragslage im Priifungsbericht unter IV.3.2. Er-
tragslage sowie auf die Ausflihrungen zu den einzelnen Sparten im Lagebericht.

(b) Welche MalRnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?
Im Lagebericht wird ausgefiihrt, dass die Technischen Dienste als Einrichtung der Stadt

Arnsberg Aufgaben der Daseinsvorsorge erfiillen und daher fiir 2025 keine Anderungen
der Aufgabenstellung erwartet werden.
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fir

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftspriufer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
priiferinnen, Wirtschaftspriifern oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend Wirtschaftspriifer® genannt) und
ihren Auftraggebern iber Priifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrdge, soweit nicht etwas
anderes ausdricklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kdnnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegeniber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprifer auch gegeniber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfilhrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmafiger Berufsausiibung ausgefihrt. Der Wirtschaftspriifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschéftsfiihrung. Der Wirtschaftspriifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
versténdiger Personen zu bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auBer bei
betriebswirtschaftlichen Priifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuBerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprifer
alle fiir die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig (ibermittelt werden und ihm von allen Vor-
géngen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fiir die Ausfiihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fiir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umsténde, die erst wéh-
rend der Téatigkeit des Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Aufiraggeber die Voll-
sténdigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskinfte und Erkldrungen in einer vom Wirt-
schaftspriifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftspriifer bestimmten Form zu bestatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhéngigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefahrdet. Dies gilt fiir die Dauer
des Auftragsverhéltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubemahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Aufirage auf eigene
Rechnung zu Gibernehmen,

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhéangigkeit des Wirt-
schaftspriifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhéngigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftspriifer, in anderen Aufiragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftspriifer zur auBerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung malRgebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mindliche Erkldrungen und Auskiinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestétigt werden, Er-
kldrungen und Auskinfte des Wirtschaftspriifers aullerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information liber das Tatigwerden
des Wirtschaftspriifers fiir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behérdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information tber das Tatigwerden des Wirtschaftspriifers fiir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulassig.

7. Maingelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfil-
lung durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der
Nacherfiillung kann er die Verglitung mindern oder vom Vertrag zuriick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmaoglichkeit der Nacherfiillung fir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit dariiber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verziiglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfiillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsétzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuBerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftspriifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftspriifer auch Dritten gegenliber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Aulte-
rung auch Dritten gegeniiber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepfiicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPOQ, § 203 StGB) verpflichtet, (iber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fir gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrénkungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrénkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
priifer bestehenden Vertragsverhalitnis auf Ersatz eines fahrldssig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Kdrper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemal § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fiir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegeniiber dem
Wirtschaftspriifer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahridssigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hichstbetrag
fiir die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Riicksicht darauf, ob Schéden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
riickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kér-
peroder Gesundheit sowie bei Schédden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjéhrung gel-
tend zu machen, bleibt unberihrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberiihrt.

10. Ergdnzende Bestimmungen fiir Priiffungsauftrige

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriiften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefilhrte Priifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftspriifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zul&ssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestéatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestéatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellit.

11. Erganzende Bestimmungen fir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstandig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfiihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestelite wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsaufirag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdriicklich den Aufirag iibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftspriifer alle fiir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfiigung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererklarun-
gen, einschliellich E-Bilanzen, fir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschliisse und sonstiger fir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuermn
c) Verhandlungen mit den Finanzbehtrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erkldrungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftspriifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhélt der Wirtschaftsprifer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Téatigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergiitungsverordnung fiir die Bemessung der Vergltung anzuwen-

den ist, kann eine hohere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fiir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandiungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverduflerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstitzung bei der Erfillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserkldrung als

zusétzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehdrt dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmafiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verglinstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr flr die volistdndige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht Gber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sétzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergltung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Vergltung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriche gilt nur deutsches Recht.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)
Rechtliche Vorgaben

Betriebssatzung der Stadt Arnsberg fir die eigenbetriebsahnlich Einrichtung "Stadtentwdsserung” vom 12.12.2005

Entwasserungssatzung / Beitrags- und GebuiUhrensatzung zur Entwasserungssatzung / Entsorgungssatzung von Grundsticksentwdsserungsanlagen

Zur DurchfUhrung der Aufgaben der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung "Stadtentwdsserung” gelten nachstehende satzungsrechtliche
Vorschriften in der jeweils gultigen Fassung:

a) Entwdsserungssatzung der Stadt Arnsberg vom 25.03.2022

b) Beitrags- und GebUhrensatzung zur Entwdésserungssatzung der Stadt Arnsberg vom 25.03.2022

c) Satzung Uber die Entsorgung von GrundstUcksentwdésserungsanlagen in der Stadt Arnsberg vom 25.03.2022

Sonstige Rechtsgrundlagen und Vorschriften

Neben den auch fUr andere Verwaltungszweige geltenden kommunalrechtlichen Vorschrifften der Gemeindeordnung und des
Kommunalabgabengesetzes gilt fur die eigenbetriebsdhnliche Einrichtung "Stadtentwdsserung” die Eigenbetriebsverordnung fur das Land
Nordrhein-Westfalen in der z.Z. gUltigen Fassung.

Daneben gelten insbesondere die Vorschriffen des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes und das Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen.
AuBerdem sind zahlreiche andere Rechtsvorschriften, Regeln und Normen zu beachten.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung fUr das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666) in der z.Z. geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 14 bis 18 der
Eigenbetriebsverordnung fUr das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) in der z.Z. gUlfigen Fassung und in Verbindung mit § 9 der Betriebssatzung der Stadt Arnsberg fUr|
die eigenbetriebs&hnliche Einrichtung ,Stadtentwdésserung® vom 12.12.2005 in der z. Z. gUltigen Fassung hat der Rat der Stadt Arnsberg am XX.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan fUr die
eigenbetriebsdhnliche Einrichtung "Stadtentwdsserung” der Stadt Arnsberg fur das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

1.
Der Wirtschaftsplan fUr das Wirtschaftsjahr 2026 wird gemdaB § 9 der Betriebssatzung der Stadt Arnsberg fir die eigenbetriebsdhnliche Einrichtung "Stadtentwdésserung”

2026 2025

im Erfolgsplan auf a) Ertrége 21.643.837 EUR 21.211.673 EUR
b) Aufwendungen 19.981.911 EUR 19.271.265 EUR

c) Eigenkapitalverzinsung nach KAG: 1.606.926 EUR 1.885.408 EUR

zzgl. Verlusste aus Anlagenabgdngen (KAG) 55.000 EUR 55.000 EUR

Jahresgewinn / Jahresergebnis nach HGB: 1.661.926 EUR 1.940.408 EUR

und im Vermoégensplan auf a) Einnahmen (Verfogbare Mittel) 12.861.487 EUR 18.699.629 EUR
b) Ausgaben (Bendtigte Mittel) 12.861.487 EUR 18.699.629 EUR

festgesetzt.
Die Ansatze im Wirtschaftsplan sind innerhalb des Erfolgsplan und des Vermdgensplan gegenseitig deckungsfdhig, dabei ist § 4 der Betriebssatzung zu beachten.
2.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermdgensplanes erforderlich ist, wird auf

7.820.487 EUR  davon 401.861 EUR  fUr Umschuldungen /
Prolongation
7.418.626 EUR  fUr Neuaufnahmen
festgesetzt.
3.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermd&chtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in kinftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.990.000 EUR
festgesetzt.

4.
Der Hochstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durfen, wird auf

12.000.000 EUR
festgesetzt.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwésserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Vorbericht

Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2024

Nicht zuletzt aufgrund des Jahresergebnisses 2024 gehen wir davon aus, dass die Wirtschaftsplanung 2026 der Stadtentwasserung robust aufgestellt ist. Neben einer effektiven
Kostenkontrolle und standigen Begrenzung kommt den stabilen Absatzmengen (Schmutzwasser / m*® und kanalwirksamer Flachen / m?) eine besondere Bedeutung zum Erreichen der
Ansatze im Wirtschaftsplan zu, bei einem Fix-Kosten Anteil von Gber 90 %.

Wie bereits in den Zwischenberichten nach § 21 Eigenbetriebsverordnung fiir das Wirtschaftsjahr 2025 dargestellt, kann davon ausgegangen werden, dass die im Wirtschaftsplan 2025
veranschlagten Aufwandsanséatze zur Erflllung der vorgegebenen Pflichtaufgaben nach dem Landeswassergesetz und der Entwasserungssatzung der Stadt Arnsberg ausreichen.
Erhebliche Abweichungen bei den veranschlagten Aufwandskosten sind bisher nicht zu erkennen.

Bei den Umsatzerl6sen werden gegenwartig keine Mindereinnahmen erwartet. Die zum 31.12.2025 abzurechnende Schmutzwassermenge ist eine wesentliche Grundlage fiir die
Stabilisierung der Gebihrensatze. Auf Grundlage der gegenwartigen Bezugsmengen fur Frischwasser deutet vieles darauf hin, dass der Trend der Jahre 2021 - 2023, - Riickang der]
Schmutzwassermenge sich nicht weiter fortsetzt.

Die im Vermdgensplan 2025 geplanten Kanalbaumalnahmen wurden - soweit mdglich (z.B. Stralenbau) - ausgefiihrt bzw. haben begonnen.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026
Der Wirtschaftsplan und die darauf aufbauende Geblihrenkalkulation fir das Jahr 2026 basieren auf dem Jahresabschluss 2024 sowie den Erkenntnissen im Ifd. Jahr 2025.

Schmutzwassermengen:
Die Schmutzwassermenge ist abhangig vom Trinkwasser-Verbrauch (demografische Entwicklung, Rickgang des Pro Kopf-Verbrauches, wassersparende Technik im Haushalt,
Gewerbe und Industrie, sowie der Eigenforderung).

Grundlage fir die Schatzung der Schmutzwassermenge fir das Wirtschaftsjahr 2026 ist u.a. der Durchschnitt der tatsachlichen Schmutzwassermengen der letzten fiinf Jahre und die
Schéatzung des Vorjahres sowie die wirtschaftliche und demographische Entwicklung unter Berlicksichtigung der Zwischenberichte und Hochrechnungen Uber die geférderten
Wassermengen im laufenden Jahr 2025. Abweichend von den Jahresmengen 2021 bis 2024 wird bei der Kalkulation 2026 davon ausgegangen, dass sich die Abwassermenge 2026 -
sowohl bei Bezug von Frischwasser als auch Eigenférderung um ca. 70.000 m?* erhoht.

Versiegelte Flachen:

Bei den Offentlichen Verkehrsflachen (Bund, Land, Kreis und Stadt) fiihrt die Fortschreibung der Flachenerfassung zu keiner wesentlichen Veranderung des Flachenwertes. Fiir das
Jahr 2026 wird bei den kanalwirksamen Flachen ein geringer Zuwachs erwartet. Die prognostizierten Anderungen tragen zu einer Stabilisierung der Gebiihrensétze bei.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwésserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

noch Vorbericht

Bei den Personalkosten wurde die bestehende Tarifvereinbarung fir 2026 eingerechnet. Unbesetzte Stellen bei der Stadtentwasserung werden durch Neueinstellungen der Stadtwerke
Arnsberg GmbH "nachbesetzt", vor diesem Hintergrund fuhrt dies zu einer Verschiebung der Ausgabenansatze.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026: Erfolgsplan

Die veranschlagten gebuhrenrechtlichen und sonstigen Ertrdge des Erfolgsplanes dienen zur Deckung des betriebsbedingten Aufwandes. Sie ergeben sich aus der Erflllung der
Pflichtaufgaben nach dem Landeswassergesetz (LWG NRW) und der Entwasserungssatzung der Stadt Arnsberg.

Unter Bericksichtigung der Annahmen der geschatzten Abwassermengen, der kanalwirksamen Grundstucksflachen, der sonstigen geblUhrenmindernden Ertrage und der
betriebsbedingten Aufwendungen ergeben sich im Wirtschaftsjahr 2026 nachstehende Geblhrensatze fir die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Abwasseranlagen. Nachrichtlich sind
die Gebuhrensatze des Jahres 2025 dargestellt.

Abwassergebiihren:

Grundgebiihr:

Der Rat der Stadt Arnsberg hat in seiner Sitzung am 02.10.2010 (Drs. 139/ 2010) die Einfiihrung einer Grundgebuhr und deren
Zielsetzung bei der Schmutzwassergebiihr beschlossen. Danach ist durch die Grundgebuhr der Riickgang der Abwassermengen
(Demographischer Wandel) tlw. abzufedern bzw. zu kompensieren. Der Riickgang der Schmutzwassermenge in den Jahren 2019 -
2023 in Summe von 281.415 m? begriindete die Erhéhung des Prozentwertes von 20 auf 25 % zum 01.01.2025.

2026 2025 Veranderungen in €: in %

Fixkostenanteil, der nach standigen Rechtsprechung des OVG NRW

in die Grundgebiihr eingestellt werden kann: 25,00 25,00 0,00 0,00

Grundgebiihr als Zahlergebiihr p.a. (Beispiel: bis Q3:4 (QN 2,5)) 51,22 € 52,40 € -1,18 € -2,25 -26.005,30 €

Weitere Gebuhrensatze der Grundgebihr sind der Anlage 2, Seite 3, dieser Vorlage zu entnehmen! Gesamtreduzierung der Grundgebuhr
Schmutzwasser m? m? in€ in %
Normaleinleiter (Nicht-Ruhrverbandsmitglieder): 3,14 € 3,14 € 0,00 € 0,00
Ruhrverbandsmitglieder: 1,41 € 1,41 € 0,00 € 0,00

Seite 5

B-166



Stadt Arnsberg

Stadtentwésserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

noch Vorbericht

2026 2025
Niederschlagswasser m? m? Veranderungen i in %
Kanalwirksame priv. Grundstuicksflachen; StraRengrundstiicken: 0,81 € 0,81 € 0,00 € 0,00
Kanalwirksame Flachen der StraRenbaulasttrager: 0,89 € 0,89 € 0,00 € 0,00

Anpassung der Abwassergebiihren 2026 / Wirkung:

Fir den Musterhaushalt (BdSt NRW) mit 4 Personen und 200 m*® Schmutzwasser, 1 x Grundgebuhr sowie 130 m? Niederschlagswasser
verringert sich die Geblhrenbelastung mit 1,18 € somit um 0,37 %.

Zum Vergleich / Einordnung: Mit den Gebiihrenséatzen 2026 liegt die Belastung fir den Musterhaushalt (BdSt NRW) in Arnsberg, mit
784,52 € weiterhin unter dem NRW-Durchschnittswert fir das Jahr 2025, in Héhe von 841,60 €.

Kostenanstieg gesamt:
Insgesamt steigen die Kosten gegentiber dem Vorjahr um 346.186 € oder 1,68 %

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026: Vermoégensplan

Der Vermdgensplan 2026 schliel3t im Vermdgensplan mit einer Endsumme von 12.861.487 Euro ab. In dieser Summe ist fiir die geplanten Erneuerungen und Erweiterungen der
Abwasseranlagen ein Investitionsaufwand in Hohe von 6.000.000 Euro enthalten, davon werden aus den Wirtschaftsplanen 2024 130.000 Euro, 2025 1.140.00 Euro fortgeschrieben
und fiir 2026 4.730.000 Euro erstmals in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Die Veranschlagung der geplanten Kanalbaumafnahmen erfolgt auf der Grundlage des
Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 7. Fortschreibung , die der Rat am 14.03.2024 (Drs.213/2023) beschlossen hat. Die fur das Wirtschaftsjahr 2026 aufgenommenen
MafRnahmen sind mit dem Fachdienst StralRen- und Briicken und der Wasserversorgung abgestimmt. Nahere Einzelheiten kdnnen aus den Erlauterungen zum Vermogensplan 2026
und den Anlagen zum Wirtschaftplan 2026 (Aufstellung tUber die geplanten KanalbaumaRnahmen) enthnommen werden.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwésserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

D.

Nachhaltigkeit, (Kosten fiir) Klimaanpassung und Klimafolgen

Auch der Wirtschaftsplan 2026 enthalt Ausfihrungen, Hinweise und Verweise zu den o.a. Themenfeldern.

Diese erganzen diesen Vorbericht und sind auch bei den jeweiligen Anséatzen, sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermégensplan, mit der
Kennzeichnung ,,N/K*, herausgestellt.

Die Nachhaltigkeitsziele der Stadt Arnsberg sind fur die Stadtentwasserung nicht nur Pflicht, sondern sie bekraftigen die eigene Haltung der
Stadtentwasserung als Dienstleister Verantwortung zu Gbernehmen gegeniber Umwelt, Mitarbeitenden, Kunden und Gesellschaft (und auch gegeniber
dem Rat der Stadt Arnsberg).

Die Stadtentwasserung Arnsberg plant und handelt in dem Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit und 6konomische Interessen keine gegensatzlichen Ziele
sind, sondern dass nachhaltiges Wirtschaften letztlich allen nitzt: dem Unternehmen, den Menschen und der Umwelt.

Konsequenter Klimaschutz und vorsorgende Klimaanpassung, bzw. notwendige MalRnahmen durch das sich bereits veréanderte Klima (z.B.
Starkregenereignisse) erfordern sowohl notwendige Anpassungen in unserem Betriebsablauf als auch bauliche Malnahmen in unserm Kanalnetz
selbst.

. Nachhaltigkeit

. Hochwasserpumpwerk "Im OhI"

Mit dem in 2025 begonnenen Austausch der Steuertechnik im Hochwasserpumpwerk Im Ohl, wird die Anlage einer energetischen Optimierung /
Effizienzsteigerung unterzogen. In dem Priifbericht, der Grundlage der Ausfihrungsplanung ist, wurde ausgefihrt:

,Die MalBnahme zur energetischen Optimierung der elektrischen Pumpen wiirde eine Reduzierung des jahrlichen Strombezugs um 0,5
% erreichen. Aufgrund der geringen Laufzeiten und der daraus resultierenden geringen Einsparungen macht die relativ hohe
Investitionssumme die energetische Optimierung der Pumpen unwirtschaftlich und ist dementsprechend nicht zielfiihrend.*”

Gleichwohl wird mit einer verbesserten Steuertechnik auch ein verringerter Energiebedarf erwartet.

. Pumpwerke im Netz (Anzahl 26)

Ursachlich fir den Kostenanstieg (von 25T€ auf 75T€) sind vorranging die hoheren Bezugskosten fur Energie, aber ebenso die wesentlich hdheren
Betriebsstunden der Pumpen im Netz.

Da die hdheren Betriebststunden nicht mit einer héheren Schmutzwassermenge in Verbindung stehen kénnen (siehe Drs. 173/2024, Seite 6), kann nur
ein Mehr an Infiltration von Wasser in das Kanalnetz und / oder die Zunahme von Niederschlagsmengen hierflr urséchlich sein.

Auch im Wirtschaftsjahr 2026 werden diese Untersuchungen nach Infiltrationspunkten fortgefiihrt, ebenso wie die Prifung der im Einsatz befindlichen
Pumpen, hinsichtlich deren Energieeffizienz und deren méglichem Austausch.

- siehe -

Erlauterungen zum
Vermodgensplan, Seite 26, Nr, 3
d.)

Erlauterungen zum Erfolgsplan,
Seite 14, Nr. 5 Elektrizitatsbezug
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Stadtentwésserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

c. Energiegewinnung / PV-Anlage der Stadtentwasserung

Mit Datum 12.04.2024 wurde die Photovoltaikanlage der Stadtentwasserung auf dem eigenen Gebaudeteil Niedereimerfeld 22 mit einer Leistung von
68,80 kWp und mit einem 60 kWh Batteriespeichersystem in Betrieb genommen.

Mit Stand 15.10.2025 fiihrt dies zu folgendem Gesamt-Ergebnis:
Energieerzeugung 109,632 MWh, Direktverbrauch 79,409 MWh,
Netzeinspeisung: 11,444 MWh Eigenenergieverbrauchsquote 84 %, Autarkiequote: 37 %

Mit der bereits vorhandenen PV-Anlage auf einer Dachhélfte (Pumpenhaus) des Hochwasserpumperks Im Ohl und nun mit dem Standtort Niedereimerfeld 22, sind
nunmehr auf allen Betriebsgebauden der Stadtentwasserung PV-Anlagen in Betrieb. Ob hier noch ein weiterer Ausbau der PV-Anlagen wirtschaftlich erfolgen kann,
wird in 2026 gepruft.

d. Mobilitdtskosten minimieren:

Wenn sich auch gegenwartig kein Mitarbeiter der Stadtentwasserung dauerhaft im Homeoffice befindet, wird jedoch, wo immer sachlich notwendig und zweckmaRig,
die temporare Arbeit von zuhause (hier: mobile Arbeit) unterstiitzt und geférdert. Ebenso wird bei der Fortbildung, wo immer angeboten, der online Teilnahme der vor
Ort Teilnahme der Vorrang eingerdumt. Erfreulicherweise wird das Angebot der Online-Schulungen/Fortbildungen immer weiter ausgebaut.

e. Warme aus Abwasser
Nachdem das Thema Warme aus Abwasser bereits seit vielen Jahre grds. auf der Agenda stand, ist es seit ca. einem Jahr konkreter Bestandteil bei allen
Kommunalen Warmeplanungen.
Um Warme aus Abwasser wirtschaftlich nutzen zu konnen, missen mehrere Faktoren zusammenkommen:

- Der Kanal sollte mindestens einen Durchmesser DN 800 haben.

- Es muss genligend Abwasser, auch in den Nachtstunden, durch den Kanal flieRen.

- Das Abwasser sollte eine Duchschnittstemperatur von mind. +10° Celsius haben

- Es sollte ein potentieller Abnehmer der Warme in unmittelbarer Nahe zum Kanal sein.

- Ganz wichtig: Der potentielle Abnehmer muss die Warme aus Abwasser auch nutzen wollen.

Da die Daten flr den Trockenwetterabfluss und die Temperatur nicht vorliegen, wurden die Abflusswerte von ausgesuchten Staukandlen beim
Ruhrverband angefragt. Dadurch wurden Zeit und Geld fiir eine eigene Messkampagne gespart. Die Daten wurden dem Biiro Tilia zur Auswertung
Uibergeben. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass unabhangig von den Temperaturen schon alleine der Durchfluss, besonders in den Nachtstunden,
zu gering ist, um ausreichend Warme aus dem Abwasser zu gewinnen. Auch die Druckleitungen der Zellstoff- und Papierindustrie scheiden als
Warmequelle aus, da die Reinigungsstufen auf den Klaranlagen auf die hohen Temperaturen des Abwassers ausgelegt sind. Eine Absenkung der
Temperatur unterwegs wirde wieder mehr Energie zur Reinigung der Abwasser auf den Klaranlagen erfordern. Einzig die Ablaufe des gereinigten
Abwassers an den Klaranlagen kommen fiir eine Nutzung der Warme in Betracht. Da dies auf den Grundstiicken des Ruhrverbandes geschehen
muss, ist die Stadt nicht Herr des Verfahrens.
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2. (Kosten fiir) Klimaanpassung und Klimafolgen
a. Kanalbau

Das Arnsberger Kanalnetz befindet sich in einem insgesamt guten hydraulischen Zustand, d.h., dass nur noch wenige Kanale vergroRert werden
miissen. Meistens sind es nur noch VergréRerungen um eine Dimension. Direkte Engpésse mit gréRerem Einstau oder Uberstau sind nur wenige
bekannt. Diese werden in den nachsten Jahren beseitigt.

Eine hydraulische Kanalnetzanpassung ist grundsatzlich denkbar. Abgesehen davon, dass es aber unverhaltnismafig teuer ware, wesentlich
groRere Kanale zu bauen, um Starkregen abzuleiten, bliebe dann bei auch vermehrt auftretenden Trockenperioden das Schmutzwasser in den zu
groRen Kanalen liegen. Die wirde wieder einen erhohten Unterhaltungsaufwand bedeuten.

b. Starkregenereignisse:

Aufgrund der Erderhitzung treten extreme Wetterereignisse haufiger und heftiger auf. Neben konsequentem Klimaschutz ist es daher wichtig, dass
wir uns anpassen. Dies gilt sowohl fiir die Stadtentwasserung als aber auch fiir Grundstiickseigentiimer, fiir ihr Grundstiick gegen Starkregen
Vorsorge zu treffen. Die Stadtentwasserung hélt bereits Informationen fiir den Grundstiickseigentiimer zum Schutz der Grundstticke vor
Starkregenereignisse vor. Gleichwohl zeigen die Zugriffszahlen, dass die Sensibilisierung auch eigenverantwortlich tatig zu werden, in 2026 -
fachdienstlibergreifend - intensiviert werden muss.

Vor diesem Hintergrund wird die Stadtentwasserung hierzu in 2026 eine gesonderte Informationskampagne durchfiihren.
https://www.stadtwerke-arnsberg.de/service/bauen-eigenheim/grundstuecksentwaesserung/

c. Uberflutungsschutz von Abwasseranlagen

Der Runderlass des NRW-Umweltministeriums vom 5. Juli 2024 legt jetzt neue Anforderungen zum Hochwasserschutz und zur Starkregenvorsorge
bei Abwasseranlagen fest. Diese Norm zielt darauf ab, die Funktionsfahigkeit von Abwasseranlagen auch bei extremen Wetterereignissen zu
gewahrleisten und Umweltschaden zu minimieren.

Abwasseranlagen sind auf ihre Uberflutungsgefahrdung zu priifen, Schutzkonzepte sind aufzustellen und hieraus resultierende MaRnahmen zum
Uberflutungsschutz sind dann in den zukiinften Wirtschaftspldnen aufzunehmen.
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Stadtentwasserung

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

-

Erfolgsplan

. Umsatzerlose

2. Erhéhung oder Verminderung des Bestandes

W

10.
10.a

1.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

. Andere aktivierte Eigenleistungen
. Sonstige betriebliche Ertrage

. Materialaufwand

Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und flir bezogene Waren

. Personalaufwand

a) Entgelte (bisher Léhne und Vergltungen)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung
c) Personalgestellung Stadtwerke Arnsberg GmbH

. Abschreibungen auf immaterielle Vermégensgegen-

stande des Anlagevermoégens und der Sachanlagen

. Sonstige betriebliche Aufwendungen, Steuern

. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

Kalkulatorische Unterdeckung Abwassergebiihren
Summe Aufwendungen

Ergebnis der gewdhnlichen Geschiftstatigkeit

a. Auszahlung an die Eigentiimerin

b. Zufiihrung Eigenkapitalausstattung Stadtentwasserung

Jahresgewinn / Jahresergebnis nach HGB:

Neutralisierung Abschreibung auf Anschaffungs-/ Herstellkosten

Uberjihrige Pauschalwertberichtigungen

Zuf. Riickstellung nicht genommener Urlaub, Altersteilzeit
.I. Verluste aus Anlagenabgéangen

Eigenkapitalverzinsung nach KAG:

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

Voranschlag
2026

Euro
20.928.237

0

450.000
265.600

10.297.000

995.300
368.100
1.323.866

3.736.000

1.260.500

= 21.643.837

= 17.980.766

2.009.792

-4.147
19.981.911

1.606.926
0

1.606.926

1.661.926

0
0

0
55.000

1.606.926

Voranschlag
2025

Euro
20.521.073

0
450.000

240.600

9.839.800

1.131.900
314.900
1.224.832

3.711.000

1.127.000

= 21.211.673

= 17.349.432

1.922.000

-167
19.271.265

1.910.304
0

1.910.304

1.965.304

0
0

0
55.000

1.910.304
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Stadt Arnsberg
Stadtentwasserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026
(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)
Erlauteru ngen zum Erfolgsplan: Voranschlag Voranschlag
2026 2025
Euro Euro
1. Umsatzerlose
Benutzungsgebiihren fir die Ableitung von Schmutzwasser -Normaleinleiter- E1 10.382.083 10.001.095
Benutzungsgebihren fiir die Ableitung von Schmutzwasser -Ruhrverbandsmitglieder- 541.440 475.875
Benutzungsgebuhren fiir die Ableitung von Schmutzwasser -Grundgebiihr- E1.1 1.130.509 1.156.303
Benutzungsgebuhren fiir die Ableitung von Niederschlagswasser von privaten, kanalwirksamen Grundsticksflachen E 2 5.381.277 5.372.113
17.435.310 17.005.386
Kostenanteile der StraRenbaulasttrager fiir die Ableitung von Niederschlagswasser
-Offentliche StraRen, Wege und Platze- E 2 2.734.859 2.731.707
Entsorgungsgebuihren fiir Grundstiicksklaranlagen E3 11.006 12.455
Nebengeschaftsertrag E4 160.000 120.000
Sonstige Umsatzerlose 1.500 1.500
Sonstige Einnahmen - Erstattung Abwasserabgabe ES5 0 0
Sonstige Umsatze 500 500
Aus Gebuhrenausgleichsriicklage; Uberschiisse in Vorjahren -Schmutzwasser- 75.945 146.592
Aus Gebiihrenausgleichsriicklage; Uberschiisse in Vorjahren -Niederschlagswassergebiihr- 167.834 231.091
In Gebuhrenausgleichsruicklage, Ausgleich von Unterdeckungen in Vorjahren -offentliche Verkehrsflachen- 0 0
Ertrag aus Entnahme aus der Riickstellung fiir empfangene Ertragszuschisse 180.000 176.842
Ertrage aus Anlagenabgangen 65.000 5.000
Ertrage aus nicht betriebsbedingten Immobilien (FWGH) 96.285 90.000
3.492.928 3.515.687
20.928.237 20.521.073
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

Noch Erlauterungen zum Erfolgsplan:

E1

E1.1

E2
E2

E3

Benutzungsgebiihren fiir die Ableitung von Schmutzwasser: 2026 2025 Verénderung
Schmutzwassergebuhr fir Nicht Ruhrverbandsmitglieder / m? 3,14 € 3,14 € 0,00 €
Schmutzwassergebuhr fir Ruhrverbandsmitglieder / m? 1,41 € 1,41 € 0,00 €
Grundgebiihr als Zahlergebuhr p.a. (Beispiel: bis Q3:4 (QN 2,5) %) 25,00 25,00 0,00
Grundgebihr als Zahlergebihr p.a. (Beispiel: bis Q3:4 (QN 2,5)) 51,22 € 52,40 € -1,18 €
Weitere Geblihrensatze der Grundgebiihr sind der Anlage 2, Seite 3, dieser Vorlage zu

entnehmen!

Das Oberverwaltungsgericht NRW hat mit Urteil vom 27.04.2015 (Az.: 9 A 2813/13) entschieden, dass in die Grundgebuhr auch Personalkosten mit
eingestellt werden kénnen.

Der Rat der Stadt Arnsberg hat in seiner Sitzung am 02.10.2010 (Drs. 139/ 2010) die Einfihrung einer Grundgebihr und deren Zielsetzung bei der
Schmutzwassergebiihr beschlossen. Danach ist durch die Grundgebihr der Rickgang der Abwassermengen (Demographischer Wandel) tlw.
abzufedern bzw. zu kompensieren. Der Riickgang der Schmutzwassermenge in den Jahren 2019 - 2023 in Summe von 281.415 m? begriindete die
Erhéhung des Prozentwertes von 20 auf 25 % zum 01.01.2025.

Bei der Grundgebiihr werden neben den ansatzfahigen Personalkosten die Abschreibungen und Zinsen - aus dem Anteil, der auf die
Schmutzwassergeblhren entféllt - eingerechnet. Da diese Ausgabenansétze in ihrer Hohe einer jahrlichen Veranderung unterliegen, fiihrt dies auch
bei einem unveranderten Prozentsatz der Grundgebihr (20 %) zu veranderten Summen (Personalkosten, Abschreibungen und Zinsen) gegeniiber
dem Vorjahr.

Benutzungsgebiihren fiir die Ableitung von Niederschlagswasser: 2026 2025 Veranderung
kanalwirksame private Grundstuicksflachen (€/m?) 0,81€ 0,81€ 0,00 €
offentliche Verkehrsflachen der Strallenbaulasttrager (€/m?) 0,89 € 0,89 € 0,00 €

Bei den Offentlichen Verkehrsflaichen (Bund, Land, Kreis und Stadt) fiinrt die Fortschreibung der Flachenerfassung zu keiner
wesentlichen Veranderung des Flachenwertes. Fir das Jahr 2026 wird bei den kanalwirksamen Flachen ein geringer Zuwachs erwartet.

Die prognostizierten Anderungen tragen zu einer Stabilisierung der Gebiihrensétze bei.

Entsorgungsgebiihren fir Grundstiicksklaranlagen

Zum 20.08.2025 waren 404 gebihrenpflichtige Personen an Grundstiickskldranlagen bzw. die Pflanzenklaranlage Ainkhausen
angeschlossen. In der Kalkulation der Entsorgungsgebiihren sind 4 Ubergabepunkte an den Ruhrverband zugrunde gelegt. Die
Ubergabepunkte gelten jedoch nur fiir das leitungsgebundene Kanalnetz. Die ab dem Wirtschaftsjahr 2008 geltende Vereinbarung mit
dem Ruhrverband, dass fir modernisierte und genehmigte Kleinklaranlagen mit einem 2-jahrigen Entsorgungsintervall auch die dabei
anfallenden Klarkosten nur alle zwei Jahre gebihrenpflichtig vom Ruhrverband gegenuber der Stadt Arnsberg erhoben werden, bleibt
auch im Wirtschaftsjahr 2026 gultig.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

4,

Noch Erlauterungen zum Erfolgsplan:

E4

ES5

Nebengeschiftsertrag
Bei dem Nebengeschaftsertrag handelt es sich u.a. um Erloése aus dem Einsatz der Mitarbeiter des Betriebshofes, soweit es sich nicht

um betriebsbedingte Einsatze handelt. Dieses sind z.B. Winterdienst auf den offentlichen StralRen, Wegen und Platzen, Reinigung von
stadt. Brunnen und Briicken usw.. Der Ansatz wurde aufgrund der Erkenntnisse des zurickliegenden Jahres angepasst.

Sonstige Einnahmen - Erstattung Abwasserabgabe
Fir das Wirtschaftsjahr 2026 wird eine Erstattung nicht eingeplant bzw. es ist keine MalRnahme bekannt, die eine Férderung aus der
Abwasserabgabe ermdglicht.

Erhohung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

Aktivierte Eigenleistungen E6

E6

Andere aktivierte Eigenleistungen

Bedingt durch das ab April 2024 geltende Verfahren zur Abrechnung nach KAG (StralRenbau- / Anliegerbeitrage) fihrt dies zu einem
wesentlich héheren Bestand an Anlagen im Bau bis zur Aktivierung im Anlagevermdgen. Diese zeitliche Verzégerung fiihrt jedoch nur
zu einer spateren Aktivierung der Ing. Eigenleistungen, siehe Ergebnis 2024. Grundséatzlich gilt: Nach einem Urteil des OVG Munster
vom 10.08.1995 sind die Honorare fiir Ingenieurleistungen, die durch eigene Mitarbeiter (Personalkosten) erbracht werden, dem
Investitionsaufwand hinzuzurechnen und zu aktivieren. Hierdurch werden die betriebsbedingten Personalkosten vermindert und flieRBen
Uber die kalkulatorischen Abschreibungen im Rahmen der Abschreibungsjahre der jeweiligen InvestitionsmalRnahme periodengerecht in
die Gebiihrenbedarfsermittlung ein.

Sonstige betriebliche Ertrage

Erstattungen fir Wartungskosten E7
Verrechnung Personalkostenerstattung
Erstattungen fur Durchleitungen E8

Ertréage aus der Auflésung der Riickstellungen
Miet- und Pachteinnahmen (SWA)
Schadenersatzleistungen

Zinsen Stadtkasse + SpK

Sonstige betriebliche Ertrage

Sonstige zinsahnliche Ertrage

Ertréage aus Teilzahl Stundung SZ

Aktivierte Gemeinkosten

Ertrage aus KFZ-Gestellungen

Voranschlag

Voranschlag

2026 2025
Euro Euro

0 0
450.000 450.000
70.000 55.000
0 0

1.100 1.100
1.000 0
140.000 135.000
3.000 0
5.000 5.000
15.000 15.000
500 -500

0 0
10.000 10.000
20.000 20.000
265.600 240.600
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

5.

Noch Erlauterungen zum Erfolgsplan:

E7

E8

Erstattungen fiir Wartungskosten

Die Stauraumkanale, die sich alle im Eigentum des Ruhrverbandes (Niederschlagswasserbehandlung) befinden, werden durch den
Einsatz der Mitarbeiter des eigenen Betriebshofes unterhalten. Die Wartungskosten werden jahrlich mit 4,11 Euro je Ifdm.

Stauraumkanal vom RV erstattet.

Erstattungen fiir Durchleitungen

Fir die Durchleitung der Abwasser aus den Gemeinden Ense und Méhnesee durch den Mohnetalsammler zur Klaranlage Neheim Il
wird von der Stadt Arnsberg im Verhaltnis der Abwassermengen und der Kanalldngen eine Kostenbeteiligung vom Ruhrverband

erhoben. Fir die Durchleitungslangen bzw. die anteiligen Unterhaltungskosten werden in 2026 4,11 Euro je Ifdm. in Rechnung gesetzt.

Materialaufwand

N/K

Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren
Elektrizitatsbezug

Gasbezug

Wasserbezug

Kraftstoffe

Hilfs- und Betriebsstoffverbrauch

Materialdirektverbrauch

Fremdleistungen I.

Fremdleistungen Il (Instandsetzung Kanal / kein Vermégenszuwachs; Hausanschlisse; Schachtdeckel)
Fremdleistungen llIl. (Inspektion Kanalnetz / TV-Untersuchung)

Aufwand fur Geschaftsbesorgung

Rattenbekampfung

Luftbilder (keine Auswertung!)

Abwasseruntersuchungen

Reinhaltebeitrag Ruhrverband

Betriebskosten Pumpwerk Niedereimer (B - Beitrag des Ruhrverbandes)
Druckrohrleitung Sickerwasser der Deponie AHSK zur Klaranlage Neheim
Deponiegebihren

Abwasserabgabe fir Einleitungen

E9.1

E9.2
E9.2.1

E10

E 11
E 11
E 11

Voranschlag

Voranschlag

2026 2025

Euro Euro
90.000 75.000
2.000 2.000
5.000 5.000
55.000 55.000
1.000 1.000
60.000 60.000
400.000 500.000
200.000 400.000
350.000 0
900.000 850.000
100.000 85.000
0 50.000
2.000 2.000
8.158.000 7.762.700
41.000 40.000
26.000 26.000
5.000 5.000
2.000 2.000
10.297.000 9.920.700
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

E9.1 Fremdleistungen I.
Neben den unterjahrigen betrieblichen UnterhaltungsmaRnahmen im und am Kanalnetz sind die Kanaluntersuchungen nach der
"Selbstliberwachungsverordnung Abwasser - SiwVO Abw NRW, vormals Selbstiiberwachungsverordnung Kanal", fur das Stadtgebiet
im Wesentlichen fir die Héhe dieses Ausgabenansatzes mafRgebend. Die im Jahre 2007/2008 begonnenen Untersuchungen zur
nochmaligen Untersuchung des Kanalnetzes miissen auch in 2026 fortgesetzt werden. Die begonnene Kanalinspektion 2024 im Ortsteil
Histen wird auch in 2026 fortgesetzt. Im Anschluss daran werden die Untersuchungen im Ortsteil Miischede fortgesetzt.

E 9.2 Fremdleistungen Il (Instandsetzung Kanal / kein Vermogenszuwachs; Hausanschliisse; Schachtdeckel)

Aufgrund der handelsrechtlichen Bilanzrichtlinien und der Vorgaben des § 6 des KAG koénnen die Kosten fir groRere Instandsetzungen,
soweit sie nicht das Anlagevermdgen verandern, nicht im Vermogensplan verbucht werden und sind daher als gebuhrenfahiger
Aufwand in die Kalkulation einzurechnen. Bei diesen groReren Instandsetzungen (Unterhaltungsaufwand) handelt es sich um Arbeiten,
die im Wesentlichen nach den abgeschlossenen Jahresrahmenvertragen ausgefiihrt werden. Gleichwohl ist diese "punktuelle Kanal-
Instandsetzung" insbesondere mit Blick auf das bestehende Anlagevermdgen vielfach wirtschaftlicher als der Austausch nicht in ihrer
Gesamtheit erneuerungsbedurftiger Kanale (nur mit Blick auf die Verbuchung der MaRRnahme im Anlagevermdgen). Aus den
vorliegenden Untersuchungsberichten ist erkennbar, dass sich die Notwendigkeit fur Instandsetzungsmafnahmen erhéht hat. Der hier
ausgewiesene Ausgabenansatz findet seinen Ursprung in der 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK), Dr.:
2013/2024, Beschlussfassung durch den Rat am 14.03.2024.

E 9.2.1 Das offentliche Kanalnetz stellt einen betrachtlichen Anteil des gesamten kommunalen Anlagevermdégens dar. Dies erfordert ein
verantwortungsvolles Instandhaltungsmanagement, um dieses Vermdgen auch fiir nachfolgende Generationen zu erhalten. Die
Herausforderung besteht hierbei aber insbesondere darin, den hohen gesetzlichen, technischen und &6kologischen Anforderungen
weiterhin gerecht zu bleiben und gleichzeitig die Kostenbelastung fiir die Kunden zu begrenzen, unter Berlcksichtigung der
erschwerenden Faktoren durch den demografischen Wandel und dem stetigen Bestreben der Kunden, Abwasser, wo immer mdglich,
zu vermeiden. Darauf aufbauend, soll die bisherige Praxis durch ein externes Ing. Biro betrachtet werden. Nach den Richtlinien des
KAG sind diese Kosten nicht zu bilanzieren und wirken daher im Aufwand.

Um die Lenkungswirkung zu erhéhen, werden die Fremdleistungen (l. - 11l.) ab dem Wirtschaftsplan 2026, wie vorstehend dargestellt,
differenziert ausgewiesen.

E 10 Aufwand fiir Geschiftsbesorgung
Keine wesentliche Abweichung gegeniiber dem Vorjahr.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung
(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

Noch Erlauterungen zum Erfolgsplan:

E 11 Reinhaltebeitrag Ruhrverband 2026 2025 Differenz
Grundlage fiir die Festsetzung der Ansétze ist die Prognose des Ruhrverbandes vom 22.09.2016. Euro Euro Euro
a) Klarkostenbeitrag Einwohner (ohne Fremdwasseranteil) 6.172.900 5.958.000 214.900
b) Klarkostenbeitrag Niederschlagswasser 1.713.000 1.541.000 172.000
c) AbwAG Schmutzwasser 177.000 176.000 1.000
d) AbwAG Niederschlagswasser 91.000 91.000 0
e) Fremdwassereinleitung 4.100 -3.300 7.400
Summe Klarkosten: 8.158.000 7.762.700 395.300
f) Pumpwerk Niedereimer 41.000 40.000 1.000
g) Druckrohrleitung Sickerwasser der Deponie AHSK zur Klaranlage Neheim 26.000 26.000 0
Hohe der Beitragsleistungen an den Ruhrverband 8.225.000 7.828.700 396.300

a) Klarkostenbeitrag Einwohner (ohne Fremdwasseranteil)
Die Berechnung durch den Ruhrverband erfolgt nach der Einwohnerzahl auf der Grundlage der Angaben des Statistischen Landesamtes (jeweils zum 30.06.) und der
Bewertungsgrundlage fiir die vier (!) Ubergabepunkte (Klaranlage Wildshausen, Klaranlage Arnsberg, Klaranlage Neheim, Klaranlage Menden - Ubergabepunkt Holzen). Danach hat
IT-NRW die Einwohnerzahlen zum 30.06.2025 mit 74.722 (Vorjahr 74.108) verdffentlicht. Die Bewertungseinheiten (BE) sind auf 81.721 (Vorjahr 81.213) festgesetzt worden. Bei
den Klarkosten wird fiir das Wirtschaftsjahr 2026 ein Beitragssatz von 75,58 Euro (Vorjahr 72,96 Euro) je BE kalkuliert.

b) Klarkostenbeitrag Niederschlagswasser
Fir das anstehende Wirtschaftsjahr wurde seitens des Ruhrverbandes keine Verschiebung der Ausgabenansétze der Klarkosten von dem Bereich Schmutzwasser zu dem Bereich
Niederschlagswasser prognostiziert. Grundlage fiir die vorstehende Berechnung ist die Prognose des Ruhrverbandes.

c) Abwasserabgabe Schmutzwasser
Die Berechnung der Abwasserabgabe erfolgt auf der Grundlage der Bewertungseinheiten (BE), fiir die ein Klarkostenbeitrag fir Schmutzwasser erhoben wird. Nach den Ermittlungen
des Ruhrverbandes sind dies 74.497 BE (73.927). Die Messzahl fur das Wirtschaftsjahr 2026 wurde mit 2,37 Euro/BE (Vorjahr: 2,38 Euro/BE) angegeben. Die
Schmutzwasserabgabe ist vom Ruhrverband an das Land NRW abzufiihren.

d) Abwasserabgabe Niederschlagswasser
Die Niederschlagswasserabgabe wird fir die Einwohner berechnet, deren Niederschlagswasser Uber die Mischwasserkanalisation den Vorflutern (tlw. bei Starkregen) bzw. der
Klaranlage zugeleitet wird. Im Wirtschaftsjahr 2026 wird die Zahl der Einwohner, die auch mit Regenwasser an der Mischwasserkanalisation angeschlossen sind, voraussichtlich
60.170 (60.453 ) betragen. Die Messzahl ist mit 1,52 Euro/BE (Vorjahr 1,45 Euro/BE) vom Ruhrverband angegeben worden. Die Niederschlagswasserabgabe ist an das Land NRW
abzufuhren.

e) Fremdwassereinleitung
Die Fremdwasserabgabe wird fir die Einleitung von Wasser aus Bachlaufen und Drainagen usw. ins 6ffentliche Kanalnetz erhoben. Der Anteil fur Fremdwasser betragt weiterhin
0,007200 % = 53 Bewertungseinheiten. Als Ergebnis wurde ein Betrag von rd. 4.100 Euro veranschlagt.

f) Pumpwerk Niedereimer
Der Ansatz 2026 entspricht dem tatsachlichen Abrechnungswert aus dem Jahresbescheid des Ruhrverbandes fur das Wirtschaftsjahr 2024 und der Planzahl fur 2025.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Noch Erlauterungen zum Erfolgsplan: Voranschlag Voranschlag
2026 2025
6. Personalaufwand Euro Euro
a) Entgelte und Gehalter
Entgelte 920.300 1.066.900
Besoldung 75.000 65.000
995.300 1.131.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung
Sozialversicherung Entgelte 176.300 196.400
Zuweisung ZVK 148.300 75.000
Gesetzliche Unfallversicherung 4.500 4.500
Zufuhrung Pensions- und Beihilfertickstellung 12.000 12.000
AGA SV nicht gen. Urlaub 5.000 5.000
Pauschale Lohnsteuer 12.000 12.000
Zuf. Riickstellung Altersteilzeit 0 0
Zuf. Riickstellung nicht genommener Urlaub 10.000 10.000
Summe Soziale Abgaben 368.100 314.900
Personalgestellung Stadtwerke Arnsberg GmbH E 121 1.323.866 1.224.832
Personalkosten gesamt: E12 2.687.266 2.671.632

E 12, Bei den Personalkosten wurde die bestehende Tarifvereinbarung fir 2026 eingerechnet. Unbesetzte Stellen bei der Stadtentwasserung
12.1 werden durch Neueinstellungen der Stadtwerke Arnsberg GmbH "nachbesetzt", vor diesem Hintergrund flihrt dies zu einer
Verschiebung der Ausgabenansatze.

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermégensgegenstande des
Anlagevermogens und der Sachanlagen E13 3.736.000 3.711.000

E13 Abschreibungen
Die Abschreibungen sind auf der Grundlage der Abschreibungsvorausschau der Buchhaltung fir das Wirtschaftsjahr 2026 und der noch
nicht im Anlagennachweis enthaltenen KanalbaumalRnahmen (MaRnahmen im Bau) der Wirtschaftsjahre 2024 und 2025, unter
Berlicksichtigung der Anschaffungs-/ Restbuchwerte, ermittelt worden.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung
(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

Noch Erlauterungen zum Erfolgsplan:

Voranschlag

Voranschlag

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2026 2025
Euro Euro

Sinkkastenreinigung 70.000 100.000
Werkzeug und Kleingerateverbrauch 30.000 15.000
Mitglieds- und Verbandsbeitrage 22.000 20.000
Gebaude- und Feuerversicherungen 2.500 2.500
Kfz-Haftpflichtversicherungen 20.000 18.000
Maschinen- und Elektronikversicherungen 22.000 22.000
Eigenschaden- und Betriebshaftpflichtversicherungen 3.500 3.500
Biromaterial 5.000 5.000
EDV-Kosten 55.000 55.000
Post- und Fernsprechgebihren 18.000 18.000
Fracht- und Bezugskosten 500 500
Marketing 5.000 5.000
Gerichts- und Notariatskosten 2.500 2.500
Entschadigungen Grunddienstbarkeiten 10.000 10.000
Autokosten 140.000 90.000
Bewirtschaftungskosten, Reprasentation 400 400
Aufwandsentschadigung und Sitzungsgelder 600 600
Reisekosten, KM-Geld-Erstattung 4.500 4.500
Prifungs- und Beratungskosten 25.000 35.000
Berufs- und Schutzkleidung 35.000 20.000
Schulungs- und Fortbildungskosten 25.000 30.000
Nebengeschaftsaufwand 35.000 5.000
Sonstige soziale Aufwendungen 5.000 5.000
Verluste aus Anlagenabgangen - nur nachrichtlich ! 55.000 0
Unterjahrige Berichtigung von Forderungen 20.000 20.000
Sonstige Aufwendungen 5.000 5.000
Mieten, Pachten 190.000 180.000
Verwaltungskostenbeitrag - Stadt Arnsberg E 14 170.000 250.000
Verwaltungskostenbeitrag - Wasserversorgung 330.000 200.000

1.256.000 1.127.000
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Voranschlag

Voranschlag

Noch Erlauterungen zum Erfolgsplan: 2026 2025
Euro Euro
E 14 Verwaltungskostenbeitrag
Entsprechend der abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Arnsberg und der Stadtentwasserung Arnsberg sind
fur die Inanspruchnahme von Leistungen der Stadt Verwaltungskosten zu zahlen.
10. Zinsen und ahnliche Aufwendungen
Darlehenszinsen E15 2.003.792 1.916.000
Stadtkasse 6.000 6.000
Sonstige Zinsen E 15 0 0
2.009.792 1.922.000
E 15 Darlehenszinsen
Der Ansatz ergibt sich aus der "Darlehenszinsen-Vorausschau" unter Berlcksichtigung der bisher nicht aufgenommenen Fremdmittel
2025 und dem Bedarf in 2026. In 2026 steht ein Vertrag zur Prolongation an. Die sonstigen Zinsen 2026 orientieren sich am Zinsverlauf
2025 und einer weiterhin der Inflationsreduzierung orientierten Zinspolitik auf dem Niveau des Jahres 2025. Von einem Wechsel der
Zinspolitik der EZB wird fur 2026 nicht ausgegangen.
B-180
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Stadt Arnsberg
Stadtentwasserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026
(eigenbetriebsannliche Einrichtung)
Voranschlag
2026 Voranschlag 2025
11. Sonstige Aufwendungen Euro Euro
Kalkulatorische Unterdeckung Abwassergebiihren -4.147 -167
Rundungsdifferenzen 0 0
14. Steuern 4.500 4.500
12. Nicht betriebsbedingte Immobilien (Neutralisierung = kein Gebiihrenaufwand)
(Feuerwehrgeratehaus Bruchhausen / Niedereimer)
Zinsen 21.955
Abschreibungen 74.329
Betriebskosten werden direkt mit der SWA abgerechnet. 0
Aufwand 96.285
Ausgleich durch Stadt Arnsberg 96.285
Wirkung auf die Abwassergebuhren: 0!
13. Ergebnis der gewohnlichen Geschiftstitigkeit
Auszahlung an die Eigentiimerin 1.606.926 1.910.304
Zufuhrung Eigenkapitalausstattung Stadtentwasserung 0 0
15. Jahresgewinn / Jahresergebnis nach HGB: E 16 1.661.926 1.965.304
16. Neutralisierung Abschreibung auf Anschaffungs-/ Herstellungskosten 0
17. Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwert 0
18. Pauschalwertberichtigungen (iiberjahrig) 0 0
19. ./. Verluste aus Anlagenabgéangen E17 55.000 55.000
20. Zuf. Riickstellung nicht genommener Urlaub, Altersteilzeit 0 0
21 Eigenkapitalverzinsung nach KAG: E 18 1.606.926 1.910.304
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Noch Erlauterungen zum Erfolgsplan:

E 16 Jahresergebnis -Eigenkapitalverzinsung-
Wie unter E 17 beschrieben, kdnnen Anlagenverluste nicht mehr (durch den Wechsel von Kameralistik zum NKF) durch eine
Entnahme aus Ricklagen finanziert werden. Die Anlagenabgénge verringern das auszahlungsfahige Jahresergebnis / die
Eigenkapitalverzinsung.

E 17 Verluste aus Anlagenabgéngen
Verluste aus Anlagenabgéngen sind keine gebihrenfahigen Ausgaben. Diese Verluste konnten bis zur Einfihrung des NKF durch die
Allgemeinen Ricklagen finanziert werden. Bedingt durch die damit einhergehende ,Eigenkapitalspiegelmethode” ist das bisherige
Verfahren nicht mehr méglich. Des Weiteren wird auf Drucksache 18/2010, Seite 5 Nr. 3 verwiesen, in der explizit dieser Sachverhalt
vertiefend dargestellt und begriindet wird.

E 18 Eigenkapitalverzinsung

Die ,Eigenkapitalzinsen / Kalkulatorische Zinsen® sind entsprechend des Ratsbeschlusses zum Haushaltssicherungskonzept
(Beschlussvorlage Drs. 45/2010 vom 15.02.2010 Nr. 3.3.4) und dem Haushaltssanierungsplan zum Doppelhaushalt 2012/2013 (Drs.
45/2012), ermittelt worden. Die Berechnung der Héhe der Eigenkapitalverzinsung erfolgt auf Grundlage von § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 des
Kommunalabgabengesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der Fassung
vom 15. Dezember 2022 und nimmt Bezug auf die Deutsche Bundesbank: Zinsreihe "Emissionsrenditen inl&ndischer
Inhaberschuldverschreibungen / Anleihen der 6ffentlichen Hand". Fiir das Jahr 2026 betragt dieser 30jahrige Zinssatz (Mittelwert 1994
bis 2024) 2,760 % (Vorjahr: 2,95%).

Kostenanstieg gesamt:

Insgesamt steigen die Kosten gegenliber dem Vorjahr um 346.186 €  oder 1,68 %

Seite 21

B-182



Stadt Arnsberg

Stadtentwéasserung
(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

Vermoégensplan

Benotigte Mittel
. Betriebliche Investitionen

1. Grundsticke und grundstiicksgleiche Rechte mit Geschdfts-,
Betriebs- und anderen Bauten
a. GrundstUckserwerb fUr Kanaltrassen
2. Entwdsserungsanlagen
a. Planung von Kanalanlagen
b. Aufstellung von Generalentwdasserungspldnen
c. Ing-Leistungen: Aus der HochwasserschutzmaBnahme Husten
(Drs 106/2015 ) Implementierung der vorliegenden Ergebnisse
in das Kanalnetz.

d. KanalhausanschlUsse -Neuanlagen-
e. Erneuerung von Kanalanlagen (NotfallmaBnahmen)

f. Neubau und Erweiterung der Abwasseranlagen
(MaBnahmen Vorjahre bis 2024)

g. Neubau und Erweiterung der Abwasseranlagen
(MaBnahmen aus 2025)

i. Neubau und Erweiterung der Abwasseranlagen

finanziert sind:

den Folgejahren 2027 ff:
MaBnahmen 2025, die erstmals im Wirtschaftsplan

aufgenommen wurden

Nachrichtlich: MaBnahmen die durch die Wirtschaftspldne 2023/2024

Verpflichtungsermd&chtigungen aus den Ansatzen 2024-2026, in

Euro Euro
Einzelsumme Zwischensumme

10.000 = 10.000

Euro
Gesamtsumme

10.000

70.000
50.000

60.000

50.000

500.000 730.000

730.000

130.000

1.140.000

1.270.000

1.990.000

4.730.000 = 6.000.000

6.000.000
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Stadt Arnsberg

Stadtentwéasserung
(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

Vermoégensplan

3. Betriebs- und Geschdaftsausstattung
a) Gerdate und Werkzeuge
b) Inventar/ Anlageguter, nicht aus BaumaBnahmen
c) Betrieb Steuertechnik fUr die 26 Pumpwerke, soweit nicht

Hochwasseroumperk
d) Immobilien / Fahrzeuge

Iwischensumme:

Betriebliche Investitionen
Ubertrag:

I Finanzbedarf
a) PlanmaBige Tilgungen

b) Prolongation / Umschuldungen

Verfigbare Mittel

. Eigenmittel
1. Abschreibungen
./. Summe Neutralisierung Abschreibungen
2.) Zuschusse
a) Kanalanschlussbeitrage;
b) Erstattung von KAG-Beitrdgen (StraBenbaubeitrdgen)

c ) Verkaufserldse Kanal - SpUl- und Saugfahrzeug; wirksam
nach Auslieferung der Ersatzbeschaffung in 2026
. Fremdmittel

a) Neuaufnahmen
b) Umschuldungen / Prolongation

Euro
Einzelsumme

30.000
445.000
50.000

1.505.000
0

3.689.626

401.861

3.736.000
-245.000

50.000
1.500.000

7.418.626
401.861

Euro
Zwischensumme

2.030.000

4.091.487

3.491.000

1.550.000

7.820.487

Euro
Gesamtsumme

2.030.000
8.770.000

8.770.000

4.091.487
12.861.487

3.491.000

1.550.000

7.820.487
12.861.487
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Stadt Arnsberg

Stadtentwésserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Erlauterungen zum Vermogensplan: Euro Euro
Einzelsumme Iwischensumme
Bendtigte Mittel

I.  Betriebliche Investitionen
1. Grundsticke und grundstiicksgleiche Rechte mit Geschdfts-, Betriebs- und anderen Bauten
Grundstickserwerb fir Kanaltrassen 10.000 = 10.000 =
Die Entwdsserungsleitungen sind teilweise auf PrivatgrundstUcken zu verlegen. Damit die i.d.R. wirtschaftlichsten Planungen
umgesetzt werden kénnen, sind Entschédigungen fUr GrundstUcksrechte zu zahlen.

2. Entwasserungsanlagen
Planung von Kanalanlagen

a. Planung von Kanalanlagen 70.000
b. Aufstellung von Generalentwdésserungsplédnen fir einzelne Stadtgebiete 50.000
c. Ing-Leistungen: Aus der HochwasserschutzmaBnahme HUsten (Drs 106/2015 ) Implementierung der vorliegenden

Ergebnisse in das Kanalnetz. 60.000

d. Kanalhausanschliisse -Neuanlagen-
Nach der Entwdsserungssatzung sind die KanalhausanschlUsse bis zur GrundstUcksgrenze durch die Stadtentwdsserung zu

erstellen. Eine Kostenerstattung hierfUr erfolgt nicht. 50.000

e. Erneverung von Kanalanlagen

Soweit im Rahmen der optischen Kanaluntersuchungen gravierende Schéden an der Abwasseranlage festgestellt werden,

sind diese aus strafrechtlichen Grinden unverziglich zu beseitigen. Sowohl Starkregenereignisse als auch der Ausbau von

HochwasserschutzmaBnahmen ziehen kurzfristige Anpassungen im Kanalnetz - hierzu gehdren auch Pumpstationen und

Einleitungsbauwerke - mit sich.

500.000 = 730.000

f.  Neubau und Erweiterung der Abwasseranlagen

(MaBnahmen Vorjahre bis 2024) 2024/ 25 WP 2026

Mittelbereitstellung Wirtschaftspléne Vorjahre:

MaBnahmen aus Wirtschaftsplénen Vorjahre bis 2024 130.000 130.000

(Verpflichtungsermd&chtigungen Folgejahre 2027 ff.) 740.000
Davon ErschlieBungsmaBnahmen: 130.000

g. Neubau und Erweiterung der Abwasseranlagen
(MaBnahmen aus 2025)
Mittelbereitstellung Wirtschaftsplan Vorjahr:
MaBnahmen aus Wirtschaftsplan 2025 1.140.000 1.140.000
(Verpflichtungsermd&chtigungen Folgejahre 2027 ff.) 0
- davon ErschlieBungsmaBnahmen 250.000 250.000

h. Neubau und Erweiterung der Abwasseranlagen

(MaBnahmen neu 2026) 4.730.000 0 4.730.000
- davon ErschlieBungsmaBnahmen: 0

(Verpflichtungsermd&chtigungen Folgejahre 2027 ff.) 1.990.000 6.000.000

Euro

Gesamtsumme

10.000

730.000

6.000.000
6.740.000
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung
(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Erlauterungen zum Vermogensplan:

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

Euro Euro Euro
Erlauterungen, Neubau und Erweiterung der Abwasseranlagen
Die Veranschlagung der MaBnahmen sind Bestandteil der 7. Fortschreibung des ABK 2024 - 2029, die der Rat in
seiner Sitzuna am 14.03.2024 (Drs. Nr. 213/2023) beschlossen hat.
Vorjahre 2024 - 2025 1.270.000
MaBnahmen aus Vorjahren, die (wg. Wasserversorgung, StraBenbau und anderen Versorgern sowie fehlender
Grunddienstbarkeiten) zurUckgestellt werden mussten. Die Bereitstellung der hierfir notwendigen Finanzmittel
erfolgte bereits durch die vorangegangenen Kreditermdchtigungen, die aber bedingt durch die zeitliche
Verschiebung der MaBnahmen nicht abgerufen wurden.
- davon ErschlieBungsmaBnahmen 380.000
KanalbaumaBnahmen die erstmals 2026 in den Wirtschaftsplan aufgenommen wurden: 4.730.000
- davon ErschlieBungsmaBnahmen: 90.000
Verpflichtungsermdchtigungen aus den Ansdtzen 2024-2024, in den Folgejahren 2027 ff: 1.990.000

Weitere Einzelheiten kdnnen aus den Anlagen zum Wirtschaftsplan enthommen werden.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwésserung Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Erlauterungen zum Vermogensplan: Euro Euro Euro
3. Betriebs- und Geschaftsausstattung
Einzelsumme Zwischensumme Gesamtsumme
a) Gerdte und Werkzeuge (manueller Bereich)
Pauschalbetrag fUr die Ersatzbeschaffung 30.000 30.000 30.000
b) Inventar/ Anlagegiiter, soweit nicht aus BaumaBnahmen
- mobile und stationére Kéderboxen zur Rattenbekdmpfung 30.000
- Pauschalbetrag fUr die Erweiterung und Ersatzbeschaffung der BUro- und Lagerausstattung 25.000
Die Digitalisierung stellt eine wesentliche Herausforderung auch fUr die Abwasserwirtschaft dar.
Wir mUssen die Zukunft mit digitalen MaBnahmen absichern und dabei die digitale Resilienz dieser unverzichtbaren
Sdule der Daseinsvorsorge kraftig boosten.
Grundsticksdatenverwaltung
Die Verwaltung sémtlicher Daten zu ¢« GebUhrenermittlung ¢ Anschluss- und Benutzungszwang ¢ Indirekteinleiter «
_ Entwdsserungsantrage e Einleitungen ¢ Anschlussplanung/-beratung sowie die Verwaltung aller Daten zu
Entwdasserungsgesuchen, KanaldatenauskUnften, Bauakten, Ausnahmegenehmigungen und Hausanschlissen erfolgt Uber
das Programm. Dies schlieBt die vollstindige Kommunikation mit den BUrgern mit ein. 80.000 *
Kanalbestand / Kanalbetrieb:
Im Kontext der Beschaffung von Software und Hardware erweisen sich Ersatz- sowie Folgebeschaffungen als unerl@sslich, um
- die Kontinuit&t der Systemfunktionalitét zu gewdhrleisten. Zudem ist eine effiziente BetriebsfUhrung und Dokumentation im
Bestand notwendig, einschlieBlich der Dokumentation von Sanierungs- und Wartungsergebnissen. 130.000 *
* Kosten fUr Anschaffung Software, Schulung, Implementierung aller hier bisher vorgehaltenen Daten.
- SchutzausrUstung nach Erreichen der Verwendungsgrenze; Pressluftatmer, Selbstretter, Gaswarngerate 30.000
- Ersatzbeschaffung von stationdren Pumpen, soweit nicht im Bau- MaBnahmenplan enthalten 100.000
- Plotter/Scanner DIN AQ; Ersatzbeschaffung 50.000 445.000 445.000
c) Betrieb Datenfernibertragung der Steuvertechnik fir die 26 Pumpwerke
- Ersafzbeschaffung Steuertechnik (Zentraleinheit/Server) 50.000
0 50.000 50.000
d) Immobilien /Fahrzeuge
N /K Hochwasserpumpwerk im Ohl, Erneuerung der gesamten Steuertechnik 1.400.000 € 700.000
Das Hochwasserpumpwerk Im Ohl ist inzwischen Uber 33 Jahre alt. Fir die damals eingebaute Steuertechnik
mittels Relais gibt es heute keine Ersatzteile mehr. Daher wurde die gesamte Steuertechnik durch ein Verpflichtungs-
Ingenieurbiro neu geplant und wird auf den neuesten Stand gebracht. Zusatzlich wird die Ansteuerung der zwei ermdchtigung 700.000
Gasmotoren energetisch verbessert, sodass neben der Betriebssicherheit des Hochwasserpumpwerks auch mit aus 2025

Energieeinsparungen zu rechnen ist.
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung
(eigenbetriebsahnliche Einrichtung)

Erlauterungen zum Vermogensplan:

Euro

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

Euro

Euro

1. Fahrzeuge / Ersatzbeschaffung
Hochgras-Sichelmulcher; Eigenantrieb Kette

Ersatzbeschaffung SpUlfahrzeug; 12 m?, HSK SW 425 Bj. 2020 (Oxidation relevanter Bauteile)

(Lieferzeit Tragerfahrzeug 12 Monate, Aufoau min. 24 Monate)

Der derzeit im Einsatz befindliche SpUlwagen weist erhebliche Korrosionsschdden am Spllwassertank auf, die eine
wirtschaftliche Instandsetzung nicht mehr zulassen. Die Korrosion betrifft die Tankinnenfldchen, wodurch die
Betriebssicherheit und Dichtheit des Fahrzeugs nicht mehr dauerhaft gewdhrleistet sind.

Da der SpUlwagen ein zentrales Einsatzfahrzeug fUr die regelmdBige Kanalunterhaltung, die Beseitigung von Ablagerungen
sowie fUr Havarie- und Stérungseinséize darstellt, ist eine durchgehende VerfUgbarkeit zwingend erforderlich, um den
ordnungsgemdBen Betrieb des Kanalnetzes sicherzustellen.

Eine Ersatzbeschaffung ist zudem unter BerUcksichtigung der aktuellen Marktsituation angezeigt, da die Lieferzeiten fur
Sonderfahrzeuge dieser Art derzeit von 18 Monate bis zu 24 Monate betragen kdnnen. Um einen Ausfall des Fahrzeugs und
damit verbundene Einschrénkungen im Betriebsablauf und in der Folge auch negative Wirkungen auf die Betriebssicherheit
zu vermeiden, ist die frOhzeitige Einplanung der Ersatzbeschaffung (im Wirtschaftsplan) erforderlich. Die Investition stellt somit
eine begrindete MaBnahme zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit, Einsatzbereitschaft und Wirtschaftlichkeit des
Kanalbetriebs dar.

55.000
750.000

1.505.000

1.505.000
2.030.000

Il. Finanzbedarf

a) Planmé&Bige Tilgungen
Gem. Tilgungsvorausschau

b) Prolongation / Umschuldungen

c) Erstattung von Vorfinanzierungsbeitrdgen

Verfigbare Mittel

I. Eigenmittel
1. Abschreibungen
./. Summe Neutralisierung Abschreibungen

2.) ZuschUsse
a) Kanalanschlussbeitrdge
b) Zuweisung des Landes
-Investitionspauschale Abwasser
c) Kostenbeitr&ge des Ruhrverbandes
b) Erstattung von KAG-Beitrdgen (StraBenbaubeitrdigen)

Il. Fremdmittel
a) Neuaufnahmen 2026

b) Umschuldungen / Prolongation

Einzelsumme

3.689.626

rd. 3.689.626 €

401.861

0

3.736.000
245.000

50.000

0

0
1.500.000

7.418.626
401.861

Zwischensumme

4.091.487 =

3.491.000 =

1.550.000 =

7.820.487 =

Gesamtsumme

4.091.487
12.861.487

3.491.000

1.550.000

7.820.487
12.861.487
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Stadt Arnsberg

Stadtentwasserung
eigenbetriebsahnliche Einrichtung

Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2026

Stellenibersicht 2024
Beschdftigte Arbeitnehmer
Stadt-
Entgeltgruppe 1 [} 7 8 10 1 12 13 14 15 entwdsser- GmbH Gesamt
ung

Wirtschaftsjahr 2025 0 1,67 2 0 2 3 1 0 1 0 14,67 18 32,67

am 30.09.2025 0 2 | 2 0 2 3 1 0 1 0 14,67 18 32,67

besetzt

Wirtschaftsjahr 2026 0 2 2,67 0 3 2 1 0 1 0 14,67 17 32,67

nachrichtlich:

Wirtschaftsjahr 2025

am 30.09.2025 besetzt

Wirtschaftsjahr 2026

1 Beamter

0 Beamter

1 Beamter

(1 Stadfinspektor g.D A 9)

(1 Stadfinspektorm.D A 9)

(1 Stadfinspektor g.D A 9)

Mit dem Wechsel in der Fachdienstleitung wird die
Stelle im Stellenplan der Stadtentwésserung gefohrt
und nicht mehr bei der Stadtwerke Arnsberg GmbH.
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Anlage Zum WirtSChaftSplan 2026 Erlauterung: A = Behebung von Missstanden (Sanierungsfrist gesetzt) N Netzerweiterung
B = Behebung von Missstanden (ohne Frist) E Erneuerung
Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen C = ErschlieRung bestehender Wohngebiete R Renovierung (grabenlos)
D = ErschlieBung bestehender Industriegebiete | Instandsetzung
E = ErschlieRung zukiinftiger Wohngebiete PS Planung Stadtwerke
F = Erschlieung zukunftiger Industriegebiete Pl Planung Ingenieurbiiro
Vorjahre bis 2024 G = Sanierung vorhandener Anlagen (noch kein MiRstand) ErschlieBung
Ansatz
N..e (Be || (CHEmE- || R Vorjahre oSt Verpflichtungserméchtigungen zu Lasten
. ABK- Erlau- lange kosten Erschl. N 2026 .
Stadtbezirk MaRnahme bis 2024 Bemerkungen Baubeginn
Nr. terung
Gesamt 2027 2028 2029
m T€ T€ T€ T€ Te Te Te Te
Arnsberg 31/153 | D/N | PI |ErschlieBung Zu den Werkstatten 250 250 250 250 0 0 0 0 0 ErschlieBung Gewerbegebiet 2026
Arnsberg 311154 | E/N | PS |Stadtbruch 2. BA 260 390 390 260 130 0 0 0 o  |Erschlieung Wohngebiet vorgezogen 2026
aus Zeitgruppe Il
Arnsberg 315 | B/E | pg |Obereimer mit Anschluss ehemaliger 150 210 0 210 0 0 0 0 0 |bauliche Sanierung 2026
Hauptsammler
Arnsberg 31/6 B/E | PS |Obereimer Verlangerung Fulweg 50 70 0 70 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung 2026
Arnsberg 31/9 | BR | ps | VerPindungskanal zwischen Unterm 70 70 0 70 0 0 0 0 0 |bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Rémberge und Tiergartenstralle
Arnsberg 311217 | BIE | ps |L2urentiusstralie ab Wedinghauser 140 200 0 200 0 0 0 0 0 |bauliche Sanierung 2026
Stralle mit StichstralRe
Arnsberg 31/218 | B/E | PS gﬁi‘”gha”ser Strae von Hs.-Nr. 24 bis | = 5o 80 0 80 0 0 0 0 0 |bauliche Sanierung 2026
Bachum B/R | PS |Am Héllenberg 220 100 0 100 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Bruchhausen | 18/110 | B/E | PS |Rahnsberg/ Kalbersnacken 480 640 0 640 0 0 0 0 o |nydraulische und bauliche Sanierung mit 2026
StralRenbau
Herdringen 15/901 | B/R | PS [Furstenbergstrale Gartenbereich 670 250 0 250 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Herdringen 15/901 | BIR | ps |VViebelsheidestrate Handelshof 320 170 0 170 0 0 0 0 0 |bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Privatbereich
Herdringen 15/901 | BIR | ps |\Viebelsheidestrae bei Berndes am 228 80 0 80 0 0 0 0 0 |bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Gewasser Privatbereich
Herdringen 15/901 | B/R | PS |Weberstralle 270 90 0 90 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Herdringen 15/901 | B/R | PS |Auf dem Kumpe Privatbereich 260 90 0 90 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
B-190
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Ansatz

Netz- | Gesamt- | Davon |, o o [ Ansatz | oo gichtungsermichtigungen zu Lasten
. ABK- Erlau- lange kosten Erschl. X ) 2026 P 9 gung .
Stadtbezirk MaRnahme bis 2024 Bemerkungen Baubeginn
Nr. terung
Gesamt 2027 2028 2029
m T€ T€ T€ T€ Te Te Te Te
Herdringen 15/901 | B/R | PS |Floxenstrafle Gansepfad Privatbereich 155 80 0 80 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Herdringen 15/108 | E/N | PS |Waldweg 240 360 0 360 0 0 0 0 0 auRere ErschlieBung Herdringer Heide 2027
Holzen 51/115 | G/E | PS [Pumpwerk Oelinghauser Heide Psch 150 0 150 0 0 0 0 0 hydraulische und bauliche Sanierung 2026
Holzen 51/901 | B/R | PS [Zum Remberg 90 40 0 40 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Holzen 51/901 | BIR | ps [Am Widey von Dreisborner Weg aufwarts| 7 60 0 60 0 0 0 0 0  |bauliche Sanierung mit Schiauchliner 2026
Privatbereich
Holzen 51/901 | B/R | PS [Am Schneiderhaus 185 80 0 80 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Holzen 51/901 | BIR | PS g;eﬁ::rrg”er Weg Am Widay bis Zum 220 80 0 80 0 0 0 0 0  |bauliche Sanierung mit Schiauchliner 2026
Holzen 51/901 | B/R | PS [Am Widey 325 120 0 120 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Holzen 51/112 | B/E | PS [Stichweg Dreisborner Weg 70 80 0 80 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung 2026
Holzen 511114 | B/l | PS |Fremdwasserbeseitigung Psch | 100 0 100 0 0 0 0 0 Eg}'j:tung Pumpwerk Oelinghauser 2026
Hiisten 12/340 | B/E | PS |Eichendorffstraie 240 | 360 0 20 0 340 0 340 o |Mydraulische und bauliche Sanierung mit 2028
Stralenbau
Hiisten G/E | PS [Hochwasserschutzkonzept Hiisten Psch 60 0 60 0 0 0 0 0 begleitende Maltnahmen zum 2026
Hochwasserschutz
Hiisten B/R | PS |Haverkamp 350 490 0 490 0 0 0 0 0 hydraulische und bauliche Sanierung 2026
Hiisten D/N | PS |Stichweg Bahnhofstrale 360 500 500 500 0 0 0 0 0 ErschlieRung ehemaliges Bahngeléande 2026
Hiisten B/E | PS |Arnsberger Strae/ Am Solepark 230 350 0 350 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung 2026
Miischede 16/901 | B/R | PS |Bornhohl 270 100 0 100 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Miischede 16/204 | B/E | PS |Hubertusstraie 320 | 480 0 480 0 0 0 0 o |Mydraulische und bauliche Sanierung mit 2027
Stralenbau B-191
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Netz- | Gesamt- | D, Ansatz |y cat
" “e 2" esamt- avon Vorjahre nsatz Verpflichtungserméchtigungen zu Lasten
. ABK- Erliau- lange kosten Erschl. X 2026 i
Stadtbezirk MaRnahme bis 2024 Bemerkungen Baubeginn
Nr. terung
Gesamt 2027 2028 2029
m T€ T€ T€ T€ Te Te Te Te
Neheim EN | s [ Neues | g, 120 120 120 0 0 0 0 0  |ErschlieBung Wohngebiet 2028
Wohnen auf Bergheim
Neheim 117713 | BIE | pg |Bergheimer Weg von Im Ohl bis 130 230 0 230 0 0 0 0 0 |bauliche Sanierung mit Strakenbau 2027
Bahniibergang
Neheim B/R | PS |Sanierung von Streckenschéaden Neheim | Psch 110 0 110 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Neheim B/R | PS |Kanal vom Zamenhof zum Felsenweg 80 25 0 25 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
11/416 Ostliche Innenstadt Neheim 5. BA
Neheim 11/429 B/E | PS |Alter Holzweg/ Hilsmannweg/ Barthold- 530 900 0 900 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit StraBenbau 2026-2027
Cloer-Weg
Neheim 11/502 | B/E | PS |Zum Mohnewehr 250 600 0 600 0 0 0 0 0 hydraulische Sanierung 2026
Neheim 11916 | BIR | ps |Renovierung Bergheimer Weg / Trift 80 50 0 50 0 0 0 0 0  |bauliche Sanierung mit Schiauchliner 2026
(Bahnquerungen)
Niedereimer 19/111 BE | PS ng Altgn Brunnen von Wannestralie bis 305 450 0 200 0 250 0 250 0 hydraulische und bauliche Sanierung mit 2028
19/113 Niedereimerstrale Stralenbau
Oeventrop 41/322 | BIN | PS |RW-Kanal Oesterfeldweg 220 400 0 250 0 150 150 0 o |Fremdwasserbeseitigung und zukiinftige 2027
Regenwasservorflut
Oeventrop 41/301 | B/E | PS |Herfweg 180 250 0 250 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit StraBenbau 2027
Rumbeck B/R | PS |ElsbergstraRe Gartenbereich 290 150 0 150 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Rumbeck B/E | PS [Elsbergstralie 390 550 0 550 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit StraBenbau 2027
VoRwinkel 14/108 | E/N | PS |ErschlieBung HeiligenhausstraRe 280 270 0 270 0 0 0 0 0 PrivaterschlieBung 2026
Volwinkel 14/914 | BIR | pg |Renovierung Alscherstrale 125 60 0 60 0 0 0 0 0  |bauliche Sanierung mit Schiauchliner 2026
(Gartenbereich, Treppenanlage)
Stadtgebiet BIR | pg |Sanierung von Schaden im gesamten Psch | 150 0 150 0 0 0 0 0  |bauliche Sanierung mit Schiauchliner 2026
Stadtgebiet
Gesamtsumme: > 10.495 | 1.260 9.625 130 740 150 590 0
Davon ErschlieBung Wohnbau/Gewerbegebiete 1.890 1.260 1.760 130 0 (1] 0 0
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Ansatz

" Ne (o || s || L Vorjahre nsats Verpflichtungserméchtigungen zu Lasten
Stadtbezirk Le ik MaRnahme lange | kosten | Erschl. | o904 | 2026 Bemerkungen Baubeginn
Nr. terung
m Te Te Te Te Ge:zmt 2;)_27 2;)_:8 2;)_29

Davon &uBere ErschlieBungen 0 0 0 0 0 0 0 0
GesamterschlieBung 1.890 1.260 1.760 130 0 0 0 0

I I I I
Anteil Beseitigung Zustandsklasse 4-5 5.365 0 5.365 0 0 0 0 0

I I I I
Ordnungsverfiigungen/Sanierungen von RU’s 0 1] 0 0 0 0 0 0

I I I
Beseitigung hydraulischer Engpésse 3.240 0 2.500 0 740 150 590 0

I I I
MaRnahmen aufgrund von StraBenbau 0 0 0 0 0 0 0 0

I I I I
Kosten Stadtentwasserung ohne ErschlieBung 8.605 0 7.865 0 740 150 590 0
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Anlage Zum Wil’tSChaftSplan 2026 Erlduterung: A = Behebung von Missstanden (Sanierungsfrist gesetzt) N Netzerweiterung
B = Behebung von Missstanden (ohne Frist) E Erneuerung
Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen C = ErschlieRung bestehender Wohngebiete R Renovierung (grabenlos)
D = ErschlieBung bestehender Industriegebiete | Instandsetzung
E = ErschlieRung zukiinftiger Wohngebiete PS Planung Stadtwerke
F = Erschlieung zukunftiger Industriegebiete Pl Planung Ingenieurbiiro
MaBRnahmen 2025 G = Sanierung vorhandener Anlagen (noch kein MiRstand) ErschlieBung
AERe | CesEnd || e | Auesi | e Verpflichtungsermiachtigungen zu Lasten
Stadtbezirk (ke it MaBnahme ldnge kaste Erschi/IN2025 20268 Bemerkungen Baubeginn
Nr. terung m Te Te Te Te Gesamt 2027 2028 2029
T€ T€ T€ T€
Arnsberg 317 | CIN | PS |Obereimer ab Futweg 150 250 250 250 0 0 0 0 o  |ErschlieBung bestehendes Wohngebiet 2025
mit StraRenbau
Arnsberg 31/8 B/E | PS |Obereimer Anschluss an Hauptsammler 155 240 0 240 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit StraBenbau 2025
Arnsberg BE | Ps ;’S‘tarsm_ﬁro’gferge von Bahnunterfiihrung| 4, 200 0 200 0 0 0 0 0 |bauliche Sanierung mit Straenbau 2025
Arnsberg 31172 | BiE | ps |Wilhelm-Minker-Stralie bis zur 40 80 0 80 0 0 0 0 0 |bauliche Sanierung 2026
Rumbecker Héhe
LaurentiusstralRe / Wedinghauser StralRe
Arnsberg 31/213 | G/E | PS |von EichholzstraBe bis Norbertusstrale 110 180 0 20 160 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit StraBenbau 2026
(teilweise)
Herdringen 15/124 | B/E | PS |Ostentor zum RU 95 190 0 190 0 0 0 0 0 hydraulische Sanierung 2026
Hiisten 121312 | BE | PS B?hnh?fstraﬁe von GrabenstraRe bis 710 1.400 0 800 600 0 0 0 0 hydraulische und bauliche Sanierung mit 2026
Réhrbriicke Stralenbau
Hiisten 12/335 | G/E | ps |GeWerkschaftssiralie im Bereich 50 60 0 60 0 0 0 0 0  |hydraulische Sanierung mit Straenbau 2026
BahnhofstralRe
Neheim 11/321 | G/E | PS |Am Spring 120 200 0 20 180 0 0 0 0 hydraulische und bauliche Sanierung 2026
Neheim 11348 | ciE | Ps Alter Grabenlvon Schobbostralie bis 250 330 0 330 0 0 0 0 0 hydraulische und bauliche Sanierung mit 2026
Schwester-Aicharda-Stralle Stralenbau
Neheim 11/350 | GIE | PS |FriedenstraBe 190 220 0 20 200 0 0 0 o |Mvdraulische und bauliche Sanierung mit 2026
Stralenbau
Neheim 11/432 | G/E | PS |Engelbertring 320 410 0 410 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit StraBenbau 2026
Stadtgebiet G/R | PS [Renovierung AZ-Rohre 1.200 490 0 490 0 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Stadtgebiet BIR | ps |[Sanierung von Schaden im gesamten Psch 100 0 100 0 0 0 0 0  |bauliche Sanierung mit Schiauchliner 2026
Stadtgebiet
Gesamtsumme: > 4.350 250 3.210 | 1.140 0 0 0 0
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u Ne (e Gesamt- SEVER || (YRR || AN Verpflichtungserméchtigungen zu Lasten
Stadtbezirk (ELe HED- MaRnahme langs kosten Erschil 2025 2026 Bemerkungen Baubeginn
Nr. terung m Te Te Te Te Gesamt 2027 2028 2029
T€ T€ T€ T€
Davon ErschlieBung Wohnbau/Gewerbegebiete 250 250 250 0 0 0 0 0
Davon auBere ErschlieBungen 0 0 0 0 0 0 0 0
GesamterschlieBung 250 250 250 0 0 0 0 0
I I I I
Anteil Beseitigung Zustandsklasse 4-5 2.170 0 1.810 360 0 0 0 0
I I I I
Ordnungsverfiigungen/Sanierungen von RU’s 0 0 0 0 0 0 0 0
I I I
Beseitigung hydraulischer Engpédsse 2.180 0 1.400 780 0 0 0 0
I I I
MaBnahmen aufgrund von StraBenbau 0 0 0 0 0 0 0
\ [ 1 ]
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Anlage zum Wil’tSChaftSplan 2026 Erlduterung: A = Behebung von Missstanden (Sanierungsfrist gesetzt) N Netzerweiterung
B = Behebung von Missstanden (ohne Frist) E Erneuerung
Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen C = ErschlieRung bestehender Wohngebiete R Renovierung (grabenlos)
D = ErschlieBung bestehender Industriegebiete | Instandsetzung
E = ErschlieRung zukiinftiger Wohngebiete PS Planung Stadtwerke
F = Erschlieung zukunftiger Industriegebiete Pl Planung Ingenieurbiiro
MaBRnahmen 2026 G = Sanierung vorhandener Anlagen (noch kein MiRstand) ErschlieBung
Netz - Gesamt- Davon Ansatz . e
3 s " Verpflichtungserméchtigungen zu Lasten
Stadtbezirk aEK ik MaBnahme linge koster Erschil 2026 Bemerkungen Baubeginn
Nr. terung m Te Te Te Gesamt 2027 2028 2029
T€ T€ T€ T€
Arnsberg 31/4 B/E | PS |Unterm Rémberge 205 310 0 310 0 0 0 0 hydraulische Sanierung 2026
Arnsberg 31/11 B/E | PS |Stichkanal Hammerweide 8 100 130 0 130 0 0 0 0 bauliche Sanierung 2026
Arnsberg 31/59 G/E | PS |Kuhweg bis Hs.-Nr. 7 120 200 0 200 0 0 0 0 bauliche Sanierung 2026
Histen 12/401 | G/E | PS |Berliner Platrz 2.BA 150 230 0 230 0 0 0 0 hydraulische und bauliche Sanierung 2026
Histen 12/914 | B/R | PS |Renovierung Berliner Platz 400 210 0 210 0 0 0 0 bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Hiisten GIE | pg |Heldestrale von Wibbeltstralte bis 240 400 0 400 0 0 0 0 |hydraulische und bauliche Sanierung 2026
Muhlenberg
Hiisten B/E | PS |Amselweg 210 400 0 400 0 0 0 0 hydraulische und bauliche Sanierung 2026
Hiisten 14/403 | B/E | PS |Gewerkschaftsstraie 270 500 0 200 300 0 0 0 2026
Hiisten BIE | pg |Mozartweg zwischen Kettelburgstrale 60 100 0 100 0 0 0 0 |hydraulische und bauliche Sanierung 2026
und Dompfaffenweg
Miischede 16/212 | B/E | PS |Sultkamp von In der Schlar bis Hs.-Nr. 10| 110 180 0 180 0 0 0 0 hydraulische und bauliche Sanierung 2026
Neheim 11355 | BIE | pg |Goethestrale 1. BA von Fresekenweg 210 750 0 750 0 0 0 0 |hydraulische und bauliche Sanierung 2026
bis Obenwerth
Neheim 11356 | B/E | pg |CosthestraBe 2. BA von Obenwerth bis | 950 0 250 700 300 300 0 |hydraulische und bauliche Sanierung 2026
Lange Wende
Neheim 11357 | B/E | ps |-2nge Wende von Goethestrale bis 140 300 0 50 250 0 250 0 |hydraulische und bauliche Sanierung 2026
Robert-Koch-StralRe
Neheim 11/433 | G/E | PS |Litauenring von Engelbertstralle aufwarts | 340 500 0 500 0 0 0 0 bauliche Sanierung 2026
Neheim 11938 | GIR | ps |Renovierung Rathausplatz 65 50 0 50 0 0 0 0 |bauliche Sanierung mit Schlauchliner 2026
Anschlusskanal B-

196

Seite 35



Netz- | Gesamt- | Davon | Ansatz | . g htungserméchtigungen zu Lasten
st . ABK- Erldu- lange kosten Erschl. 2026 ? g S :
adtbezirk MaBnahme Bemerkungen Baubeginn
Nr. terung m Te Te Te Gesamt 2027 2028 2029
T€ T€ T€ T€
Niedereimer | 19/918 | GIR | ps |Renovierung Niedereimerstraiie 135 130 0 130 0 0 0 0  |bauliche Sanierung mit Schiauchliner 2026
Gartenbereich
Oeventrop 41/108 | G/E | PS |Zum Koppken 320 550 0 550 0 0 0 0 hydraulische und bauliche Sanierung 2026
Uentrop 32/104 | C/N | PS |Stichweg Im Schulbruch 70 90 90 90 0 0 0 0 2026
Gesamtsumme: > 5.980 90 4.730 1.250 300 550 0
Davon ErschlieBung Wohnbau/Gewerbegebiete 590 90 290 300 0 0 0
Davon auBere ErschlieBungen 0 0 0 0 0 0 0
GesamterschlieBung 590 90 290 300 0 0 0
I I I I
Anteil Beseitigung Zustandsklasse 4-5 2.500 0 2.500 0 0 0 0
I I I I
Ordnungsverfiigungen/Sanierungen von RU’s 0 0 0 0 0 0 0
I I I
Beseitigung hydraulischer Engpasse 2.890 0 1.940 950 300 550 0
[ [ [
Kosten Stadtentwésserung ohne ErschlieBung 5.390 0 4.440 950 300 550 0
\ \ [ ]
Gesamtsumme Vorjahre-2026: > 20.825 1.600 6.000 1.990 450 1.140 0
GesamterschlieBung 2.730 1.600 420 300 0 0 0
Kosten Stadtentwasserung ohne ErschlieBung 18.095 0 5.580 1.690 450 1.140 0
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DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN 1l

ABKURZUNGSVERZEICHNIS

Abs. Absatz

AktG Aktiengesetz

bzw. beziehungsweise

D&O-Versicherung Directors-and-Officers-Versicherung

EAA Erste Abwicklungsanstalt, Dusseldorf

EigvO NRW Eigenbetriebsverordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen

EU Europaische Union

EZB Europaische Zentralbank

ff. fortfolgende

GO NRW Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen

HGB Handelsgesetzbuch

HGrG Haushaltsgrundsatzegesetz

i.S.d. im Sinne des

i.V. im Vorjahr

i.vV.m. in Verbindung mit

IDW Institut der Wirtschaftsprufer in Deutschland e.V.

IT Informationstechnologie

KAG Kommunalabgabengesetz

KfwW Kreditanstalt fur Wiederaufbau

LWG Landeswassergesetz

n.F. neue Fassung

NKF Neues Kommunales Finanzmanagement

NKF-G Gesetz zur Einfihrung des Neuen Kommunalen
Finanzmanagements flir Gemeinden im Land Nordrhein-
Westfalen

NKFWG Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen

Finanzmanagements flir Gemeinden und Gemeindeverbande im
Land Nordrhein-Westfalen

NWG Niederschlagswassergebuhr

OP-Liste Liste der offenen Posten

PS Prifungsstandard des IDW

rd. rund

SWA Stadtwerke Arnsberg GmbH, Arnsberg

SWG Schmutzwassergebihr

uvgo Unterschwellenvergabeordnung

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen
VOL Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen
z.B. zum Beispiel

+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisriickgang
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DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN 1

l. Prufungsauftrag

Die Betriebsleitung erteilte uns mit Schreiben vom 18. Dezember 2024 den Auftrag, den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchfliihrung und den Lagebericht zum 31. Dezember
2024 der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung

Stadtentwasserung Arnsberg, Arnsberg,
— nachfolgend auch ,Stadtentwasserung, Betrieb® oder ,Einrichtung“ genannt —

zu prufen und darlber Bericht zu erstatten.

Gemal § 103 GO NRW sind der Jahresabschluss und der Lagebericht des Betriebes unter
Einbeziehung der Buchfiihrung und darlber hinaus gemaf § 53 Abs. 1 HGrG die Ordnungsma-
Rigkeit der Betriebsleitung zu prifen.

Fir die Aufstellung des Jahresabschlusses waren gemaf § 21 EigVO NRW i.V.m. § 11 der Be-
triebssatzung die fur grof3e Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des
HGB zu beachten.

Form und Inhalt unseres Prufungsberichtes folgen den Grundsatzen ordnungsmafiger Bericht-
erstattung bei Abschlussprifungen (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Wir bestatigen gemald § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprufung die anwend-
baren Vorschriften zur Unabhangigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben kédnnen Rundungsdifferenzen zu den sich mathe-
matisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prifungsergebnisse
auswirken.

Dem Bericht sind der gepriifte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), 1/2 (Gewinn- und Ver-
lustrechnung) und I/3 (Anhang) sowie der Lagebericht als Anlage Il beigefiigt. Der Bericht ent-
halt vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebslei-
tung (Abschnitt Il). Erlauterungen zur Prufungsdurchfiihrung und die Prifungsergebnisse im
Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prifung erteilten Bestatigungsvermerks fol-
gen in den Abschnitten 11l bis VI.

Die gesetzlich nicht geforderte Aufgliederung und Erlduterung der Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung wurde auftragsgemalf als Anlage IV beigefugt.

Fur die Durchfihrung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten — auch im Verhaltnis

zu Dritten — die als Anlage VII beigefiigten Allgemeinen Auftragsbedingungen fir Wirtschafts-
pruferinnen, Wirtschaftsprifer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften vom 1. Januar 2024.
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2 DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN

Il. Grundsatzliche Feststellungen

Zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebsleitung nehmen wir nachfolgend Stel-
lung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

o Der Lagebericht enthalt nach unserer Einschatzung folgende Kernaussagen zum Ge-
schaftsverlauf und zur Lage des Betriebes:

Die vorrangigen Ziele flr das Geschaftsjahr 2024 wurden erreicht und die Eigenkapitalverzin-
sung in Héhe von 2.007.895,97 € erwirtschaftet.

Die durch Gebuhrenerhebung festgesetzte Abwassermenge aus dem Bereich Schmutzwasser
lag mit einer Abweichung von lediglich 1 Tm? auf dem Niveau des Kalkulationsansatzes. Die
Festsetzungen zur Niederschlagswassergebihr Uberstiegen durch die fortschreitende Erfas-
sung der kanalwirksamen Flachen und der damit einhergehenden Aktualisierung der Gebih-
renfestsetzungen den Kalkulationsansatz um 53 Tm?2.

Unter Berlicksichtigung der erzielten Umsatzerlose, der internen Kassenkredite und der Auf-
nahme von Darlehen zur Durchfihrung der im Jahr 2024 geplanten und ausgefuhrten Investiti-
onen fur die Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes war der Betrieb jederzeit liquide.

Die der Stadtentwasserung gestellten Aufgaben innerhalb des Starkungspaktes Stadtfinanzen
der Stadt Arnsberg wurden mit dem Jahresabschluss 2024 vollumfanglich erreicht.

o Der Lagebericht enthalt nach unserer Einschatzung folgende zentrale Aussagen zur vor-
aussichtlichen Entwicklung mit inren Chancen und Risiken:

Nach dem Wirtschaftsplan werden flir 2025 Umsatzerlése von 20.521 T€ sowie ein Jahreslber-
schuss von 1.885 T€ erwartet. Sowohl die Quartalsberichte zum 31. Marz und 30. Juni 2025
als auch die monatliche Analyse der Absatzmengen geben den berechtigten Hinweis darauf,
dass die Finanzziele 2025 im Bereich Schmutzwasser erreicht werden kénnen.

Der Rat der Stadt Arnsberg hat in seiner Sitzung vom 14. Marz 2024 die 7. Fortschreibung des
Abwasserbeseitigungskonzeptes flir den Zeitraum 2024 bis 2029 beschlossen. Mit dem Wirt-
schaftsplan 2025 erfolgte die Fortflihrung zur Umsetzung dieses Konzeptes.

Die Betriebsleitung weist darauf hin, dass notwendige Investitionen nur durch Fremdkapital fi-
nanziert werden kdonnen, wenn weiterhin der Gewinn nach dem KAG in seiner Gesamtheit an
die Stadt Arnsberg ausgezahlt wird.

B-203



DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN 3

Die Beurteilung der Lage des Betriebes ist nach den uns zur Verfigung gestellten Unterlagen
— insbesondere den Jahresabschlussunterlagen, Betriebsausschussprotokollen und Planungs-
rechnungen — plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Ein-
schatzungen und Prognosen zum Fortbestand und zur kinftigen Entwicklung sind nachvollzieh-
bar.

Nach dem Ergebnis unserer Prifung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die im La-

gebericht und Jahresabschluss getroffene Lagebeurteilung der Betriebsleitung dem Umfang
nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

B-204



4 DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN

Ill. Gegenstand, Art und Umfang der Prifung

Gemal § 103 GO NRW und §§ 316 ff. HGB sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchflihrung und der Lagebericht zu prifen.

Fur Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu ein-
gerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei
der Betriebsleitung. Es ist Aufgabe des Abschlusspriifers, diese Unterlagen und Angaben im
Rahmen einer pflichtgemafRen Prifung zu beurteilen.

Die Abschlussprufung ist nach MaRgabe von § 53 Abs. 1 HGrG um die Prufung der Ordnungs-
maRigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhaltnisse erweitert.

Der Jahresabschluss wurde nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-
Westfalen aufgestellt.

Unsere Prifung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des gepriften Unternehmens
oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

Die Prufung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehorte nur insoweit zu den Auf-
gaben unserer Abschlussprifung, als sich daraus Ublicherweise Rickwirkungen auf den Jah-
resabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher
Tatbestédnde, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung au-
Rerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand un-
serer Abschlussprufung.

Die Prifung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken be-
achtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegen-
stand unseres Auftrages.

Bei unserer Prufung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom IDW dargelegten deutschen
Grundséatze ordnungsmaliger Abschlussprifung beachtet.

Wir haben unsere Prifung nach dem risikoorientierten Prifungsansatz so angelegt, dass Un-
richtigkeiten und Verstolle gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechenden Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, erkannt werden kénnen. Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert
und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prifungsge-
bieten zu erméglichen und die risikoorientierte Prifungsstrategie fir die einzelnen Priifungsge-
biete festzulegen.

Die Prufungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit
sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes, der Erwartung tber mogliche
Fehler sowie des Verstandnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem
entwickelt.

B-205
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Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems wurde das Prifungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der
Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prifungsaussagen mit hinreichender
Sicherheit mdglich werden.

Sowohl analytische Prifungshandlungen (Plausibilitatsbeurteilungen) als auch Einzelfallprifun-
gen (Uberprifung von Geschéftsvorfallen sowie von Bestanden) wurden nach Art und Umfang
unter Berticksichtigung der Bedeutung der Prifungsgebiete und der Organisation des Rech-
nungswesens durchgefihrt.

Aus den bei unserer Prifungsplanung getroffenen Feststellungen ergab sich folgender Pri-
fungsschwerpunkt:

o Entwicklung der Umsatzerlése

Die Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprifung haben wir berlcksichtigt. Der
von uns geprifte und mit dem Bestatigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2023 wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Arnsberg vom 1. Oktober 2024 festge-
stellt.

Bei der Prifung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Sys-
tems als dessen Teil, haben wir keine Mangel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prifungs-
handlungen bzw. Anderung unserer Priifungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prifungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner
Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermogens-,
Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprifungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgefunhrt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-
Listen nachgewiesen. Saldenbestatigungen und Rechtsanwaltsbestatigungen forderte der Ei-

genbetrieb nicht an.

Der Nachweis der tbrigen Vermdgens- und Schuldposten erfolgte durch Blcher, Vertrage so-
wie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenblcher und Bankauszlge.

Prifungen anderer Stellen haben nach den uns gegebenen Ausklnften im Berichtsjahr nicht
stattgefunden.
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Den Lagebericht haben wir daraufhin gepruft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei un-
serer Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende
Vorstellung von der Lage des Betriebes vermittelt. Die Prifung des Lageberichts hat sich auch
darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes be-
achtet worden sind.

Der Prifung der OrdnungsmaRigkeit der Betriebsleitung und der Darstellung der wirtschaftli-
chen Verhaltnisse haben wir den vom IDW veréffentlichten Fragenkatalog zur Prifung nach
§ 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde gelegt.

Die Prifung wurde von uns im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte November 2025 in unseren
Buroraumen durchgefuhrt. Fir den Datenaustausch wurden elektronische Formen genutzt. Die
fur die Prifung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfigung. Erbetene
Auskulnfte wurden uns von der Betriebsleitung und den uns benannten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die Betriebsleitung hat uns die berufsubliche Vollstandigkeitserklarung zum Jahresabschluss
abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.
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IV. Feststellungen und Erlauterungen zur Rechnungslequng

1. Ordnungsmafigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchfiihrung und weitere geprufte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskiinften sind die Geschéaftsvorfalle
vollstandig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet, die Konten sind ordentlich geflihrt.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das
insgesamt den Grundsatzen ordnungsgemaler Buchflihrung entspricht.

Das Rechnungswesen einschliel3lich der Kostenrechnung wird im Rahmen des Geschéftsbe-
sorgungsvertrages von der SWA erstellt und entspricht den Anforderungen der Einrichtung.

Bei unserer Prifung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafiir, dass die eingesetzten Verarbei-
tungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewahrleisten.

1.1.2. Wirtschaftsplan

Gemal § 9 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjah-
res einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, dem Vermdgensplan und der Stellen-
Ubersicht, aufzustellen. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Rat der Stadt Arnsberg in seiner
Sitzung am 7. Dezember 2023 beschlossen.

Der im Erfolgsplan prognostizierte Jahresiiberschuss von 1.965 T€ wurde mit einem tatsachli-
chen Jahreslberschuss von 2.008 T€ Ubertroffen.

Der im Vermdgensplan vorgegebene Investitionsrahmen von 7.490 T€ wurde mit tatsachlich
getatigten Investitionen von 8.669 T€ um rd. 16 % Uberschritten. Ursachlich waren vor allem
Verschiebungen beim Baufortschritt der Kanalbaumalnahmen.
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1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde ordnungsgemaf aus der
Buchflihrung und den weiteren gepriften Unterlagen abgeleitet. Die flr groRe Kapitalgesell-
schaften und die einschlagigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-West-
falen einschlie3lich der rechtsformspezifischen Vorschriften flr Eigenbetriebe und eigenbe-
triebsahnliche Einrichtungen sowie die Grundsatze ordnungsmafiger Buchfihrung wurden be-
achtet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Erfolgsrechnung
und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollstandig gemacht.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage Il) der Betriebsleitung enthalt nach unseren Feststellungen die gesetz-
lich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des La-
geberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der
Prufung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von
der Lage des Betriebes.

Die wesentlichen Chancen und Risiken der kinftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutref-

fend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollstandig und zu-
treffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung ins-
gesamt ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und
Ertragslage des Betriebes.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbe-
stimmende Parameter, Ausiibung von Ermessensspielrdumen) sind im Anhang zutreffend dar-
gestellt. Sie blieben gegentber dem Vorjahr unverandert.

Sachverhaltsgestaltende Malinahmen, die sich wesentlich auf die Gesamtaussage des Jahres-
abschlusses ausgewirkt haben, haben wir im Rahmen unserer Prifung nicht festgestellt.
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3. Wirtschaftliche Verhaltnisse

3.1. Vermogens- und Finanzlage

Ver-
31.12.2024 31.12.2023 anderung
T€ % I€ % T€

Aktivseite
Anlagevermégen =
langfristiges Vermogen 132.357 99 127.494 99 + 4.863
kurzfristige Forderungen gegen
- Fremde 993 1 811 1 + 182
- die Stadt und deren Betriebe und

Eigengesellschaften - - 169 - - 169
kurzfristiges Vermodgen 993 1 980 1 + 13
Gesamtvermdégen 133.350 100 128.474 100 + 4.876
Passivseite
Eigenkapital 44.463 33 44.463 35 -
Ertragszuschiisse 2.379 2 2.527 2 - 148
Darlehen 75.089 57 73.454 57 + 1.635
Gebuhrenuberdeckung 557 - 813 1 - 256
Pensionsrlckstellungen 531 - 604 - - 73
langfristiges Kapital 123.019 92 121.861 95 + 1.158
kurfristige Riickstellungen 76 - 80 - - 4
kurzfristige Verbindlichkeiten gegenuber
- Fremden 9.457 7 6.533 5 + 2924
- der Stadt und deren Betriebe und

Eigengesellschaften 798 1 - -+ 798
kurzfristiges Kapital 10.331 8 6.613 5 + 3718
Gesamtkapital 133.350 100 128.474 100 + 4.876
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Fur die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen
Grundsatzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal war auf der Vermoégens-
seite die Dauer der Gebundenheit an die Gesellschaft, auf der Schuldenseite die Dauer der
Verflgbarkeit. Unter Zugrundelegung dieser Gliederung saldierten wir einzelne Bilanzposten
nach den Ublichen Methoden der Bilanzanalyse. Die Verbindlichkeiten gegeniiber der Stadt und
deren Betrieben und Eigengesellschaften haben wir mit den entsprechenden Forderungen sal-
diert. Den Bilanzgewinn des Berichtsjahres haben wir dem Gewinnverwendungsvorschlag der
Betriebsleitung entsprechend als Verbindlichkeit gegenuber der Stadt Arnsberg ausgewiesen.
Die Darlehen wurden um die im nachsten Jahr falligen Tilgungsraten vermindert, die wir dem
kurzfristigen Bereich zugeordnet haben. Der innerhalb eines Jahres auszugleichende Anteil der
Verbindlichkeiten aus Gebulhrentiberdeckungen wurde ebenfalls dem kurzfristigen Bereich zu-
geordnet.

Die so bereinigte Bilanzsumme nahm um 4.876 T€ = 3,8 % auf 133.350 T€ zu.

Die Buchwerte des Anlagevermdgens erhdhten sich um 4.863 T€ auf 132.357 T€. Dabei stan-
den den Investitionen von 8.669 T€ Abschreibungen und Abgange von insgesamt 3.806 T€ ge-
genuber. Mit einem Anteil von 99 % an der Bilanzsumme war das Anlagevermogen weiterhin
der beherrschende Posten auf der Aktivseite.

Die kurzfristigen Forderungen gegen Fremde nahmen im Wesentlichen stichtags- und abrech-
nungsbedingt um 182 T€ auf 993 T€ zu.

Das Eigenkapital blieb durch die geplante Ausschittung des Bilanzgewinns des Berichtsjahres
konstant. Die analytische Eigenkapitalquote reduzierte sich in Auswirkung der gestiegenen Bi-
lanzsumme um 2 %-Punkte auf rd. 33 %.

Bei den empfangenen Ertragszuschissen Uberstieg der Auflésungsbetrag von 177 T€ die Zu-
gange (29 T€), so dass sich der Bilanzansatz um 148 T€ verminderte.

Der Darlehensbestand erhdhte sich bei planmaRigen Tilgungen infolge der Neuaufnahmen von
Darlehen von 9.267 T€ um insgesamt 1.635 T€ auf 75.089 T€.

Durch die Anpassung der Gebuhren zum 1. Januar 2024 konnten die langfristigen Verbindlich-
keiten aus Gebuhreniberdeckung im Jahr 2024 um 256 T€ reduziert werden.

Die Pensionsriickstellungen betrafen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegeniiber den
beim Betrieb tatigen Beamten.

Die Entwicklung der mit den entsprechenden Forderungen von 3.014 T€ (i.V. 3.108 T€) und
dem zur Ausschittung vorgesehenen Bilanzgewinn von 98 T€ (i.V. 52 T€) saldierten Verbind-
lichkeiten gegeniiber der Stadt und deren Betriebe und Eigengesellschaften (3.715 T€;
i.V. 2.887 T€) war mal3geblich durch den stichtagsinduzierten Anstieg der Verbindlichkeiten be-
einflusst. Sie ergaben sich aus der Abrechnung der von der Stadt hergestellten Kanalverlegung
Schulareal Dinschede.
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Zusammengefasst stellt sich die Entwicklung im langfristigen Bereich wie folgt dar:

langfristiges Vermogen
langfristiges Kapital

Unterdeckung

Das langfristige Vermdgen war zum Bilanzstichtag zu rd. 93 % gleichfristig finanziert. Die Un-

terdeckung erhdhte sich um 3.705 T€ auf 9.338 T€.

31.12.2024  31.12.2023
Ie IiS
132.357 127.494
123.019 121.861

- 9.338 - 5.633
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3.2. Ertragslage

Betriebsertrage
Materialaufwand

Rohergebnis

Personalaufwand
Abschreibungen
ertragsunabhangige Steuern
sonstige Aufwendungen saldiert
mit sonstigen Ertragen

Betriebsergebnis

Zinsergebnis

Jahresuberschuss

Ver-
2024 2023 anderung*
T€ % I€ % T€

19.826 100 19.197 100 + 629

11.065 56 _ 10199 53 - 866
8761 44 + 8998 47 - 237
1233 6 1154 6 - 79
3.797 19 3.707 19 - 90
2 - 2 - -
133 1 - 155 1 + 288
3862 20 + 3980 21 - 118
1854 9 - 1701 9 - 153
2008 11 + 2279 12 - 271

Die Stadtentwasserung verzeichnete mit 2.008 T€ einen Jahresiberschuss, der um 271 T€ un-
ter dem Vorjahr lag. Fir diese Entwicklung waren die nachfolgenden Sachverhalte maf3gebend:

Die Umsatzerlése konnten im Berichtsjahr um 629 T€ auf 19.826 T€ gesteigert werden.

Sie setzten sich wie folgt zusammen:

Schmutzwassergebihren
Niederschlagswassergebihren
Strallenentwasserung Stadt

Auflésung von Ertragszuschissen
Nebengeschafte und Ubrige Erlose
Abgrenzung Gebuhrenuberschisse

Ver-
2024 2023  anderung*
I€ T€ T€
11.040 10.241 + 799
5.390 5347 + 43
2.420 2.366 + 54
177 188 - 11
366 306 + 60
433 749 - 316

19.826 19.197 + 629

Im Geschéftsjahr 2024 erfolgte eine Anpassung der Gebuhren. Die Verbrauchsgebuhr fur
Schmutzwasser stieg ab dem 1. Januar 2024 fir Nicht-Ruhrverbandsmitglieder von 2,77 €/m?3
auf 2,95 €/m? und fur Ruhrverbandsmitglieder von 1,27 €/m? auf 1,34 €/m?3. Die Grundgebuhren
wurden ab dem 1. Januar 2024 um 0,64 % gesenkt. Die veranlagte Schmutzwassermenge

nahm um 87 Tm?3 bzw. 2,45 % auf 3.638 Tm? zu.
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Die Niederschlagswassergebihren blieben im Berichtsjahr unverandert. Mit einem Wert von
7.138 Tm? nahm die veranlagte Grundstlcksflache leicht um 60 Tm? (= 0,8 %) zu.

Die Abgrenzung von Gebuhrenuberschiussen zeigt einen Saldo von 433 T€, der mit 706 T€ die
Verwendung von Kosteniberdeckungen aus Vorjahren beinhaltete, wobei flr das Berichtsjahr
ein Betrag von 273 T€ den Verbindlichkeiten flr Geblhrenlberschiisse zugeflihrt wurde.

Der Materialaufwand erhéhte sich im Berichtsjahr um 866 T€ auf 11.065 T€. Der Anstieg war
neben einer um 574 T€ vermehrten Inanspruchnahme von Fremdleistungen hauptsachlich auf
den gestiegenen Beitrag zum Ruhrverband (7.550 T€, i.V. 7.269 T€) zurlickzufiihren.

Der Personalaufwand nahm unter Berlcksichtigung der tariflichen Entwicklung infolge der Ver-
anderungen im Personalbestand geringfligig um 79 T€ auf 1.233 T€ zu. Der Betrieb beschaf-
tigte weiterhin durchschnittlich 15 Mitarbeiter.

Der Saldo aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Ertragen setzte sich wie folgt zusam-
men:

Ver-
2024 2023 anderung*

I€ I€ T€
sonstige betriebliche Aufwendungen 620 584 - 36
andere aktivierte Eigenleistungen 553 385 + 168
sonstige betriebliche Ertrage 200 44 + 156
133 - 155 + 288

Die Zunahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 36 T€ war mit 30 T€ insbesondere
durch den Fuhrpark verursacht.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen waren investitionsbedingt um 168 T€ erhoht.

Die sonstigen betrieblichen Ertrage zeigten insbesondere gestiegene Erlése aus Anlagenab-
gangen, vor allem eines Spulfahrzeugs mit 145 T€.

Das negative Zinsergebnis war vornehmlich aufgrund der gestiegenen Zinsaufwendungen aus
dem Neudarlehen um 153 T€ auf 1.854 T€ verschlechtert.
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V. Feststellungen gemal § 53 HGrG

In unsere Prifung haben wir auftragsgemal’ die Prifungshandlungen nach § 53 Abs. 1 Nr. 1
und 2 HGrG einbezogen. Dementsprechend haben wir auch gepruft, ob die Geschafte ord-
nungsgemaf, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung mit den einschlégigen
gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung gefuhrt worden sind.

Die entsprechenden Prifungsfeststellungen enthalt der berufsrechtlich verbindliche und diesem
Prifungsbericht als Anlage VI beigefiigte Fragenkatalog zur Priifung nach § 53 HGrG (IDW PS
720).

Uber die dort getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Priifung keine Beanstandungen er-
geben, die nach unserer Auffassung fir die Beurteilung der OrdnungsmaRigkeit der Betriebslei-
tung von Bedeutung sind.

Zur Verwendung der Nachhaltigkeitsberichterstattung konnte die Satzung an die Vorgaben der
EigVO NRW gemaf 3. NKFWG angepasst werden.
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VI. Wiedergabe des Bestatigungsvermerks

“An die Stadtentwasserung Arnsberg, Arnsberg

Vermerk uber die Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwasserung Arnsberg, Arnsberg, — bestehend aus
der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschlieRlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprtift. Dartiber hinaus haben wir den La-
gebericht der Stadtentwasserung Arnsberg flr das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2024 gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

o entspricht der beigeflgte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den ein-
schlagigen deutschen, fiir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfuh-
rung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Fi-
nanzlage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Er-
tragslage fur das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

o vermittelt der beigeflgte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlagigen deutschen,
fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prufung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmafigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.

Grundlage fur die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmalfiger Abschlussprifung durchgefihrt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,VVerantwor-
tung des Abschlussprifers flur die Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts® un-
seres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsahnli-
chen Einrichtung unabhéngig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Uber-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Pri-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung des gesetzlichen Vertreters flr den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und da-
fur, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger
Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner ist der gesetzliche
Vertreter verantwortlich fir die internen Kontrollen, die er in Ubereinstimmung mit den deut-
schen Grundsatzen ordnungsmafiger Buchfuhrung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgens-
schadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafir verantwortlich, die
Fahigkeit der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Dartber hinaus ist er
dafur verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der
Unternehmenstétigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Aulierdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschla-
gigen deutschen, fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der
gesetzliche Vertreter verantwortlich flr die Vorkehrungen und MalRnahmen (Systeme), die er
als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den
anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-West-
falen i.V.m. den einschlagigen deutschen, fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften zu erméglichen und um ausreichende geeignete Nachweise fiir die Aussagen
im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Verantwortung des Abschlussprifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darliber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Priifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m.
den einschlagigen deutschen, flir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal an Sicherheit, aber keine Garantie daflir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefihrte
Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus
dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernunftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prufung uben wir pflichtgemalies Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dariber hinaus

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtiimern, pla-
nen und fihren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unsere Pri-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist héher als das Risiko, dass eine
aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandig-
keiten, irrefiihrende Darstellungen bzw. das Aulierkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten kdnnen.

o erlangen wir ein Verstandnis von den fir die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen und den fir die Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und MalRnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen
Kontrollen der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung bzw. dieser Vorkehrungen und Mal}-
nahmen abzugeben.

o beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter
dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

o ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Ver-
treter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der FortfiUhrung der Unterneh-
menstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fort-
fuhrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk
auf die dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prufungsnachweise. Zukunftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fiihren, dass die eigenbetriebsahnliche
Einrichtung ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfiihren kann,

o beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmalfiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnis-
sen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahn-
lichen Einrichtung vermittelt.
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beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsahnli-
chen Einrichtung.

fuhren wir Prifungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prufungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenstandiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass kunftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erdrtern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, einschliefllich
etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer Prifung feststel-

len.”

Bielefeld, den 14. November 2025

DR. ROHRICHT — DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla Heidbrink
Wirtschaftspriifer Wirtschaftsprufer
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VIl. Unterzeichnung des Prifungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundséatzen ordnungsmaRiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen (IDW PS
450 n.F. (10.2021)).

Bielefeld, den 14. November 2025

DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dokument
unterschrieben Dokument
von: Stephan-Ulrich unterschrieben

Cebulla von: Marc Heidbrink
IC)

I

Cebulla Heidbrink
Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer
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Stadtentwasserung Arnsberg

Aktivseite

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passivseite

A. Anlagevermégen

. Immaterielle Vermégensgegenstande
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ahnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

. Sachanlagen

1. Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte mit Geschafts-,
Betriebs- und anderen Bauten

. Grundstlicke und grundstlicksgleiche Rechte ohne Bauten

. Technische Anlagen und Maschinen

. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung

. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

abhwWwN

Summe Anlagevermégen

B. Umlaufvermégen
Forderungen und sonstige Vermégensgegenstande
. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen an die Stadt Arnsberg, andere Eigenbetriebe
und Eigengesellschaften
3. Sonstige Vermdgensgegenstande

Summe Umlaufvermégen

-

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2024 31.12.2023
€ € €

28.039,00 13.717,00
3.171.761,00 3.311.020,00
169.686,24 169.686,24
110.878.295,00 109.237.138,00
1.520.419,00 1.014.365,00
16.588.427,37 13.748.157,31
132.328.588,61 132.328.588,61 |127.480.366,55
132.356.627,61 |127.494.083,55
990.937,47 796.284,73
3.014.399,87 3.107.986,15
607,55 3.810,35
4.005.944,89 4.005.944,89 | 3.908.081,23
1.897,86 10.463,18

136.364.470,36

131.412.627,96

- =

. Eigenkapital
. Stammkapital

- Rucklagen
. Allgemeine Riicklage

2. Zweckgebundene Riicklagen

-

wnN -0

Bilanzgewinn

. Empfangene Ertragszuschisse

. Riickstellungen
. Riickstellungen fiir Pensionen und ahnliche

Verpflichtungen

. Sonstige Riickstellungen

. Verbindlichkeiten

. Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten

. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
. Verbindlichkeiten gegenilber der Stadt Arnsberg,

anderen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften

. Sonstige Verbindlichkeiten

Summe Verbindlichkeiten

lan

9.032.058,60
24.182.462,07

33.214.520,67

530.797,00
76.032,00

606.829,00

83.208.129,01
81.252,97

3.714.625,07
1.814.514,26

88.818.521,31

31.12.2024
€

11.248.421,39

33.214.520,67

97.591,97

31.12.2023

€

11.248.421,39

9.032.058,60
24.182.462,07

33.214.520,67

51.784,37

44.560.534,03

2.378.586,02

606.829,00

88.818.521,31

44.514.726,43

2.526.537,23

604.299,00
79.565,00

683.864,00

78.135.528,43
181.490,51

2.886.797,10
2.483.684,26

83.687.500,30

136.364.470,36

131.412.627,96

L/| Sbejuy
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Stadtentwasserung Arnsberg

Anlage 1/2

A WN

Gewinn- und Verlustrechnung
fur die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

. Umsatzerlése

. Andere aktivierte Eigenleistungen
. Sonstige betriebliche Ertrage

. Materialaufwand:

a) Aufwendungen furr Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fur bezogene Waren
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

. Personalaufwand:

a) Lohne und Gehalter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir
Altersversorgung und fiir Unterstiitzung
- davon fir Altersversorgung: € 126.010,99
(im Vorjahr: € 125.847,29)

. Abschreibungen auf immaterielle Vermégensgegenstande

des Anlagevermdgens und Sachanlagen

. Sonstige betriebliche Aufwendungen

. Betriebsergebnis
. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Zinsen und ahnliche Aufwendungen

Ergebnis nach Steuern
Sonstige Steuern

Jahresiiberschuss
Vorabausschuttung

Bilanzgewinn

[0}

-175.148,43

-10.889.699,43

-927.730,17

-305.817,87

2024

2023

€
19.826.075,67

553.511,61
200.056,27

-11.064.847,86

€

19.196.948,66
385.301,99
43.895,72

-198.708,77
-9.999.948,18

-10.198.656,95

-855.500,20

-298.597,99

-1.233.548,04 -1.154.098,19
-3.796.571,88 -3.706.787,53
-620.188,14 -583.927,47
3.864.487,63 3.982.676,23
26.781,93 26.687,00
-1.881.271,59 -1.728.126,86
2.009.997,97 2.281.236,37
-2.102,00 -2.229,00
2.007.895,97 2.279.007,37
1.910.304,00 2.227.223,00
97.591,97 51.784,37
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Stadtentwasserung Arnsberg
Anhang fiir das Wirtschaftsjahr 2024

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadtentwasserung Arnsberg wurde gemal §§ 21-24 EigvVO NRW
sowie den anwendbaren Regelungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Fir die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatze

Die immateriellen Vermogensgegenstiande und das Sachanlagevermégen wurden mit An-
schaffungskosten bzw. Herstellungskosten abztiglich planmagiger linearer Abschreibungen be-
wertet.

Neu angeschaffte Vermodgensgegenstande im Einzelanschaffungspreis zwischen € 250,00 und
€ 1.000,00 werden in einen Sammelposten eingestellt und tber 5 Jahre linear abgeschrieben.
Ausgeschiedene Anlageguter wurden mit den vorgetragenen Restbuchwerten ausgebucht. Au-
RerplanmaRige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Die planmaRigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Ver-
mogensgegenstande vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande sind grundsatzlich mit dem Nomi-
nalwert bilanziert.

Im Geschéftsjahr 2024 erfolgte eine Analyse der Forderungen und Forderungsausfalle bei der
Stadt Arnsberg, die zu einer Anpassung der Wertberichtigungsansatze gefuhrt hat, die den tat-
sachlichen Sachverhalt besser wiedergibt. So werden die Forderungen mit einem Alter bis 6
Monate nicht wertberichtigt. Forderungen mit einem Alter von 7 bis 24 Monaten mit 25%, von 2
bis 3 Jahren mit 50% und bei mehr als 3 Jahren mit 100% wertberichtigt. Aulerdem wurden die
gebildeten Pauschalwertberichtigungen fiir das allgemeine Ausfallrisiko der Forderungshdhe
nach angepasst.

Rechnungsabgrenzungsposten und das Eigenkapital werden mit den Nennwerten bilanziert.

Die bis einschlieRlich 2010 zugegangenen empfangenen Ertragszuschiisse werden in Héhe
von jahrlich 3 % des Ursprungsbetrags aufgeldst. Zugange ab dem Jahr 2011 werden entspre-
chend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagevermdgens mit 2 % aufgeldst. Bei den
Zuschussen des Ruhrverbands belauft sich der Auflésungssatz auf jahrlich 2 %. Die Auflésung
erfolgt zu Gunsten der Umsatzerlose.
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Die Riickstellungen fiir Pensionen und ahnliche Verpflichtungen werden mit dem nach ver-
sicherungsmathematischen Grundsatzen ermittelten Teilwert passiviert. Die Berechnung der
Ruckstellungen erfolgt auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter
Berlcksichtigung des im § 37 Abs. 1 KomHVO des Landes NRW vorgesehenen Rechnungs-
zinses von 5,0 %. Auf die Beihilfeverpflichtungen entfallen T€ 86. Es werden die gesamten Ver-
pflichtungen passiviert. Der Anteil der Stadt Arnsberg an den Pensions- und Beihilfeverpflich-
tungen fur die Zeit der Tatigkeit der Beamten bei der Stadt ist als Forderung an die Stadt bilan-
ziert. Zum Bilanzstichtag betragt diese Forderung T€ 396.

Die sonstigen Riickstellungen berticksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in
Hohe des nach vernlnftiger kaufmannischer Beurteilung notwendigen Erflllungsbetrages an-
gesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfullungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erlauterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem nachfolgenden Anlagenspiegel
zu entnehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstiande haben mit Ausnahme des in den
Forderungen an die Stadt Arnsberg enthaltenen Anteils an den Pensions- und Beihilferlckstel-
lungen (T€ 396) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von den Forderungen an die Stadt Arnsberg, anderen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften
resultieren 106 T€ aus Lieferungen und Leistungen.

Riickstellungen wurden insbesondere fir Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (T€ 531) so-
wie fir Resturlaub und Uberstunden (T€ 58) gebildet. Auf die Beihilfeverpflichtungen entfallen
T€ 86.
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Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ist aus dem folgenden Verbindlichkeitsspiegel ersichtlich.

(im Vorjahr)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen

(78.135.528,43)

(4.680.671,42)

Gesamt- bis zu einem langer als davon mehr
betrag Jahr 1 Jahr als 5 Jahre
€ € € €
Verbindlichkeiten gegenlber
Kreditinstituten 83.208.129,01| 8.119.153,63| 75.088.975,38( 60.452.555,63

(73.454.857,01)

(58.665.306,38)

und Leistungen 81.252,97 81.252,97 0,00 0,00
(im Vorjahr) (181.490,51) (181.490,51) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten gegenuber der Stadt
Arnsberg / anderen Eigenbetrieben 3.714.625,07| 3.714.625,07 0,00 0,00
(im Vorjahr) (2.886.797,10)|  (2.886.797,10) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus Gebuhren-
Uberdeckungen 1.080.313,65 522.561,59 557.752,06 0,00
(im Vorjahr) (1.513.334,98) (700.194,52) (813.140,46) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 734.200,61 734.200,61 0,00 0,00
(im Vorjahr) (970.349,28) (970.349,28) (0,00) (0,00)
88.818.521,31] 13.171.793,87| 75.646.727,44| 60.452.555,63

Eine Besicherung durch Pfandrechte und ahnliche Rechte erfolgte nicht. Fir die Verbindlichkei-
ten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die Ublichen Eigentumsvorbehalte.

Die Umsatzerlose setzen sich wie folgt zusammen:

Abwassergebuhren
StralRenoberflachenentwasserung
Aufldsung Ertragszuschusse
Nebengeschafte
Entsorgungsgebuhren

Sonstige Erlose

Mieten und Pachten

€

Verminderung (+) / Erhéhung (-) der Verbindlichkeiten aus Gebuhren-
Uberschlissen gemal § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW

16.613.564,40
2.235.124,34
177.026,18
161.353,03
11.616,00
74.044,50
120.325,89

433.021,33

19.826.075,67
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Angaben gemaR § 24 Abs. 2 EigvVO NRW

Wesentliche Anderungen im Bestand, der Leistungsfahigkeit und dem Ausnutzungsgrad der

wichtigen technischen Anlagen ergaben sich im Wirtschaftsjahr 2024 nicht.

Die Anlagen im Bau haben sich in 2024 wie folgt entwickelt:

€
Stand 01.01.2024 13.748.157,31
Zugang 7.642.720,56
Umbuchung aufgrund Fertigstellung -4.802.450,50
Stand 31.12.2024 16.588.427,37
Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:
Stand Zugang Entnahme Stand
31.12.2023 31.12.2024
€ € € €
Stammkapital 11.248.421,39 0,00 0,00| 11.248.421,39
Allgemeine Ricklage 9.032.058,60 0,00 0,00] 9.032.058,60
Zweckgebundene Ricklagen 24.182.462,07 0,00 0,00 24.182.462,07
Bilanzgewinn 51.784,37 97.591,97 51.784,37 97.591,97
Insgesamt 44.514.726,43 97.591,97 51.784,37| 44.560.534,03
Die sonstigen Ruckstellungen entwickelten sich wie folgt:
Stand Verbrauch | Auflésung Zufihrung Stand
31.12.2023 31.12.2024
€ € € € €

Resturlaub 39.940,00( 39.940,00 0,00 37.632,00 37.632,00
Uberstundenabgeltung 21.625,001 21.625,00 0,00 20.400,00 20.400,00
Jahresabschlusskosten 17.000,00] 11.305,00 695,00 12.000,00 17.000,00
Aufbewahrungspflichten 1.000,00 100,00 0,00 100,00 1.000,00
Insgesamt 79.565,00f 72.970,00 695,00 70.132,00 76.032,00
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Darstellung der Umsatzerldse aus der Verbrauchsabrechnung (einschlieRlich Freimengen)

2023 2024
Menge Erlése Menge Erlbése
m3 € m3 €
Schmutzwasser 3.551.038| 10.240.860,26 3.637.965| 11.039.524,97
Flache Erlése Flache Erlése
m? € m? €
Niederschlagswasser 6.825.083| 5.346.641,95 6.883.916] 5.389.736,14
Erl6se insgesamt 15.587.502,21 16.429.261,11

Personalaufwand und zahlenmafige Entwicklung der Belegschaft

01.01.2024 31.12.2024
Angestellte 8 8
Arbeiter 7 7
Insgesamt 15 15
Sonstige Angaben

Es besteht gegentber den Arbeitern und Angestellten des Betriebes eine mittelbare Pensions-
verpflichtung aus dem Anspruch der Mitarbeiter gegenlber der Zusatzversorgungskasse
Westfalen-Lippe in Minster, soweit die Versorgungskasse ihren Verpflichtungen nicht mehr
nachkommt. Die tatsachliche Hbhe einer moglichen Verpflichtung (Eventualverbindlichkeit)
kann wegen fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden. Der Umlagesatz
betrug im Berichtsjahr 4,5 % zuzuglich eines Zuschlags fur das Sanierungsgeld von 3,25 %. Im
Berichtsjahr wurden Umlagen von T€ 126 geleistet.

Die Stadtentwasserung Arnsberg hat zur Absicherung von Zinsrisiken sowie zur Zinsoptimie-
rung in den Vorjahren Derivategeschifte abgeschlossen.

Zum 31.12.2024 bestand zur Absicherung eines Zinsrisikos noch folgendes Derivategeschaft:

1) Einen Zahlerswap, bei dem die Stadtentwasserung Arnsberg einen Festzinssatz von
4,04 % zahlen muss und einen Zinssatz in Hohe des Sechs-Monats-Euribor erhalt. Das
Geschaft umfasst ein Volumen von T€ 5.000 und lauft vom 9. April 2009 bis zum 30. De-
zember 2049. Der Marktwert zum 31. Dezember 2024 betragt T€ -809.

Der angegebene Marktwert basiert auf der Mark-to-Market-Bewertung der WestLB Nachfolge-
gesellschaft Portigon, im Namen der ersten Abwicklungsanstalt (EAA).

Das Geschaft steht insgesamt in einer Sicherungsbeziehung (Mikro-Hedges) zu den bilanzier-
ten Verbindlichkeiten. Da sich die gegenlaufigen Zahlungsstrome jeweils ausgleichen, wurden
die Swaps als Bestandteil einer Bewertungseinheit gemal § 254 HGB nicht bilanziert.
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Das vom Abschlussprufer im Wirtschaftsjahr 2024 berechnete Gesamthonorar gliedert sich wie

folgt:

Abschlussprifungsleistungen
Sonstige Leistungen
Gesamt

RN = |4

Im Wirtschaftsjahr 2024 war Herr Jorg Freitag (Geschaftsfiuihrer der Stadtwerke Arnsberg) zum
Betriebsleiter der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung ,Stadtentwasserung“ der Stadt Arnsberg
bestellt. Seit dem 1. Juli 2025 ist Herr Oliver Vogel, Méhnesee, zum Betriebsleiter bestellt.

Die Betriebsleitung erhalt von der Stadtentwasserung keine Bezlge.

Der Betriebsausschuss der Stadtentwasserung ist identisch mit dem Haupt- und Finanzaus-

schuss der Stadt Arnsberg.

Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses stellt sich im Geschaftsjahr 2024 wie folgt dar:

Ralf Paul Bittner
Peter Blume
Jochem Hunecke
Nicole Jerusalem
Dr. Marcel Kaiser
Dirk Ufer

Dr. Gehard Webers
Anna Lena Brandt
Margit Hieronymus
Andreas Posta
Frank Neuhaus
Julia Vollmer-Lentmann
Verena Verspohl
Daniel Wagner
Thorsten Henkel
Otto Straufy

Gerd Stittgen

Felix Werker

Blrgermeister der Stadt Arnsberg
selbstandiger Handwerksmeister, stellvertretender Vorsitzender
Hauptgeschéftsfihrer Kreishandwerkerschaft
Rechtsanwaltin

Geschéftsfuhrer

Versicherungskaufmann

Rechtsanwalt

kaufmannische Angestellte

Fachkraft fir Rechtsangelegenheiten
selbstandiger Kaufmann
Obergerichtsvollzieher

Rechtsanwaltin

Lehrerin

Fachinformatiker

Einzelhandelskaufmann

Rentner

Diplom Verwaltungswirt

Lehrer

An die Betriebsausschussmitglieder wurden im Geschaftsjahr 2024 durch die Stadtentwasse-

rung keine Bezlige bezahlt.
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Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung schlagt vor, die erwirtschaftete Eigenkapitalverzinsung in Héhe von
2.007.895,97 € an die Stadt Arnsberg abzufiihren. Im laufenden Geschéftsjahr wurden bereits
Abschlagszahlungen in Hohe von 1.910.304,00 € geleistet. Der verbleibende Betrag in Hohe
von 97.591,97 € soll ebenfalls an die Stadt Arnsberg abgefiihrt werden.

Arnsberg, 3. November 2025

Oliver Vogel
- Betriebsleiter -
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Lagebericht fir das Wirtschaftsjahr 2024

Stadtentwasserung Arnsberg

Nach § 46 Landeswassergesetz (LWG) Nordrhein-Westfalen hat die Stadt Arnsberg die Pflicht,
das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen. Diese hoheitliche Pflichtaufgabe wird
unter Beachtung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfa-
len und der Betriebssatzung der Stadt Arnsberg durch die eigenbetriebsahnliche Einrichtung
“Stadtentwasserung” der Stadt Arnsberg wahrgenommen.

Seit dem Jahr 2005 wird die eigenbetriebsahnliche Einrichtung “Stadtentwasserung® der Stadt
Arnsberg von der ,Stadtwerke Arnsberg GmbH* betriebsgefihrt.

Die Rechtsbeziehungen zu den Kunden bzw. Grundstlickseigentiimern sind geregelt durch die:

- Entwasserungssatzung der Stadt Arnsberg vom 25.03.2022*

- Beitrags- und Gebuhrensatzung zur Entwasserungssatzung der Stadt Arnsberg vom
25.03.2022*

- Satzung Uber die Entsorgung von Grundsticksentwasserungsanlagen der Stadt Arnsberg
vom 25.03.2022*

- Betriebssatzung der Stadt Arnsberg fir die eigenbetriebsahnliche Einrichtung “Stadtent-
wasserung® vom 12. Dezember 2005*.

*in der jeweils gultigen Fassung

Zu der 6ffentlichen Abwasseranlage gehoéren alle von der Stadt Arnsberg selbst oder dem Ruhr-
verband betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Ab-
wasser sowie der Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden
Ruckstande dienen.

Die Stadt Arnsberg ist Pflichtmitglied des Ruhrverbandes. Da dem Ruhrverband gemaR § 2 Ab-
satz 1 Nr. 6 Ruhrverbandsgesetz - RuhrVG - die Aufgabe der Abwasserbeseitigung im Ver-
bandsgebiet Ubertragen wurde, hat die Stadt Arnsberg die Abwasserbehandlung durch den
Ruhrverband durchflhren zu lassen. Gleiches gilt fir die Niederschlagswasserbehandlung.

Die offentliche Zwecksetzung gemaf § 109 Abs. 1 GO NRW wurde im Geschaftsjahr 2024 er-
fallt.

Dieser Lagebericht nimmt Stellung zu den wesentlichen Wirtschaftsdaten des Jahres 2024.
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Wesentlicher Faktor fur das Wirtschaftsjahr 2024 sind die durch Gebuhrenerhebung festgesetz-
ten Abwassermengen aus den Bereichen Schmutz- und Niederschlagswasser:

Jahr 2024 Soll / m?3 Ist/ m? Abweichung / m3
Schmutzwasser

(RV und nicht RV Mitglieder) 3.636.485 3.637.965 +1.480
Jahr 2024 Soll / m? Ist/ m? Abweichung / m?
Niederschlagswasser 6.618.989 6.671.639 +52.650

von privaten Flachen

Jahr 2024 Soll / m? Ist / m? Abweichung / m?
Niederschlagswasser 3.068.554 3.068.554 0

von offentlichen Flachen

Aus den vorstehenden ,Absatzmengen® ergeben sich nachstehende Umsatze:

Gebuhrenaufkommen 2024 / Soll - Ist Vergleich:

Abgabenart Soll/ EUR Ist/ EUR Abweichung / EUR
Schmutzwassergebiihren

nicht RV — Mitglieder 9.596.939 9.606.003 +9.064
Schmutzwassergebihren

RV — Mitglieder 498.158 511.490 +13.332
Grundgebuhr Schmutz- 917.645 922.031 +4.385
wasser

Niederschlagswasser- 5.162.811 5.200.809 +37.998
gebuhr priv. Grundstiicke

Niederschlagswasser-

gebuhr offentliche Ver- 2.731.013 2.731.013 0
kehrsflachen

Entsorgungsgebiihren 11.913 11.616 - 297

Bemerkungen und Hinweise im Einzelnen:

1.

Ruhrverbandsmitglieder
Hier liegen die Mengen mit 9.949 m? (iber dem Planansatz, wobei sich die Mengen innerhalb
der Industriekunden nicht einheitlich entwickelt haben.

Schmutzwasser der privaten Haushalte, Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistung

Die Schmutzwassermenge liegt in diesem Kundenkreis mit - 8.469 m* unter den Erwartun-
gen. Gleichwohl wurde die im Wirtschaftsplan geschatzte Menge nahezu genau erzielt.

Die Schmutzwassermenge 2024 ist im Vergleich zum Jahr 2023 (3.551.062 m?3) um
86.903 m? gestiegen. Hieraus leitet sich ein vorsichtiger Optimismus ab, dass sich dieser
Zuwachs in eine Stabilisierung der Schmutzwassermengen verstetigen / stabilisieren wird.
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Die Festsetzungen (m?) zur Niederschlagswassergebihr Ubersteigen den Ansatz um
52.650 m? aufgrund einer kontinuierlich fortschreitenden Erfassung der kanalwirksamen Fla-
chen und der damit einhergehenden Aktualisierung der Gebihrenfestsetzungen. Diese Ent-
wicklung wird sich in den nachsten Jahren voraussichtlich weiter fortsetzen.

4. Offentliche Verkehrsflachen

Die im Sanierungsplan 2014 der Stadt dargestellten Aufgaben und Zielsetzungen wurden
unter Berucksichtigung der Eckdaten auch in 2024 erreicht.

Wesentliche Ausgaben 2024

Soll / Ist - Vergleich gem. Nachkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG):

Soll / EUR Ist/ EUR Abweichung / EUR
Betriebs- und Unterhaltungs- 1.246.000 1.156.924 - 89.075
kosten
Ruhrverbandsbeitrage 7.499.700 7.549.996 + 50.296
Personalkosten 2.111.570 1.874.811 - 236.758
Abschreibungen 3.566.000 3.468.685 -97.314
Zinsen Fremd-/Eigenkapital 3.846.304 3.862.385 + 16.081
Interne Verrechnungen 1.170.000 1.274.078 + 104.078
Steuern 4.500 2.102 - 2.398
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen nach KAG 765.000 518.289 - 246.710

Veranderungen ergeben sich bei den internen Verrechnungen (+ 104.078 EUR), insbesondere
aufgrund gestiegener Verrechnungskosten der Stadtwerke Arnsberg GmbH / Wasserversor-
gung und Wasserbeschaffungsverband Holzen, denen aber eine deutliche Reduzierung bei den
Personalkosten in Héhe von 236.758 TEUR gegenlberstehen. (Bei Ausscheiden einer stadti-
schen Arbeitskraft erfolgt die Neueinstellung ausschlieBlich Gber die Stadtwerke Arnsberg
GmbH).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nach KAG haben sich um 246.710 EUR im Vergleich
zu den erwarteten Aufwendungen reduziert.

Aufgrund der vorstehenden Eckdaten wurde die verpflichtende Gebuhrennachkalkulation ent-
sprechend den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) durchgefiihrt.

Ergebnis der GeblUhrennachkalkulation nach dem KAG, somit Empfehlung der Betriebsleitung
fur den Gewinnverwendungsbeschluss:

Die fir das Geschéaftsjahr 2024 eingeplante Eigenkapitalverzinsung an die Stadt
(1.910.304 EUR) wurde mit 2.007.895 EUR, somit um + 97.591 EUR mehr erwirtschaftet (siehe
Gewinnverwendungsbeschluss).

Daruber hinaus sind als Ergebnis der Nachkalkulation 2024 273.486 EUR in die Verbindlichkei-
ten aus Gebuhrenuberdeckungen einzustellen, die in den nachsten drei Jahren geblihrenmin-
dernd in die neuen Kalkulationen einflieRen mussen (nur KAG, nicht HGB).
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a. Fur den Bereich der Niederschlagswassergebiihr (NWG) ist eine Uberdeckung von
78.350 EUR festzustellen. Diese Summe ist in den kommenden Jahren gebuhrenmin-
dernd aufzuldsen.

b. Flr den Bereich der Schmutzwassergebuhr (SWG) fuhrt die Nachkalkulation zu einer
Uberdeckung in Hohe von 195.136 EUR. Diese Summe ist in den kommenden Jahren
gebihrenmindernd aufzulésen.

c. Erganzend hierzu weist das Ergebnis der Nachkalkulation 2024 in dem Bereich der Stra-
Renoberflachenentwésserung eine Uberzahlung in Hoéhe von 122.459 EUR aus, die zu-
nachst als Verbindlichkeit eingestellt und zu einem spateren Zeitpunkt durch Abruf an
die Stadt ausgezahlt wird.

Eigenkapitalverzinsung 2024 nach dem KAG:

Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Differenz
1.910.304 EUR 2.007.895 EUR +97.591 EUR

Abflhrung an die Stadt (Ei-
genkapitalverzinsung)

Die Bilanzsumme (nach Zufiihrung Geblhrenausgleichsriicklage) hat sich im Vergleich zum
Vorjahr wie folgt entwickelt:

2024 2023 Differenz
Bilanzsumme 31.12. 136.364.470 131.412.627 EUR + 4.951.843 EUR

Geschéftsentwicklung

Die vorrangigsten Ziele fir das Geschaftsjahr 2024 wurden erreicht, die Eigenkapitalverzinsung
wurde in Héhe von 2.007.895 EUR erwirtschaftet. An die Stadt Arnsberg wurden im laufenden
Geschéaftsjahr bereits 1.910.304 EUR abgefuhrt. Die Betriebsleitung schlagt vor, den die Pla-
nung Ubersteigenden Betrag in Hohe von 97.591 EUR an die Stadt Arnsberg abzufihren.

Die Kapitalstruktur ist mit einer Eigenkapitalquote von 32,67 % (Vorjahr 33,87 %) weiterhin —
strukturell bedingt — nicht ausgewogen.

Das Fremdkapital gliedert sich in lang-, mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten. Die langfristi-
gen Verbindlichkeiten gegenuber den Kreditinstituten mit einer Laufzeit Gber 5 Jahre betragen
44,33 % (44,31 %) der Bilanzsumme.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2024
81.252 EUR = 0,06 % der Bilanzsumme gegentber 181.490 EUR = 0,14 % in 2023 der Bilanz-
summe und werden regelmafig innerhalb der vorgegebenen Zahlungsfrist unter Abzug von
Skonto beglichen.

Unter Berlcksichtigung der erzielten Umsatzerlése, der internen Kassenkredite und der Auf-
nahme von Darlehen zur Durchfihrung der im Jahr 2024 geplanten und ausgefuhrten Investiti-
onen fiur die Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes war der Betrieb jederzeit liquide.
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Die zukunftige, ordnungsgemalfe Entsorgung und Reinigung der Abwasser des Stadtgebietes
ist sichergestellt.

Die Aufgaben nach den Vorgaben der ,Verordnung zur Selbstliberwachung von Kanalisationen
und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem
(Selbstiiberwachungsverordnung Kanal — SuwV Kan)“ wurden erflllt bzw. beachtet.

Die der Stadtentwasserung gestellten Aufgaben innerhalb des Starkungspaktes Stadtfinanzen
der Stadt Arnsberg wurden mit diesem Jahresabschluss 2024 voll umfanglich erreicht.

Risiko- und Chancenbericht

Der Wasserverbrauch und somit auch die Schmutzwassermenge werden in den nachsten Jah-
ren nach Prognose ricklaufig sein oder stagnieren. Ursachlich hierfir sind:

- verandertes Verbrauchsverhalten

- demografischer Wandel

- Einsatz wassersparender Techniken in Industrie und Gewerbe
- Betriebsverlagerungen

- Kampagnen wie Wassersparen = Umweltschutz

- Energiepreissteigerung

Ausblick auf das Jahr 2025/2026

Sowohl der Quartalsbericht zum 31.03. als auch zum 30.06. sowie die monatliche Analyse der
Absatzmengen gibt einen berechtigten Hinweis darauf, dass die mengenabhangigen Finanz-
ziele fur das Wirtschaftsjahr 2025 erreicht werden kénnen.

Die fir das Verbrauchsjahr 2025 kalkulierte Schmutzwassermenge (3.553.390 m?) ist um
84.575 m3 niedriger als die abgerechnete Schmutzwassermenge 2024 (3.637.965 m3). Auch
wenn die Trinkwassermenge nicht 1:1 als Schmutzwasser kalkuliert werden kann, dienen die
Trinkwassermenge im 1. und 2. Quartal 2025 als positiver Indikator dafur, dass die kalkulierte
Schmutzwassermenge 2025 erreicht werden wird.

Der Rat der Stadt Arnsberg hat in seiner Sitzung am 14.3.2024 die 7. Fortschreibung des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes fur den Zeitraum 2024 — 2029 beschlossen. Mit dem Wirtschafts-
plan 2025 erfolgte die Fortfihrung zur Umsetzung dieses Konzeptes.

Wenn weiterhin der KAG- Gewinn in seiner Gesamtheit an die Eigentimerin ausgezahlt wird,
kénnen notwendige Investitionen (weiterhin) nur durch Fremdkapital finanziert werden.
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Nach dem Wirtschaftsplan werden fur 2025 Umsatzerldse in Hohe von 20.521.073 EUR sowie
ein Jahresgewinn nach KAG von 1.885.478 EUR erwartet.

Unter der Voraussetzung, dass das Wirtschaftsjahr 2025 weiterhin stérungsfrei verlauft, knnen
die im Wirtschaftsplan 2025 festgelegten Ziele auch erreicht werden.

Arnsberg, den 03.11.2025

Oliver Vogel
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BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An die Stadtentwasserung Arnsberg, Arnsberg

Vermerk liber die Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwasserung Arnsberg, Arnsberg, — bestehend aus
der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschlie3lich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — gepruft. Dartber hinaus haben wir den La-
gebericht der Stadtentwasserung Arnsberg flr das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2024 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

o entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den ein-
schlagigen deutschen, fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfiih-
rung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Fi-
nanzlage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Er-
tragslage fur das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

o vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlagigen deutschen,
fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmafigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.

Grundlage fir die Priifungsurteile

Wir haben unsere Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmalfiger Abschlussprifung durchgefihrt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwor-
tung des Abschlussprifers fur die Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts® un-
seres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsahnli-
chen Einrichtung unabhéngig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Uber-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Pru-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung des gesetzlichen Vertreters fir den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und da-
fur, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger
Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner ist der gesetzliche
Vertreter verantwortlich fir die internen Kontrollen, die er in Ubereinstimmung mit den deut-
schen Grundsatzen ordnungsmaliger Buchfuhrung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgens-
schadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafur verantwortlich, die
Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Dartber hinaus ist er
dafur verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der
Unternehmenstétigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Aulierdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschla-
gigen deutschen, fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der
gesetzliche Vertreter verantwortlich fir die Vorkehrungen und MalRnahmen (Systeme), die er
als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den
anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-West-
falen i.V.m. den einschlagigen deutschen, fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften zu erméglichen und um ausreichende geeignete Nachweise fiir die Aussagen
im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Verantwortung des Abschlussprifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darliber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Priifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m.
den einschlagigen deutschen, flir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal an Sicherheit, aber keine Garantie daflir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmalfiger Abschlussprifung durchgefihrte
Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus
dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernunftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prufung uben wir pflichtgemalies Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dariber hinaus

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtiimern, pla-
nen und fihren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unsere Pri-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist héher als das Risiko, dass eine
aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandig-
keiten, irrefiihrende Darstellungen bzw. das Aulierkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten kdnnen.

o erlangen wir ein Verstandnis von den fir die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen und den fir die Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und MalRnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen
Kontrollen der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung bzw. dieser Vorkehrungen und Mal}-
nahmen abzugeben.

o beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter
dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

o ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Ver-
treter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der FortflUhrung der Unterneh-
menstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fort-
fuhrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk
auf die dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prufungsnachweise. Zukunftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fiihren, dass die eigenbetriebsahnliche
Einrichtung ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfiihren kann,

o beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmalfiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnis-
sen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahn-
lichen Einrichtung vermittelt.
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o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsahnli-
chen Einrichtung.

o fuhren wir Prifungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prufungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenstandiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass kunftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erdrtern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschliellich
etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer Prifung feststel-
len.

Bielefeld, den 14. November 2025

DR. ROHRICHT — DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dokument
unterschrieben Dokument
von: Stephan-Ulrich unterschrieben

Cebulla I:I von: Marc Heidbrink

Cebulla Heidbrink
Wirtschaftspriifer Wirtschaftsprufer

I
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ERLAUTERUNGEN
ZUR BILANZ SOWIE ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

ERLAUTERUNGEN ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktivseite

Anlagevermogen

Immaterielle Vermogensgegenstande

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ahnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 28.039,00 €
(i.V. 13.717,00 €)

2024 2023

T€ T€
Stand 1. Januar 14 20
Zugange 30 -
Abschreibungen - 16 - 6
Stand 31. Dezember 28 14

Die Zugange betreffen Software-Lizenzen.
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Il. Sachanlagen 132.328.588,61 €
(i.V. 127.480.366,55 €)

2024 2023

T€ I€
Stand 1. Januar 127.480 127.002
Zugange 8.640 4.178
Abschreibungen - 3781 - 3.700
Abgange - 10 -
Stand 31. Dezember 132.329 127.480

Die Zugange betreffen mit 7.643 T€ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. Von
den Anlagen im Bau wurden im Berichtsjahr nach Fertigstellung 4.728 T€ in die Samm-
lungsanlagen und 75 T€ in die Entsorgungsanlagen umgebucht.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um planmaRige lineare Abschreibungen.
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Anlage |V, Seite 3

Umlaufvermogen

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Abwasser- und Entsorgungsgebulihren

sonstige Forderungen
abzgl.
Einzelwertberichtigungen
Pauschalwertberichtigungen

Forderungen an die Stadt Arnsberg, andere
Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

990.937.47 €

(V.  796.284,73 €)

31.12.2024  31.12.2023
I€ T€

1.278 1.126

2 12

- 279 - 333

- 10 - 9

991 796

3.014.399,87 €

(i.V. 3.107.986,15 €)

31.12.2024  31.12.2023
I€ I€
Forderungen gegen die Stadt Arnsberg

- aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 396 451
- aus dem Zahlungsverkehr der Stadtkasse 2.252 2.168
- aus sonstigen Forderungen 286 115
Forderungen gegen die Stadtwerke Arnsberg GmbH 80 374
3.014 3.108

sonstige Vermdgensgegenstande 607,55 €
(i.V. 3.810,35 €)

Rechnungsabgrenzungsposten 1.897.86 €
(i.V. 10.463,18 €)
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b)

Passivseite

Eigenkapital

Stammkapital

Rucklagen

Allgemeine Ricklage

zweckgebundene Rucklagen

Bilanzgewinn

Stand 1. Januar

ZufUhrung zur allgemeinen Ricklage
Auszahlung an die Stadt Arnsberg

JahresUberschuss
Vorabausschittung

Stand 31. Dezember

11.248.421,39 €

(V. 11.248.421,39 €)

9.032.058,60 €

(i.V. 9.032.058,60 €)

24.182.462,07 €

(i.V. 24.182.462,07 €)

97.591,97 €
(i.V. 51.784,37 €)
2024 2023
Ie IiS
52 212
- 52 - 212
2.008 2.279
- 1910 - 2.227
98 52
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Empfangene Ertragszuschisse

2.378.586,02 €

(i.V. 2.526.537,23 €)

Stand Stand
01.01.2024 Zugange Auflosung 31.12.2024
I€ I€ T€ I€
Anschlussbeitrage 2.516 29 174 2.371
Zuschiisse Ruhrverband 11 - 3 8
2.527 29 177 2.379

Die Erhebung der Anschlussbeitrage erfolgt gemal § 14 der Beitrags- und Gebuhrensat-
zung. Die Auflésung der bis einschlieRlich 2010 zugegangenen Anschlussbeitrage erfolgt
in Hohe von jahrlich 3 % des Ursprungsbetrags. Zugange ab dem Jahr 2011 werden ent-
sprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagevermdgens mit 2 % aufgeldst.
Bei den Zuschlssen des Ruhrverbands belauft sich der Aufldsungssatz auf jahrlich 2 %.
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C. Ruckstellungen

1. Ruckstellungen fur Pensionen und &hnliche
Verpflichtungen 530.797,00 €
(i.V. 604.299,00 €)

Ausgewiesen werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen fiir die aktiven Beamten
und deren Hinterbliebene. Auf die Beihilfeverpflichtungen entfallen 86 T€ (i.V. 174 T€).
Der Anteil an den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen fir die Zeit der Tatigkeit des Be-
amten bei der Stadt Arnsberg wird als Forderung gegen die Stadt Arnsberg ausgewiesen.

2. sonstige Ruickstellungen 76.032,00 €
(i.V. 79.565,00 €)
Stand Inanspruch- Stand
01.01.2024 nahme Auflésung Zufihrung 31.12.2024
TI€ T€ I€ TI€ TI€
Urlaub 40 40 - 38 38
Uberstunden 22 22 - 20 20
Jahresab-
schlusskosten 17 16 1 17 17
Aufbewahrungs-
pflichten 1 - - - 1
80 78 1 75 76

B-246



DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN Anlage IV, Seite 7

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten 83.208.129.01 €
(i.V. 78.135.528,43 €)

31.12.2024  31.12.2023

I€ T€
Darlehen 78.823 77.172
ausstehende Zins- und Tilgungsleistungen 4.202 777
Kontokorrent Sparkasse Arnsberg-Sundern 142 144
Zinsabgrenzung 41 43
83.208 78.136
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 81.252,97 €

(V.  181.490,51 €)

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus diversen Bau- und Unterhaltungsleistungen.

3. Verbindlichkeiten gegeniiber der Stadt Arnsberg, anderen
Eigenbetrieben und Eigengesellschaften 3.714.600,47 €
(i.,V. 2.886.797,10 €)

31.12.2024  31.12.2023

T€ T€
Stadt Arnsberg 2.911 1.825
Stadtwerke Arnsberg GmbH 800 1.061
Technische Dienste Arnsberg 4 1
3.715 2.887
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4, sonstige Verbindlichkeiten 1.814.538.,86 €
(i.V. 2.483.684,26 €)

31.12.2024  31.12.2023

I€ T€
Gebuhrentberdeckung 1.080 1.513
Uberzahlungen aus der Verbrauchsabrechnung 732 963
Ubrige 3 8
1.815 2.484
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ERLAUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FUR DIE ZEIT
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2024

Umsatzerlose 19.826.075,67 €
(i.V. 19.196.948,66 €)

2024 2023

T€ I€
Kanalbenutzungsgebihren 16.429 15.588
Strallenentwasserung Stadt 2.420 2.366
Auflésung empfangener Ertragszuschisse 177 188
Nebengeschafte 161 95
Miet- und Pachteinnahmen 120 130
Entsorgungsgebuhren 12 11
Ubrige 74 70
Minderung/Erhdhung (-) der Verbindlichkeit von
Gebuhrenlberschissen 433 749

19.826 19.197
andere aktivierte Eigenleistungen 553.511,61 €

(i.v. 385.301,99 €)

Fur erbrachte Eigenleistungen bei Investitionen werden insbesondere Personalkosten ak-
tiviert.

sonstige betriebliche Ertrage 200.056,27 €
(i.V. 43.895,72 €)

Im Berichtsjahr werden mit 151 T€ insbesondere Ertrage aus dem Abgang von Betriebs-
und Geschaftsausstattung ausgewiesen.
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4, Materialaufwand:

a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und flr
bezogene Waren

175.148.43 €

(V.  198.708,77 €)

2024 2023
T€ T€
Energie- und Wasserbezug 88 96
Materialverbrauch 35 57
Brenn- und Treibstoffe 52 46
175 199

b)  Aufwendungen fir bezogene Leistungen

10.889.699,43 €

(V. 9.999.948,18 €)

2024 2023
I€ I€
Ruhrverband 7.550 7.269
Ubrige 3.340 2.731
10.890 10.000
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Personalaufwand:

Lohne und Gehalter 927.730,17 €
(i.V. 855.500,20 €)

soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung
und fur Unterstitzung 305.817,87 €
(i.V. 298.597,99 €)

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 15 (i.V. 15) Personen beschaftigt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermogensgegenstande
des Anlagevermogens und Sachanlagen 3.796.571,88 €
(i.V. 3.706.787,53 €)

sonstige betriebliche Aufwendungen 620.188,14 €
(i.V. 583.927,47 €)

2024 2023

I€ T€

Mieten und Pachten 181 178
Verwaltungskostenbeitrage 175 162
Kfz-Kosten 104 74
Versicherungsbeitrage 44 37
EDV-Kosten 36 36
Werkzeuge, Kleingerate 16 10
Kommunikationskosten 13 13
Beratungs- und Prifungskosten 12 22
Aus- und Fortbildungskosten 12 20
Verluste aus Anlagenabgéangen 10 -
Ubrige 17 32

620 584
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10.

11.

12.

13.

14.

sonstige Zinsen und ahnliche Ertrége

Zinsen und ahnliche Aufwendungen

Ausgewiesen werden im Wesentlichen Darlehnszinsen.

Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern

Jahresuberschuss

Vorabausschuttung

Bilanzgewinn

26.781,93 €

(i.V. 26.687,00 €)
1.881.271,59 €

(V. 1.728.126,86 €)
2.009.997,97 €

(V. 2.281.236,37 €)
2.102,00 €

(i.V. 2.229,00 €)
2.007.895,97 €

(V. 2.279.007,37 €)
1.910.304,00 €

(V. 2.227.223,00 €)
97.591,97 €

(i.V. 51.784,37 €)
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RECHTLICHE VERHALTNISSE, WICHTIGE SATZUNGEN UND VERTRAGE

Rechtliche Verhaltnisse

Der Stadtentwasserung Arnsberg mit Sitz in Arnsberg ist eine eigenbetriebsahnliche Einrichtung
der Stadt Arnsberg.

Im Berichtsjahr galt die vom Rat der Stadt Arnsberg am 12. Dezember 2005 beschlossene Be-
triebssatzung fir die eigenbetriebliche Einrichtung ,Stadtentwasserung" in der Fassung der
3. Anderungssatzung vom 12. Oktober 2016.

Der Zweck des Betriebes ist die Beseitigung von Abwasser (§ 2 der Satzung).

Das Stammkapital des Betriebes betragt gemaf § 8 der Betriebssatzung 11.248.421,39 €.

Vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. Juni 2025 war Herr Jorg Freitag, Warstein, zum Betriebsleiter
bestellt. Seit dem 1. Juli 2025 ist Herr Oliver Vogel, M6hnesee, zum Betriebsleiter bestellt.

Der Betriebsausschuss der Stadtentwasserung Arnsberg ist identisch mit dem Haupt- und Fi-

nanzausschuss der Stadt Arnsberg und besteht aus 15 Mitgliedern. Zur Zusammensetzung vgl.
Anlage I/3 (Anhang) zu diesem Bericht.

Wichtige Satzungen und Vertrége

o Entwasserungssatzung der Stadt Arnsberg vom 25. Marz 2022,

o Beitrags- und Gebihrensatzung zur Entwasserungssatzung der Stadt Arnsberg vom
25. Marz 2022,

. Satzung uber die Entsorgung von Grundsticksentwasserungsanlagen der Stadt Arnsberg

vom 25. Marz 2022,

jeweils in der aktuell gultigen Fassung.

Geschéaftsbesorgungsvertrag mit der Stadtwerke Arnsberg GmbH vom 15. Oktober 2004.
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FRAGENKATALOG ZUR PRUFUNG
NACH § 53 HGrG GEMASS IDW PS 720

Gemal IDW PS 720 hat der Abschlussprifer die OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfiihrung und
der wirtschaftlichen Verhaltnisse nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu unter-
suchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung vollstandig in seine Bericht-
erstattung einzubeziehen.

FRAGENKREIS 1:

Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschéftsleitung sowie individualisierte Offenlequng
der Organbeziige

(a) Gibt es Geschaftsordnungen fir die Organe und einen Geschéaftsverteilungsplan fur die
Geschéftsleitung sowie ggf. fur die Konzernleitung? Gibt es darliber hinaus schriftliche
Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Geschéfts- sowie ggf. fur
die Konzernleitung (Geschéaftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedurf-
nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe des Betriebes sind der Rat der Stadf, der Blirgermeister, der Betriebsausschuss
und die Betriebsleitung.

Fiir den Rat der Stadt Arnsberg und seine Ausschiisse gelten eine entsprechende Ge-
schéftsordnung und die Zusténdigkeitsordnung des Rates flir seine Ausschiisse und den
Biirgermeister (Verwaltung) mit Stand vom 31. Mérz 2023.

Eine Geschéftsordnung fiir die Betriebsleitung oder ein Geschéftsverteilungsplan beste-
hen nicht und sind auch entbehrlich, da nur ein Betriebsleiter bestellt ist. Fiir die Vertre-
tungsregelung gilt die Allgemeine Geschéftsanweisung der Stadt Arnsberg. Die Aufga-
benverteilung von Betriebsleitung und Betriebsausschuss sind in der Betriebssatzung
§§ 3 und 4 geregeilt.

Schriftliche Weisungen des Uberwachungsorgans zu Organisation fiir die Betriebsleitung
gibt es dartiber hinaus nicht.

Die genannten Regelungen entsprechen den Bedlirfnissen des Betriebes.

(b)  Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hiertber erstellt?
Im Berichtsjahr haben vier Sitzungen des Betriebsausschusses, der identisch ist mit dem

Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Arnsberg, stattgefunden. Entsprechende Nieder-
schriften wurden erstellt.

(c) In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
sind die einzelnen Mitglieder der Geschéftsleitung tatig?
Der Betriebsleiter war laut Auskunft in keinen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG tatig.
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(d)

Wird die Vergltung der Organmitglieder (Geschaftsleitung, Uberwachungsorgan) indivi-
dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,
erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-
gewiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Gemél3 § 24 Abs. 1 EigVO NRW sind die vom Eigenbetrieb bzw. der eigenbetriebséhnli-
chen Einrichtung fir die Téatigkeit im Wirtschaftsjahr gewéhrten Gesamtbeziige der Be-
triebsleitung und des Betriebsausschusses fir jedes Mitglied dieser Personengruppe im
Anhang einzeln anzugeben.

Die Angabe entféllt, da weder der Betriebsleiter noch der Betriebsausschuss Beziige von
der Stadtentwésserung erhalten.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

(a)

(b)

(c)

Gibt es einen den Bedurfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten/Weisungsbefugnisse
ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmaflige Uberprifung?

Die Stadtentwésserung ist aufgrund des Geschéftsbesorgungsvertrages in die Organisa-
tionsstruktur der Stadtwerke Arnsberg GmbH (SWA) eingebunden. Fir die SWA liegt ein
entsprechender Organisationsplan vor, der regelméfig (berpriift und im Bedarfsfall aktu-
alisiert wird.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Entsprechende Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Hat die Geschéftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und dokumen-
tiert?

Grundsétzlich wurden folgende Vorkehrungen zur Korruptionsprévention ergriffen und do-
kumentiert:

Klare Abgrenzung zwischen Bearbeitungs- und Entscheidungskompetenz,
Vier-Augen-Prinzip,

Annahme und Verfolgung von Verdachtsféllen,

Ahndung und Versté3en,

Priifung und Einhaltung von Ermessensentscheidungen,

Steuerung von Auftrégen,

Durchfiihrung eines Workshops zum Thema ,Korruption" unter dem Titel ,Es lauft wie
geschmiert”.

Die Stadtentwésserung ist (ber die Stadtwerke Arnsberg GmbH in deren Compliance-
Management-System CMS integriert.
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(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fir wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und -gewahrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-
gehalten werden?

Neben den zum Fragenkreis 2 (c) genannten Dienstanweisungen zur Auftragsvergabe
finden sich grundlegende Regelungen und Arbeitshilfen in der Allgemeinen Geschéftsan-
weisung der Stadt Arnsberg sowie in den fachbereichsbezogenen Verfahrensanweisun-
gen.

Die Entscheidungen (iber wesentliche Investitionen und die Kreditaufnahme werden im
Rahmen der Feststellung des Wirtschaftsplanes vom Betriebsausschuss und vom Rat der
Stadt Arnsberg getroffen, so dass auch die Einhaltung eines Verfahrensablaufes vorge-
geben ist. Die Betriebssatzung enthélt ferner Regelungen fiir Entscheidungsprozesse und
Zusténdigkeiten von Betriebsausschuss und Rat der Stadt Arnsberg.

Insgesamt sind nach unseren Einschétzungen die vorliegenden Geschéfts- und Verfah-
rensanweisungen, die Bestimmungen der Satzung und der EigVO NRW zur Durchfiihrung
wesentlicher Entscheidungsprozesse geeignet. Es haben sich keine Anhaltspunkte erge-
ben, dass die Arbeitsanweisungen nicht eingehalten werden.

(e) Besteht eine ordnungsmafRige Dokumentation von Vertragen (z.B. Grundstiicksverwal-
tung, EDV)?

Eine ordnungsméfBlige Vertragsdokumentation erfolgt im Rahmen der Geschéftsbesor-
gung durch die Stadtwerke Arnsberg GmbH.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

(a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhange von Projekten — den
Bedurfnissen des Unternehmens?

Es wird entsprechend der Betriebssatzung jdhrlich ein Wirtschaftsplan, bestehend aus
dem Erfolgsplan, dem Vermbgensplan und der Stelleniibersicht, erstellt. Der Wirtschafts-
plan wird ergénzt durch eine flinfjdhrige Finanzplanung. Der Erfolgsplan fiir den Gesamt-
betrieb ist um einen Anhang erweitert, in dem die Planansétze fiir die Aufwendungen und
Ertrdge erfasst und erldutert werden. Die Entwicklung der Aufwendungen und Ertrége ist
durch eine Gegenliberstellung mit den Planansétzen des Vorjahres und dem Rechnungs-
ergebnis des zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans abgeschlossenen Wirt-
schaftsjahres ersichtlich. Fiir die im Wirtschaftsplan veranschlagten Investitionen werden
zu Beginn des Wirtschaftsjahres in der Auftragsverwaltung entsprechende Investitions-
auftrége angelegt.

Zentrale Grundlage fiir die Investitionsplanung des Berichtsjahres ist das genehmigte Ab-
wasserbeseitigungskonzept fiir den Zeitraum 2024 bis 2029, dass vom Rat am 14. Méarz
2024 beschlossen worden ist.

Das Planungswesen entspricht — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten — den Bedlirfnissen der Einrichtung.
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(b)

(d)

(e)

(f)

(9)

Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen der Geschéftsbesorgung durch das Controlling
der SWA systematisch untersucht.

Entspricht das Rechnungswesen einschlie3lich der Kostenrechnung der Gréflte und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschlie3lich der Kostenrechnung wird im Rahmen des Ge-
schéftsbesorgungsvertrages von der SWA erstellt und entspricht den Anforderungen der
Einrichtung.

Die Geblihrenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz und den weiteren einschlé-
gigen Rechtsgrundlagen erfolgt als Vor- und Nachkalkulation fiir die gebiihrenrechnenden
Sparten auf der Grundlage der bestehenden Kostenrechnung. Das Kostendeckungsprin-
zip findet bei der Kalkulation Beachtung; grundsétzlich werden bei der Kalkulation be-
triebswirtschaftliche Kosten berticksichtigt, die gemal3 § 6 Abs. 2 Satz 4 KAG ansatzféhig
sind. Die Ermittlung der beriicksichtigten Abschreibungen erfolgt auf Grundlage der An-
schaffungs- und Herstellungskosten.

Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditats-
kontrolle und eine Kreditiberwachung gewahrleistet?

Die laufende Liquiditatskontrolle erfolgt im Rahmen der Geschéftsbesorgung durch die
SWA. Die Kreditiiberwachung wird durch die Stadt Arnsberg sichergestellt.

Gehort zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfir geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

Das Cash-Management (tagliche Gelddisposition eines Unternehmens zur Sicherstellung
der kurzfristigen Zahlungsunfédhigkeit) wird im Rahmen des Geschéftsbesorgungsvertra-
ges von der SWA wahrgenommen.

Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstandig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewahrleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-
nah und effektiv eingezogen werden?

Die Geblihrenabrechnung erfolgt jahrlich. Gemaf3 der Beitrags- und Geblihrensatzung zur
Entwésserungssatzung werden angemessene Vorausleistungen erhoben.

Der Forderungseinzug erfolgt durch die Stadtwerke Arnsberg GmbH. Uberféllige Forde-
rungen werden durch den stédtischen Vollstreckungs- und Inkassodienst bearbeitet.

Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Die Stadtentwésserung ist in das Controlling der SWA eingebunden.
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(h)  Erméglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung
besteht?

Der Eigenbetrieb hat keine Tochterunternehmen und keine wesentliche Beteiligung.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrlherkennungssystem

(@) Hat die Geschéafts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frihwarnsignale definiert und
Mafnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefahrdende Risiken rechtzeitig erkannt
werden kdnnen?

Das seit 2002 bestehende Risikomanagementsystem wurde im Geschéftsjahr 2017 um-
fassend liberarbeitet und wird seither mit der Risikomanagementsoftware Ready4Risk ab-
gebildet und dokumentiert.

Die Risikoidentifikation und -bewertung erfolgt auf Grundlage einer Risikoinventur und ei-
ner Risikoanalyse, die geméal3 der Verfahrensanweisung durch die jeweiligen Fachdienste
einmal jéhrlich im Rahmen einer Risikopflege zu liberarbeiten ist.

Als weitere MalBinahmen und wesentliche Bausteine des Risikomanagements sind die Ge-
blhrenvoraus- und -nachkalkulationen, die Erhebung und Auswertung statistischer Daten,
ferner die Protokolle und Arbeitsberichte im Rahmen der Unterhaltung der Anlagen, die
Auskunft (iber den Zustand der Anlagen geben, zu nennen.

Die vorhandenen MalBnahmen sind nach unseren Erkenntnissen geeignet, bestandsge-
féhrdende Risiken rechtzeitig zu erkennen.

(b) Reichen diese MaRnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erflllen? Haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die MaRnahmen nicht durchgefuhrt werden?
Die Mal3nahmen sowie die von der Einrichtung vorgenommene Konkretisierung und Be-
wertung der Risiken sind zusammen mit dem vorhandenen und auch genutzten Instru-

mentarium des Controllings der SWA nach unserer Einschétzung ausreichend und geeig-
net, ihren Zweck nach den Bestimmungen der EigvVO NRW zu erfiillen.

Anhaltspunkte flir eine Nichtdurchfiihrung haben sich nicht ergeben.

(c) Sind diese MalRnahmen ausreichend dokumentiert?
Die Mal3nahmen sind in einem Risikohandbuch dokumentiert.

(d) Werden die Frihwarnsignale und Maflinahmen kontinuierlich und systematisch mit dem
aktuellen Geschaftsumfeld sowie mit den Geschaftsprozessen und Funktionen abge-

stimmt und angepasst?

Eine kontinuierliche Aktualisierung erscheint sichergestellt.
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FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschéafte, Optionen und Derivate

(a)

(b)

(c)

Hat die Geschafts-/Konzernleitung den Geschaftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschaften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehort:

e Welche Produkte/Instrumente durfen eingesetzt werden?

¢ Mit welchen Partnern dirfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betragen einge-
setzt werden?

¢ Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-
fang durfen offene Posten entstehen?

e Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschlief3lich
zuldssig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefihrt werden diirfen (z.B. antizi-
patives Hedging)?

Die SWA ist im Rahmen der Geschéftsbesorgung fiir die Stadtentwésserung fiir den Ein-
satz von Finanztermingeschéften verantwortlich. In der Aufsichtsratssitzung der SWA am
3. Mérz 2009 erfolgte die Beschlussfassung zur Richtlinie (iber den Einsatz von Finanz-
termingeschéften in der aktuell giiltigen Fassung vom 11. Februar 2009.

Gemadl der o.a. Richtlinie diirfen Finanztermingeschéfte (Derivate) nur zur Optimierung
von Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zins- und Wéhrungsrisiken, jedoch nicht
mit spekulativer Absicht eingesetzt werden. Offene Posten sollen bei dieser Vorgehens-
weise nicht entstehen.

Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditio-
nen und zur Risikobegrenzung?

Der Einsatz von Derivaten erfolgte im Jahr 2024 gemeinsam durch die Stadtentwésserung
und die Stadt Arnsberg grundsétzlich nur zu Zwecken der Optimierung von Kreditkondliti-
onen und zur Risikobegrenzung.

Hat die Geschafts-/Konzernleitung ein dem Geschaftsumfang entsprechendes Instrumen-
tarium zur Verfigung gestellt insbesondere in Bezug auf

e Erfassung der Geschafte

o Beurteilung der Geschafte zum Zweck der Risikoanalyse

e Bewertung der Geschafte zum Zweck der Rechnungslegung

e Kontrolle der Geschafte?

Ein gesondertes Instrumentarium ist durch die o.a. Richtlinie gegeben.

B-259



DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN Anlage VI, Seite 7

(d) Gibt es eine Erfolgskontrolle fir nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschéafte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Die Beantwortung der Frage entféllt, da keine nicht der Risikoabsicherung dienenden In-
strumente eingesetzt werden.

(e) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
Entsprechend Arbeitsanweisungen liegen in Form der o.a. Richtlinie vor.

(f)  Ist die unterjahrige Unterrichtung der Geschafts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offe-
nen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?
Eine gesonderte Unterrichtung der Geschéftsfiihrung bzw. Betriebsleitung entféllt, da die
Entscheidung zum Abschluss von Finanztermingeschéften gemal3 der o.a. Richtlinie

durch den Betriebsleiter getroffen wird. Eine Unterrichtung des Betriebsausschusses er-
folgt zweimal jéhrlich.

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

Eine interne Revision als eigenstédndige Stelle besteht nicht. Diese Aufgaben werden teil-
weise durch die ortliche Rechnungspriifung der Stadt Arnsberg wahrgenommen. Die 6rt-
liche Rechnungspriifung priift die Kontierungsbelege und ist bei der Vergabe von Auftréa-
gen eingebunden, so dass wir auf eine vollstdndige Wiedergabe und Beantwortung der
Unterfragen dieses Fragenkreises verzichtet haben.

FRAGENKREIS 7:

Ubereinstimmung der Rechtsgeschéfte und MaRnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschéftsord-
nung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschliissen des Uberwachungsorgans

(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uberwachungs-
organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschaften und MalRnahmen nicht eingeholt
worden ist?

Der Katalog der zustimmungspflichtigen Rechtsgeschéfte und Mal3nahmen ist in der Be-
triebssatzung und in der EigVO NRW niedergelegt. Bei zustimmungspflichtigen Rechts-
geschéften und MalBnahmen wird die vorherige Zustimmung des Betriebsausschusses
grundsétzlich eingeholt.

Im Rahmen unserer Priifung und ausweislich der Vorlagen fiir die Sitzungen des Betriebs-
ausschusses und deren Protokollierung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass
die vorherige Zustimmung des Uberwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechts-
geschéften und Mallnahmen nicht eingeholt worden ist.

B-260



Anlage VI, Seite 8 DR. ROHRICHT — DR. SCHILLEN

(b)

(d)

Wurde vor der Kreditgewahrung an Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwa-
chungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Entsprechende Kredite wurden im Geschéftsjahr nicht gewéhrt.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbediirftiger Malinahmen
ahnliche, aber nicht als zustimmungsbedurftig behandelte MalRnahmen vorgenommen
worden sind (z.B. Zerlegung in TeilmaRnahmen)?

Anhaltspunkte dafiir, dass anstelle zustimmungsbediirftiger Malinahmen &hnliche, aber
nicht als zustimmungsbedilirftig behandelte MaBnahmen vorgenommen wurden, haben
wir bei unserer Priifung nicht festgestellt.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschafte und MaRnahmen nicht mit Ge-
setz, Satzung, Geschaftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschlissen des
Uberwachungsorgans ubereinstimmen?

Keine Feststellungen.

FRAGENKREIS 8:

Durchfilhrung von Investitionen

(a)

(b)

Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateri-
elle Anlagewerte und Vorrate) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tat/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprift?

Die Investitionen werden im Rahmen der jéhrlichen Aufstellung des Wirtschaftsplans so-
wie der mehrjéhrigen Finanzplanung angemessen geplant.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil Gber die Angemessenheit des Preises zu ermdgli-
chen (z.B. bei Erwerb bzw. Verauflerung von Grundstliicken oder Beteiligungen)?

Bei Vergaben nach VOB und VOL erfolgt regelméflig eine Vergabe an den wirtschaftlich
gulinstigsten bzw. fachlich geeigneten Anbieter nach vorangegangener Ausschreibung. Bei
den (brigen Vergaben und bei Verdul3erungen werden — soweit es sich nicht um Gegen-
stdnde des tdglichen Gebrauchs handelt — Vergleichsangebote durch das zentrale Be-
schaffungsmanagement der Stadtwerke Arnsberg GmbH eingeholt, so dass von einer an-
gemessenen Preisgestaltung bei der Beschaffung von Giitern und Dienstleistungen aus-
gegangen werden kann.

Im Rahmen unserer Abschlusspriifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass
sich Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung bei der Durchfiihrung von Investitionen
nicht ausreichend waren, um ein Urteil (ber die Angemessenheit des Preises zu ermégli-
chen.
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(c) Werden Durchfihrung, Budgetierung und Veranderungen von Investitionen laufend Gber-
wacht und Abweichungen untersucht?

Die Abwicklung der Investitionen wird (berwacht. Planabweichungen werden analysiert.
(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Hohe und aus welchen Grinden?
Wir verweisen auf unsere Ausfiihrungen im Prifungsbericht in Abschnitt IV. 1.1.2 Wirt-
schaftsplan.
(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrage nach Aus-

schopfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Rahmen unserer Priifung haben wir hierfiir keine Anhaltspunkte festgestellt.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

(a) Haben sich Anhaltspunkte fur eindeutige Verstdlie gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte fiir derartige VerstéBe gegen Vergaberegelungen, auch soweit die UVgO
die VOL ersetzt hat, konnten wir nicht feststellen.

Das Beschaffungswesen ist fiir alle Unternehmen, Einrichtungen und Beteiligungen der
Stadt Arnsberg zentral bei der SWA angesiedelt. Die Einhaltung der Vergaberegelungen
ist Teil des MalBnahmenkatalogs der Stadt Arnsberg zur Bekdmpfung von Korruption.

(b) Werden fir Geschéfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-
bote (z.B. auch fur Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Fiir die Mitwirkung des zentralen Beschaffungsmanagements, der SWA abgeschlossenen
Geschéfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, wurden nach den uns erteilten
Auskiinften Konkurrenzangebote eingeholt. Im Rahmen unserer Priifung ergaben sich
keine Anhaltspunkte fiir eine andere Beurteilung.

Darlehensneuaufnahmen erfolgen nach Marktsondierung durch die Stadt Arnsberg. Im
Einzelfall wird (iberpriift, ob Zuschlisse oder Zinsverbilligungen aus Programmen der EU,
des Bundes oder des Landes NRW (KW NRW-Bank; EIB) erreichbar sind.
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FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Wird dem Uberwachungsorgan regelmaRig Bericht erstattet?

Die Betriebsleitung hat ausweislich der Sitzungsprotokolle dem Betriebsausschuss Be-
richt erstattet. Die Berichterstattung erfolgt miindlich oder in schriftlicher Form durch Sit-
zungsvorlagen, die in der Sitzung erlautert werden.

Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung vermittelte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage
der Gesellschafft.

Wurde das Uberwachungsorgan Uber wesentliche Vorgange angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewodhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-
mal abgewickelte Geschaftsvorfalle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-
che Unterlassungen vor und wurde hiertiber berichtet?

Der Betriebsausschuss wurde nach unseren Feststellungen (iber wesentliche Vorgédnge
angemessen und zeitnah unterrichtet. Ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs-
gemé&l abgewickelte Geschéftsvorfélle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesent-
liche Unterlassungen haben wir nicht festgestellt.

Zu welchen Themen hat die Geschéfts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine gesonderte Berichterstattung aullerhalb des reguldren Berichtswesens wurde vom
Betriebsausschuss nicht gewiinscht. Fragen des Betriebsausschusses wurden in den Sit-
zungen vom Betriebsleiter direkt beantwortet.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fallen ausreichend war?

Wir fanden keine Anhaltspunkte dafiir, dass die Berichterstattung nicht in allen Féllen aus-
reichend war.

Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan erértert?

Die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss sind in die Vermégens-Eigenschaden-Ver-
sicherung der Stadt Arnsberg beim GVV Kommunal-Versicherung VVaG eingebunden.

Zusétzlich besteht eine D&O-Versicherung beim Geschéftsbesorger SWA fiir deren Ge-
schéftsfiihrung und Aufsichtsorgan.
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Ein Selbstbehalt besteht nicht, die Regelungen sind dem Uberwachungsorgan bekannt
gemacht worden.

(9) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwachungs-
organs gemeldet wurden, ist dies unverziglich dem Uberwachungsorgan offengelegt wor-
den?

Meldungen iiber Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung oder des Uberwa-
chungsorgans sind uns nicht bekannt geworden. Wir haben auch keine Sachverhalte fest-
gestellt, dass zwar Interessenkonflikte bestanden, aber eine entsprechende Offenlegung
gegendiber der Aufsicht unterblieben ist.

FRAGENKREIS 11:

Ungewohnliche Bilanzposten und stille Reserven

(a) Bestehtin wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermégen?
Nach unseren Feststellungen besteht kein im wesentlichen Umfang offenkundig nicht be-
triebsnotwendiges Vermdégen.

(b) Sind Bestande auffallend hoch oder niedrig?

Die Besténde sind weder auffallend hoch noch niedrig.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermogenslage durch im Vergleich zu den

bilanziellen Werten erheblich hdhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermégensge-

genstande wesentlich beeinflusst wird?

Dafiir haben sich im Rahmen unserer Priifung keine Hinweise ergeben.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

(a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden?

Wir verweisen auf unsere Ausfiihrungen zur Vermégens- und Finanzlage im Priifungsbe-
richt.

Am Abschlussstichtag bestehende Investitionsverpflichtungen sollen im Wesentlichen
durch Darlehen und erwirtschaftete Eigenmittel finanziert werden.
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(b)

Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es liegt kein Konzern vor.
In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschliefdlich Garantien
der offentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-

bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr wurden keine dieser Mittel vereinnahmt.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

(a)

(b)

Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung?

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschittungspolitik, Ricklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Zur Gewinnverwendung verweisen wir auf die Ausfiihrungen des Betriebsleiters im An-

hang. Nach unserer Auffassung ist die Gewinnverwendung mit der wirtschaftlichen Lage
des Betriebes vereinbar.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

(@)

(b)

Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Kon-
zernunternehmen zusammen?

Wir verweisen auf unsere Ausfiihrungen im Priifungsbericht in Abschnitt IV. 3.2 Ertrags-
lage.
Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgangen gepragt?

Nein.
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(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-
ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Diesbeziigliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

(d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschafte und ihre Ursachen

(a) Gab es verlustbringende Geschéfte, die fir die Vermdgens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschéfte haben wir im Wirtschaftsjahr 2024 nicht festgestellt.
(b) Wurden Malinahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
Malnahmen handelt es sich?

Entféllt.

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und MalRnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

(a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
Der Betrieb hat einen Jahresiiberschuss erzielt.

(b)  Welche Mallnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?

Gesonderte MalBnahmen zur Verbesserung der Ertragslage sind derzeit nicht vorgese-
hen.
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fur

Wirtschaftspriferinnen, Wirtschaftspriifer und
Wirtschaftspriufungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
priiferinnen, Wirtschaftspriifern oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftspriifer* genannt) und
ihren Auftraggebern iiber Priifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrage, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegeniiber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegentiber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsét-
zen ordnungsmaRiger Berufsausiibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftspriifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschéftsfiihrung. Der Wirtschaftspriifer ist fiir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfithrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auBer bei
betriebswirtschaftlichen Priifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat daflir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer
alle fiir die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig tibermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fiir die Ausfiihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fiir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskiinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftsprifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftspriifer bestimmten Form zu bestétigen.

4. Sicherung der Unabhéngigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhéngigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefdhrdet. Dies gilt fiir die Dauer
des Auftragsverhéltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrdge auf eigene
Rechnung zu iibernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhéangigkeit des Wirt-
schaftspriifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhéangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftspriifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftspriifer zur auRerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung mafRgebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mindliche Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestatigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers auerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information liber das Tatigwerden
des Wirtschaftspriifers fiir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behdrdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftspriifers fiir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Méangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiil-
lung durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdéglichkeit der
Nacherfiillung kann er die Vergiitung mindern oder vom Vertrag zuriick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unméglichkeit der Nacherfiillung fiir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darliber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verziglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfiillungsansprii-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftspriifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftspriifer auch Dritten gegentiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegentiiber zurlickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Uiber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftspriifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrénkungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrénkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhéltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schéaden aus der Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fiir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegeniiber dem
Wirtschaftspriifer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fir die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Riicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklérten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fiir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
riickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
peroder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberiihrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberiihrt.

10. Ergdnzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriiften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefiihrte Priifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftspriifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestelit.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstdndig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfiihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftspriifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag libernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftspriifer alle fiir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittiung der Jahressteuererklarun-
gen, einschlieBlich E-Bilanzen, fiir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschliisse und sonstiger fiir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehdérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftspriifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veréffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftspriifer fiir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergiitungsverordnung fiir die Bemessung der Vergiitung anzuwen-

den ist, kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Verglitung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fiir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, BetriebsverauRerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusatzliche Tatigkeit libernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmaBiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergiinstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fiir die vollstandige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht lber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschliisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergiitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Vergiitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zuléssig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Far den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.
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AKTIVA

A. ANLAGEVERMOGEN

C.

I. Immaterielle Vermdgensgegenstande
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ahnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Il. Sachanlagen
1. Grundstlicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten
einschliellich der Bauten auf fremden Grundstiicken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéaftsausstattung

lll. Finanzanlagen
1. Beteiligungen

UMLAUFVERMOGEN
I. Vorrate

Il.  Forderungen und sonstige Vermodgensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Gesellschafter
3. Sonstige Vermoégensgegenstande

lll. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
1. Schecks, Kassenbestand
2. Guthaben bei Kreditinstituten

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

WIRTSCHAFTSFORDERUNG ARNSBERG GMBH, ARNSBERG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

31.12.2024 31.12.2023
€ €
32.187.50 55.447.00

18.321.690,23
75.341.00

18.711.270,23
95.406,00

18.397.031,23

18.806.676,23

8.000,00

8.000,00

18.437.218,73

18.870.123,23

1.561.145.93 _ 1.488.384.17
74.681,11 208.650,89
197.745,83 198.451,44
22.666.40 24.852,65
295.093,34 431.954,98
326,88 4,72
94.632,80 195.986.79
94.959.68 195.991,51
1.951.198,95 _ 2.116.330.66
13.149,02 741,79

20.401.566,70

20.987.195,68

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalricklage
lll. Verlustvortrag
IV. Jahresfehlbetrag

B. RUCKSTELLUNGEN
1. Sonstige Ruckstellungen

C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenuber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenlber Gesellschaftern
4. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern: €2.669,33 (Vorjahr:€2.489,31)

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

ANLAGE 1

31.12.2024 31.12.2023
€ €

1.022.583,76  1.022.583,76
17.303,52 17.303,52
-328.939,94 -303.256,34
-4.285,56 -25.683,60
706.661.78 710.947.34
193.782,21 150.728.12
5.882.255,33  7.370.327,30
49.095,66 76.116,11
13.563.817,65 12.665.355,43
5.954,07 5.055,42

19.501.122,71

20.116.854,26

0.00

8.665,96

20.401.566,70

20.987.195,68
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ANLAGE 2

WIRTSCHAFTSFORDERUNG ARNSBERG GMBH, ARNSBERG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FUR DAS GESCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS

7.
8.
9.
10.

ZUM 31. DEZEMBER 2024

Umsatzerlése
Sonstige betriebliche Ertrage

Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fur Unterstitzung
- davon fiur Altersversorgung: € 11.578,14
(Vorjahr: € 11.578,14)

Abschreibungen

a) Abschreibungen auf immaterielle
Vermodgensgegenstande des Anlagevermdgens
und Sachanlagen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Zinsen und ahnliche Aufwendungen

- davon an Gesellschafter: € 249.862,59 (Vorjahr:

€ 179.485,16)

Ergebnis nach Steuern
Sonstige Steuern

Ertradge aus Verlustibernahme
Jahresfehlbetrag

2024 2023
€ €

1.496.216,68 1.428.088,05
31.159,35 32.908,30
-233.038,93 -221.018,43
-40.140,55 -38.141,85
-273.179,48 -259.160,28
-505.722,78 -5622.437,34
-505.722,78 -522.437,34
-1.109.446,89 -1.101.241,19
-380.740,75 -345.652,62
-741.713,87 -767.495,08
-51.271,69 -46.888,52
788.700,00 788.700,00
-4.285,56 -25.683,60
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Lagebericht Geschaftsjahr 2024

1. Geschifts- und Rahmenbedingungen

Das im Gesellschaftervertrag vom 16.03.2015 definierte Ziel der wfa liegt - im Rahmen der kom-
munalen Daseinsvorsorge - in der Forderung des Wirtschaftsstandortes Arnsberg. Dies erfolgt
durch die Verbesserung der standortbezogenen Rahmenbedingungen fiir die Unternehmen,
insbesondere durch

e kostenfreie Dienstleistungen im Rahmen des Tatigkeitsfeldes der Bestands-
pflege sowie der Unternehmensbetreuung. Diese Dienstleistungen sind vorran-
gig die Information und Beratung der Unternehmen sowie die Koordination
samtlicher Anliegen der Unternehmen gegeniiber Behorden und Institutionen,

e dielnitiierung, die Beratung und die Begleitung von lokalen Unternehmens- und
Dienstleistungsnetzwerken,

e die Beratung der Unternehmen in besonderen Situationen (von der Vorberei-
tung der Existenzgriindung bis zur Begleitung in Krisensituationen),

e die Schaffung der Rahmenbedingungen fir die standortbezogene Weiterent-
wicklung der Arnsberger Unternehmen, insbesondere durch die Verfiigbarma-
chung geeigneter Gewerbefliachen und

e die Positionierung des Wirtschaftsstandortes Arnsberg im regionalen Wettbe-
werb um Investitionen, Arbeitsplatze und Arbeitskrafte Gber ein Standortmar-
keting.

Die Stadt Arnsberg als alleiniger Gesellschafter hat die wfa erstmals durch den Ratsbeschluss
vom 11.03.2015 mit den aufgefiihrten Aufgaben als Dienstleistungen von allgemeinen wirt-
schaftlichen Interesse (DAWI) fiir 10 Jahre betraut und damit die erforderliche Rechtssicherheit
im Hinblick auf das Beihilferecht in der EU geschaffen. Die dafiir erforderlichen Anderungen -
insbesondere des Gesellschaftsvertrages - wurden durch die Gesellschafterversammlung in
deren Sitzung am 16.03.2015 beschlossen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 die Ver-
langerung beschlossen.

Inden vorhergehenden Jahren beeinflusste Corona die Arbeit der wfa maBgeblich. Der Angriffs-
krieg auf die Ukraine seit 2022 hat sich negativ auf die wirtschaftliche Lage ausgewirkt. In 2024
konnte unter diesen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen weitgehend normal gear-
beitet werden. Dieses bildete sich auch bei den Mieten, Marktgeldern und Parkplatzgebiihren
ab. Veranstaltungen und die Ausbildungsmesse wurde in 2024 wie gewohnt durchgefihrt.
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Im Oktober 2023 erlitt der IT-Dienstleister der Stadt Arnsberg einen massiven Cyber-Angriff,
der die Stadtverwaltung in ihrer Arbeit stark einschrankte. Die wfa war von diesem Angriff
lediglich im kommunikativen Bereich betroffen; dies bis in das Jahr 2024 hinein.

Die Anforderungen aus der heimischen Wirtschaft im Berichtsjahr 2024 an die
Wirtschaftsforderung zeichnet sich durch eine konstante Nachfrage nach Beratungsleistungen
der wfa aus. Insbesondere die Standortsicherung und die sich daraus ableitende Nachfrage
nach Gewerbeflachen und -immobilien sowie den begleitenden Dienstleistungen lagen weiter-
hin auf dem Niveau der Vorjahre.

Im Gewerbeflachenprojekt Bergheim wurden aufgrund der Unternehmensanforderungen ein-
geleitete Untersuchungen weiterverfolgt. Zusammen mit der Stadt wurden ebenfalls die Uber-
legungen zum interkommunalen Gewerbegebiet Wildshausen/Brumlingsen vorangetrieben.
Weitere Gewerbeflachen finden sich aktuell nicht in der Entwicklung der wfa, da keine plane-
risch gesicherten und im Eigentum der Stadt oder wfa Flachen zur Verfligung stehen.

Aufgrund der begrenzten Maoglichkeiten zur Ausweisung neuer Gewerbeflachen im Stadtgebiet
wurde zusammen mit der Stadt die Untersuchung der 25 bestehenden Gewerbegebiete
initiiert. Ziel dieser Untersuchung ist es, Strategien zu entwickeln, mit denen eine nachhaltige
Nachverdichtung und Optimierung der bestehenden Standorte ermdéglicht werden kann. Dabei
wird Nachverdichtung nicht nur im Sinne baulicher Erweiterung gedacht, sondern auch im Hin-
blick auf moderne, effiziente und nachhaltige Nutzungsformen.

Mit der stetigen Entwicklung des Standortes Kaiserhaus / Kunstwerk am Kaiserhaus /
Mohneturm hat sich dieses als regionales Zentrum fiir unternehmensbezogene Dienstleistun-
gen in Arnsberg-Neheim etabliert und entwickelt sich immer weiter fort.

Dariiber hinaus hat die wfa die Schwerpunkte ihrer bisherigen Arbeit fortgesetzt. Bei der
Unterstiitzung von Unternehmensnetzwerken stand die Begleitung der bestehenden
Strukturen (LichtforumNRW, die Gesundheitswirtschaft, Digitales Forum Arnsberg) im Berichts-
jahr weiterhin im Fokus.

Die Grindungsberatung der Wirtschaftsforderung Arnsberg ist als STARTERCENTERS NRW
Hochsauerland zertifiziert und wird von Griindungsinteressierten und jungen
Unternehmerinnen und Unternehmern rege genutzt. Gleichzeitig ist die Wirtschaftsférderung
Arnsberg Beratungsstelle fir das Beratungsprogramm Wirtschaft NRW und Mitglied der
regionalen Jury zum Griindungsstipendium NRW. Bei Griindungen aus der Arbeitslosigkeit
(Arbeitslosengeld | und Birgergeld) engagiert sich die Wirtschaftsforderung seit langem als
fachkundige Stelle bei der Bewertung der jeweiligen Griindungsvorhaben. Als Projektpartner
der NRW Bank tibernimmt die Wirtschaftsférderung neben der Antragsbegleitung und der
Stellungnahme beim NRW Mikrodarlehen in Einzelfallen auch das wahrend der Darlehens-
phase erforderliche Coaching der Darlehensnehmer/innen.
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Im Rahmen des Forderprogramms "Bildungsscheck NRW" wurde bei der Wirtschaftsférderung
Arnsberg Uber 18 Jahre hinweg Beratungsgesprache angeboten und Bildungsschecks
ausgegeben. Das Projekt des Landes NRW endete am 30.06.2024; im ersten Halbjahr konnten
noch viele Unternehmen die Ausgabe der betrieblichen Bildungsschecks nutzen.

Der Schwerpunkt im Aufgabenbereich Stadtteilmarketing lag auch in 2024 auf den
Wochenmarkten in Neheim und Alt-Arnsberg.

2. Wirtschaftsbericht

Vermogenslage

Das Anlagevermdgen hat sich insbesondere durch die Abschreibungen der Objekte
MohnestralRe 55 (Kaiserhaus) und MéhnestraRe 53 (Mohneturm) um 433 TEUR ermaRigt, da in
2024 geringere Zugdnge zu verzeichnen waren

Die unfertigen Erzeugnisse und unfertige Leistungen (Vorrate) haben sich saldiert, aufgrund
aktivierter Fremdkapitalzinsen und kleinerer ErschlieBungsaufwendungen um 73 TEUR erh6ht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verringerten um 135 TEUR, da altere Forde-
rungen in 2024 bezahlt wurden. Forderungen im Verbundbereich sind unverandert, da die For-
derung aus der Corona-Hilfe weiter offen ist.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag um 4 TEUR auf 707 TEUR reduziert.

Der Anstieg der Riickstellung um 43 TEUR auf 193 TEUR ist insbesondere auf erforderliche und
beschlossene MaBnahmen in den Brandschutz zuriickzufiihren.

Die Verbindlichkeiten gegeniiber den Kreditinstituten sind durch Umschuldung und Tilgungen
auf 5.882 TEUR gesunken. Gleichzeitig haben sich die Verbindlichkeiten gegenliber dem Gesell-
schafter Stadt Arnsberg um 898 TEUR erhdht. Hierbei handelt es sich um einen kurzfristigen
Kassenkredit, so dass sich das kurzfristige Fremdkapital erhohte und das mittel- und
langfristige zuriickging.

Durch den Cash Flow aus laufender Geschaftstatigkeit wurden die Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen zum Stichtag um 27 TEUR reduziert.

Finanzlage
Das Gesamtvermogen hat sich im Berichtsjahr auf 20.402 TEUR reduziert.

Die Gesellschaft finanziert ihr langfristig gebundenes Anlagevermdégen vollstandig mit Eigenka-
pital und langfristigen Fremdkapital.
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Der Cash Flow aus laufender Geschaftstatigkeit betragt 814 TEUR. Da insbesondere der Cash
Flow aus der Finanzierungstatigkeit durch die planmaRigen Annuitadtenleistungen mit 842 TEUR
negativ ist, sinkt der Finanzmittelfonds insgesamt um 101 TEUR auf 95 TEUR.

Die Liquiditat wurde durch monatliche Auszahlung der Verlustzuweisungen der Stadt Arnsberg
und regelmafig eingehende Zahlungen der Mieter sichergestellt.

Ertragslage

Aus dem Uberwiegenden Teil der Tatigkeiten der wfa werden keine Einnahmen erzielt. Die ge-
winschten Effekte (Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Arnsberg, Erhalt bestehender und
Schaffung neuer Arbeitsplatze) machen sich finanziell an anderer Stelle bemerkbar (u.a. kom-
munaler Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer).

Die erzielten Umsatze sind vorrangig aus der Vermietung der Objekte Kaiserhaus bzw. Kunst-
werk am Kaiserhaus, Mohneturm, Parkplatz Miihlenplatz und Rathausplatz 2 erzielt worden.
Zweiter Umsatztrager sind die Einnahmen aus den durchgefiihrten Veranstaltungen (Wochen-
markte).

Insgesamt haben sich die Umsatze im Berichtsjahr geringfligig um ca. 68 TEUR auf 1.496 TEUR
erhoht. Dies ist im Wesentlichen auf erhohte Nebenkostenerlose zurlickzufihren.

Die Sonstigen betrieblichen Ertrage befinden sich mit 31 TEUR auf dem Vorjahresniveau.

Die Personalkostenquote ist mit 18% konstant und haben sich absolut geringfliigig um 18 TEUR
erhoht.

Bei den angefallenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 1.109 TEUR ergibt sich flr
den allgemeinen Geschéftsbetrieb der wfa eine iberwiegende Konstanz gegeniiber den Vor-
jahren (Vj.: 1.101 TEUR).

Die Abschreibungen erfolgten planmaRig und haben sich um 17 TEUR auf 506 TEUR verringert.

Die Finanzierungskosten sind wegen insgesamt gestiegener durchschnittlicher Finanzierungs-
konditionen um 35 TEUR auf 381 TEUR gestiegen.

Die Ertrage aus Verlustiibernahmen betrugen fir 2024 planmaRig wie im Vorjahr 789 TEUR.

Das Gesamtergebnis in Hohe von -4 TEUR hat sich gegeniiber dem Vorjahr um 22 TEUR verbes-
sert.
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3. Chancen- und Risikobericht

Das Risikomanagement der Geschaftsfliihrung erfolgt durch laufende Kontrolle der externen
Finanzbuchhaltung sowie einer Liquiditatskontrolle mit Abschreibungsanalyse zwischen Plan-
und Ist-Werten verbunden mit der Berichterstattung an den Aufsichtsrat und die
Gesellschafterversammlung.

4. Prognosebericht

Aus den derzeit bekannten Rahmendaten und aus den gefiihrten Gesprachen mit Entschei-
dungstragern in den Unternehmen muss unter Beachtung der deutlich erkennbaren Auswir-
kungen des Krieges in der Ukraine wie z.B. hohe Energiepreise, der Zollpolitik der USA, der welt-
politischen Verwerfungen, des Fachkriaftemangels, der allgemeinen konjunkturellen Entwick-
lungen sowie der stetig zunehmenden Birokratisierung fiir 2025 von einer weiterhin unsiche-
ren Wirtschaftsentwicklung mit zunehmenden negativen Tendenzen in Arnsberg ausgegangen
werden.

Die Risiken der Gesellschaft sind in folgenden Faktoren zu sehen:

» Die weitere Entwicklung der globalen Situation und die sich daraus ableitenden Bedin-
gungen fiir die regionale Wirtschaft kénnen nicht abschlieRend eingeschatzt werden.
Eine Orientierung bei den Entwicklungen der Wirtschaftsleistung in der Region geben
die bundesdeutschen Trends. Diese zeigten in 2024 negative Tendenzen.

» Die Arnsberger Wirtschaft unterliegt damit weiterhin einem starken Anpassungsdruck
in nahezu allen Sektoren. Neben einer zu erwartenden Steigerung der Insolvenzen wer-
den Veranderungen u.a. im Angebot, in der Produktion und im Personalbestand
erwartet.

» Die Einnahmemadglichkeiten der wfa beschranken sich weiterhin vorrangig aus den be-
reits bestehenden Quellen. Diese unterliegen einem starken Wettbewerb (Bodenpreise,
Mieten/Pachten). Dabei ist insbesondere die Entwicklung der Vermietungsmaglichkei-
ten fiir den Veranstaltungsbereich und der sich daraus ergebenden Mieteinnahme zu
beachten.

» Die finanzielle Situation der Kommunen wird sich aufgrund der zuséatzlichen Herausfor-
derungen weiter verschlechtern.

Bei den Bestandsmietern Rathausplatz 2, Kaiserhaus und Méhneturm sind aktuell keine ne-
gativen Entwicklungen erkennbar. Abhdngig von den weiteren Trends im Jahr 2025 kdnnten
Nachvermietungen bei der normalen Fluktuation — ggfs. bei freiwerdenden Flachen schwie-
riger werden. Eine Anhebung der Mietpreise wird trotz der komplexeren wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen auch aufgrund der steigenden Unterhaltungsaufwendungen fiir die
Gebaude Kaiserhaus und Kunstwerk angestrebt. Unsicherheiten bleiben, wie in 2024, auch
bei der Vermietung der Veranstaltungsflaichen, zunehmend auch durch steigende Konkur-
renzangebote im Stadtgebiet.
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Die Einnahmen aus den Wochenmarkten bleiben auf dem geringen Vorjahresniveau. Gleiches
gilt fur die Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung der Flache an der Moéhnepforte. Die
erfolgreiche Ausbildungsmesse wird auch 2025 fortgesetzt

Die Personalkosten werden aufgrund der immer noch hohen tariflichen Anpassungen und der
Neubesetzung der Geschaftsfiihrerstelle ansteigen.

Als Ertrage aus Verlustiibernahme durch den Gesellschafter werden 789 EUR in die Planung
aufgenommen.

Insgesamt wird mit gleichbleibenden Einnahmen im Jahr 2025 gerechnet.

Investitionen

Investitionen im Jahr 2025 und den Folgejahren sind insbesondere in den Projekten
e Entwicklung des Gebietes Bergheim

geplant.

Finanzierung

Die Finanzierung der getatigten und der zukinftigen Investitionen wird vorrangig durch lang-
fristige Kredite gesichert.

Organisation und Verwaltung

Die derzeitige Organisationsstruktur und der Personalbestand sind bei einer Wiederbesetzung
der Geschéftsfiihrerposition auf die in 2025 gestellten Aufgaben ausreichend aufgestellt. Uber-
geordnetes Ziel ist es, weiterhin als Dienstleister weiter fir die heimische Wirtschaft zur Verfu-
gung zu stehen.

Dariber hinaus wird das Projektmanagement in den Themenfeldern Gewerbeflachenentwick-
lung und -vermarktung, Bestandspflege, Unternehmensnetzwerke und
Unternehmenskommunikation flexibel auf die Anforderungen und die sich immer wieder an-
dernden Rahmenbedingungen angepasst.

Kosten

Die Kosten werden sich aufgrund der aufgezeigten Situation wie folgt entwickeln:
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e Die Betriebs- und Unterhaltskosten fir den Rathausplatz 2, das Kaiserhaus und den
Mohneturm werden durch geeignete MaRRnahmen stabil gehalten bzw. kénnen auf-
grund eines altersbedingten zusatzlichen Sanierungsaufwandes leicht steigen.

e Den Kosten fiir die Entwicklung des Gebietes Bergheim stehen Einnahmen aus Flachen-
verkdufen, Weiterberechnung von Erschliefungs- und Baukosten an die erwerbenden
Unternehmen und Zahlungen der Stadt Arnsberg fiir die Ubernahmen der Erschlie-
RBungsanlagen gegeniber.

e Die Personalkosten der wfa bleiben im Rahmen der Tarifentwicklung im Offentlichen
Dienst konstant.

e Die Veranstaltungen sollen weiterhin kostendeckend durchgefiihrt werden.

Unter Berlicksichtigung der noch nicht abschlieBend erkennbaren krisenbedingten Auswirkun-
gen ist davon auszugehen, dass sich der in der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigte Verlust
von ca. 1 TEUR fur 2025 ergeben wird.

Arnsberg, den 02.12.2025

Wirtschaftsforderung Arnsberg GmbH
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5. Wirtschaftsplan 2025

Mittelfristige Finanzplanung 2024- 2029

wirtschaftsforderung
arnsberg

Kosten-Leistungsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Ist Planung Planung Planung Planung Planung
€ € € € € €

Umsatzerlose 1.597.691 2.784.918 1.460.000 1.470.000 1.480.000 1.490.000
Warenverbrauch 169.603 1.279.000 0 0 0 0
Rohertrag | 1.428.088 1.505.918 1.460.000 1.470.000 1.480.000 1.490.000
Zinsaufwand 345.653 429.043 420.000 415.000 410.000 405.000
sonstige Ertrage 32.908 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Rohertrag Il 1.115.343 1.096.875 1.060.000 1.075.000 1.090.000 1.105.000
Personalkosten (inkl. Soz.-Kosten) 259.160 258.530 279.800 306.800 314.500 322.400
Afa AV/UV 522.437 498.000 520.000 520.000 520.000 520.000
Werbung 16.945 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Abschlusskosten, Rechtsberatung 29.905 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Verwaltungskosten/Telekom/Porto 22.520 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Reise,Bewirtung, Kfz 3.647 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Versicherung/Beitrige 4.307 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sonstige Kosten 1.023.626 916.570 932.000 922.000 927.000 932.000
Stadtmarketing/Wochenmdrkte 180.021 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000
Projekte 0 35.000 0 0 0 0
Lichtforium NRW 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Rathausplatz/Mdhnepark 49.428 28.840 30.000 30.000 30.000 30.000
Kaiserhaus/Méhneturm 764.177 680.730 730.000 720.000 725.000 730.000
Summe direkte Kosten 1.882.547 1.753.100 1.811.800 1.828.800 1.841.500 1.854.400
Betriebsergebnis -767.204 -656.225 -751.800 -753.800 -751.500 -749.400
a.o. Aufwand 293 0 0 0 0 0
Ertrage aus Verlustiibernahme 788.700 688.700 788.700 788.700 788.700 788.700
Steuern (ohne KoST) 46.889 42.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Ergebnsi (vor KoSt) -25.686 -9.525 900 -1.100 1.200 3.300
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Stadtwerke Arnsberg GmbH,
Arnsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva Passiva
31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023
€ € € € € €
. Anlagevermégen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermégensgegenstande
Software 196.233,00 208.520,00 |. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
Il. Kapitalricklage 10.738.444,95 10.738.444,95
Ill. Verlustvortrag 403.565,98 827.293,80
IV. Jahresiiberschuss/- fehlbetrag -285.930,33 423.727,82
Il. Sachanlagen Summe Eigenkapital 10.073.948,64 10.359.878,97
1. Grundstlicke und Bauten 8.891.150,10 8.987.438,10
2. Technische Anlagen und Maschinen 47.203.402,11 46.716.616,93 B. Empfangene Ertragszuschiisse 3.618.467,98 3.531.518,98
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéaftsausstattung 745.703,25 870.658,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.092.053,53 1.778.826,12 C. Ruckstellungen
58.932.308,99 58.932.308,99 | 58.353.539,15 1. Steuerriickstellungen 95.927,91 157.171,91
2. Sonstige Riickstellungen 993.894,93 1.398.196,62
Il. Finanzanlagen Summe Riickstellungen 1.089.822,84 1.089.822,84 1.555.368,53
Beteiligungen 377.301,84 377.301,84
Summe Anlagevermdgen 59.505.843,83 | 58.939.360,99 D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten 36.752.765,11 34.484.752,40
. Umlaufvermégen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 881.494,75 875.401,59
|. Vorrate 3. Verbindlichkeiten gegenuber Gesellschaftern 12.212.685,86 9.319.975,46
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 501.480,42 501.057,49 4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein 91.916,67 0,00
Beteiligungsverhaltnis besteht
Il. Forderungen und sonstige Vermégensgegensténde 5. Sonstige Verbindlichkeiten 3.750.980,38 4.276.054,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.225.964,58 1.136.689,08 - aus Steuern: € 173.087,34 (Vorjahr: € 356.922,19)
2. Forderungen gegen Gesellschafter 1.355.988,87 2.526.412,19 - im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 27.383,51
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein (Vorjahr: € 31.670,08)
Beteiligungsverhaltnis besteht 333.763,48 313.068,42 Summe Verbindlichkeiten 53.689.842,77 53.689.842,77 48.956.183,58
4. Sonstige Vermdgensgegenstande 152.564,76 158.120,13
3.068.281,69 3.068.281,69 4.134.289,82 E. Rechnungsabgrenzungsposten 21.801,04 9.519,84
|. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 5.379.225,71 790.638,63
Summe Umlaufvermdégen 8.948.987,82 5.425.985,94
. Rechnungsabgrenzungsposten 39.051,62 47.122,97
68.493.883,27 | 64.412.469,90 68.493.883,27 64.412.469,90
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Stadtwerke Arnsberg GmbH,

Arnsberg

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschiftsjahr

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

. Umsatzerlése
. Andere aktivierte Eigenleistungen
. Sonstige betriebliche Ertrage

. Materialaufwand:

a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fir bezogene Waren
b) Aufwendungen fir bezogene Leistungen

. Personalaufwand:

a) Loéhne und Gehalter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fiir Unterstiitzung
davon flr Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)

. Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegenstande

des Anlagevermoégens und Sachanlagen

. Sonstige betriebliche Aufwendungen
. Ertrage aus Beteiligungen

. Sonstige Zinsen und &hnliche Ertréage
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zinsen und ahnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Ergebnis nach Steuern

Sonstige Steuern

AuRerordentliche Aufwendungen
JahresUberschuss / Jahresfehlbetrag (-)

[}

2.850.148,66

11.106.285,86

3.643.088,17

728.670,68

2024 2023
€ €
24.720.634,32 24.324.616,99
490.450,11 468.018,97
67.210,75 417.665,30

25.278.295,18

13.956.434,52

25.210.301,26

3.302.713,04
11.022.976,49

3.131.109,76

4.371.758,85 640.349,12
2.864.881,51 2.848.489,22
2.630.509,12 2.281.150,71
294.500,00 0,00
10.696,88 13.336,95
1.147.135,42 1.192.329,03
234.232,88 338.105,43
378.539,76 466.415,41
41.730,09 42.687,59
622.740,00 0,00
-285.930,33 423.727,82
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Lagebericht

Geschaftsjahr 2024 der Stadtwerke Arnsberg GmbH

Grundlagen der Gesellschaft

Die Stadtwerke Arnsberg haben nach dem Gesellschaftsvertrag die Aufgabe zur Erbringung
von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge, vorrangig flr das Gebiet der Stadt Arns-
berg. Hierzu gehéren insbesondere die Versorgung mit Wasser und Energie, der Bau- und
Betrieb von Parkhausern, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie sonstige offentlicher Ein-
richtungen im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW. Zusatzlich ist die Gesellschaft mit der For-
derung und Vermarktung von solehaltigem Wasser beauftragt und Gbernimmt dartber hin-
aus die Betriebsflhrung fir die Stadtentwasserung Arnsberg und den Straf3en- und Bru-
ckenbau.

Rahmenbedingungen

Das energiepolitische Handeln in Europa und Deutschland im Jahr 2024 setzte den Kurs
der Vorjahre konsequent fort. Im Mittelpunkt standen die Umsetzung der Energiewende, die
fortschreitende Digitalisierung sowie die Bewaltigung der anhaltenden geopolitischen Span-
nungen infolge des Krieges in der Ukraine. Auch wenn die energiepolitische Ausrichtung auf
EU-Ebene grundsatzlich gleichgeblieben ist, haben sich mit den Europawahlen 2024 die
Krafteverhaltnisse im Europaischen Parlament verandert. Dies kdnnte Auswirkungen auf
den European Green Deal und die EU-Energiepolitik haben. Der Rechtsruck im Parlament
starkt Parteien, die umfassenden Klimaschutzmalinahmen kritischer gegentberstehen, was
die Umsetzung des Green Deal verlangsamen oder abschwachen kénnte. Dennoch bleibt
die demokratische Mitte mehrheitsfahig, sodass die Klimaziele weiterverfolgt werden. Aller-
dings sind Kursanpassungen maoglich, um wirtschaftliche Bedenken einzelner Mitgliedstaa-
ten zu berucksichtigen. Die weitere Entwicklung hangt davon ab, wie die neuen Mehrheits-
verhaltnisse im Parlament genutzt werden, um Kompromisse in der Klimapolitik und der
Energiegesetzgebung zu finden.

Ein Schwerpunkt der deutschen Energiepolitik war weiterhin der Ausbau der erneuerbaren
Energien. Die im Jahr 2024 verabschiedete Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) brachte entscheidende Neuerungen mit sich, um den Ausbau von Wind- und Solar-
energie voranzutreiben. Durch die vereinfachten Genehmigungsverfahren konnten Projekte
schneller umgesetzt werden. Die installierte Leistung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen
stieg um 20 Gigawatt auf eine Gesamtleistung von knapp 190 Gigawatt (+12 %). Dabei
dominierte die Solarenergie mit 16,2 GW den Zubau. Die an Land installierte Windleistung
lag Ende 2024 bei 63,5 Gigawatt, mit einem Zubau von 2,5 Gigawatt."

! Bundesnetzagentur - Startseite - Ausbau Erneuerbarer Energien 2024
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Ein weiterer politischer Fokus lag auf der Dekarbonisierung der Warmeversorgung. Auf Ba-
sis der Novelle des Gebaudeenergiegesetzes (GEG) von Oktober 2023 wurden die Anfor-
derungen an den Einsatz erneuerbarer Energien bei vielen Heizsystemen zum 01.01.2024
erhdht. Gleichzeitig verpflichtet das am 01.01.2024 in Kraft getretene Warmeplanungsge-
setz Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern, bis Mitte 2026 Warmeplane zu erstellen.
Bis Mitte 2028 sollen dann alle Kommunen Deutschlands eine Warmeplanung haben. Die
Warmeplane legen fest, wie fossile Energietrager schrittweise ersetzt und erneuerbare War-
mequellen wie Solarthermie, Geothermie oder Abwarme integriert werden kénnen-? Die
Stadt Arnsberg hat im Zuge der Energiewende die Klimaneutralitadt der Gesamtstadt bis
2035 beschlossen. Ein wichtiger Eckpunkt ist dabei die kommunale Warmeplanung zu deren
Schwerpunkten die Identifikation und Nutzung lokaler erneuerbarer Energiequelle, die Opti-
mierung und Erweiterung von Warmenetzen und die Identifizierung und Nutzung von Ener-
gieeffizienzmalnahmen in privaten und 6ffentlichen Gebauden, zahlt. Im Juli 2024 wurde in
Arnsberg mit der kommunalen Warmeplanung begonnen. Erste Zwischenergebnisse wur-
den im Januar 2025 vorgestellt. Im Mai 2025 wurde im Campus der Stadtwerke Arnsberg
auf Basis einer Bestands- und Potenzialanalyse ein Szenario fUr eine klimaneutrale Warme-
versorgung des gesamten Stadtgebietes bis 2045 offentlich vorgestellt. Es ist vorgesehen,
dass der Rat der Stadt die Warmeplanung Ende 2025 beschlieRen wird.

Fur die Energieversorger bedeutet dies hohe Investitionen in den Auf- und Ausbau nachhal-
tiger Infrastrukturen, wie Warmenetze und die Verstarkung des Stromnetzes. Gleichzeitig
erdffnen sich Chancen durch die Entwicklung neuer Geschaftsfelder und den Ausbau er-
neuerbarer Warmeldsungen.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2024 nach ersten Berechnungen
des Statistischen Bundesamtes um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Konjunkturelle und struk-
turelle Belastungen durch hohe Energiekosten, dem erhdhten Zinsniveau, aber auch unsi-
chere wirtschaftliche Aussichten fuhrten erneut zum Schrumpfen der deutschen Wirtschaft
im Jahr 2024.3 Im Dezember 2024 waren rund 46,0 Millionen Menschen mit Wohnort in
Deutschland erwerbstétig. Gegentiber Dezember 2023 sank die Zahl der Erwerbstatigen um
24.000 Personen (-0,1 %). Die Abkihlung der Beschéaftigungsentwicklung setzt sich somit
weiter fort.*

Die Inflation in Deutschland lag im Jahresdurchschnitt 2024 bei 2,2 % und damit deutlich
unter dem Wert von 5,9 % im Jahr 2023. Dieser Riickgang ist vor allem auf die gesunkenen
Energiepreise zurlckzuflhren, die sich nach den extremen Preisanstiegen infolge der Ener-
giekrise im Jahr 2022 stabilisiert haben. Dennoch spielten die Energiekosten auch 2024 eine
zentrale Rolle flr die Inflation.®

2Warmeplanungsgesetz fur klimaneutrale Fernwdrme | Bundesregierung

3 Statistisches Bundesamt (destatis.de) — Pressemitteilung Nr. 19 vom 15. Januar 2025
4 Statistisches Bundesamt (destatis.de) — Pressemitteilung Nr. 41 vom 31. Januar 2025
> Inflationsrate im Jahr 2024 bei +2,2 % - Statistisches Bundesamt
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3) Wesentliche Geschaftsereignisse

Das Geschaftsjahr 2024 war, wie bereits die Jahre 2022 und 2023 fir die Stadtwerke Arns-
berg GmbH gepragt durch die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Die
gestiegenen Preise fur Materialien, Rohstoffe und Energie machten sich auch bei den Stadt-
werken bemerkbar.

Der durch die Geschéftsfihrung in 2019 initiierte Strategieprozess wurde auch im Jahr 2024
weiter fortgefuhrt. Schwerpunkte der langfristigen Unternehmensplanung bestehen in der
Starkung und dem Ausbau des Kerngeschaftes, einer Energieinfrastrukturplanung zur De-
karbonisierung, Investitionen in den Ausbau regenerativer Energien und den Aufbau/Betei-
ligung an dem Stromnetzbetrieb in Arnsberg. In 2023 wurde eine Rahmenvereinbarung zwi-
schen der Stadt Arnsberg und den Stadtwerken Arnsberg GmbH geschlossen, in der die
abzurechnenden Stundensatze geregelt sind. Weitere Einzelvereinbarungen zu den jewei-
ligen Projekten im Rahmen der erneuerbaren Energien werden noch getroffen.

Die im Wesentlichen zu einer Leistungsverbesserung in Bezug auf technische und ressour-
cenbezogene Ausstattung in 2019 gebildete Rickstellung fir Restrukturierung wurde im Be-
richtsjahr rickwirkend aufgeldst. Gleichzeitig wurde die Teilwertabschreibung des Holzha-
ckschnitzelheizwerks aus 2019 durch eine Zuschreibung rickgangig gemacht, da in einer
Betriebsprifung festgestellt wurde, dass die gebildete Rickstellung sowie die Teilwertab-
schreibung nicht zuldssig waren.

Im Berichtsjahr wurde mit der Planung und dem Bau einer klimafreundlichen Warmeversor-
gung fir die ,Neue Mitte” in Oeventrop, mittels Sole-Wasser-Warmepumpe begonnen. Zu-
kiinftig soll die Warmepumpe, die neu zu bauende Grundschule und den fertiggestellten
Kindergarten mit Erdwarme versorgen.

Im Bereich der Wasserversorgung wurde im Berichtsjahr das Trinkwasserpumpwerk in der
BlumenstralRe, welches rund 11.000 Einwohner in VoRwinkel, Bachum, Bergheim und Herd-
ringen mit frischem Trinkwasser versorgt, komplett erneuert.

Um zukiinftig die Stromversorgung des Wasserwerks Mohnebogen mit einem hdéheren An-
teil erneuerbarer Energien zu betreiben, wurde bereits in 2020 eine Freiflachen-PV-Anlage
mit einer Leistung von 216 kWp in Betrieb genommen. Die erzeugte Jahresleistung betrug
im Jahr 2024 212.710 kWh.

Das Modell des Hauswarme-Contractings war im Jahr 2024, aufgrund der schlechteren wirt-
schaftlichen Gesamtsituation und der ungewissen Lage flir Heizungsanlagen, die mit fossi-
len Brennstoffen betrieben werden, fir die Stadtwerkekunden weniger attraktiv. Auch der
Verkauf von Photovoltaikanlagen war im Berichtsjahr aufgrund des hohen Wettbewerbs
rucklaufig. Die Stadtwerke Arnsberg GmbH verkauften im Geschéaftsjahr 2024 3 Anlagen
und 2 Speicher.

Im Bereich der Elektromobilitat konnten im Geschéaftsjahr 2024 keine weiteren Ladestatio-
nen im Stadtgebiet Arnsberg an Gewerbekunden verkauft werden.

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung wurde die Sanierung des Trilux-Parkhauses fort-

gesetzt. Im Geschaftsjahr erfolgte mit dem 2. Bauabschnitt die Fertigstellung der Teilebenen
4, 4a, 5 und b5a.
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4)

Im Geschaftsjahr 2024 wurde die Anpassung des Gesellschaftsvertrages in 2025 vorberei-
tet. Diese Anpassung flhrt zu einer Entlastung im Hinblick auf den Aufwand flr die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts, da auf eine umfassende Nachhaltig-
keitsberichterstattung verzichtet werden kann. Weitere Erleichterungen sind die verkurzte
Einberufungsfrist der Gesellschaftsversammlung in dringenden Fallen sowie die Unterzeich-
nung der Niederschrift durch den Stellvertreter des Vorsitzenden bei dessen Verhinderung.
Daneben sollen noch redaktionelle Anderungen erfolgen.

Geschaftsentwicklung
Leistungsindikatoren

Die zentrale finanzielle Steuerungskennzahl der Stadtwerke Arnsberg GmbH ist das Jah-
resergebnis. Ein weiterer nicht-finanzieller Leistungsindikator ist die Wasserabgabe.

Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Stadtwerke Arnsberg GmbH fiel im Geschafts-
jahr 2024 besser aus als prognostiziert. Die UmsatzerlOse stiegen gegenuber dem Vorjahr
um 396 T€ (1,63 %) an, was im Wesentlichen auf die positive Umsatzentwicklung in den
Bereichen Wasserversorgung, Energie, Beschaffung, Geschaftsbesorgung und Sole zu-
ruckzufuhren ist.

Die Wasserabgabe stieg gegeniiber dem Vorjahr um 1,00 % auf 3.509,3 Tm?3.

Der Wasserbezug erhohte sich um 0,25 % auf 1.812 Tm?3. Auch die Eigenférderung erhéhte
sich um 5,07 % auf 1.965 Tm?®. Der rechnerische Wasserverlust lag im Geschaftsjahr bei
246,9 Tm. Das entsprach 6,54 % der Summe von Wasserférderung und Wasserbezug und
lag deutlich Uber dem sehr niedrigen Vorjahreswert von 187,4 Tm?3. Im Vergleich der Bran-
che ist der Wasserverlust relativ niedrig. Der Verbrauch im Rohrnetz (z. B. fur Rohrnetzspu-
lungen) stieg im Geschéftsjahr auf 21,1 Tm? (Vorjahr 16,1 Tm?3). Der Umsatz erhdhte sich
im Bereich Wasser um 255,3 T€ (2,18 %) gegenuber dem Vorjahr auf 11.977,0 T€.

Die Konzessionsabgabe konnte wie geplant in Héhe von 1.100,0 T€ erwirtschaftet und ab-
geflhrt werden.

Die von den stadtwerkeeigenen PV-Anlagen ins Netz eingespeiste Strommenge sank ge-
genuber dem Vorjahr um rund 8,70 % auf 126 MWh. Die Gesamtproduktion der Anlagen lag
bei 489 MWh. Aus der Beteiligungsgesellschaft Wasserkraftanlage Méhnebogen GmbH
wurden in 2023 555 MWh in das Stromnetz eingespeist. Im Vorjahr waren es 554 MWh.

Im Bereich Veranstaltungen konnte eine leichte Steigerung der Umsatzerldse von rund
0,35 T€ erreicht werden. Der Campus wurde 2024 ahnlich haufig wie im Vorjahr an externe
vermietet. Im Warme-Contracting gab es eine Zunahme von 9,6 T€, im PV-Contracting von
1,8 T€. Im PV-Verkauf gab es eine Abnahme von rund 377,1 T€.

Der Materialaufwand hat im Vergleich zum Vorjahr um 369,3 T€ abgenommen.

Am 31.12.2024 beschaftigte die Gesellschaft — einschlieRlich der personalgestellten —
95 Mitarbeiter, davon waren 4 Mitarbeiter in der Ausbildung.
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Fir Risiken aus Forderungsausfallen sind in ausreichender Hohe Einzelwertberichtigungen
gebildet worden.

Das Finanzergebnis (-1.136,4 T€) hat sich um 42,6 T€ verbessert.

Das Jahresergebnis 2024 betragt nach Steuern 336,8 T€ und liegt damit 18,8 T€ Uber Plan
(318 T€). AuBerdem fielen im Geschaftsjahr 2024 durch die steuerlichen Auswirkungen ei-
ner Betriebsprifung, die handelsrechtlich nachvollzogen werden missen, periodenfremde
Aufwendungen in Héhe von 622,7 T€ an. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag nach Kor-
rektur durch die Betriebsprifung von 285,9 T€.

Vermogens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft stieg im Geschéaftsjahr auf 68.493,9 T€ (Vorjahr
64.412,5 T€). Das entspricht einer Erhéhung von 4.081,4 T€ = 6,34 % gegentber dem Vor-
jahr. Die Eigenkapitalquote betragt unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschisse
19,99 % (Vorjahr 21,57 %) und liegt damit unter dem Vorjahresniveau. Auch dies ist eine
direkte Auswirkung der Betriebsprufung. Zwar konnten durch die Auflésung der Restruktu-
rierungsruckstellung (360,0 T€) und der Rickgangigmachung der AuferplanmaRigen Ab-
schreibung des Holzhackschnitzelkraftwerkes (500,0 T€) positive Effekte erzielt werden,
gleichzeitig konnten dadurch aber auch Konzessionsabgaben fir 2019 (602,8 T€) und 2020
(730,5 T€) aufgeholt werden, wodurch sich die Eigenkapitalsituation wieder verschlechterte.
Aulerdem erhdhten sich die Abschreibungen, durch den Wegfall der aufl3erplanmafigen
Abschreibungen, fur den Zeitraum 2020 bis 2023 um insgesamt 149,4 T€. Insgesamt war
das Jahresergebnis 2024 dadurch um 622,7 T€ belastet.

Das Sachanlagevermogen ist zu rund 17,09 % durch das Eigenkapital gedeckt. Das lang-
fristig gebundene Vermogen ist am Bilanzstichtag zu 64,78 % durch zeitgleiche Mittel finan-
Ziert.

Die Buchwerte des Anlagevermdgens erhdhten sich um 566,5 T€ auf 59.505,8 T€. Weitere
Ausflhrungen zu der Entwicklung enthalt der Abschnitt Investitionen. Das Umlaufvermégen
ist im Vorjahresvergleich um 3.523,0 T€ auf 8.949,0 T€ gestiegen. Das Guthaben bei Kre-
ditinstituten erhohte sich um 4.588,6 T€ auf 5.379,2 T€. Des Weiteren nahmen Vorrate, For-
derungen und sonstige Vermdgensgegenstande um 1.066,0 T€ ab.

Investitionen
Im Geschaftsjahr wurden insgesamt 3.099,9 T€ (Vorjahr 2.629,8 T€) investiert. Davon ent-
fallen 87,8 T€ auf immaterielle Vermdgensgegenstande und 3.012,1 T€ auf Sachanlagen.

Die Investitionen bei den Sachanlagen entfallen im Wesentlichen auf Verteilungsanlagen
(1.902,4 T€).
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5) Risikobericht

Die

Stadtwerke Arnsberg GmbH setzt ein Risikomanagementsystem als Bestandteil des be-

trieblichen Controllings ein. In 2024 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksam-
keit gepruft und weiterentwickelt.

Die
der
ert.

Risiken aus dem Wettbewerb, der technischen Entwicklung, der Finanzwirtschaft und
internen Organisation werden im Risikomanagement untersucht, bewertet und gesteu-
Aber auch die Risikofaktoren, die dem Unternehmen aus Entwicklungen in Recht und

makrookonomischem Umfeld entstehen, werden bewertet. Ziel ist es, die Risiken mit ihren
Auswirkungen frihzeitig zu erkennen und Gegenmalinahmen rechtzeitig einzuleiten.

Folgende Aspekte bergen inshesondere Risikopotenzial:

a)

b)

d)

Der Wasserverbrauch wird in den nachsten Jahren nach Prognose ricklaufig sein oder
stagnieren. Urséachlich hierflr sind:

- geandertes Verbrauchsverhalten

- demografischer Wandel

- Einsatz wassersparender Techniken in Industrie und Gewerbe
- Betriebsverlagerungen

- Kampagnen wie Wassersparen = Umweltschutz

- Energiepreissteigerung

Durch die Modernisierung der Wassergewinnungsanlagen Méhnebogen und Langel
(Wasserbeschaffungsverband Arnsberg) mit den zuséatzlichen Aufbereitungsstufen Flo-
ckung, Ultrafiltration und UV-Bestrahlung wurde ein hohes Mal} an Sicherheit fur hygie-
nisch einwandfreies Trinkwasser im Stadtgebiet Arnsberg erreicht.

Die Stadtwerke Arnsberg beteiligen sich seit Jahren an den von der Landesregierung
initiierten Benchmarkprojekten und setzen Erkenntnisse hieraus um.

Die Wasserverluste konnten auch im Geschaftsjahr 2024 erneut geringgehalten werden.
Diese sind zwar mit rd. 6,54 %, im Verhaltnis zum Bezug, Férderung und Gewinnung
etwas hoher als im Vorjahr (5,09 %), allerdings im Vergleich zu anderen Wasserversor-
gungsunternehmen liegen die Stadtwerke Arnsberg weiterhin am unteren Ende.

Die seit 2016 im Echtbetrieb laufende Tiefengeothermie-Anlage wird aufgrund der geta-
tigten Investitionssumme und der deutlich unter der urspriinglich geplanten Energieer-
zeugung liegenden Werte nicht kostendeckend betrieben werden kénnen.

Die bei der Bohrung fir die geplante Tiefengeothermie gefundene Sole wird auch in der
Zukunft keinen positiven Beitrag zum Unternehmensergebnis beitragen kdnnen, da eine
Verwendung nur lokal (Freizeitbad, Gradierwerk) mdglich ist. Eine weitergehende Ver-
marktung durch zusatzliche Aufbereitung ist wirtschaftlich nicht darstellbar.

Die Personalentwicklung ist in den nachsten Jahren von besonderer Bedeutung. Hier
stellt die Gesellschaft durch geeignete MaRnahmen sicher, auch langfristig noch in der
Lage zu sein, die Aufgaben gemal Gesellschaftsvertrag kundenorientiert und sicher er-
bringen zu kénnen. Eine gute Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie die Prasen-
tation als attraktiver Arbeitgeber im GroRraum Arnsberg sind MalRnahmen der Stadt-
werke, diesen Themen zu begegnen.
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6) Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2025 weist bei Umsatzerlésen von 25.857 T€ ein Ergebnis vor Steuern
von 499 T€ aus und beinhaltet wieder eine an die Stadt Arnsberg abzuflihrende Konzessi-
onsabgabe im Bereich der Wasserversorgung in Héhe von 1.200 T€. Im Vorjahr war diese
um 100 T€ geringer.

Eine Md&glichkeit der langfristigen Ergebnisverbesserung besteht zum Beispiel im Anstreben
von Kooperationen mit dem Ziel, eine nachhaltig bessere Ergebnissituation zu erreichen und
den Anforderungen, die aus der Klimaschutzdiskussion entstehen, effizienter nachzukom-
men und die Chancen daraus zu nutzen.

Vor allem in dem Geschéaftsbereich Energiedienstleistungen werden weitere Anstrengungen
hinsichtlich Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb erfolgen, um die Ertragsseite zu
starken, damit zukunftig positive Jahresergebnisse erreicht werden.

Bereits seit Jahren engagieren sich die Stadtwerke im Bereich der Energiegewinnung aus
regenerativen Quellen (Wasserkraft, Sonne, Warme aus Abwarme, Erdwarme, Biomasse).
Insbesondere der weiter voranschreitende Klimawandel und seine Folgen bestatigen diese
Ausrichtung und erfordern ein noch héheres Engagement in diesem Bereich. Hier ist es
erforderlich, weitere Projekte zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen (insbeson-
dere Windkraftanlagen und PV-Freiflachenanlagen) zu planen und umzusetzen. Fir diese
Projekte wurde in 2025, zusammen mit der Volksbank Sauerland eG und der Sparkasse
Mitten im Sauerland, die Gesellschaft ,,Arnsberger Erneuerbare Energien GmbH* gegrindet.
Die Gesellschafter halten jeweils 1/3 der Anteile. Zum Geschéftsfihrer wurde Herr Thomas
Stock von den Stadtwerken bestellt. Wichtig bei diesen Projekten ist die Wertschépfung in
der Region. Die Zukunft der Energieversorgung und -erzeugung ist dezentral und damit
auch eine grofe Chance gerade fiur Stadtwerke, die (noch) nicht als Energieerzeuger auf
dem Endkundenmarkt agieren. Die Stadtwerke Arnsberg sehen sich daher als regionaler
Treiber der Energiewende und wollen sich auch zukunftig hier verstarkt positionieren. In
2024 wurde mit dem Projekt einer Nahwarmeversorgung im Quartier Obereimer/Niederei-
mer/Bruchhausen begonnen. Kooperationspartner soll hier die Fa. Perstorp Chemicals
GmbH sein, deren Abwarme flr den Betrieb bendtigt wird. In einem ersten Schritt soll eine
geforderte Machbarkeitsstudie die Moglichkeit und den wirtschaftlichen Betrieb eines sol-
chen Netzes klaren. Bei einem positiven Ergebnis dieser Prifung wiirden dann zunachst
Gewerbe- und Industrieunternehmen am Standort Niedereimerfeld und Westring auf eine
Vermarktung angesprochen, aber auch Wohnhauser in diesem Umfeld kdnnten die Mog-
lichkeit eines Anschlusses an das Nahwarmenetzes nutzen.

Die geringe Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke bedarf weiterhin der unternehmeri-
schen Diskussion. Im Vergleich zum Vorjahr sank das Eigenkapital im Geschaftsjahr 2024
um 2,76 %.

Nach Angaben der Zentralbank ist der Zinssatz fir die Einlagefazilitat der Zinssatz, mit dem
der geldpolitischen Kurs gesteuert wird. Der Zinssatz flr die Hauptrefinanzierungsfazilitat
galt zuvor als entscheidender Leitzins der EZB, tritt nun aber etwas in den Hintergrund.

Die Europaische Zentralbank hat Mitte April 2025 beschlossen, den fiir die Finanzmarkte
mafgeblichen Einlagesatz um 0,25 % zu senken. Somit liegt der Zinssatz aktuell bei 2,25
%. Damit soll eine Normalisierung der Geldpolitik erreicht werden. Der russische Angriffs-
krieg auf die Ukraine belastet weiterhin die Aussichten fir die Weltwirtschaft und bringt
grof3e politische Unsicherheit mit sich. Hohe Preise fur Energie, Rohstoffe und Nahrungs-
mittel sind einige Folgen. Zusammen mit diesen Auswirkungen auf dem Finanzmarkt sind
auch Auswirkungen auf das Geschaft der Stadtwerke Arnsberg zu erwarten.
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Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der sich eintribenden Aussichten sind Aktivitaten zur qua-
litativen Absicherung von Prozessen und deren Effizienz initiiert. Die Umsetzung und Wirk-
samkeit wird in den Folgejahren erwartet.

Arnsberg, 4. Juni 2025

Jorg Freitag Oliver Vogel
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Erfolgsrechnunq Stadtwerke Arnsberq fiir die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2026

Plan Vorschau Plan Ergebnis Ergebnis
2026 2025 2025 2024 2023
Stand
31.10.2025 +/- +/- +/- +/-
T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
1. Umsatzerlose 18.317 25.428 -7.111 25.857 -7.540 24.720 -6.403 24.326 -6.009
Bestandsverdanderungen an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 450 431 19 431 19 491 -41 468 -18
4. sonstige betriebliche Ertrage 164 358 -194 200 -36 362 -198 417 -253
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren 2.750 3.019 -269 2.976 -226 2.850 -100 3.305 -555
b) Aufwendungen fir bezogene Leistungen 3.328 10.495 -7.167 10.639 -7.311 11.107 -7.779 11.024 -7.696
6. Personalaufwand 5.199 5.075 124 5.160 39 4.371 828 3.772 1.427
7. Abschreibungen 3.165 3.077 88 3.168 -3 2.784 381 2.847 318
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Konzessionsabgabe 1.200 1.200 0 1.200 0 1.100 100 800 400
b) Ubrige 1.613 1.499 114 1.531 82 1.530 83 1.480 133
9. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 8 14 -6 14 -6 10 -2 12 -4
10. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 1.352 1.247 105 1.328 24 1.228 124 1.192 160
11. Ergebnis vor Steuern 332 616 -284 499 -167 613 -281 803 -471
12. Steuern 201 299 -98 248 -47 277 -76 380 -179
13. Jahresergebnis 131 317 -186 251 -120 335 -205 423 -292
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Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH,
Arnsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite Passivseite
31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023
€ € € € € €
. Anlagevermdgen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande |. Gezeichnetes Kapital 350.000,00 350.000,00
. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche IIl. Verlustvortrag 0,00 0,00
Schutzrechte und ahnliche Rechte und Werte sowie Ill. Jahresiiberschuss 0,00 0,00
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00 Summe Eigenkapital 350.000,00 350.000,00
. EDV-Software 7,00 7,00
8,00 8,00 8,00 B. Rickstellungen
. Sachanlagen Sonstige Rickstellungen 127.608,22 99.283,31
. Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte und
Bauten einschlieBlich der Bauten auf fremden C. Verbindlichkeiten
Grundstlicken 12.238.860,64 7.642.790,64( 1. Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten 0,00 173.711,81
. Bauten im Bau 2.115.118,70 1.012.105,91| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.062.024,75 939.832,16
. Technische Anlagen und Maschinen 706.331,00 821.398,00( 3. Verbindlichkeiten gegeniiber Gesellschaftern 14.926.641,86 8.616.331,10
. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 103.076,00 75.502,00| 4. Sonstige Verbindlichkeiten 35.883,80 31.805,67
15.163.386,34  15.163.386,34| 9.551.796,55 - davon aus Steuern € 13.653,82 (i. Vj. € 11.613,84)
Summe Anlagevermdgen 15.163.394,34| 9.551.804,55 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.827,07
(i. Vj. €0,00)
. Umlaufvermégen Summe Verbindlichkeiten 16.024.550,41 16.024.550,41| 9.761.680,74
I. Vorréte
Fertige Erzeugnisse und Waren 17.130,04 18.056,86( D. Rechnungsabgrenzungsposten 734.648,14 933.454,15
Il. Forderungen und sonstige Vermégensgegensténde
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 112.029,14 42.027,07
2. Forderungen gegenliber Gesellschaftern 412.667,14 388.369,79
3. Sonstige Vermdgensgegenstande 300.546,10 178.618,92
825.242,38 825.242,38 609.015,78
Ill. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.231.040,01 965.541,01
Summe Umlaufvermégen 2.073.412,43| 1.592.613,65
C Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
17.236.806,77| 11.144.418,20 17.236.806,77[ 11.144.418,20

L/ ebejuy
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Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH,
Arnsberg

—_

Gewinn- und Verlustrechnung fir das Geschaftsjahr 2024

2024 2023
€ € €
1. Umsatzerldse 3.659.916,79 3.586.387,37
. Sonstige betriebliche Ertrage 2.258.577,63 2.167.826,49
. Materialaufwand:
a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und fir bezogene Waren 1.577.350,15 1.627.350,27
b) Aufwendungen flr bezogene Leistungen 0,00 1.577.350,15 24.364,22
. Personalaufwand:
a) Lohne und Gehalter 2.083.498,49 2.028.372,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fiir Unterstitzung 473.431,85 427.749,63
- davon fur Altersversorgung: € 4.884,68
(i. Vj.: € 4.674,68) 2.556.930,34
. Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegenstande
des Anlagevermogens und Sachanlagen 532.657,76 610.028,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 879.031,40 797.814,44
7. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0,00 6,76
8. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 329.958,88 199.488,06
9. Ergebnis der gewohnlichen Geschéaftstatigkeit +42.565,89 +39.052,75
0. Sonstige Steuern 42.565,89 39.052,75
1. Jahrestberschuss 0,00 0,00
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LAGEBERICHT
zum Geschéftsjahr 2024
der Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH
gem. § 11 des Gesellschaftsvertrages i. V. m. § 264 Abs. 1 und § 289 Abs. 1 und 3 HGB

A. Grundlagen der Gesellschaft

Allgemeiner Uberblick

Das Freizeitbad Nass wurde am 23. Januar 2004 mit einem Investitionsvolumen von rd. 13 Mio.
€ eréffnet und umfasst einen Erlebnisbadebereich mit rund 1.200 m? Wasserflache, eine Sau-
nalandschaft mit 11 unterschiedlichen Schwitzangeboten, 3 Gastronomie-Bereichen mit rd. 160
Sitzplatzen sowie seit November 2005 einen Fitnessclub. Das Freizeitbad Nass wird jahrlich
von Uber 300.000 Besuchern frequentiert, wovon mehr als 70.000 Gaste die Sauna nutzen. Die
Saunaanlage wurde 2013 erstmals mit dem ,5-Sterne-Premium-Siegel“ des Deutschen Sauna-
bundes e.V. ausgezeichnet.

Mit dem Betrieb des Freizeitbades Nass wird das Schul- und Vereinsschwimmen in der Stadt
Arnsberg sichergestellt sowie die Férderung des Schwimmsports und Gesundheitsprévention
erméglicht. Damit erfiillt die Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH den &ffentlichen Zweck der Ge-
meinwohlleistung.

B. Wirtschaftsbericht

1. Rahmenbedingungen und Geschiéftsverlauf

Veranstaltungen/Neuerungen

Die Arbeiten am Neubau des Lehrschwimmbeckens am NASS wurden im Jahr 2024 abge-
schlossen. Das Lehrschwimmbecken ist im September 2024 in den Betrieb gegangen und
sorgt seither fir eine Entlastung der Wasserfldchen im Stadtgebiet. Das LSB Huisten wird
hauptsachlich von Grundschulen und Vereinen genutzt, die vormals das stillgelegte Lehr-
schwimmbecken in Vof3winkel genutzt haben.
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Parallel begannen im Sommer 2024 die Arbeiten am Neubau eines 25-Meter-Schwimmbe-
ckens im Stadtteil Alt-Arnsberg. Das Lehrschwimmbecken soll als Ersatz-Neubau fir das
Lehrschwimmbecken in Arnsberg im Herbst 2025 in den Betrieb gehen.

Des Weiteren wurden im Geschéftsjahr 2024 viele Veranstaltungen fur alle Personen- und
Altersgruppen, wie z.B. Saunanéchte, Spielnachmittage und Pool Partys angeboten.

Ergebnis

Das Geschéftsjahr 2024 der Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH schlieft mit einem Ergeb-
nis von -2.134 Mio. € vor Verlustausgleich ab.

Das Ergebnis hat sich somit um rund 50 T. € gegeniiber dem Vorjahr verschlechtert.

Nicht beeinflussbare Kostenbereiche, wie z. B. Investitions- und Instandhaltungs-kosten,
haben das Betriebsergebnis zum Teil beeinflusst. Durch die allgemeine Preissteigerung
sind die betrieblichen Aufwendungen und Materialkosten gestiegen.

Die Zielsetzung, wie im Wirtschaftsplan dargestellt, ist im Jahr 2024 trotz der vorgenannten
Ursachen weit unterschritten worden.
Fir die Folgejahre ist der eingeschlagene Konsolidierungskurs konsequent fortzusetzen.

Investitionen

Im Geschaéftsjahr 2024 wurden investive MaBnahmen in Héhe von rund 6,1 Mio. € durch-
gefuhrt. Die Mainhahmen wurden in den Bereichen Grundstiicke und Bauten, Technische
Anlagen und Maschinen, Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung sowie Ge-

schéftsbauten im Bau durchgefiihrt.

Umweltschutz

Durch den Bezug von Erdwarme (Geothermie) sowie sicherem Okostrom und der entspre-
chenden Reduzierung von CO: tragt das Freizeitbad Nass nicht unerheblich zum Umwelt-
schutz bei.

Personal- und Sozialwesen

Die Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH beschéftigte 2024 im Jahresdurchschnitt 49 stan-
dige Mitarbeiter/innen und 43 geringfiigig Beschaftigte. Zusétzlich wurden durchschnittlich
sechs Auszubildende im Freizeitbad Nass ausgebildet.
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Zum Jahresende 2024 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen 47 sténdige Mitarbeiter/in-
nen, 45 geringfligig Beschéftigte sowie sechs Auszubildende.

Vermégens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage

Das Besucherrekordergebnis von 2019 konnte im Geschéftsjahr 2024 nicht iibertroffen wer-
den. Im Jahr 2024 nutzten 344.240 Besucherinnen und Besucher das Freizeitbad Nass.
Damit liegt das 2024 Ergebnis mit 13.032 Besuchern (entspricht 3,93 %) Uber dem Vorjah-
reswert.

Im Einzelnen sind bei den Besucherzahlen in allen Bereichen deutliche Verbesserungen
eingetreten. Auch die Anzahl der Vereinsbesucher ist im Vorjahresvergleich gestiegen. Die
Anzahl der Schulbesucher ist hingegen um 3.742 Besucher gesunken.

Die Besucherzahlen aus Schulen und Vereinen sind nicht beeinflussbar, da hier lediglich
die Raumlichkeiten des Freizeitbades zur Verfiigung gestellt werden (Gemeinwohlorien-

tierte Leistung).

Die Umsatzerldse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,06 % von 3,586 Mio. € auf 3,659
Mio. € gestiegen. Bei dem Betriebsaufwand gibt es eine Steigerung um etwa 1,46 %.

Fur das Jahr 2024 konnte vom Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein
Investitionszuschuss fir den Austausch der Schwimmbadpumpen in Hohe von 70 T. € in
Anspruch genommen werden (Bundesfoérderung fiir Energie- und Ressourceneffizienz in
der Wirtschaft).

Der Jahresfehlbetrag vor Zuschuss zum Verlustausgleich des Berichtsjahres steigt um 50
T. € auf 2,134 Mio. €. Die im stadtischen Haushalt veranschlagte Beihilfe fiur die Gemein-
wobhlleistungen in Héhe von 2,45 Mio. €, die von der Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH in
2024 erbracht wurden, ist um rd. 316 T. € unterschritten worden. Die Uberzahlung wird an

den stadtischen Haushalt zuriickerstattet.
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Vermdégens- und Finanziage
Die Finanzlage der Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH ist durch die Verlustiibernahme der
Stadt Arnsberg abgesichert.

Die Bilanzsumme der Geselischaft ist in 2024 gegeniiber dem Vorjahr umrd. 6.092 T. € auf
17.236 T. € gestiegen.

Das langfristig gebundene Anlagevermdégen erhoht sich in Folge investiven MalRnahmen
bei gleichzeitig planmé&Bigen Abschreibungen von 9,55 Mio. € auf 15,16 Mio. €.

Das gezeichnete Kapital betragt 2,03 % der Bilanzsumme (im Vorjahr 3,14 %).

C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
Es sind keine wesentlichen Anderungen in der Geschéftspolitik zu erwarten. Die Marktpo-

sition ist wegen der Wettbewerbssituation in der Region weiter zu festigen und auszubauen.

2. Risikomanagementsystem

Um den Aufgaben des Controllings und der Risikofrithtiberwachung nachzukommen, wird
in jeder Sitzung der Gesellschafterversammiung Uber die jeweils aktuelle wirtschaftliche
Situation berichtet. Zusatzlich wurde das Steuerberatungsbiiro AUDAX Wirtschaftsprii-
fer//Steuerberater beauftragt, in einer Sitzung pro Geschéftsjahr die aktuelle wirtschaftliche
Situation darzustellen. Die Risikoliberwachung erfolgt insbesondere anhand der GréRRen
Besucherzahlen, Umsatz und Gesamtkosten. Die Risiken aus dem Wetthewerbsumfeld
werden durch sténdige Konkurrenzbeobachtung erfasst und analysiert.

Zudem muss die Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH dem Haupt- und Finanzausschuss
halbjahrlich die Berichte zur wirtschaftlichen Entwicklung Uber das Beteiligungsmanage-
ment der Stadt Arnsberg vorlegen. Hierin sind ebenfalls die Entwicklung der Besucherzah-
len, der wirtschaftlichen Ergebnisse sowie die weiterfihrende Prognose darzustellen.

Diese beiden bestehenden Systeme der Risikoliberwachung sind geeignet, die wesentli-

chen Risiken rechizeitig zu erkennen. Die Ergebnisse der Risikolberwachung werden in

einem Handbuch angemessen dokumentiert.
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Allgemeiner Risikobericht

Gegen den zunehmenden Wettbewerb am Markt muss weiterhin gesorgt werden. Insbe-
sondere ist das Abwandern von potentiellen Gasten im Bereich der Sauna zu verhindern.
Mit dem bestehenden Kundenstamm, an dessen Ausbau in Zukunft weiterhin gearbeitet
wird, ist mit einem konstanten Ergebnis zu rechnen.

Auf der Beschaffungsseite wird auf solide, qualitatsbewusste Zulieferfirmen zuriickgegrif-

fen, mit denen langfristige Vertrdge angestrebt werden.

Im Jahr 2024 wirkte sich weiterhin die allgemeine Preissteigerung auf das Ergebnis aus.
Die Bezugspreise fiir elektrischen Strom sanken ab 2024 bereits und im Jahr 2025 sank
der Bezugspreis erneut. Der vertraglich vereinbarte Gaspreis war bis zum 31. Dezember
2024 festgeschrieben. Ab 01.01.2025 ist eine jahrliche Preisanpassung auf Grundlage ei-
ner Beschaffung an der Gasbdérse vorgesehen, bis die europaweite Erdgas-Ausschreibung
der Stadt Arnsberg abgeschlossen ist. Durch die bereits durchgefiihrten Maltnahmen der
Temperaturabsenkungen (Raum- und Wassertemperatur) sowie die Anpassung der
Sauna-Vorlaufzeiten sowie der Offnungszeiten und dem Tausch der Schwimmbad-Pumpen
konnten bereits Einsparungen von Erdgas und Strom erzielt werden.

Weitere Malinahmen sind in Planung. Hier ist auch zukiinftig mit weiteren Einsparungen zu

rechnen.

Die Liquiditatslage ist zwar nicht befriedigend, es sind jedoch weiterhin keine Engpéasse zu

erwarten.

Chancen und Risiken

Als Chance ist zu sehen, dass die Sauna und die Saline auch kunftig die Besucherzahlen
steigen lassen bzw. stabilisieren. Insgesamt ist zu hoffen, dass die Sauna und Saline auch
weiterhin positive Beitrage fir die Entwicklung der Stadt Arnsberg leisten.

Der Bau des neuen 25-Meter-Schwimmbeckens im Stadtteil Alt-Arnsberg wird in diesem
Jahr fertiggestellt und soll im Herbst 2025 in den Betrieb gehen. Durch den Neubau soll ein
altes Lehrschwimmbecken im Stadtteil Alt-Arnsberg ersetz werden.
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An die technischen Anlagen des Freizeitbades Nass werden hohe Anforderungen hinsicht-
lich Sicherheit und Zuverldssigkeit gestellt. Mit regelmagiigen Inspektionen und Wartungen

wird moglichen Ausfallrisiken begegnet.

Hinsichtlich weiterer Risiken aus der Ukraine-Krise wird auf den nachfolgenden Prognose-

bericht verwiesen.

Existenzgefdhrdende Risiken werden derzeit aufgrund der bestehenden Verlustiibernahme
der Stadt Arnsberg nicht gesehen. Gleichwohl kénnten bei weiter steigenden Energie- und
Instandhaltungskosten die Jahresfehibetrdge deutlich ansteigen. AuRerdem kénnten be-
dingt durch den Bevélkerungsriickgang die Besucherzahlen langfristig sinken.

5. Prognosebericht
Durch die laufende Ukrainekrise ist nach Abschluss des Berichtszeitraumes im Jahr 2024
weiterhin mit wirtschaftlichen Folgen fir das Freizeitbad Nass zu rechnen.

Der seit dem 1. Januar 2024 fiir die GmbH geltende Tarif fir den Bezug von elektrischem
Strom konnte ab 2025 nachverhandelt werden. Die Bezugspreise fir elektrischen Strom
sanken somit von 0,27 € auf etwa 0,20 € (netto) je Kilowattstunde. Der vertraglich verein-
barte Gaspreis war bis zum 31. Dezember 2024 festgeschrieben. Ab 01.01.2025 ist eine
jahrliche Preisanpassung auf Grundlage einer Beschaffung an der Gasbérse vorgesehen,
bis die europaweite Erdgas-Ausschreibung der Stadt Arnsberg abgeschlossen ist.

Durch den Bau der Lehrschwimmbecken am NASS und im Stadtteil Alt-Arnsberg werden

Aufwendungen fiir Abschreibungen und Zinsaufwand langfristig steigen.

Hierdurch ist fir das folgende Geschéftsjahr abermals kein Ergebnis, wie in den vergange-
nen Jahren zu erwarten. Das nach dem im 28.11.2024 verabschiedeten Wirtschaftsplan fiir
2025 geplante Ergebnis vor Verlustausgleich betragt 3,1 Mio. €.

Aufgrund der gestiegenen Investitionskosten wurde der Gesellschaftsvertrag der Neues
Freizeitbad Arnsberg GmbH im Jahr 2024 hinsichtlich der Verlustibernahme durch Be-

schluss der Stadt Arnsberg angepasst.

Die Zielidentitdt des Freizeitbades Nass wird zukinftig noch starker auf die urspriingliche
Absicht als lokales Angebot mit begrenzter regionaler Ausstrahlung ausgerichtet.

B-297



Anlage 1l
Seite 7

Wirtschaftliches Ziel fur das Geschéftsjahr 2025 ist eine Verbesserung des Betriebsergeb-
nisses u. a. durch folgende Manahmen:

- Weitere MalRinahmen zur Energie-Einsparung,

- Erweiterung der Kursangebote fir alle Zielgruppen,

- Angebote fur Unternehmen der Region im Rahmen des ,Betrieblichen Gesundheits-
managements (BGM)",

- weitere Angebote um die Themen Wellness und Rehabilitation.

Die Einhaltung der éffentlichen Zwecksetzung gem. § 109 Abs. 1 GO NRW wurde im Geschéfts-
jahr 2024 erfllt.

Arnsberg, den 15.05.2025

Geschéftsfuhrer
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Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH 10.11.2025
Planungszeitraum 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ist
Plan {Hochrechnung) Plan Plan Plan Plan Plan
Umsatzerlose 3.600.000| 3.750.000| 3.850.000| 3.900.000| 3.900.000| 3.900.000| 3.900.000
Gesamtleistung 3.600.000| 3.750.000| 3.850.000| 3.900.000 3.900.000| 3.900.000| 3.900.000
Material-/Wareneinkauf ~ 1.673.000| 1.630.000| 1.778.000| 1.831.000| 1.885.000] 1.941.000| 1.999.000
Sonst. betriebl. Erlése 222.600|  130.000| 180.000|  180.000|  180.000|  180.000|  180.000
[Kostenarten: | _ B | )
Personalkosten ) 2.860.000| 2.870.000| 2.956.100| 3.044.800| 3.136.200| 3.230.300| 3.327.300]
Raumkosten 453.850| 540.000| 586.200) 603.800/ 622.000] 640.700| 660.000
Betriebliche Steuern 50.000/  43.500 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Versicherungen/Beitrage 64.900 67.500  69.600 71.700]  73.900 76.200  78.500
Besondere Kosten 0 0 0 0 0 0 0
Kfz-Kosten (ohne Steuern) 19.100 20.000 20.600 21.300 22.000 22.700 23.400
Werbe-/Reisekosten 15.500 17.000  17.600 18.200 18.800 19.400 20.000
Kosten Warenabgabe 0 0 0 -0 0 0 0
Abschreibungen 707.000| 628.100| 818.200] 801.380| 721.242| 649.118| 584.206
Reparatur/instandhaltung 236.000|  200.000| 256.000] 263.700| 271.700| 279.900|  288.300
Sonstige Kosten 236.900| 235.000| 242.100| 249.400| 256.900| 264.700  272.700
Gesamtkosten 4.643.250| 4.621.100| 5.016.400| 5.124.280| 5.172.742| 5.233.018| 5.304.406
Zinsaufwand ) 610.000| 555.000| 787.426| 818.274| 783.005| 747.892| 697.892
isonst. neutraler Aufwand 0 3.660 0 0 0 0 0
Neutraler Aufwand 610.000| 558.660| 787.426| 818.274| 783.005| 747.892| 697.892|
Neutraler Ertrag 0 55.000 o ) 0 0 )
Vorliufiges Ergebnis -3.103.650| -2.929.760| -3.551.826| -3.693.554| -3.760.747| -3.841.910| -3.921.298

zzgl. 3%

zzgl. 3%

zzgl. 3%

zzgl. 3%

zzgl. 3%
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Neues Freizeitbad GmbH

Zahlungsplan fiir gesamtes Finanzmodell

01.01.2025
31.12.2025

=
01.01.2026 01.01.2027
31.12.2026 31.12.2027

01.01.2028
31.12.2028

01.01.2029
31.12.2029

==

Anfangsschuld 11.978.827,07 22.652.539,73 24.742.898,88 23.618.157,65 22.497.147,38
Darlehensaufnahmen 11.060.875,00 3.155.000,00 0,00 0,00 0,00
Disagio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Darlehensauszahlungen 0,00 11.060.875,00 0,00 0,00 0,00
Tilgungszahlungen 387.162,34 1.064.640,85 1.124.741,23 1.121.010,27 1.117.500,43
Zinszahlungen 295.493,90 787.426,24 818.274,45 783.004,78 747.892,35
Gezahlte Nebenkosten 59.166,01 94.697,30 100.018,06 97.338,75 94.654,05
Finanzielle Belastung 741.822,25 1.946.764,39 2.043.033,74 2.001.353,81 1.960.046,82
.R_es_tzchuld 22.652.539,73 24.742.898,88 23.618.157,65 22.497.147,38 21.379.646,95
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Schlussbilanz des Zweckverbandes Volkshochschule Arnsberg/Sundern zum 31.12.2024

AKTIVA PASSIVA
31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024
€ € € €
0 Aufwendungen fir die Erhaltung der gemeindlichen 206.833,51 206.833,51
Leistungsféhigkeit
1 Eigenkapital
1 Anlagevermdgen 1.1 Allgemeine Riicklage 147.294,16 147.294,16
1.1 Immaterielle Vermbgensgegenstande 2.923,00 1.812,00 1.2 Sonderricklagen 0,00 0,00
1.2 Sachanlagen 1.3 Ausgleichsriicklage 68.461,97 267.450,41
1.2.1 Unbebaute Grundstiicke und 0,00 0,00 1.4 Jahresiberschuss / Jahresfehlbetrag 198.988,44 221.521,57
grundsticksgleiche Rechte 414.744,57 636.266,14
1.2.2 Bebaute Grundsticke und 0,00 0,00
grundstiicksgleiche Rechte
1.2.3 Infrastrukturvermégen 0,00 0,00 ]2 Sonderposten
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 2.1 fir Zuwendungen 10.727,00 7.498,00
1.2.5 Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler 0,00 0,00 2.2 fir Beitrége 0,00 0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz. 0,00 0,00 2.3 fir den Gebuhrenausgleich 0,00 0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschéftsausstattung 137.471,00 107.416,00 2.4 Sonstige Sonderposten 4.496,00 1.767,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 0,00 15.223,00 9.265,00
137.471,00 107.416,00 |3 Rickstellungen
3.1 Pensionsriickstellungen 0,00 0,00
1.3 Finanzanlagen 0,00 0,00 3.2 Rickstellungen fir Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsriickstellungen 0,00 0,00
140.394,00 109.228,00 3.4 Sonstige Ruckstellungen 63.377,00 74.048,00
63.377,00 74.048,00
2 Umlaufvermdgen 4 Verbindlichkeiten
2.1 Vorrate 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten flrr Investitionen 0,00 0,00
Vermodgensgegenstande 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung 183.131,86 0,00
2.2.1 Offentlich-rechtliche Forderungen und 367.509,83 340.285,91 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgéngen, die Kreditaufnahmen 0,00 0,00
Forderungen aus Transferleistungen wirtschaftlich gleichkommen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 61.715,78 115.696,41 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 57.018,91 18.164,56
2.2.3 Sonstige Vermdgensgegenstande 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9.607,78 8.673,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermdgens 0,00 0,00 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 32.429,72 30.298,54
2.4 Liquide Mittel 0,00 0,00 4.8 Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00
429.225,61 455.982,32 282.188,27 57.136,40
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 7.753,32 5.676,93 |5 Passive Rechnungsabgrenzung 8.673,60 1.005,22
Summe Aktiva 784.206,44 777.720,76 |Summe Passiva 784.206,44 777.720,76
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Gesamtergebnisrechnung 2024

Fort- davon Ve;g:,?_i(:h Erméchtigungs-
Ertrags- und Auswandsarten Ergebnis geschriebener Ermachtigungs- Ist-Ergebnis . Ubertragung
Ansatz Ubertragungen geschriebener nach
Ansatz / Ist
2023 2024 aus 2024 2024 2024 2025
€ € € € € €

1 Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 678.919,13 671.100,00 665.061,28 -6.038,72
3 Sonstige Transferertrage 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 648.760,05 761.000,00 620.658,47 -140.341,53
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.143.345,24 1.010.000,00 1.290.025,60 280.025,60
7 Sonstige ordentliche Ertrage 48.188,78 0,00 0,00 0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Ordentliche Ertrage 2.519.213,20 2.442.100,00 2.575.745,35 133.645,35
11 Personalaufwendungen 1.567.523,05 1.753.600,00 0,00 1.743.564,37 -10.035,63 0,00
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Aufw. fiir Sach- und Dienstleistungen 528.977,89 428.200,00 0,00 418.427,98 -9.772,02 0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 57.288,86 70.000,00 0,00 39.160,19 -30.839,81 0,00
15 Transferaufwendungen 67.899,90 60.000,00 0,00 56.952,30 -3.047,70 0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.628,76 115.300,00 0,00 103.837,72 -11.462,28 0,00
17 Ordentliche Aufwendungen 2.319.318,46 2.427.100,00 0,00 2.361.942,56 -65.157,44 0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 199.894,74 15.000,00 213.802,79 198.802,79
19 Finanzertrage 0,00 0,00 7.718,78 7.718,78
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 906,30 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00
21 FINANZERGEBNIS -906,30 -15.000,00 7.718,78 22.718,78
B el 198.988,44 0,00 221521571 22152157
23 AuRerordentliche Ertrage 0,00 0,00 0,00 0,00
24 AuRerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25 AURERORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00
26 JAHRESERGEBNIS 198.988,44 0,00 221.521,57 221.521,57
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertragen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rucklage
°! \t::ir(?grhnr]]g;eerilzsrtgrgg:nstanden 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Yerichnete vy
31 VERRECHNUNGSSALDO 0,00 0,00 0,00 0,00
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Gesamtfinanzrechnung 2024

. Fort- davon vergleich Ermachtigungs-
Ergepnls des geschriebener | Erméachtigungs- | Ist-Ergebnis qut- ibertragung
Vorjahres Ansatz Gbertragungen geschriebener nach
Ansatz / Ist
2023 2024 2024 2024 2024 2025
€ € € € € €
1 Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 674.747,40 668.000,00 664.508,05 -3.491,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 668.123,02 761.000,00 602.962,00 -158.038,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.011.548,92 1.010.000,00 1.313.584,39 303.584,39
7 Sonstige Einzahlungen -84.206,88 0,00 -223.038,68 -223.038,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 1.933,42 1.933,42
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 2.270.212,46 2.439.000,00 2.359.949,18 -79.050,82
10 Personalauszahlungen 1.545.868,70 1.753.600,00 0,00] 1.767.993,14 14.393,14 0,00
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 526.650,31 428.200,00 0,00 431.860,75 3.660,75 0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 7.740,46 15.000,00 0,00 -5.494,64 -20.494,64 0,00
14 Transferauszahlungen 75.984,46 60.000,00 0,00 52.644,73 -7.355,27 0,00
15 Sonstige Auszahlungen 107.354,56 115.300,00 0,00 108.606,86 -6.693,14 0,00
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 2.263.598,49] 2.372.100,00 0,00] 2.355.610,84 -16.489,16 0,00
17 SALDO AUS LFD.
VERWAL TUNGSTATIGKEIT 6.613,97 66.900,00 4.338,34 -62.561,66
18 Zuwendungen fir Investitionsmanahmen 5.380,88 0,00 0,00 0,00
19 Einz. a. d. VerauR. von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Einz. a. d. VerauR. v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Einz. a. Betragen u.a. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstatigkeit 5.380,88 0,00 0,00 0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstiicken u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Ausz. f. BaumaRhahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 11.884,85 30.000,00 30.000,00 4.338,34 -25.661,66 20.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Ausz. a. Investitionstéatigkeit 11.884,85 30.000,00 0,00 4.338,34 -25.661,66 20.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTATIGKEIT -6.503,97 -30.000,00 -4.338,34 25.661,66
32 FINANZMITTELUBERSCHUSS/FEHLBETRAG 110,00 36.900,00 0,00 -36.900,00
33 Aufnahme u. Riickfliisse v. Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditatssich. 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Tilgung und Gewéhrung v. Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditatssich. 0,00 0,00 0,00 0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTATIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00
38 AND. D. BEST. A EIG. FINANZMITTEL 110,00 36.900,00 0,00 -36.900,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Verwahr / Vorschuss / Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
41 LIQUIDE MITTEL 110,00 36.900,00 0,00 -36.900,00
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Lagebericht zum Jahresabschluss 2024

Gem. § 18 des Gesetzes Uber kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW (GkG) finden fir die Haushaltswirt-
schaft von Zweckverbénden die Vorschriften der Gemeinden sinngemafd Anwendung. Der Jahresabschluss
besteht gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW (GO) aus der Ergebnis- und Finanzrechnung nebst Teil-
rechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Nach 8 38 Abs. 2 der Kommunalen Haushaltsverordnung NRW
(KomHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO zu ergénzen. Der
Lagebericht soll einen Uberblick tiber die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses
geben und Rechenschaft Gber die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr ablegen. Er muss so gefasst
werden, dass ein den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermégens- und Schuldenlage,
der Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes vermittelt wird. Zudem ist auf die Chancen und Risiken fur
die kiinftige Entwicklung einzugehen.

1. Ertrags-, Finanz-, Vermdgens- und Schuldenlage
Der Jahresabschluss 2024 schlieRt mit einem Uberschuss in Hohe von 221.521,57 € ab.

Nach den letzten Jahren, die durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie von Ausféallen von Kursen und
Studienreisen bei dem Zweckverband VHS Arnsberg/Sundern gepragt waren, konnte in 2024 das gute Er-
gebnis aus 2023 bestétigt werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen zwar insgesamt leicht unter dem Ergebnis aus 2023, jedoch
weiter auf einem hohen Niveau. Parallel dazu konnten aufgrund der gestiegenen Zahl der Integrationskurse
infolge des Ukraine-Krieges deutliche Mehrertrage in Hohe von 280.025,60 € erzielt werden.

In den letzten Jahren ergab sich der anhaltende wirtschaftliche Erfolg vor allem aus der in 2015 entstandenen
Flichtlingssituation. Durch diese entstand eine grof3e Nachfrage an Deutsch- und Integrationskursen. Die
VHS Arnsberg/Sundern hat auf diese zuséatzliche Herausforderung umgehend reagiert und entsprechende
Angebote erstellt. Als Folge hieraus stiegen die fur die Durchflihrung von Deutsch- und Integrationskursen
erhaltenen Erstattungen vom BAMF erheblich. Diese Kurse sind aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-
Krieges erneut gestiegen und weiterhin sehr nachgefragt.

Die Kurse im klassischen Bereich der VHS (Fremdsprachen, Gesundheit, EDV und Kreativitat) konnten eben-
falls zulegen. Die Einnahmen liegen zwar mit 412.955,49 € leicht unter dem vorsichtig geplanten Ansatz von
456.000 €, jedoch um rd. 15.000 € héher als im Vorjahr.

Die Ertrage aus dem Bereich der Studienreisen sind mit 86.923,34 € deutlich niedriger ausgefallen als die
Planung mit 166.600 € vorsieht. Dies ist darauf zurlickzuflhren, dass einige Studienreisen aufgrund fehlender

Teilnehmenden nicht zustande gekommen sind.

Insgesamt liegen die Ertrage mit 2.575.745,35 € um 133.645,35 € Uber der Planung 2024 und 56.532,15 €
Uber dem Vorjahreswert.
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Entsprechend der Ertrage lagen die Aufwendungen fur die Studienreisen mit 70.630,97 € ebenfalls weit unter
der Planung. Insgesamt weist die Sparte Studienreisen unter Berticksichtigung aller Ertrags- und Aufwands-
buchungen ein positives Ergebnis in Hohe von 16.292,37 € aus.

Insgesamt liegen die Aufwendungen des Zweckverbandes bei 2.361.942,56 € und damit 65.157,44 € unter
der Planung (2.427.100 €), jedoch 42.624,10 € Uber den Aufwendungen 2023.

Die Finanzrechnung schlief3t eigentlich mit einem Liquiditatsiiberschuss i.H.v. 271.227,46 € ab. Dieser Betrag
reduziert den Liquiditatskreditbetrag des Vorjahres i.H.v. 183.131,86 € Die verbleibenden Mittel in Héhe von
88.095,60 € werden im Liquiditatsverbund der Stadt Arnsberg zur Verfiigung gestellt und stellen damit eine
Forderung gegentiber der Stadt Arnsberg dar. (vgl. Anhang zur Bilanz — 3.1 Aktiva und 3.2 Passiva).

Das Anlagevermégen auf der Aktivseite der Bilanz sinkt von 140.394,00 € auf 109.228,00 €. Somit wurde
mehr abgeschrieben als investiert. Das Umlaufvermdgen steigt von 429.225,61 € auf 455.982,32 €. Dies
liegt hauptsachlich an den hdheren Forderungen aus positiven Bankbestanden zum Jahresende im Liquidi-
tatsverbund.

Das Eigenkapital erhoht sich aufgrund des Jahresuberschusses in Hohe von 414.744,57 € auf 636.266,14 €.
Dies soll inshesondere zur einmaligen Verrechnung der isolierten Corona- und Ukraine-Schaden unter der
Bilanzposition 0 nach dem CUIG NRW in Héhe von 206.833,51 € verwendet werden.

Die Rickstellungen erhéhen sich insgesamt um 10.671,00 €, insbesondere aufgrund des Aufbaus von Uber-
stundenrtickstellungen.

Insgesamt reduziert sich die Bilanzsumme um 6.485,68 € auf 777.720,76 €.
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2. Chancen und Risiken fur die zukinftige Entwicklung

Um den Blick auf die Chancen und Risiken fir die zuklinftige Entwicklung der vhs Arnsberg/Sundern zu rich-
ten, bedarf es in einem ersten Schritt des Riickblicks auf das Jahr 2024: Zu konstatieren ist dann, dass ins-
gesamt 8.910 Teilnehmende (2023: 8.657) im Jahr 2024 einen Kurs bei der vhs Arnsberg/Sundern besucht
haben und damit das Niveau aus dem Vorjahr erreicht worden ist. Auch die Zahl der Unterrichtsstunden liegt
mit 24.050 Unterrichtseinheiten (UE) auf dem Niveau des Vorjahres (23.554). Dies zeigt die bleibende Ver-
ankerung des Programmangebots der vhs in der Region Arnsberg und Sundern.

Die Zahlen wirken sich natirlich unmittelbar auf das Jahresergebnis aus, das mit 221.521,57 € sehr positiv
ausfallt. Zu groRen Teilen daflir verantwortlich ist natirlich der Bereich der Integrationskurse. Dieser hat sich
auch im Jahr 2024 sehr positiv entwickelt. Die Festanstellung aller Lehrkrafte — als Konsequenz aus dem
Herrenberg-Urteil — hat bislang keine negativen Effekte evoziert. Gerade die —im Vergleich mit anderen Tra-
gern — hohe durchschnittliche Kursauslastung fihrt zu einer hohen Rentabilitat in diesem Bereich.

Blickt man vor diesem Hintergrund auf die Chancen und Risiken fur die zuklnftige Entwicklung der vhs Arns-
berg/Sundern, dirfte einsichtig sein, dass diese unmittelbar mit der (strategischen) Grundausrichtung korre-
lieren. Das Angebot von BAMF-refinanzierten Sprachkursen soll natirlich weiterhin ein fester Bestandteil des
Produktportfolios der vhs Arnsberg/Sundern bleiben. Gleichwohl machen sich die deutlich geringeren Zuwan-
derungszahlen in die Bundesrepublik Deutschland auch bei der vhs Arnsberg/Sundern bemerkbar: Die War-
telisten sind merklich kirzer geworden und derzeit kénnen auch nicht fir alle Kurse direkt Folgekurse gestar-
tet werden. Darin liegt schon heute ein erhebliches Risiko (auch) fir die weitere wirtschaftliche Entwicklung
der vhs Arnsbherg/Sundern.

Erganzend ist an dieser Stelle der noch nicht verabschiedete Bundeshaushalt 2025 zu erwéhnen. In letzter
Konsequenz bedeutet dies, dass dadurch die Finanzierung auch der BAMF-refinanzierten Sprachkurse fir
das aktuelle Jahr (noch) nicht gesichert ist. Spilrbar ist dies seit Jahresbeginn im Bereich der Berufssprach-
kurse. Derzeit verteilt das BAMF die Mittel fur diesen Bereich auf alle Sprachkurstrager in der Region. Das
bedeutet aber konkret: Von urspriinglich drei geplanten (und vom Bedarf her auch anzubietenden) Kursen ist
fur die vhs Arnsberg/Sundern bislang lediglich ein Kurs genehmigt worden. Es besteht aber zumindest die
Hoffnung, im September noch einen weiteren Kurs genehmigt zu bekommen.

Insgesamt verdeutlichen aber die vorangegangenen Ausfiihrungen die gro3e Unsicherheit in diesem fir die
vhs Arnsberg/Sundern auch unter wirtschaftlichen Aspekten so wichtigen Bereich. Gerade vor diesem Hin-
tergrund hat es sich bewahrt, bei der Einstellung von Lehrkraften in diesem Bereich eine eher unterdurch-
schnittliche Auslastung als planerische Grundlage zu wahlen und Arbeitsvertrage mit unterschiedlicher Dauer
zu befristen. So kdnnen Engpésse bzw. Leerldufe in der Kursdurchfiihrung durch den Abbau von Mehrarbeit
etc. gut kompensiert werden.

Vor dem Hintergrund der benannten Herausforderungen ist es wichtig, als Sprachkurstrager in der bewéhrt
hohen Qualitat Schulungsangebote anzubieten. Neben dem Kursangebot im Mdhnepark (Neheim) und
Sauerland-Hellweg-Kolleg wird seit April 2025 auch erstmals ein Sprachkurs am Standort Arnsberg angebo-
ten. Dieser schon seit vielen Jahren geauRerte Wunsch konnte jetzt gut realisiert werden.

Dariiber hinaus bleibt festzustellen: Die Volkshochschule Arnsberg/Sundern ist integraler Bestandteil der
kommunalen Bildungsinfrastruktur. Sie bietet ein breites Angebot des lebensbegleitenden Lernens und tragt
mit den Weiterbildungsangeboten in allen Fachbereichen entscheidend zur Bewadltigung aktueller gesell-
schaftspolitischer Herausforderungen bei. Als dem Gemeinwohl verpflichtete Einrichtung steht sie mit ihren
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Angeboten fir das politische Versprechen von Bildungsgerechtigkeit. Neben der Entwicklung des Arbeitsbe-
reiches ,Integration” wird sich die vhs Arnsberg/Sundern deswegen in den nachsten Monaten immer starker
der Entwicklung aller Fachbereiche widmen. Leitend ist fiir diesen Prozess die Uberzeugung: Gesellschaftli-
che, wirtschaftliche wie auch 6kologische Umbriiche sind Bildungsauftrag und zugleich Chance zur eigenen
strategischen Weiterentwicklung auf der Programm- und der Organisationsebene. Die Volkshochschule Arns-
berg/Sundern will deswegen weiterhin ein offener Ort sein, der Begegnungen und Dialog ermdglicht, der
Menschen aber auch in die Lage versetzt, Zukunftskompetenzen zu erwerben. Exemplarisch deutlich wird
dies daran, dass die vhs z.B. den Burger:innendialog der Stadt Arnsberg im Jahr 2024 erstmals inhaltlich-
organisatorisch begleitet hat. Aber auch andere, in der Gesellschaft diskutierte Themen, werden im Jahr 2025
wieder im Programm ihren Niederschlag finden. Dazu kénnen Veranstaltungen zur ,politischen Bildung*
ebenso zahlen wie Diskussionsformate zur ,Windenergie® / ,Energiewende* etc.

Die vhs Arnsberg/Sundern hat auf der Ebene der Personalplanung im Jahr 2024 den Generationenwechsel
vollzogen. Es wurden zwei neue hauptamtliche padagogische Mitarbeitende (1,5 VZA) neu eingestellt. Vor
diesem Hintergrund hat sich das Team insgesamt dem Prozess einer ,Zukunftswerkstatt* gestellt und eine
»Vision 2030“ entwickelt:

,Die vhs Arnsberg/Sundern macht Lust auf Bildung, personliche Weiterentwicklung und gesellschaftliche Teil-
habe. Wir sind am Puls der Zeit und verbinden alle Menschen durch moderne und Uberregionale Lern- und
Weiterbildungsangebote. Wir bieten funktionale RAume fiir Begegnung und agieren unabhangig, kooperativ
und gut vernetzt.*

Im Dezember 2024 haben die padagogischen Mitarbeitenden eine SWOT-Analyse fiir die von ihnen verant-
worteten Fachbereiche erstellt, die als Grundlage fiir ein Gesprach mit der Leitung diente. In diesen Gespra-
chen wurden die Fachbereiche auf ihre Starken und Chancen hin befragt, um sie so strategisch zu entwickeln
und zu férdern. Eine erste Evaluation soll zum Ende des Frihjahrssemesters erfolgen.

Zur operativ-strategischen Steuerung der vhs fuhrt die Leitung bis zum Sommer Kennzahlen ein, die eine
noch schnellere Reaktion auf Entwicklungen ermdglichen sollen. Mégliche Kennziffern sollen sein: Kosten je
UE, UE je VZA, Férderung je UE ohne das Jahresergebnis, iiber eingeworbene Drittmittel abgerechnete Per-
sonalstunden etc.

Daneben hat sich die vhs Arnsberg/Sundern selbst eine neue Aufbau- und Ablauforganisation gegeben. Auch
hat die neue Qualititsmanagementbeauftragte das Qualitaitsmanagement an die neuen Herausforderungen
angepasst und auch an dieser Stelle flr eine starkere Prozessorientierung gesorgt. Dies bedingt insgesamt
eine starkere Anpassungsfahigkeit an aktuelle Entwicklungen und unterstreicht die Neuausrichtung der vhs
Arnsberg/Sundern.

Kurzum: Das Team der vhs Arnsberg/ Sundern stellt sich nhach dem personellen Umbruch im Jahr 2024 noch
einmal deutlicher der Herausforderung, die Art und Qualitat des Angebotes nicht nur kritisch zu tberprifen,
sondern bedarfsgerecht und zielgerichtet auszubauen. Dies umfasst selbstredend ein gezieltes, zeitgemalies
Marketing, um auf diese Weise neue Zielgruppen zu erschlieRen. Dazu gehdren unzweifelhaft jingere Teil-
nehmer:innen. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Herausforderung zu sehen, tber die Digitalisierung
eine Erweiterung des Teilnehmerkreises anzustreben.

Die vhs Arnsberg/ Sundern hat sich vor diesem Hintergrund das Ziel gesetzt:
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o die Offentlichkeitsarbeit kontinuierlich auszubauen/zu verbessern (Programmheft, soziale Medien,
Prasenz in den Stadten, Pressearbeit),

e die Digitalisierung als Herausforderung und Chance zu begreifen, mittels derer nicht nur neue An-
gebote geschaffen, sondern dartiber hinaus neue Zielgruppen erschlossen werden kénnen und zu-
gleich der Unterricht an Attraktivitat gewinnt,

e Angebote mit regionalem Bezug zu unterbreiten.

Der Austausch mit anderen Bildungstragern und Volkshochschulen ist dabei ebenso selbstverstandlich wie
der gezielte Einsatz investiver Mittel und zusatzlicher personeller und sachlicher Aufwand im Bereich der
Offentlichkeitsarbeit.

Bereits in den vergangenen Jahren ist auf die Gefahr hingewiesen worden, dass die Einfihrung einer Um-
satzsteuerpflicht fir bestimmte Kurse oder die Umlagezahlungen der Kommunen das Budget in unabsehba-
rer Art belastet. Hier versuchen die Volkshochschulen gemeinsam mit der Bildungspolitik die Umsetzung einer

EU-Richtlinie zu beeinflussen.

Die zukinftigen Herausforderungen hat die vhs Arnsberg/ Sundern erkannt und stellt sich auf diese auf einer
gesunden, wirtschaftlichen Basis ein.

3. Angaben gem. 8 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW (GO)

Der Verbandsvorsteher und die Mitglieder der Verbandsversammlung sind gem. dem 3. NKFWG NRW nur
noch namentlich genannt.
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4, Kennzahlen
4.1 Bilanzkennzahlen im Vergleich zur Er6ffnungsbilanz

Der Beurteilung von Bilanzen dienen betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Im Folgenden wird der Stand zum
31.12.2024 den Werten der beiden Vorjahre gegenubergestellt.

4.1.1 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

Eigenkapitalquote | = Eigenkapital * 100 = 81,81 % 52,89% 31,33 %
Bilanzsumme

Die Eigenkapitalquote beschreibt die Beziehung zwischen Eigen- und Gesamtkapital. Ein hoher Eigenkapi-
talanteil ist insofern Indiz fiir eine gute und solide Finanzstruktur. Je mehr Eigenkapital zur Verfiigung steht,
desto besser ist die Finanzierungsstruktur zu beurteilen. Der Jahresiiberschuss im Jahr 2024 fuhrt zu einem
Anstieg des Eigenkapitals, wodurch sich die Quote deutlich erhdht und sich damit die allgemeine Finanzsitu-
ation der VHS verbessert.

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

Eigenkapitalquote Il = (Eigenkapital + SoPo)* 100 = 82,78 % 54,26 % 32,52 %
Bilanzsumme

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beitrage, werden bei der Berechnung der Eigenkapitalquote 1l dem
Eigenkapital zugerechnet, da sie eigenkapitalahnlichen Charakter haben. Die Eigenkapitalquote Il misst also
den Anteil des eigentlichen wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passiv-
seite der Bilanz. Da in 2024 Sonderposten aus Zuwendungen i.H.v. 7.498,00 € bestehen, weicht die Eigen-
kapitalquote Il marginal von der Eigenkapitalquote | ab.

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
Fremdkapital- (Verbindlichkeiten +
guote = Ruickstellungen) * 100 = 16,87 % 44,07 % 64,65 %
Gesamtvermogen

Die Fremdkapitalquote zeigt auf, wie viel Vermdgen fremdfinanziert ist. Den Verbindlichkeiten sind zur Ermitt-
lung der Fremdkapitalquote die Riickstellungen hinzuzurechnen, da diese ebenfalls Verbindlichkeiten gegen-
Uber Dritten darstellen. Die Fremdkapitalquote belauft sich auf 16,87 %. Im Vergleich zum 31.12.2023 ist die
Quote um 27,20 %-Punkte gesunken. Dies liegt v.a. an dem erheblich gestiegenen Eigenkapital und der
dadurch verbesserten Liquiditat der VHS. (vgl. Anhang zur Bilanz Passiva).
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4.1.2 Kennzahlen zur horizontalen Bilanzstruktur

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

Anlagendeckungsgrad | = Eigenkapital * 100 =582,51 % 295,42 % 113,29 %
Anlagevermdgen

Der Anlagendeckungsgrad | gibt an, in welchem Umfang das Anlagevermdgen durch Eigenkapital finanziert
wurde. Da das Eigenkapital in 2024 gestiegen ist und das Anlagevermdgen weniger geworden ist, ist der
Anlagendeckungsgrad | entsprechend um 287,09 %-Punkte gestiegen.

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

(Eigenkapital + Sonderposten +
Anlagendeckungs- = langfr. Fremdkapital ) * 100 =589,38 % 303,06 % 117,59 %
grad Il Anlagevermdgen

Der Anlagendeckungsgrad Il gibt an, zu wie viel Prozent das Anlagevermdgen durch Eigenkapital, Sonder-
posten, also die flr Investitionen eingenommenen Zuwendungen und Beitrage und durch langfristiges Fremd-
kapital finanziert wird. Um die fristenkongruente Finanzierung des Anlagevermdégens zu gewdabhrleisten, sollte
der Anlagendeckungsgrad bei 100 % liegen. Damit wére die Finanzierung des Anlagevermdgens als langfris-
tig gesichert zu bezeichnen. Mit 589,38 % ist diese Anforderung mehr als erflllt.

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

Liquiditat Il =_lig. Mittel + kurzfr. Forderungen * 100 = 798,06 % 148,31 % 72,86 %
kurzfristige Verbindlichkeiten

Die Liquiditat zweiten Grades zeigt den Deckungsgrad der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus den sofort ver-
fugbaren liquiden Mitteln und aus den kurzfristigen Forderungen. Der Deckungsgrad sollte bei mindestens
100 % liegen, um die Zahlungsféhigkeit - ohne die Aufnahme von Liquiditatskrediten - sicherzustellen. Die
Liquiditat zweiten Grades liegt zum 31.12.2024 bei 798,06 % und somit um 649,75 %-Punkte hdher als am
31.12.2023. Dies ist auf die hohen Liquiditatsiberschiisse in 2023 und 2024 zurtickzufuhren.

Aufgrund der Auswirkungen des Liquiditatsverbundes ist der Liquiditatsgrad | (nur ,Liquide Mittel*) nicht aus-
sagekréaftig, so dass er im Lagebericht nicht ausgewiesen wird.
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Jahresabschluss des Zweckverbandes VHS Arnsberg/Sundern
[ & Volkshochschule
VhS“. )\rr!sllﬁrg?éuﬁé‘ern

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
Kurzfristige = kurzfr. Verbindlichkeiten*100 = 7,35 % 35,98 % 54,52 %
Verbindlichkeitsquote Bilanzsumme

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet
wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote liegt bei 7,35 %. Dies sind 28,63 %-Punkte weniger als im Vorjahr.
Dies liegt insbesondere an den gesunkenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung (Kassen-
kredite).

4.2 Weitere Kennzahlen zur Analyse der Haushaltslage

4.2.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
Aufwandsdeckungs- = _Ordentliche Ertréage*100 = 109,05 % 108,62 % 98,94 %
grad Ordentliche Aufwendungen

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche
Ertrage gedeckt werden kénnen. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollstandige Deckung
erreicht werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 109,05 % steigt diese Quote in 2024 gegenuber dem
Vorjahr um 0,31 %-Punkte. Sie liegt damit seit zwei Jahren in Folge Uber den mindestens zu erreichenden
100 %. Damit konnte die VHS Arnsberg/Sundern die ordentlichen Aufwendungen vollstandig aus dem lau-
fenden Geschéftsbetrieb decken.

4.2.2 Kennzahlen zur Vermoégenslage

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
Abschreibungs- =_Abschreib. auf Anl.verm. * 100 = 1,61 % 2,47 % 2,98 %
intensitat Ordentliche Aufwendungen
(Abschreibungen It. Anlagenspiegel)

Die Abschreibungsintensitét zeigt an, in welchem Umfang der Zweckverband durch die Abnutzung des Anla-
gevermdgens belastet wird. Die Abschreibungsintensitat der VHS liegt lediglich bei 1,61 % (-0,86 %-Punkte
gegeniber dem Vorjahr). Hierin spiegeln sich die gestiegenen ordentlichen Aufwendungen wieder.

25 B-311



Jahresabschluss des Zweckverbandes VHS Arnsberg/Sundern
[ & Volkshochschule
VhS“O )\rr‘\sb}eirg‘/SuLé‘ern

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
Investitions- =  Bruttoinvestitionen * 100 = 20,41 % 7,89 % 62,17 %
guote Abgéange des AVY + Abschreibungen AVY
(AV = Anlagevermdogen Y Werte des Anlagenspiegels)

Die Investitionsquote gibt Auskunft dartiber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen
und Vermégensabgange neue Investitionen gegeniberstehen. Die Investitionsquote betragt in 2024 20,41
%. Eine Quote von Uber 100 % deutet darauf hin, dass der bisherige Status Quo des Anlagevermdgens
durch die getatigten Investitionen bewahrt wird. In 2024 waren die Investitionen somit deutlich geringer als
die Abschreibungen.

4.2.3 Kennzahlen zur Ertragslage

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
Zuwendungs- = ErtrAge aus Zuwendungen * 100 = 25,82 % 26,95 % 33,07 %
quote Ordentliche Ertrage

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Zweckverband von Zuwendungen und damit
von Leistungen Dritter abhéngig ist. Fur die VHS ergibt sich eine Zuwendungsquote von 25,82%. Der gegen-
Uber den Vorjahren gesunkene Wert begriindet sich in den Ertragseinnahmen durch die Integrationskurse
und den damit verbundenen héheren ordentlichen Ertragen.

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
Personal- = Personalaufwendungen * 100 = 78,26 % 75,04 % 78,66 %
intensitat Ordentliche Aufwendungen

Die Personalintensitat gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen
ausmachen. Der Anteil liegt bei 78,26 %, was fir einen dienstleistungsorientierten Betrieb nicht ungewohnlich
ist. Um eine aussageféahige Kennzahl zu erhalten, wurden neben den eigentlichen Personalaufwendungen
(inkl. Honorarkréfte) die Aufwendungen fur die Personalgestellung der Stadt Arnsberg und des Hochsauer-
landkreises zusétzlich berlcksichtigt. In diesem Jahr steigt der Wert geringfugig um 3,22 %- Punkte.
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Jahresabschluss des Zweckverbandes VHS Arnsberg/Sundern
[ & Volkshochschule
VhS“O )\rr‘\sb}eirg‘/SuLé‘ern

31.12.2024

31.12.2023

31.12.2022

Sach- und Dienst- = Aufw. f. Sach- u. Dienstl. *100 = 13,27 %
leistungsintensitat Ordentliche Aufwendungen

15,35 %

10,24 %

Diese Kennzahl lasst erkennen, in welchem Ausmal die Volkshochschule die Leistungen Dritter in Anspruch
nimmt. Die Sach- und Dienstleistungsintensitat betragt 13,27 %. Dies sind 2,08 %-Punkte weniger als zum

31.12.2023. Die Aufwendungen fiir das personalgestellte Personal wurden nicht beriicksichtigt.

Arnsberg, den 10.06.2025

Aufgestellt:

Ralf Paul Bittner
Verbandsvorsteher
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ERGEBNISPLANJahr 2026
Kommune Gesamt: VHS VHS Arnsberg/Sundern
SIS Haushaltsansatz Mittelfristige Ergebnisplanung
Jahresabschluss
2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und Ahnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 665.061,28 683.500 771.600 781.400 791.300 801.400
3 Sonstige Transferertrage 0,00 0 0 0 0 0
4 Offentlich-rechtliche Leistungsentg. 0,00 0 0 0 0 0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 620.658,47 718.200 782.500 806.800 840.000 874.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.290.026,00 960.000 960.000 985.000 1.010.000 1.038.000
7 Sonstige ordentliche Ertrage 0 0 0 0 0
8 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 Bestandsveranderungen , 0 0 0 0 0
10 Ordentliche Ertréage 2.575.745,35 2.361.700 2.514.100 2.573.200 2.641.300 2.714.100
11 Personalaufwendungen 1.743.564,37 1.832.000 1.981.850 2.043.800 2.107.800 2.173.900
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 Aufw. fur Sach- und Dienstleistungen 418.427,98 297.100 326.500 319.800 323.100 326.600
14 Bilanzielle Abschreibungen 39.160,19 45.000 35.000 37.000 39.000 41.000
15 Transferaufwendungen 56.952,30 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 103.837,72 121.600 120.700 121.700 121.700 122.500
17 Ordentliche Aufwendungen 2.361.942,56 2.355.700 2.514.050 2.572.300 2.641.600 2.714.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 213.802,79 6.000 50 900 -300 100
19 Finanzertrage 7.718,78 0 2.000 2.000 2.000 2.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 0,00 6.000 0 0 0 0
21 FINANZERGEBNIS 7.718,78 -6.000 2.000 2.000 2.000 2.000
S/IZEEGI(ZEL?'B:\ISGDSE?E@;L:(FEI?DEN 221.521,57 0 2.050 2.900 1.700 2.100
23 AuRerordentliche Ertrage 0,00 0
24 AuRerordentliche Aufwendungen 0,00 0
25 AURERORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0 0 0 0 0
26 JAHRESERGEBNIS 221.521,57 0 2.050 2.900 1.700 2.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertrégen und
Aufwendungen mit der allgemeinen Ricklage
27 Verrechnete Ertrage bei 0,00 0 0 0 0 0
Vermdgensgegenstanden
28 Verrechnete Aufwendungen bei
Vermdgensgegenstanden 0,00 0 0 0 0 0
29 Verrechnungssaldo 0,00 0 0 0 0 0
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FINANZPLA NJahr 2026

Kommune Gesamt: VHS VHS Arnsberg/Sundern

Ergebnis
Jahresabschluss Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung
2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 2 3 4 5 6 7

1 Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 664.508,05 677.600 771.600 781.400 791.300 801.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
4 Offentl.-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 602.962,00 718.200 782.500 806.800 840.000 874.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.313.584,39 960.000 960.000 985.000 1.010.000 1.038.000
7 Sonstige Einzahlungen -223.038,68 0 0 0 0 0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 1.933,42 0 2.000 2.000 2.000 2.000
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 2.359.949,18 2.355.800 2.516.100 2.575.200 2.643.300 2.716.100
10 Personalauszahlungen -1.767.993,14 -1.832.000 -1.981.850 -2.043.800 -2.107.800 -2.173.900
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -431.860,75 -297.100 -326.500 -319.800 -323.100 -326.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 5.494,64 -6.000 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -52.644,73 -60.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
15 Sonstige Auszahlungen -108.606,86 -121.600 -120.700 -121.700 -121.700 -122.500
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -2.355.610,84 -2.316.700 -2.479.050 -2.535.300 -2.602.600 -2.673.000
17 SALDO AUS LFD. 4.338,34 39.100 37.050 39.900 40.700 43.100
VERWALTUNGSTATIGKEIT

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. fur Invest. 0,00 0 0 0 0 0
19 Einz. a. d. VeréauR. von Anlagen 0,00 0 0 0 0 0
20 Einz. a. d. VerauR. v. Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
21 Einz. a. Betrégen u. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen a. Investitionstatigkeit 0,00 0 0 0 0 0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstlicken 0,00 0 0 0 0 0
25 Ausz. f. BaumaRnahmen 0,00 0 0 0 0 0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermdgen -4.338,34 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
30 Ausz. a. Investitionstatigkeit -4.338,34 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTATIGKEIT -4.338,34 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
32 . 0,00 9.100 7.050 9.900 10.700 13.100
FINANZMITTELUBERSCHUSS/-FEHLBETRAG

33 Aufnahme u. Rickflisse v. Darlehen 0,00 0 0 0 0 0
34 Tilgung u. Gewahrung v. Darlehen 0,00 0 0 0 0 0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTATIGKEIT 0,00 0 0 0 0 0
36 AND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN 0,00 9.100 7.050 9.900 10.700 13.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0
38 LIQUIDE MITTEL 0,00 9.100 7.050 9.900 10.700 13.100
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Wasserkraftanlage Méhnebogen GmbH,
Arnsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite Passivseite
Stand Stand Stand Stand
31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023
€ € € € € €
A. Anlagevermégen A. Eigenkapital
Sachanlagen I. Stammkapital 50.000,00 50.000,00
1. Grundstlicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten IIl. Verlustvortrag 19.596,13 1.836,02
einschlieRlich der Bauten auf fremden Grundstlicken 230.660,00 239.739,00 Il Jahresiberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 16.761,73 17.760,11
2. Technische Anlagen und Maschinen 102.233,00 112.633,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 0,00 0,00 Summe Eigenkapital 86.357,86 86.357,86 69.596,13
4. Anlagen in Bau 38.447,31 24.382,59
Summe Anlagevermégen 371.340,31 371.340,31 376.754,59
B. Riickstellungen
B. Umlaufvermdgen Steuerrlickstellungen 4.114,48 17.699,85
|. Forderungen und sonstige Vermdgensgegensténde 14.234,02 12.556,19 Sonstige Rickstellungen 6.395,01 6.708,19
10.509,49 10.509,49 24.408,04
1. Guthaben bei Kreditinstituten 6.028,79 29.078,17
Summe Umlaufvermdgen 20.262,81 41.634,36 C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 231.748,11 264.618,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.510,26 29.889,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 167,52 141,60 3. Verbindlichkeiten gegenlber Gesellschaftern 30.000,00 30.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten 644,92 18,36
Summe Verbindlichkeiten 294.903,29 294.903,29 | 324.526,38
[ 391.770,64 | 418.530,55 [ 391.770,64 | 418.530,55
>
=2
Q
)
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Anlage 1/2

Wasserkraftanlage Mohnebogen GmbH,
Arnsberg

_

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschiftsjahr 2024

2024 2023
€ € €
. Umsatzerlose 71.203,17 69.567,96
2. Sonstige betriebliche Ertrage 2,45 362,66
3. Materialaufwand:
a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren 1.464,92 2.168,58
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 1.688,29 3.153,21 2.486,52
. Personalaufwand:
a) Lohne und Gehalter 6.364,80 3.182,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung 1.834,56 8.199,36 917,28
4. Abschreibungen auf Sachanlagen 19.479,00 19.473,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.186,44 10.627,93
6. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 25,42 24,03
7. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 4.410,98 4.993,53
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.968,58 8.279,82
9. Ergebnis nach Steuern +16.833,47 +17.825,59
0. Sonstige Steuern 71,74 65,48
1. Jahresuberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) +16.761,73 +17.760,11
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Wasserkraftanlage Mohnebogen GmbH, Arnsberg
Lagebericht fur das Geschaftsjahr 2024

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschaftsverlaufs und des Geschaftsergeb-
nisses 2024

Die Gesellschaft wurde im August 2000 zum Bau und Betrieb der Wasserkraftanlage
Mohnebogen gegriindet. Aufgabe des Unternehmens ist es Energie aus Wasserkraft
an der Wehranlage M6hnebogen zu gewinnen. Im Geschaftsjahr 2023 wurde der Ge-
sellschaftsvertrag in § 2 dahingehend ergéanzt, dass die Gesellschaft nunmehr auch
die Planung, den Bau und den Betrieb von weiteren Projekten im Bereich der regene-
rativen Energiegewinnung sowie die Beteiligung und die Ubernahme an Unternehmen
die im Bereich der regenerativen Energiegewinnung tatig seien darf. Eine weitere An-
passung erfolgte im Geschéaftsjahr 2024 im § 11 a des Gesellschaftsvertrages. Hier
wurde im Wesentlichen der Wegfall der Prifungspflicht nach den Vorschriften fir
grol3e Kapitalgesellschaften, durch die Pflicht zur Aufstellung und Prifung von Jahres-
abschluss und Lagebericht in Abhangigkeit von der GréRe der Gesellschaft, in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbu-
ches und der Pflicht der Prifung durch einen Wirtschaftsprifer, beschlossen. Die no-
tarielle Anderung des Vertrages erfolgte im Dezember 2024. Die Eintragung im Han-
delsregister konnte erst in 2025 erfolgen.

Das Jahresergebnis (+ 16.761,73 €) hat sich gegenlber dem Vorjahr (+ 17.760,11 €)
verringert. Bei leicht gestiegenen Einspeisemengen und einer hdheren Marktpramie
ergaben sich hohere Umsatzerlése. Aufgrund von gestiegenen Aufwendungen konnte
das Vorjahresergebnis nicht ganz erreicht werden. Wegen der Gber das gesamte Jahr
2024 kontinuierlich erfolgten Wasserabgabe durch die Mdhnetalsperre konnte die An-
lage, bis auf 31 Tage, ununterbrochen betrieben werden. Die Stromerzeugung lag mit
554.895 kWh gering tber dem Vorjahreswert (554.157 kWh).

Das Rohergebnis verbesserte sich aufgrund der leicht gestiegenen Umsatzerlése und
der geringeren Materialaufwendungen. So stiegen die Umsatze um 1.635,21 €
(+ 2,4 %) auf 71.203,17 €. Die Materialaufwendungen verringerten sich um 1.501,89 €
auf 3.153,21 € (- 32,3 %). Groflere Stérungen an der Anlage gab es in 2024 nicht.
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Lage des Unternehmens

Auch im Geschaftsjahr 2024 hat sich die Vermogenslage unserer Gesellschaft gegen-
Uber dem Vorjahr nur leicht im Bereich des Anlagevermégens aufgrund von planma-
Rigen Abschreibungen und der Investitionskosten (Planung einer Freiflachen-PV-An-
lage) verandert. Das Umlaufvermogen verringerte sich vor allem wegen des gesunke-
nen Guthabens bei Kreditinstituten und nur leicht gestiegenen Forderungen aus dem
Energieverkauf von 41.634,36 € auf 20.262,81 €. In der Struktur unseres kurz- und
langfristig gebundenen Vermdgens und unserer Verbindlichkeiten gab es keine grund-
legenden Veranderungen.

Unsere Finanzlage ist als gesichert zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist da-
rauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und For-
derungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Aufgrund des Jahresuberschusses 2024 erhohte sich das Eigenkapital von
69.596,13 € auf 86.357,86 €.

Die Gesellschafter haben auf Anforderung einen Jahresfehlbetrag von maximal
60.000,00 Euro auszugleichen.

Das Fremdkapital gliedert sich in lang-, mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten. Die
lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten gegentber Kreditinstituten betragen 50,0 %
der Bilanzsumme. Evtl. kurzfristige Liquiditatsengpasse kénnen jederzeit durch Liqui-
ditatshilfen der Gesellschafter Uberbriickt werden. Diese Liquiditatshilfe wurde zum
31.12.2024 in H6he von 30.000,00 € in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden regelmafig innerhalb
der vorgegebenen Zahlungsfrist, wenn maoglich unter Abzug von Skonto, beglichen.
Zum Stichtag bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Héhe
von 32.510,26 €.

Aufgrund der vergangenen Investitionen in die Anlage haben die Gesellschafter ent-
schieden, den geplanten Einbau einer weiteren Turbine vorerst zurlickzustellen. Der
Einbau einer weiteren Turbine soll aber als eine Option offengehalten werden. Diese
weitere Turbine kdnnte bei einer geringeren Wasserfuhrung (< 3 m?s) der Méhne die
Stromproduktion aufrechterhalten und dadurch zuséatzliche Umsatze generieren sowie
einen Stillstand der Anlage und damit verbundene Strombezugskosten vermeiden.

Die Ertragslage ist abhangig von der Witterung (Niederschlagsmengen) und der Ab-
gabemengen der Méhnetalsperre, die vom Ruhrverband gesteuert wird.

Der mittlere Abfluss (MQ) betrug im Kalenderjahr 2024 7,07 m?'s und lag somit Uber
dem langfristigen Mittelwert (1961-2023) von 6,25 m?/s. Der niedrigste Abfluss (NQ)
betrug 1,46 m3/s und der héchste Abfluss (HQ) betrug 44,9 m3/s im Kalenderjahr 2024.
Auf Grund einer zu geringen Abgabe der MOhnetalsperre (< 2,5 m3/s) war die Wasser-
kraftanlage an 31 Tagen aul3er Betrieb.
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Bericht uber die zukiinftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des
Unternehmens

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Es sind keine wesentlichen Anderungen in der Geschaftspolitik zu erwarten. Zukiinf-
tige Umsatzerlése sind auch weiterhin an die Abgabemengen der Méhnetalsperre ge-
bunden.

Im Marz 2022 wurde die Wasserkraftanlage Méhnebogen zur Direktvermarktung an-
gemeldet. Wegen der Kindigung der Direktvermarktung durch den Vertragspartner
befindet sich die Anlage momentan nicht in der Direktvermarktung. Ein neuer Vertrag
mit einem anderen Anbieter befindet sich kurz vor dem Abschluss. Aufgrund der Ent-
wicklungen auf dem Energiemarkt ist zurzeit nicht mehr mit einer héheren Einspeise-
vergutung durch die Direktvermarktung als die 12,52 Cent/kWh aus dem EEG zu rech-
nen. Bei einer entsprechenden Wasserabgabe der Méhnetalsperre kann mit einer wei-
terhin positiven Geschéaftsentwicklung gerechnet werden.

Fir das Jahr 2025 wurde mit einem positiven Geschéaftsergebnis geplant.

Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Die Gesellschaft hat keine Wahrungsrisiken. Auf Grund der garantierten Einspei-
severgutung (EEG) sind Umsatzrisiken nur durch Witterungsverhaltnisse (Nie-
derschlagsmengen) bzw. durch die Talsperrensteuerung der Méhnetalsperre ge-
geben.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditatslage ist ausreichend. Aufgrund der Unterstiitzung durch die Gesell-
schafter sind keine Engpasse zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zahlen im Wesentli-
chen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten. Forde-
rungsausfalle hatte das Unternehmen bisher nicht zu verzeichnen.

Verbindlichkeiten werden innerhalb vereinbarter Zahlungsfristen, wenn mdglich
unter Abzug von Skonto, beglichen.

Langfristig finanziert sich die Gesellschaft tber einen Bankkredit bei der Volks-
bank Sauerland.

Zur Absicherung gegen das Liquiditatsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jeder-
zeitigen Zahlungsfahigkeit wird zweijahrlich ein Liquiditatsplan erstellt, der bei
Bedarf an aktuelle Anderungen angepasst wird.
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Soweit bei finanziellen Vermogenswerten Ausfalls- und Bonitatsrisiken erkennbar
sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

lll. Prognosebericht

Fir das Geschaftsjahr 2025 erwarten wir nunmehr ein leicht negatives Jahresergebnis.
Fur die Folgejahre wird wieder mit weiteren positiven Jahresergebnissen in Hohe der
fortgeschriebenen Wirtschaftsplanansatze von jeweils gréf3er 1 T€ gerechnet.

Es ist damit zu rechnen, dass sich die Ertragslage in den kommenden Jahren positiv
entwickelt.

Wir werden auch zukinftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen nach-
zukommen.

Aufgrund der Entwicklungen auf dem Energiemarkt ist zurzeit nicht mit einer héheren
Einspeisevergltung als die 12,52 Cent/kWh aus dem EEG zu rechnen aber bei einer
entsprechenden Wasserabgabe der Méhnetalsperre, eine positive Geschaftsentwick-
lung zu erwarten.

Arnsberg, 30. Oktober 2025

Thomas Kroll
-Geschaftsfuhrer-
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Erfolgsplan fiur die Jahre 2025 bis 2029
der Wasserkraftanlage Mohnebogen GmbH

665

Plan Plan Plan Plan Plan
2025 2026 2027 2028 2029
Euro Euro Euro Euro Euro
. Umsatzerlése 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200
. sonstige betriebliche Ertrage 0 = 47.200 0 47.200 0 = 47.200 0 = 47.200 0 = 47.200
. Materialaufwand
a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fir bezogene Waren 2.250 2.250 2.250 2.400 2.400
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 2.500 2.500 2.500 2.700 2.700
. Personalaufwand
a) Gehalter 6.365 6.365 6.365 6.365 6.365
b) soziale Aufwendungen 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840
. Abschreibungen auf immaterielle Vermdgens-
gegenstande des Anlagevermoégens und
Sachanlagen 19.500 19.500 18.800 17.500 16.600
. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.800 = 42.255 9.800 42.255 10.990 = 42.745 10.990 = 41.795 10.990 = 40.895
. sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0 0 0 0 0
. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 3.900 4.200 4.500 3.600 2.700
. Ergebnis der gewdhnlichen Geschafts-
tatigkeit 1.045 745 -45 1.805 3.605
. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 280 220 0 530 1.120
. sonstige Steuern 100 = 380 100 320 100 = 100 100 = 630 100 = 1.220
. Jahresgewinn 425 -145 1.175 2.385
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Stadtwerke Arnsberg Vertriebs und Energiedienstleisungs GmbH,
Arnsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite Passivseite
31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023
€ € € € € €
A. Anlagevermdgen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermégensgegenstéande |. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte IIl. Kapitalrticklage 500.000,00 500.000,00
u. 8. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 13.942,00 5.110,00 | lll. Gewinnriicklage 1.800.000,00 200.000,00
IV. Gewinnvortrag 329.643,38 269.450,61
Il. Sachanlagen Jahresiiberschuss 478.452,30 2.460.192,77
1. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 Summe Eigenkapital 3.158.095,68 3.479.643,38
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 6.313,00 7.533,00
6.313,00 6.313,00 B. Ruckstellungen
Steuerrtickstellungen 1.207.826,00 1.116.943,00
Il Finanzanlagen sonstige Rickstellungen 298.795,00 1.506.621,00 617.966,00
Beteiligung 3.200.000,00 0,00
Summe Anlagevermdgen 3.220.255,00 12.643,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten Kreditinstitute 2.482.951,98
B. Umlaufvermégen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.848.188,99 1.547.365,99
|. Forderungen und sonstige Vermégensgegenstande 3. Verbindlichkeiten gegentiber Gesellschaftern 1.323.893,65 3.176.563,68
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.938.618,24 3.235.591,20 | 4. sonstige Verbindlichkeiten 5.449.541,74 4.927.543,50
2. Forderungen gegeniiber Gesellschafter 0,00 30.834,57 davon aus Steuern: € 123.676,84 (Vorjahr: €123.676,84) 11.104.576,36 11.104.576,36 9.651.473,17
3. Sonstige Vermdgensgegenstande 3.575.451,23 4.474.400,00 davon im Rahmen der soziale Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)
8.514.069,47 8.514.069,47 7.740.825,77 Summe Verbindlichkeiten
Il. Guthaben bei Kreditinstituten 4.032.387,91 7.106.618,81
Summe Umlaufvermégen 12.546.457,38 | 14.847.444,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.580,66 5.937,97
_ 15.769.293,04 | 14.866.025,55 15.769.293,04 14.866.025,55
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Stadtwerke Arnsberg Vertriebs und Energiedienstleistungs GmbH,

Arnsberg

Anlage I/2

- O © 0o N NO

-

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschiftsjahr

vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

. Umsatzerlose
abzuftihrende Stromsteuer
abzufiihrende Energiesteuer
. sonstige betriebliche Ertrage

. Materialaufwand:

a) Aufwendungen flr Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fir bezogene Waren

b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

. Personalaufwand:

a) Léhne und Gehaélter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fir Unterstiitzung
davon fir Altersversorgung: € 4.300,00
(im Vorjahr: € 3.629,80)

. Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegenstande

des Anlagevermogens und Sachanlagen
. sonstige betriebliche Aufwendungen

. Zinsen und ahnliche Ertrage

. Zinsen und ahnliche Aufwendungen

. Steuern vom Einkommen und Ertrag

. Ergebnis nach Steuern

. sonstige Steuern

. Jahresuberschuss

€

35.491.413,91
-1.576.787,93

-1.008.873,98

-29.424.646,07

-1.577.544,67

-281.228,62

-61.962,23

2024
€

32.905.752,00
226.699,99

2023
€

46.383.508,94
-1.573.313,18
-951.993,59
32.176,91

33.132.451,99

43.890.379,08

-38.067.545,39

-31.002.190,74 -1.000.285,39
-239.068,33

-343.190,85 -46.578,31
-6.545,42 -5.391,00
-962.066,88 -918.981,89
34,00 0,00
-115.769,80 0,00
-224.218,00 -1.152.284,00
478.504,30 2.460.244,77
-52,00 -52,00
478.452,30 2.460.192,77
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Stadtwerke Arnsberg Vertriebs und Energiedienstleistungs GmbH (SWAV)
Arnsberg

Lagebericht fur das Geschaftsjahr 2024

A. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschiftsmodell

Vor rund 10 Jahren ist die Stadtwerke Arnsberg Vertriebs und Energiedienstleistungs GmbH
(SWAV) zum Zwecke der dauerhaften Versorgung der Arnsberger Einwohner mit elektrischer
Energie und Erdgas gegrindet worden. Daruber hinaus soll das zunehmende Marktsegment
der Energiedienstleistungen bedient werden. Hier sieht die SWAV sowohl den Privat- als auch
den Geschéaftskunden als Zielgruppe an.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsatzen des § 109 der Gemeindeord-
nung fir das Land NRW (GO NRW) zu verfahren. Basis der Tatigkeit ist die faire und interkom-
munale Kooperation der beiden Gesellschafter, Stadtwerke Arnsberg GmbH und Stadtwerke
Soest GmbH. Beide Gesellschafter sind gleichberechtigt mit jeweils 50 % an der SWAYV beteiligt.
Ebenso befinden sich beide Gesellschafter zu 100 % im Besitz der Stadt Arnsberg bzw. der
Stadt Soest und erflllen eine 6ffentliche Versorgungsfunktion. Das direkte Engagement beider
Gesellschafter ist auf die Kapitaleinlage beschrankt.

Im Zuge der Kooperation sollen die vielfaltigen Synergiepotenziale beider Gesellschafter opti-
mal genutzt werden und in die SWAYV einflieBen, um hier mdglichst giinstige Kostenstrukturen
realisieren zu kénnen.

Nach erfolgreichem Markteintritt in Arnsberg wird die Erweiterung des Vertriebsgebietes mit
Schwerpunkt im regionalen Umfeld angestrebt. In Umsetzung dieser Zielsetzung wurden zum
01.01.2024 80 % der Anteile der WVG (WVG -Warsteiner Verbundgesellschaft mbH), dem re-
gionalen Versorger in dem Gebiet Warstein erworben. Die restlichen 20 % der Anteile dieser
Gesellschaft verbleiben bei der Stadt Warstein.

2. Ziele und Strategien

Die SWAV verfolgt das Ziel, langfristig der fihrende Energielieferant/-dienstleister in der Region
zu werden. Im Berichtsjahr 2024 wurde die Unternehmensstrategie deshalb konsequent umge-
setzt und erfolgreich weiterentwickelt, auch trotz aller Verwerfungen an den Energieborsen, mit
deutlich mehr volatilen Preisphasen auch innerhalb eines Tages, dem sog. Intra-Day-Markt.

Unverandert sieht sich der Vertrieb einem hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Der Ausbau
der Marktposition erfordert eine Fokussierung auf die regionalen Zielgruppen, ein Marketing der
.regionalen Verbundenheit®, Weiterentwicklung neuer Produkte wie bspw. dem Regionalstrom-
produkt, neue Vertriebsinstrumente wie z. B. Power Purchase Agreements (PPA’s) sowie die
Optimierung der dazugehdorigen Prozesse.
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Neben marktgerechten Produkten und Dienstleistungen und kundennahem Service, besitzen
Kooperationen mit regionalen Institutionen, Verbanden und Vereinen eine stetig wachsende
strategische Bedeutung.

Fur die Entwicklung der SWAV kommt auch weiterhin interkommunalen Kooperationen eine
starke Bedeutung zu.

3. Steuerungssystem

Die Vorgabe der strategischen Zielrichtung obliegt der Gesellschafterversammlung der Stadt-
werke Arnsberg Vertriebs und Energiedienstleistungs GmbH im Rahmen der entsprechenden
Sitzungen. Vertreter der Gesellschafterversammlung sind jeweils drei Aufsichtsratsmitglieder
der Gesellschafter.

Die operative Unternehmenssteuerung wird durch die Geschéaftsfiuhrung wahrgenommen. Steu-
erungsinstrumente sind der jahrliche Wirtschaftsplan, die Auswertung der Jahresabschliisse so-
wie monatliche Auswertungen betriebswirtschaftlicher Kennzahlen. In 2021 ist damit begonnen
worden, Richtlinien eines Risikomanagements zu generieren. Hierzu zahlen insbesondere klare
Regeln zum Energieein- und —verkauf. Dieser Prozess wurde im Frihjahr 2023 abgeschlossen
und die Gesellschaft in das Risikomanagementsystem der Gesellschafterin Stadtwerke Arns-
berg GmbH integriert.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedinqungen

Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im Jahr 2024 erneut leicht zuriickgegangen. Das preisberei-
nigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte sich um 0,2 % und damit im zweiten Jahr in Folge.
Die Hauptursachen fir diese Entwicklung sind zunehmender Konkurrenzdruck in wichtigen Ab-
satzmarkten, unsichere wirtschaftliche Aussichten, ein unverandert erhohtes Zinsniveau sowie
hohe Energiepreise. Im internationalen Vergleich blieb die deutsche Wirtschaft weiter hinter den
anderen groflen EU-Mitgliedsstaaten und den groRen Volkswirtschaften wie den USA oder
China zuriick. Als einziger der grof3en europaischen Staaten verzeichnete Deutschland einen
Ruckgang des preisbereinigten BIP. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor dem Ausbruch
der Corona-Pandemie, stieg die Wirtschaftsleistung in Deutschland kaum und verglichen mit
den anderen grof3en EU-Staaten am schwachsten. (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jahresdurchschnitt 2024 um 2,2 % gegen-
Uber dem Vorjahr erhoht. Damit lag die Inflationsrate 2024 deutlich unter den drei vorangegan-
genen Jahren. Im Jahresdurschnitt betrug sie 2023 +5,9 %, in 2022 +6,9 % und in 2021 +3,1 %.
Ohne Berlicksichtigung von Energie- und Nahrungsmitteln betrug die sog. Kerninflation +3,0 %
nach +5,1 % im Jahr 2023 und +3,8 % im Jahr 2022. (Quelle: Statistisches Bundesamt)
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Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Jahr 2024 mit 10.538 Petajoule bzw. 359,6 Mio.
Tonnen Steinkohleeinheiten (Mio. t SKE) erneut gesunken. Damit lag der Energieverbrauch um
knapp 30 % unter dem bisherigen Héchststand auf dem Jahr 1990. Der Beitrag der erneuerba-
ren Energien erhohte sich um 1,1 % auf 2.103 PJ (71,8 Mio. t SKE). Dabei nahm insbesondere
die Stromproduktion aus Wasserkraft und Photovoltaik zu, wahrend sich die Windstromerzeu-
gung wetterbedingt um 2 % verringerte. Insgesamt war Deutschland mit knapp 24 Mrd. kWh (88
PJ) erneut Netto-Importeur von Strom. Dabei standen den um 16 % hoéheren Importen, 8 Pro-
zent niedrigere Exporte gegenuber. Der Erdgasverbrauch erhdhte sich sowohl im gewerbli-
chen/industriellen als auch privaten Bereich um insgesamt gut 3 % auf 2.724 PJ (93,0 Mio. t
SKE). (Quelle: AG Energiebilanzen e.V.)

Das energiepolitische Handeln in Europa und Deutschland im Jahr 2024 setzte den Kurs der
Vorjahre konsequent fort. Im Mittelpunkt standen die Umsetzung der Energiewende, die fort-
schreitende Digitalisierung sowie die Bewaltigung der anhaltenden geopolitischen Spannungen
infolge des Ukraine-Krieges.

Ein Schwerpunkt der deutschen Energiepolitik war weiterhin der Ausbau der erneuerbaren
Energien. Die im Jahr 2024 verabschiedete Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
brachte entscheidende Neuerungen mit sich, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie vo-
ranzutreiben. Durch vereinfachte Genehmigungsverfahren konnten Projekte schneller umge-
setzt werden. Die installierte Leistung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen stieg um 20 GW
bzw. 12 % auf eine Gesamtleistung von knapp 190 GW. Dabei war mit 16,2 GW der Zubau bei
der Solarenergie der wesentliche Treiber. Die an Land installierte Windleistung lag Ende 2024
bei 63,5 GW, mit einem Zubau von 2,5 GW. (Quelle: Bundesnetzagentur)

2. Geschiftsverlauf 2024

2.1. Aligemein

Strom und Erdgas fiir Arnsberg: nach 2023 zweitbestes Jahresergebnis in 2024 trotz an-
haltender schwieriger Lage an den Energiemarkten

Mit dem Vertrieb von Strom und Erdgas durch die Stadtwerke Arnsberg Vertriebs und Energie-
dienstleistungs GmbH haben die Gesellschafter ein Bedurfnis der Burger aufgegriffen. Das In-
teresse am Unternehmen SWAV und an den attraktiven und marktgerechten Produkten und
Dienstleistungen ist hoch. Nach gut zehnjahriger Geschéaftstatigkeit ist zu erkennen, dass nicht
nur die aktive Kundenakquise grundsatzlich Kundenzuwachse generiert, sondern auch Weiter-
empfehlungen seitens der Kunden ein Indikator daflir sind, dass sich die SWAYV in der Region
etabliert hat und als zuverlassiger Energiedienstleister wahrgenommen wird.

Dabei darf bei einem ehrlichen Ruckblick jedoch nicht verschwiegen werden, dass die Rahmen-
bedingungen am Energiemarkt etablierten, wie neuen Energielieferanten die Kunden-Akquisi-
tion schwer machen. Die Commodities Strom und Erdgas haben als Produkte nur einen gerin-
gen Stellenwert — Strom kommt eben aus der Steckdose. Kunden zum nachhaltigen Wechsel
zu bewegen, bedarf branchenweit eines hohen Aufwands. Dies merkt auch die SWAV. Dennoch
hat sich die SWAV mit dem neuen Geschéftsfeld erfolgreich am Markt mit jetzt knapp 11.000
akquirierten Vertragen etabliert und kann von einer soliden Basis auch die nachsten Ziele in
Angriff nehmen.
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Die Extrempreisphasen in 2022 und 2023 haben die Kunden, insbesondere die Haushalts- und
Gewerbekunden, weiter in Richtung Preissensibilitdt gebracht. Es ist eine deutlich hdhere
Wechselbereitschaft als in den ersten Jahren der Gesellschaft festzustellen. Mit gezielten Ver-
triebsaktionen versucht die SWAV erfolgreich, die Anzahl der Vertrage weiter auszubauen.

Energie so Nah — ein gelebtes Versprechen

Die SWAV verfolgt das Ziel, langfristig der Energiedienstleister Nummer 1 in der Region zu
werden. Der wesentliche Hebel hierfir ist — neben marktgerechten und neuen Produkten und
Dienstleistungen — ein blrger- und kundennaher Service. Dementsprechend hat das Kunden-
center in einer attraktiven Lage in Neheim einen besonderen Wert flr die vertrieblichen Aktivi-
taten und die Wahrnehmung der Energie-Sparte der SWAV.

Die Positionierung der SWAYV in der Bevolkerung und bei den Kunden funktioniert bei Strom
und Erdgas. Sowohl die Nahe als auch die Wertschopfung in der Region Uberzeugen grund-
satzlich. Dennoch ist eine Licke zwischen Zustimmung und tatsachlicher Wechselbereitschaft
vorhanden.

Zu der positiven Entwicklung und zur erfolgreichen Positionierung der SWAV und ihrer Produkte
haben die Kompetenzen der beiden Partner, die hinter dem jungen kommunalen Energieanbie-
ter stehen, mafigeblich beigetragen: Die Stadtwerke Arnsberg GmbH bringt die 6rtliche Nahe
zu Kunden, Blrgern, Wirtschaft und Politik sowie die Expertise in Kundenservice und Vertrieb
ein und stellt die positiv besetzte Basis fur den Strom- und Erdgas-Vertrieb. Die Stadtwerke
Soest GmbH sorgt mit dem Know-how bei Einkauf, Abrechnung und Marktkommunikation dafr,
dass die Kunden mit marktgerechten Produkten sicher und reibungslos versorgt werden. Dabei
fuhrte die kollegiale und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen dazu, dass die
Aufgaben vom Start weg effektiv, zielorientiert und erfolgreich gelést wurden. Hierzu trug auch
bei, dass sich die Mitarbeiter aus den beiden Mutterunternehmen gegenseitig optimal erganzten
und bei allen Beteiligten der Wille zum gemeinsamen Erfolg spurbar ist.

Ein wichtiger Meilenstein im abgelaufenen Geschéaftsjahr war weiterhin die Etablierung des Re-
gionalstroms im Gewerbe- und Industriekundensegments sowie der deutliche Ausbau der Di-
rektvermarktung. Mit diesen Alleinstellungsmerkmalen will sich die SWAV noch starker als An-
bieter regionaler griiner und sauberer Energie bei lhren Kunden und in der Bevdlkerung positi-
onieren. Eine gezielte Zielgruppenansprache ist initiiert worden, um so in den nachsten Jahren
eine notwendige Skalierung im Kundenzuwachs zu generieren.

Die Verkaufsmengen erhdhten sich im Gasbereich von rd. 173 Mio. kWh auf gut 183 Mio. kWh.
Das begriindet sich durch die erfolgreiche Neuakquise einiger Geschaftskunden. Im Strombe-
reich ist nahezu eine gleichbleibende Verkaufsmenge von rd. 77 Mio. kWh zu verzeichnen. Auch
das ist positiv zu werten, weil immer mehr Photovoltaikanlagen im Sinne des Eigenverbrauchs
und damit kontrar zum konventionellen Strombezug eingesetzt werden. Ebenso werden die
elektrischen Gerate immer effizienter.

Das bendétigte energiewirtschaftliche sowie kaufmannische Know-how wird Uber Dienstleis-
tungs- bzw. Betriebsflihrungsvertrage zwischen den Gesellschaftern und der Stadtwerke Arns-
berg Vertriebs und Energiedienstleistung GmbH vereinbart.
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2.2. Geschiftsverlauf und Umsatzentwicklung

Das operative Geschaft zeigt auf, dass die SWAV im Jahr 2024 insgesamt 76.917 MWh Strom
(Vorjahr 76.748 MWh) und 183.432 MWh Gas (Vorjahr 173.090 MWh) geliefert haben. Die Men-
gen im Strom- und Gasbereich liegen unter den Planansatzen 2024.

Der Umsatz im Geschéaftsjahr betrug 32.905,8 T€ (Vorjahr 43.858,2 T€). Damit leitet sich eine
Umsatzrentabilitat von 1,45 % bezogen auf den Jahrestiberschuss 2024 ab.

Die notwendige Strom- und Gasbeschaffung ist durch einen Bezugsvertrag mit den Stadtwerken
Soest jederzeit sichergestellt.

Weitere Ausflihrungen auch in Abschnitt C.1. Ertragslage.

2.3 Berichterstattung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NW

Gegenstand unseres Unternehmens ist der Vertrieb von Strom und Erdgas sowie die Erbrin-
gung von Energiedienstleistungen vorwiegend fir den regionalen Privatkunden, aber auch fir
Geschafts- oder Industriekunden.

Die im Anhang und im Lagebericht gegebenen Erlduterungen und Daten veranschaulichen,

dass wir dem, unserer gesellschaftsvertraglichen Aufgabenstellung folgenden, 6&ffentlichen
Zweck, voll gerecht werden.

C. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermogenslage

1. Ertragslage

Der JahreslUberschuss 2024 liegt mit rund 478,5 T€ um 132,5 T€ Uber dem geplanten Ergebnis
nach Steuern von 346,0 T€.

Die erzielten Umsatzerldése 2024 lagen mit 35.491,4 T€ um 4.132,8 T€ unter dem Planansatz
von 39.624,2 T€ des Wirtschaftsplans 2024.

Den gréften Anteil an den Umsatzerlésen haben die Stromverkaufe incl. EEG-Umlage und ver-
einnahmten Stromsteuern mit 20.526.897,86 € (Vorjahr 27.133.750,84 €). Weitere Erlose stam-
men aus dem Gasvertrieb einschlieBlich Energiesteuer und CO2-Abgabe mit 14.964.516,05 €
(Vorjahr 19.249.758,10 €)

Die Materialaufwendungen lagen mit 31.002,2 T€ um 7.265,9T€ unter dem Planansatz von
38.268,1 T€ und korrespondierten mit dem Erlésrickgang 2024.

Der Materialaufwand enthalt im Wesentlichen die Aufwendungen fir den Strom- und Gasbezug
sowie die Kosten fur Netznutzungen und CO2-Abgabe in einer Gesamthdhe von 31.002,2 T€
(Vorjahr 39.067,8 T€).

Insgesamt ist die Ertragslage als positiv zu bezeichnen, die Stadtwerke Arnsberg Vertriebs und
Energiedienstleistungs GmbH bewegt sich im Rahmen der Vorgaben des Wirtschaftsplans.
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2. Finanzlage

Das langfristige Anlagevermdgen von 3.220,3 T€ wurde teilweise durch Fremdmittel finanziert.
Bei einem Eigenkapital von 3.158 T€ belauft sich die Eigenkapitalquote auf 20,03 % (Vorjahr
23,41 %).

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist
unter Abzug von Skonto zu begleichen. Zum Bilanzstichtag betragen die liquiden Mittel
4.032,4 T€. Die Vermogens-, Finanz- und Ertragslage war im Berichtsjahr geordnet, die Zah-
lungsfahigkeit jederzeit gegeben.

3. Vermogenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2024 betragt 15.769 T€ (Vorjahr 14.866 T€) und verteilt
sich auf der Aktivseite auf das Anlagevermogen (3.220 T€) sowie auf kurzfristige Forderungen
(8.514 T€), Bankguthaben (4.032 T€) und Rechnungsabgrenzungsposten (3 T€).

Die Posten der Passivseite sind die Verbindlichkeiten mit 11.105 T€ (Vorjahr 9.651 T€) und das
Eigenkapital 3.158 T€ (Vorjahr 3.480 T€) sowie die kurzfristigen Ruckstellungen 1.507 T€ (Vor-
jahr 1.735 T€).

Die Eigenkapitalquote liegt zum Bilanzstichtag bei 20,03 % (Vorjahr 23,41 %).

Prognose-, Risiken-und Chancenbericht

1. Prognose

Im Geschaftsjahr 2025 und mittelfristig erwarten die SWAV weiterhin anspruchsvolle Aufgaben.
Besondere und steigende Bedeutung kommt dem initiierten Produkt ,Regionalstrom® mit dem
Ziel, regional erzeugten (regenerativen) Strom zum Kunden vor Ort zu ,bringen® zu. Neben den
zunehmenden Nachhaltigkeits- und Klimaschutzbeschlissen kommen nunmehr weitere Be-
schaffungsoptionen aus regenerativer Erzeugung zum Tragen. Auch zunehmende Nachfragen
zum moglichen Bezug via PPA-Konstrukten sind erkennbar. Das Interesse bezieht sich auf die
Integration von regenerativ erzeugtem Strom als Teilversorgung. In diesem Kontext soll die
Funktion der SWAV als Direktvermarkter deutlich ausgebaut werden, um einhergehend das re-
gionale und erneuerbare Beschaffungsportfolio zu vergréRern.

Vor dem Hintergrund der Preisentwicklungen auf den Energiemarkten und auslaufender Rah-
menvertrage erwartet die Stadtwerke Arnsberg Vertriebs und Energiedienstleistungs GmbH fir
das Geschaftsjahr 2025 einen Umsatz, von 33,0 Mio.

Insgesamt soll im Endkundengeschaft Strom ein Umsatzvolumen von rd. 21,7 Mio. EUR erzielt
werden. Im externen Erdgaskundengeschaft belauft sich die Umsatzerwartung auf rd. 11,0 Mio.
EUR.

Fir die kommenden Jahre werden die Aktivitaten zunehmend auch auf den Aufbau regenerati-
ver Erzeugungskapazitaten - Wind und Photovoltaik - ausgerichtet sein. Produktseitig stehen
besonders der Vertrieb des regionalen Grunstrom-Angebotes und Vorbereitung von PPA-Mo-
dellen im Fokus. Hierdurch bietet die SWAV den Kunden eine faire, verlassliche und verantwor-
tungsvolle Energieversorgung. Zudem wird die Gewerbekundenakquise auch in Nachbarkom-
munen deutlich intensiviert.
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Von einem fiihrenden Energiedienstleister in der Region erwarten Kunden nicht nur marktge-
rechte Produkte rund um planbare Energielieferung und Energiedienstleistungen. Vielmehr ge-
hoért zur Zukunftsausrichtung auch eine ausgepragte Flexibilitdt, die auf die Bedlrfnisse und
herausfordernde Situation der Kunden eingeht.

2. Risiken

Im Rahmen ihrer Geschéaftstatigkeit ist die SWAV einer Reihe unternehmerischer Risiken aus-
gesetzt.

Das Unternehmen erfasst und bewertet routinemafig mit einem Risikomanagementsystem we-
sentliche und erkennbare Anderungen im Branchenumfeld, in gesetzlichen Regelungen oder in
betrieblichen Rahmenbedingungen, die sich negativ auf die Unternehmensentwicklung auswir-
ken kénnen. Dabei werden die Entwicklungen auf den Energiemarkten durch gezielte Regelun-
gen und Analysen bezogen auf die Commodities Strom, Erdgas und Emissionszertifikate ge-
sondert beobachtet.

Zu den Risiken fur die Gewinn- und Verlustrechnung zahlen:

(Markt-)Preis- und Absatzrisiken

Im Geschaftsjahr 2024 sah sich die SWAV weiterhin mit erheblichen Herausforderungen in den
Geschaftsbereichen Strom- und Gasvertrieb konfrontiert. Der anhaltend intensive Wettbewerb
auf den Energiemarkten fuhrte wie in den Vorjahren zu einem stetigen Druck auf die Kunden-
bindung, insbesondere im heimischen Markt, der flr den wirtschaftlichen Erfolg des Unterneh-
mens von zentraler Bedeutung ist.

Preisrisiken bestehen weiterhin bei der Bewirtschaftung der Gas- und Stromportfolios, insbe-
sondere hinsichtlich der optimalen Beschaffungs-Zeitpunkte. Von einer Stabilisierung kann nicht
zwingend ausgegangen werden. Die Kriegshandlungen mitten in Europa halten unverandert an
und weltweit weiten sich die kriegerischen Unruheherde aus, die starken Einfluss auf das Ge-
schehen an den Weltmarkten haben. Damit wird deutlich, dass samtliche Geschéaftsverlaufsan-
nahmen auf einer fragilen Ausgangslage basieren. Die Marktpreisentwicklungen sind abhangig
von politischen, wirtschaftlichen und sonstigen Einfliissen und damit nur eingeschrankt prog-
nostizierbar. Die Konjunkturentwicklung und das voraussichtliche Verbrauchsverhalten der Kun-
den bleiben schwer vorhersehbar. Diese Unsicherheiten gilt es deshalb, in einem standigen
Monitoring-Prozess zu Uberwachen. Nach dem schwierigen Jahr 2023 mit hochvolatilen Preis-
entwicklungen, hat die SWAV in 2024 die Vertriebstatigkeiten vollumfanglich wieder aufgenom-
men.

Mit der zugrunde liegenden Beschaffungsstrategie und den zugrunde liegenden Beschaffungs-
regeln sollen durch langfristige, vorausschauende physikalische und finanzielle Sicherungsge-
schafte mégliche Extrempreisentwicklungen abgefedert und soweit wie méglich Planungssi-
cherheit erlangt werden.

Ein kalkulatorisches Risiko im externen Strom- und Erdgasgeschaft liegt in der Beriicksichtigung
der Netzentgelte, die Netzbetreibern zu vergtiten sind. Diese Netzentgelte liegen erst zum Ende
des Planungsprozesses vor. Demgegentiber sind die Umlagen-Belastungen weitestgehend gut
prognostizierbar.
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Durch regelmaRige Analysen und Verprobungen wird sichergestellt, dass sich Absatz- und Ein-
satzmengen entsprechen. Insbesondere Anderungen im Abnahmeverhalten der Kunden kén-
nen aber zu Uber- oder Unterdeckungen in der Strom- und Erdgasbeschaffung fiihren. Durch
ein Monitoring der Bilanzkreis und Ausgleichsenergieabrechnungen werden hier in einem per-
manenten Prozess Rickschlisse auf aktuelle und perspektivische Energiebedarfe gezogen.
Daruber hinaus wird auch das Abnahmeverhalten der Bestandskunden mit den Ist-Verbrauchen
routinemafig verprobt.

Umfeldrisiken (Politische/Gesetzliche/Regulatorische
Rahmenbedingungen)

Die Marktpreisentwicklungen sind weiterhin stark abhangig von politischen, wirtschaftlichen und
sonstigen Einflissen und damit nur eingeschrankt prognostizier-bar. Die Konjunkturentwicklung
und das voraussichtliche Verbrauchsverhalten der Kunden bleiben schwer vorhersehbar. Die
kontinuierlich sich verandernde Gesetzeslage, vielfach getrieben durch die Ziele der Energie-
wende, schafft die Notwendigkeit, sich durchgangig mit den geanderten Regelungen auseinan-
derzusetzen. Dabei gilt es, die Chancen und Risiken zu bewerten, die sich aus den neuen Re-
gelungen fur das Bestandsgeschéaft und zukinftige Geschaftsmodelle ergeben.

IT-Risiken

Die bereits seit 2017 in allen Marktrollen etablierte IT-Landschaft gewahrleistet weiterhin, dass
den regulatorischen und wettbewerblichen Anforderungen entsprochen werden kann. Im Be-
richtsjahr hat insbesondere die Notwendigkeit, die Vorgaben der gesetzlichen Preisbremsen in
die Abrechnungssysteme zu integrieren, zu einer Uber das Ubliche Mal} deutlich hinausgehen-
den Ressourcenbindung gefuhrt. Die zu den Regelterminen 01.04. und 01.10. systemisch ein-
zupflegenden Marktformatanderungen haben zu zusatzlichen Belastungen gefiihrt. Gleichwonhl
konnte die sachgemalRe Umsetzung in den IT-Systemen gewahrleistet werden. Die zuneh-
mende Anzahl von Cyber-Angriffen stellt ein erhebliches Risiko dar. Trotz gestiegener Investiti-
onen in die IT-Sicherheit und einer erhéhten Sensibilisierung der Mitarbeitenden ist das Gefah-
renpotenzial in den letzten Jahren deutlich angestiegen.

Beschaffungsrisiken

Zwar hat sich im Laufe des Jahres 2024 die Inflation und auch die Volatilitat auf den Energie-
markten fast wieder normalisiert. Dennoch ist das Risko nach wie vor zu beachten.

Liquiditats-, Finanzierungs- und Zinsrisiken

Durch eine aktive Liquiditatssteuerung wird sichergestellt, dass das Unternehmen seinen Zah-
lungsverpflichtungen termingerecht nachkommen kann. Kreditlinien im kurzfristigen Bereich si-
chern temporare Liquiditatsbedarfe ab.

Das Ergebnis des Gesamtunternehmens fiir 2024 sollte eine Teil-Thesaurierung erlauben und
einen Ausbau der Eigenkapitalausstattung, der die Risikotragfahigkeit des Unternehmens weiter
stabilisiert.
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Durch einen kontinuierlichen Informationsaustausch mit den finanzierenden Kreditinstituten
werden Kapitalbedarfe mit entsprechender Vorlauffrist adressiert. Auf dieser Basis kdnnen Mit-
telbedarfe zu angemessenen Konditionen gedeckt werden. Inwieweit die allgemeine Preisent-
wicklung und konjunkturelle Parameter zu einem erhdhten Forderungsausfallrisiko in der Ener-
giewirtschaft fihren, ist ebenfalls noch nicht absehbar. Es gilt, den weiteren Verlauf von 2025
Zu beobachten.

3. Chancen

Der stéandige Wandel der politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
wird auch weiterhin die kiinftige Ertragslage beeinflussen. Es bestehen auch Chancen flir einen
Mengen- und Umsatzzuwachs in angrenzenden Regionen aufgrund der kontinuierlich steigen-
den Akquisitionstatigkeit. Im Besonderen bietet das Produkt ,Regionalstrom” aussichtsreiche
Wachstumschancen.

Es wird durch einen kontinuierlichen Ausbau des Strom- und Gasliefergeschafts in der Region
bei Geschaftskunden und Privatkunden ein wichtiger Wachstumsbeitrag geleistet und gleichzei-
tig Erfahrungen im Aufbau eines digitalisierten Vertriebs gesammelt. Damit kann sichergestellt
werden, dass auch zukunftig eine wachstums- und wertorientierte Akquisition von Privat- und
Geschaftskunden wirtschaftlich erfolgen kann.

Die fortwahrende regionale Wahrnehmung als sicherer ,Partner vor Ort und die Bedeutung
regionaler, erneuerbarer Energieproduktion bieten vertrieblich ein steigendes und robustes Fun-

dament.

Ausgepragte Kundennahe und sich immer vielfaltiger ergebender Kooperationsansatze bieten
weiterhin gute Moéglichkeiten die Planzahlen umzusetzen und weiterzuentwickeln.

Die Entwicklung neuer Produktgruppen, vor allem das steigende Angebot des regionalen
Grinstroms und die Wahrnehmung als regionaler Direktvermarkter, schafft die Chance fur Al-
leinstellungsmerkmale in der Region.

Arnsberg, 4. August 2025

Stadtwerke Arnsberg Vertriebs und Energiedienstleistungs GmbH

André Dreif3en Thomas Stock
Geschéftsfiihrer Geschéftsfiihrer
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4. Ergebnisplanung

2026 2027 2028 2029 2030
1. Umsatzerlose 31.253,8 32.777,4 34.300,9 35.824,5 37.348,0
2. Sonst. betr. Ertrage 397,0 323,5 355,0 387.,4 418,0
3. Materialaufwand
3.1 RHB-Stoffe 27.670,8 28.963,9 30.256,9 31.550,0 32.843,1
3.2.Fremdleistungen 2.166,1 2.279,8 2.400,2 2.521,4 2.643,2
29.836,9 31.243,7 32.657,2 34.071,4 35.486,3
4. Personalaufwand
4.1 Gehalter 303,6 312,4 321,5 330,8 340,5
4.2 Soziale Aufw. 63,8 65,6 67,5 69,5 71,5
367,4 378,0 389,0 400,3 411,9
5. Abschreibungen 26,5 26,5 26,6 26,6 271
6. Sonst. betr. Aufw. 458,3 5041 484,0 498,3 513,6
7. Zinsen u. ahnl. Aufw. 90,4 72,5 53,7 34,0 13,0
8. Ergebnis vor
Steuern 871,4 876,1 1.045,4 1.181,3 1.314,0
9. Steuern v. E.u.E. 270,1 271,6 3241 366,2 407,4
10. Jahreslberschuss 601,2 604,5 721,3 815,1 906,7
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Servicewerke Westfalen Verwaltungs-GmbH, Arnsberg

Aktivseite

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passivseite

A. Umlaufvermégen

N = —

. Forderungen und Sonstige Vermégensgegenstande
. Forderungen gegen Gesellschafter
. sonstige Vermdgensgegenstande

. Guthaben bei Kreditinstituten

Summe Umlaufvermdgen

31.12.2024 31.12.2023
€ € €
A
I
32.052,57 29.708,80 I
0,00 32.052,57 0,00 Il
29.708,80
12.477,83 12.477,83 12.900,60 B
1
2
c
44.530,40 42.609,40 1
2
44.530,40 42.609,40

Eigenkapital

. Gezeichnetes Kapital
. Gwinn-/Verlustvortrag

Jahresiiberschuss

Summe Eigenkapital

. Riickstellungen
. Steuerrlickstellungen
. sonstige Ruckstellungen

. Verbindlichkeiten
. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
. sonstige Verbindlichkeiten

2.240,00
700,00

1.309,70

9.333,05

31.12.2024 31.12.2023
€ €
25.000,00 25.000,00
3.857,40 1.769,40
2.090,25 2.088,00
30.947,65 28.857,40
2.940,00 3.142,00
1.033,63
10.642,75 9.576,37
44.530,40 42.609,40

L/ ebejuyY
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Servicewerke Westfalen Verwaltungs-GmbH, Arnsberg

Anlage 1/2

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschiftsjahr
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

2024 2023
€ € €
1. Umsatzerlése 3.000,00 3.000,00
2. sonstige betriebliche Ertrage 23.935,35 23.777,45
26.935,35 26.777,45

3. Personalaufwand:
a) Lohne und Gehalter -16.524,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung -4.762,80 -21.286,80 -21.286,80

und fiir Unterstiitzung

-davon fir Altersversorgung: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)
4. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.648,55 -2.490,65
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -909,75 -912,00
6. Ergebnis nach Steuern =

Jahresiiberschuss 2.090,25 2.088,00
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Servicewerke Westfalen Verwaltungs-GmbH, Arnsberg

Lagebericht fur das Geschaftsjahr 2024

A. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschéftsmodell

Am 23.12.2021 wurden die Anteile der Servicewerke Westfalen Verwaltungs-GmbH durch die
Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG erworben.

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Ubernahme der persénlichen Haftung
und die Ubernahme der Geschéftsfiihrung als persénliche haftende Gesellschafterin der Ser-
vicewerke Westfalen GmbH & Co. KG ohne das Recht und die Pflicht zur Erbringung einer
Einlage. Die wirtschaftliche Tatigkeit der Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG wurde in
2022 aufgenommen.

2, Steuerungssystem

Die Vorgabe der strategischen Zielrichtung obliegt der Gesellschafterversammlung der Service-
werke Westfalen Verwaltungs-GmbH im Rahmen der entsprechenden Sitzungen. Im Kalender-
jahr 2024 hat eine Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Die operative Unternehmenssteuerung erfolgt durch die Geschéaftsfiihrung.

Steuerungsinstrumente sind der jahrliche Wirtschaftsplan und Auswertung der Jahresab-
schllsse.

B. Wirtschaftsbericht

1. Geschiftsverlauf 2024

1.1. Allgemein
Die Gesellschaft ist im Geschaftsjahr 2024 ihren gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen

nachgekommen. Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Haftungsvergitung in Héhe von 3.000,00
EUR gezahlt worden.
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2.2. Geschaftsverlauf
Die Anteile der Gesellschaft wurden am 23.12.2021 durch die Servicewerke Westfalen GmbH

& Co. KG erworben. Im Kalenderjahr 2024 waren Frau Irena Struwe-Filipaja, Wickede (Ruhr),
und Herr Kai Grimm, Rheda-Wiedenbrick, ganzjahrig zu Geschaftsfuhrern bestellt.

C. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermégenslage

1. Ertragslage

Im Geschaftsjahr 2024 ist ein Jahresuberschuss von 2.090,25 EUR erzielt worden und liegt da-
mit im Planniveau.

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlése in Hohe von 3.000,00 EUR aus der Zahlung einer Haf-
tungsvergutung durch die Gesellschafterin Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG und sons-
tige betriebliche Ertrage aus der Weiterberechnung der laufenden Aufwendungen in Hohe von
23.934,93 EUR an die Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG erzielt.

Die Servicewerke Westfalen Verwaltungs-GmbH bewegt sich im Rahmen der Vorgaben des
Wirtschaftsplans.

Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 betrug 30.947,65 EUR (Vorjahr: 28.857,40 EUR).
Die flussigen Mittel betrugen zum Bilanzstichtag 12.477,83 EUR (Vorjahr: 12.900,60 EUR).

Liquiditatsprobleme bestanden nicht. Aktuell ergibt sich keine Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Lage.

Der Geschéftsverlauf der Gesellschaft wird insgesamt als positiv bewertet.

Prognose-, Risiken- und Chancenbericht

1. Prognosebericht

Neben der Haftungsvergitung erhalt die Gesellschaft von der Servicewerke Westfalen GmbH
& Co. KG eine Erstattung fur samtliche ihr im Zusammenhang mit der Geschaftsfihrung entste-
henden Ausgaben und Aufwendungen. Somit ist auch fur die zuklnftigen Geschaftsjahre mit
einem positiven Ergebnis zu rechnen. Auch fur die Vermdgens- und Finanzlage werden fir die
zukiinftigen Geschéaftsjahre keine wesentlichen Anderungen erwartet.

2. Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft ist ausschliel3lich als personlich haftende Gesellschafterin der Servicewerke
Westfalen GmbH & Co. KG tatig. Hieraus ergeben sich auch ihr Geschaftsrisiko und die Chan-
cen der zukunftigen Entwicklung.
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3. Berichtserstattung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW

Die Gesellschaft ist als personlich haftende Gesellschafterin der Servicewerke Westfalen GmbH
& Co. KG und fiir die Ubernahme der Geschéftsfilhrung tatig. Sie ist berechtigt, sich an anderen
Unternehmen zu beteiligen oder Beteiligungen an anderen Unternehmen zu erwerben. Darlber
hinaus ist die Gesellschaft zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem
Unternehmenszweck zu dienen geeignet sind. Dabei ist sie verpflichtet, nach den Wirtschafts-
grundsatzen des § 109 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu
verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu filhren, dass der offentliche Zweck erfullt wird.

Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erlauterungen und Daten veranschaulichen, dass
die Gesellschaft im Geschéaftsjahr 2024 ihren 6ffentlichen Zwecksetzung eingehalten und ihren
Gesellschaftszweck erreicht hat.

Arnsberg, 11.02.2025

Servicewerke Westfalen Verwaltungs-GmbH

Kai Grimm Irena Struwe-Filipaja
Geschéftsfiihrer Geschaftsfihrerin
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Wirtschaftsplanung Servicewerke Westfalen GmbH

Erfolgsplanung
2026 2027 2028 2029 2030
Plan Plan Plan Plan Plan
T€ T€ T€ T€ T€
Umsatzerlos 23.250 23.250 23.250 23.250 23.249
Personalaufwand -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.249
sonstige betriebl. Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Ertrage aus Beteiligungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Ergebnis vor Steuern 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Ertragssteuern -910 -910 -910 -910 -910
Jahresiiberschuss 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090

Das Ergebnis vor Steuern der GmbH sollte dem Betrag der Haftungsvergitung It. KG Gesellschaftsvertrag entsprechen
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Servicewerke Westfalen GmbH Co. KG,

Arnsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite Passivseite
31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023
€ € € € € €
A. Anlagevermégen: A. Eigenkapital:
Finanzanlagen: I.  Haftkapital 60.000,00 60.000,00
Beteiligungen 28.010,00 28.010,00 |ll. Gesamthanderisch gebundenes Riicklagenkapital 42.000,00 42.000,00
Ill.  Gewinn- / Verlustvortrag 7.594,81 5.161,81
Summe Anlagevermdgen IV. Jahreslberschuss 2.156,31 2.433,00
28.010,00 28.010,00 Summe Eigenkapital 111.751,12 109.594,81
B. Ruckstellungen:
sonstige Rickstellungen 9.300,00 9.300,00 7.900,00
C. Verbindlichkeiten:
B. Umlaufvermégen: 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.089,12 9.246,90
I. Forderungen und sonstige Vermdégensgegensténde: 2. Verbindlichkeiten gegenlber Gesellschaftern 61.140,71 65.230,15
3. sonstige Verbindlichkeiten 40.528,78 28.037,64
1. Forderungen gegen Gesellschafter 197.732,30 61.737,32 Summe Verbindlichkeiten 106.758,61 106.758,61 102.514,69
2. sonstige Vermdgensgegenstande 0,00 0,00
197.732,30 197.732,30
Il.  Guthaben bei Kreditinstituten 2.067,43 130.262,18
Summe Umlaufvermégen 199.799,73 191.999,50
- 227.809,73 220.009,50 227.809,73 220.009,50

B-341

L/| Sbejuy



Servicewerke Westfalen GmbH Co. KG,

Anlage 1/2

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschaftsjahr

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

. Umsatzerlése
. sonstige betriebliche Ertrage

. Materialaufwand:

a) Aufwendungen flr Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren

b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

. Personalaufwand:
a) Léhne und Gehalter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fur Unterstiitzung
- davon flr Altersversorgung: € 0,00
(im Vorjahr: € 0,00)

5. sonstige betriebliche Aufwendungen

. Ergebnis nach Steuern =
Jahresilberschuss

2024 2023
€ € €

188.976,89 229.011,28
1.195,66 874,83
190.172,55 229.886,11
0,00 -313,08
-79.596,51 -79.596,51 -35.201,59
-35.514,67
-53.289,48 -126.006,81
-10.108,38 -63.397,86 -27.683,13
-153.689,94
-45.021,87 -38.248,50
2.156,31 2.433,00
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Lagebericht
fur das Geschaftsjahr 2024
Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG,
Arnsberg

A. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschéiftsmodell

Am 22.12.2021 wurde die Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG gegrindet. Grindungs-
kommanditisten sind die Stadtwerke Soest GmbH, die Energieversorgung Beckum GmbH & Co.
KG und die Stadtwerke Arnsberg GmbH.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von innerbetrieblichen Dienstleistungen fur
die Gesellschafter, insbesondere durch Blindelung von personellen und fachlichen Ressourcen
auf Ebene der Gesellschaft und administrative Unterstiitzungsleistungen, sowie die Erbringung
von energienahen Dienstleistungen fur die Gesellschafter zum Zwecke der Férderung der Un-
ternehmen der Gesellschafter und Verbesserung der Marktposition in ihrem jeweiligen Tatig-
keitsbereich. Im Zuge der Kooperation sollen die vielfaltigen Synergiepotenziale der Gesell-
schafter optimal genutzt werden.

2. Ziele und Strategien

Die SWW verfolgt langfristig das Ziel, personell und fachlich die Unternehmen der Gesellschaf-
ter zu unterstitzen. Durch Bundelung von Bedarfen ist es gemeinsam moglich, schneller auf
Marktbedirfnisse zu reagieren und Skaleneffekte zu erzielen.

Fir die Entwicklung der SWW kommt auch weiteren interkommunalen Kooperationen eine
starke Bedeutung zu, die sukzessive ausgebaut werden soll.

3. Steuerungssystem

Die Vorgabe der strategischen Zielrichtung obliegt den Gesellschaftern, vertreten durch den
Aufsichtsrat der Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG.

Die operative Unternehmenssteuerung wird durch die persdnlich haftende Gesellschafterin Ser-
vicewerke Westfalen Verwaltungs-GmbH wahrgenommen. Sie handelt wiederum durch die Ge-

schaftsfuhrer.

Steuerungsinstrumente sind der jahrliche Wirtschaftsplan, die Auswertung der Jahresab-
schllisse sowie monatliche Auswertungen betriebswirtschaftlicher Kennzahlen.
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B. Wirtschaftsbericht

1. Geschaftsverlauf 2024

1.1. Allgemein

Das Betatigungsfeld der SWW GmbH &Co KG orientiert sich an den Bedarfen der Gesellschaf-
ten der Gesellschafter und werden dem entsprechend ausgebaut und weiterentwickelt. Dies ist
ein fortlaufender Prozess, der eine flexible Steuerung und Umsetzung erfordert mit stetiger An-
passung des Aktionsradius.

2.2. Geschaftsverlauf und Umsatzentwicklung

Im Geschéftsjahr 2024 ist ein Umsatz in HOhe von 190.172,55 € (Vorjahr: 229 T€) erzielt wor-
den. Diese Umsatzentwicklung liegt mit rd. 72 T€ unter den angesetzten Planzahlen.
Der Geschéftsverlauf fur 2024 stellt sich insgesamt als positiv dar.

C. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermégenslage

1. Ertragslage

Der Jahresuberschuss 2024 liegt mit 2.156,31 € um 888,31 € (iber dem prognostizierten Jahre-
suberschuss.

Die Umsatzerldse i. H. v. 190 T€ resultieren gréfRtenteils aus der Weiterberechnung von Dienst-
leistungen an die Gesellschafter (112 T€) sowie der Weiterberechnung von Lizenzgebuhren,
Rechts- und Beratungskosten und Entgelten fir die Portalnutzung (78 T€).

Der Materialaufwand i. H. v. 79 T€ beinhaltet zum Teil Kosten der in den Umsatzerlosen verau-
Rerten Lizenzen sowie das Entgelt der kaufmannischen Betriebsfuihrung, durch die Stadtwerke
Arnsberg GmbH.

Insgesamt ist die Ertragslage als positiv zu bezeichnen. Die Servicewerke Westfalen GmbH &
Co. KG bewegt sich im Rahmen der Vorgaben des Wirtschaftsplans.
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2. Finanzlage

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist
unter Abzug von Skonto zu begleichen.

3. Vermogenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2024 betragt 227.809,73 T€ (Vorjahr 220 T€) und verteilt
sich auf der Aktivseite auf das Anlagevermégen (28 T€) sowie auf kurzfristige Forderungen
(197 T€) und Bankguthaben (2 T€).

Auf der Passivseite verteilen sich die Posten auf die Verbindlichkeiten (107 T€) und das Eigen-
kapital (111 T€) sowie die kurzfristigen Rickstellungen (9T€).

Die Eigenkapitalquote liegt zum Bilanzstichtag bei 49,06 %.

D. Prognose-, Risiken- und Chancenbericht

1. Prognosebericht

Die wirtschaftliche Entwicklung und Regulierungen durch staatliche Behdrden stellen die Ver-
bundunternehmen auch zukunftig vor neue Herausforderungen.

Themen der Energiewende, kommunale Warmeplanung und Auflagen des Energiewirtschafts-
gesetzes qilt es voranzutreiben und umzusetzen. Das weit gefasste Angebotsspektrum im EDL-
Bereich ist zum einen durch die Vielzahl von Themen und dem damit einhergehenden Fachwis-
sen sehr herausfordernd. Zum anderen kommt hinzu, dass der Fachkraftemangel in dieser
Branche besonders stark spirbar ist. Dies stellt die Unternehmen vor grol3en Herausforderun-
gen, welche durch die Blindelung von Themenbereichen und Know-how bewaltigt werden sol-
len.

Es wird flr das Geschéftsjahr 2025 ein negatives Ergebnis i.H.v. -2 T€ erwartet.

2 Risiko- und Chancenbericht

Die sich fortlaufend andernden wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Ge-
samtwirtschaft sowie insbesondere in der Energiewirtschaft stellen die SWW wie die gesamte
Energiebranche vor groRen Herausforderungen.

Die vielfaltigen Kooperationsansatze bieten gute Moéglichkeiten fir die Verbundgesellschaften,
ihre Marktpositionen zu festigen.
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Die interkommunale Zusammenarbeit Uber Kreisgrenzen hinaus stellt hierbei ein Alleinstel-
lungsmerkmal dar.

Die Geschaftsfliihrung geht davon aus, dass, falls notwendig, die Liquiditatsversorgung durch
die Gesellschafter gesichert ist.

Arnsberg, 16.04.2025

Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG

Kai Grimm Irena Struwe-Filipaja
Geschéftsfiihrer Geschaftsfihrerin
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Wirtschaftsplanung Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG

Gesamt

Erfolgsplanung

Umsatzerldse
Materialaufwand
Personalaufwand
Abschreibungen
sonstige Aufwendungen
Ergebnis vor Steuern
Ertragssteuern
Jahresergebnis

2026 2027 2028 2029 2030
Plan Plan Plan Plan Plan

€ € € € €
741.749 752.611 772174 792.412 813.354
-318.138 -320.397 -330.017 -340.013 -350.404
-243.544 -248.415 -253.384 -258.451 -263.620
-124.254 -125.045 -118.353 -119.655 -110.938
-24.391 -24.879 -25.376 -25.884 -26.404
31.421 33.876 45.044 48.409 61.986
-4.713 -5.081 -6.757 -7.261 -9.298
26.708 28.794 38.287 41.148 52.688
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Aktivseite

Bilanz zum 31. Dezember 2024

WVG-Warsteiner Verbundgesellschaft mbH, Warstein

Bilanz

Passivseite

A. Anlagevermogen
. Immaterielle
1. Software / Konzessionen
2. geleistete Anzahlungen
Il. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung
2. Anlagen in Bau

B. Umlaufvermégen
. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistunger
2. sonstige Vermdgensgegenstande

Il. Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Stand Stand
31.12.2024 31.12.2023
€ € T€
32,68 424,68
120.739,34 0,00
29.184,76 35.836,82
94.500,00
244.456,78
1.151.173,59 130.390,79
2.390.276,62 3.541.450,21 4.673.324,31
4.375.921,56 3.498.209,59
11.988,00 406,84
8.173.816,55 8.338.593,03

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital
Kapitalriicklage

lll. Gewinnriicklage
IV. Ergebnisvortrag
V. Jahresiiberschuss

B. Riickstellungen

1.
2.

Steuerriickstellungen
sonstige Riickstellungen

C. Verbindlichkeiten

1.
2.
3.

Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunger
sonstige Verbindlichkeiten

(davon aus Steuern: € 63.056,63; i.Vj.: € 168.867,57)
(davon aus sozialer Sicherheit: € 0,00; i.Vj.: € -8.256,67)

lah

347.827,80

1.707.825,00

47,95
1.378.156,08

895.342,86

Stand Stand
31.12.2024 31.12.2023
€ T€

750.000,00 750.000,00
1.545.395,61 1.545.395,61
700.451,05 700.451,05
-136.243,69 -1.568.977,01
985.013,89 1.432.733,32
3.844.616,86 2.859.602,97
686.013,88
2.055.652,80 2.294.119,00
0,00
2.339.382,48
2.273.546,89 159.474,70
8.173.816,55 8.338.593,03
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10.

11.

WVG-Warsteiner Verbundgesellschaft mbH, Warstein

Gewinn- und Verlustrechnung

fiir die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

GuV

2024 2023
€ € I€
. Umsatzerlose 17.035.459,85 29.589.870,21

abzlglich Strom- und Energiesteuer -949.544 40 16.085.915,45 -1.045.627,25
sonstige betriebliche Ertrage 325.987,93 102.642,21
Materialaufwand
a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffe und flr bezogene Waren 12.623.718,06 23.377.213,48
b) Aufwendungen flr bezogene Leistungen 773.752,78 13.397.470,84 1.048.789,29
Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter 434.569,74 533.310,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen fiir 126.559,18 561.128,92 101.939,37

Altersversorgung und Unterstlitzung

davon fir Altersversorgung: 6.445,82 € Vorjahr: 7.921,01 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermégensgegenstande
des Anlagevermdgens und Sachanlagen 10.833,93 16.972,83
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.096.607,88 1.972.550,59
sonstige Zinsen und &hnliche Ertrage 11.869,00 11.917,00
Zinsen und ahnliche Aufwendungen 3.166,97 30.450,29
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 369.549,95 144.842,23
Ergebnis nach Steuern 985.013,89 1.432.733,32
Jahresuberschuss 985.013,89 1.432.733,32




Lagebericht / 1

N WVG

HEIMATENERGIE AUS WARSTEIN

Lagebericht der Warsteiner Verbundgesellschaft mbH fiir das Geschaftsjahr 2024

1. Gesamtenergiewirtschaftliche Lage

Das Jahr 2024 war energiewirtschaftlich gepragt von einem erneuten Riickgang des Pri-
marenergieverbrauchs, was vor allem auf die fortschreitende Dekarbonisierung und eine
gedampfte Konjunktur zurtickzufiihren ist. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Strom-
erzeugung erreichte mit 55 % einen neuen Rekordwert. Besonders die Photovoltaik ver-
zeichnete einen starken Zubau, mit Gber 1 Million neu installierten Anlagen. Die CO,-Emis-
sionen der Energiewirtschaft sanken gegeniiber dem Vorjahr um 9 % und liegen nun 61 %
unter dem Niveau von 1990. Die Endkundenpreise flir Strom und Gas sind gegenilber
2023 gesunken, bleiben aber auf hohem Niveau. Die Gasspeicher waren zum Jahresende
zu 80 % gefllt, was zur Versorgungssicherheit beitragt.

In Nordrhein-Westfalen wurde 2024 das Landes-Warmeplanungsgesetz verabschiedet, das
eine flachendeckende kommunale Warmeplanung bis spatestens 2028 vorsieht. Im Sauer-
land zeigt sich ein zunehmendes Interesse an dezentralen Energieversorgungslosungen,
insbesondere in landlichen Gebieten. Die Stadt Warstein hat mit der kommunalen Warme-
planung begonnen. Der jahrliche Warmebedarf liegt bei rund 303 GWh, wobei etwa 80 %
durch Erdgas und 9 % durch Heiz6l gedeckt werden. Dies flihrt zu ca. 50.000 Tonnen CO,-
Emissionen jahrlich. Erste Analysen zeigen, dass mehr als 85 % der Gebaude in die Ener-
gieeffizienzklassen D bis H fallen.

2. Dekarbonisierung und Energiewende

Das Ziel der Bundesregierung ist es, bis spatestens 2045 klimaneutral zu werden. Da ab
diesem Zeitpunkt keine fossilen Brennstoffe mehr durch die Gasnetze flieRen sollen, mus-
sen bestehende Infrastrukturen wirtschaftlich sinnvoll abgeschrieben werden. Die Einflih-
rung von KANU 2.0 ermdglicht Netzbetreibern neue Abschreibungsmaéglichkeiten, insbe-
sondere zur besseren Abbildung steigender Investitionen in die Netzinfrastruktur, Digitali-
sierung und Dekarbonisierung. KANU 2.0 wurde eingeflihrt, um den gestiegenen Kapitalbe-
darf der Netzbetreiber durch die Energiewende und den Netzausbau finanziell darstellbar
zu machen. Die Folge sind héhere kalkulatorische Kosten, die Uber die Netzentgelte an die
Endkunden weitergegeben werden. Diese Entwicklung wirkt sich direkt auf die Endkunden-
preise fir Gas aus.

Zusatzlich stieg die CO,-Abgabe im Jahr 2024 von 45 EUR/ t auf 55 EUR/ t, was ebenfalls
zu héheren Bezugskosten fiir Endkunden flhrt.

Im Strom ziehen die Kosten der Energiewende steigende Netzentgelte und die Erhdéhung
der Umlage nach § 19 StromNEV zur Walzung der Kosten fiir erneuerbare Energien nach
sich und belasten die Endkundenpreise zusatzlich.
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3. Gasabsatzentwicklung bis 2050

Studien wie ,Natural Gas Demand Outlook to 2050“ von Deloitte und dem Oko-Institut
prognostiziert einen drastischen Rickgang der Erdgasnachfrage in Deutschland bis 2050:
Bis 2030 Riickgang um etwa ein Drittel auf ca. 650 TWh, bis 2040 auf ca. 330 TWh und bis
2050 auf ca. 50 TWh. Besonders betroffen ist der Gebaudesektor, gefolgt vom Stromsektor
und der Industrie.

4. Unternehmensprofil

Die Warsteiner Verbundgesellschaft mbH mit Sitz in Warstein ist ein regionaler Energiever-
sorger mit dem Schwerpunkt auf der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizitat und
Gas sowie erganzenden Energiedienstleistungen.

5. Eigentiimerstruktur

Seit dem 01.01.2024 halt die Stadtwerke Arnsberg Vertriebs und Energiedienstleistungs
GmbH 80 % der Anteile an der WVG. Die Stadt Warstein halt weiterhin 20 %.

6. Geschaftsentwicklung

Die Bilanzsumme vermindert sich gegentber dem Jahr 2023 um rund 165 T€ auf

8,2 Mio. €. Das langfristig gebundene Anlagevermoégen (244 T€) hat einen Anteil von 3 %
an der Bilanzsumme. Dem gegenlber steht langfristig verfligbares Kapital in Héhe von
2,9 Mio. €. Das Eigenkapital in Héhe von 3,8 Mio. € enthalt einen Verlustvortrag von

136 T€ und einen Jahresiberschuss in H6he von 1,4 Mio. €. Die Eigenkapitalquote steigt
von 34 % auf 47 %.

Finanzlage

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungs-
frist unter Abzug von Skonto zu begleichen. Zum Bilanzstichtag betragen die liquiden Mittel
4,3 Mio. €. Die Vermogens-, Finanz- und Ertragslage war im Berichtsjahr geordnet, die
Zahlungsfahigkeit jederzeit gegeben.

Ertragslage

Im Rahmen der 6ffentlichen Strom- und Gasversorgung in Warstein belieferte die WVG im
Geschaftsjahr 2024 8.088 Lieferstellen mit Strom (2023 rund 8.384) und 3.898 mit Gas
(2023 etwa 4.060).

Die Umsatzerlose betrugen im Geschaftsjahr 2024 rund 16,1 Mio. € (Vorjahr 28,5 Mio. €)
nach Abzug der Strom- bzw. Erdgassteuer. Sie lagen damit um 12,5 Mio. € unter dem Vor-
jahr. Zur riicklaufigen Entwicklung haben beide Sparten beigetragen.
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Im Stromvertrieb setzte die WVG 24,4 Mio. kWh (Vorjahr 26,6 Mio. kWh) ab. Damit ist die
Absatzmenge rd. 2,2 Mio. KWh geringer im Vergleich zum Vorjahr ausgefallen. Im Gasver-
trieb hat die WVG 81,8 Mio. kWh abgesetzt (Vorjahr 94,6 Mio. kWh). Damit ist der Absatz
um gut 12,8 Mio. kWh geringer ausgefallen. Der deutliche Riickgang ist zum einen auf
Kundenverlusten, zum Anderen auf einer im Jahresdurchschnitt warmeren Witterung und
dem Sparverhalten zurlickzufiihrten. Schwankungen in den Absatzmengen wirken sich auf-
grund der ungulnstigen Preisverhaltnisse nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit aus. Der kurz-
fristige Zukauf von Erdgasmengen bei Uberschreitung des geplanten Gasbedarfs ist nor-
malerweise mit hohen Preisen je Einheit verbunden, wahrend der Verkauf von Ubermen-
gen zurlick in den Markt regelmaflig nur zu erheblich unter den Einstandspreisen liegenden
Betragen maoglich ist.

Die WVG erzielte fir das Geschaftsjahr 2024 einen Jahresiiberschuss in Hohe von

985,0 T€. Das Ergebnis liegt damit Giber dem Planansatz in Hohe von 805,3 T€. Entschei-
dend fur die Entwicklung der Jahresergebnis, bei erheblichen Kundenriickgang, ist eine ho-
here Rohmarge von rd. 5 % zum Vorjahr, Reduzierung des Personalaufwandes um rd.

74 T€ und Sonstige betriebliche Aufwendungen um rd. 876 T€ zum Vorjahr.

Im Geschéftsjahr 2024 erzielte die WVG ein Ergebnis vor Steuern von 1.354.563,84 EUR
und ein Ergebnis nach Steuern von 985.013,89 EUR

7. Kennzahlentibersicht

Kennzahl Wert

Ergebnis vor Steuern 1.355 TEUR

Ergebnis nach Steuern 985 TEUR

Bilanzsumme 8.174 TEUR

Stammkapital 750 TEUR
8. Ausblick

Fir das Jahr 2025 plant die WVG den Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere durch
die Griindung einer Projektgesellschaft ,Warstein Wind“, sowie Investitionen in Digitalisie-
rung und Kundenservices. Das Jahresergebnis 2025 ist mit 650 T€, das das Jahres 2026
mit 782 T€ geplant.

9. Kundenstruktur

Die WVG versorgt rund 12.000 Kunden in der Region Warstein mit Strom und Gas. Die
Nachfrage nach Energiedienstleistungen wie Photovoltaik, Warmepumpen und Ladelésun-
gen fiir Elektromobilitat nimmt stetig zu.
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10. Chancen- und Risikobericht

Die Herausforderungen beim Strom- und Erdgasvertrieb sind wie bereits im Jahr 2023 his-
torisch groB, aber leistbar. Die Markt- und Beschaffungslage ist sehr anspruchsvoll. Im Vor-
dergrund steht fir die Folgejahre die preisseitig tragbare Versorgung der Kunden mit Strom
und Energie.

Im Laufe des Jahres 2024 sind die Preise an den Energiemarkten wieder stark zuriickge-
gangen. Allerdings haben diese nicht wieder das Niveau von vor dem Beginn des Ukraine-
krieges erreicht. Von einer Stabilisierung kann nicht zwingend ausgegangen werden. Die
Kriegshandlungen mitten in Europa halten unverandert an und weltweit weiten sich die krie-
gerischen Unruheherde aus, die starken Einfluss auf das Geschehen an den Weltmarkten
haben. Damit wird deutlich, dass samtliche Geschaftsverlaufsannahmen auf einer fragilen
Ausgangslage basieren. Die Marktpreisentwicklungen sind abhangig von politischen, wirt-
schaftlichen und sonstigen Einfliissen und damit nur eingeschrankt prognostizierbar. Die
Konjunkturentwicklung und das voraussichtliche Verbrauchsverhalten und auch die Wech-
selbereitschaft der Kunden bleibt schwer vorhersehbar. Diese Unsicherheiten gilt es des-
halb, in einem standigen Monitoring-Prozess zu Uberwachen.

Dennoch haben die WVG Warsteiner Verbundgesellschaft mbH als Folge der Beruhigung
der Energiemarkte, insbesondere des Wegfalls der hochvolatilen Preisentwicklungen, ihre
Vertriebstatigkeiten im SLP- und RLM.Bereich wieder aufgenommen, mit dem Ziel, Kun-
denrickgange entsprechend entgegenzuwirken und weiter auszubauen.

Mit der zugrundeliegenden Beschaffungsstrategie und dem neu eingefiihrten Beschaf-
fungsleitfaden mit dem dazugehorigen Beschaffungskomitee sollen durch langfristige, vo-
rausschauende physikalische und finanzielle Handlungen mogliche Extrempreisentwicklun-
gen abgefedert und soweit wie moglich Planungssicherheit erlangt werden.

Ein kalkulatorisches Risiko im externen Strom- und Erdgasgeschaft liegt in der Berlicksich-
tigung der Netzentgelte, die anderen Netzbetreibern zu vergiten sind. Diese Netzentgelte
liegen erst zum Ende des Planungsprozesses vor. Demgegeniiber sind die Umlagen-Be-
lastungen weitestgehend gut

prognostizierbar.

Durch regelmaRige Analysen und Verprobungen wird sichergestellt, dass sich Absatz- und
Einsatzmengen entsprechen. Insbesondere Anderungen im Abnahmeverhalten der Kunden
kénnen aber zu Uber- oder Unterdeckungen in der Strom- und Erdgasbeschaffung fiihren.
Daruber hinaus wird auch das Abnahmeverhalten der Bestandskunden mit den Ist-Ver-
brauchen routinemanig verprobt.

Die Marktpreisentwicklungen sind weiterhin stark abhangig von politischen, wirtschaftlichen
und sonstigen Einflissen und damit nur eingeschrankt prognostizierbar. Die Konjunkturent-
wicklung und das voraussichtliche Verbrauchsverhalten der Kunden bleibt schwer vorher-
sehbar.

Die kontinuierlich sich verandernde Gesetzeslage, vielfach getrieben durch die Ziele der
Energiewende, schafft die Notwendigkeit, sich durchgangig mit den geanderten Regelun-
gen auseinanderzusetzen. Dabei gilt es, die Chancen und Risiken zu bewerten, die sich
aus den neuen Regelungen flir das Bestandsgeschaft und zukilinftige Geschaftsmodelle er-
geben.
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11. Schlusswort

Die Warsteiner Verbundgesellschaft mbH blickt auf ein herausforderndes, aber erfolgrei-
ches Geschaftsjahr 2024 zuriick. Die energiewirtschaftlichen und regulatorischen Entwick-
lungen wurden aktiv analysiert und in die strategische Planung integriert. Mit dem Fokus
auf erneuerbare Energien, Digitalisierung und Kundennahe ist das Unternehmen gut aufge-
stellt, um auch zukiinftige Herausforderungen zu meistern und einen nachhaltigen Beitrag
zur regionalen Energieversorgung zu leisten.

Warstein, 07. November 2025

WVG - Warsteiner Verbundgesellschaft mbH

Geschaftsfiihrung — Christian Vol
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4. Ergebnisplanung

2026 2027 2028 2029 2030
1. Umsatzerlose 18.733,8 19.056,5 19.688,8 20.400,9 20.969,8
2. Sonst. betr. Ertrage 48,2 63,0 79,3 97,3 117,0
3. Materialaufwand
3.1 RHB-Stoffe 15.241,6 15.502,0 16.013,5 16.589,1 17.049,3
3.2.Fremdleistungen 1.405,8 1.426,2 1.468,2 1.514 4 1.553,9
16.647,5 16.928,2 17.481,7 18.103,5 18.603,2
4. Personalaufwand
4.1 Gehalter 620,7 596,7 614,6 633,1 652,1
4.2 Soziale Aufw. 130,3 125,3 129,1 132,9 136,9
751,0 722,0 743,7 766,0 789,0
5. Abschreibungen 123,5 129,0 117,5 123,0 128,5
6. Sonst. betr. Aufw. 523,9 531,3 541,6 552,2 562,9
7. Zinsen u. ahnl. Aufw. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Ergebnis vor
Steuern 736,1 808,9 883,5 953,4 1.003,2
9. Steuern v. E.u.E. 228,2 250,8 273,9 295,6 311,0
10. Jahreslberschuss 507,9 558,2 609,6 657,9 692,2
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Warstein Wind GmbH

Die Gesellschaft wurde in 2025 gegrindet.

Es liegen noch keine Jahresabschlussdaten vor.
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Warstein Wind GmbH

Ergebnisplanung

GuV 2026 2027
Umzatzerlose 0 1.530.604
Aufwendungen fur bezogene Leistungen 253.975 472933
Personalaufwand &0.500 B62.315
Abschreibungen 0 0
Sonst. betr. Aufwendungen 457.695 111.954
Zinsen 52.065 52.065
Ergebnis vor Steuern -824.235 1.281.2597
Verlustvortrag -824.235 457.062
Steuern 0 137.119
Jahresuberschuss -824.235 1.144179
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Arnsberger Erneuerbare Energien GmbH

Die Gesellschaft wurde in 2025 gegrtindet.

Es liegen noch keine Jahresabschlussdaten vor.
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Wirtschaftsplanung Arnsberger Erneuerbare Energien GmbH

Erfolgsplanung

Umsatzerlos

Materialaufwand
Personalaufwand

sonstige betriebl. Aufwendungen

Ergebnis vor Steuern
Ertragssteuern
Jahresiiberschuss

2026 2027 2028 2029
Plan Plan Plan Plan

€ € € €

0 0 0 0
-37.872 -38.152 -38.439 -38.733
-17.481 -17.481 -17.481 -17.481
-1.500 -1.500 -1.500 -1.500
-56.853 -57.133 -57.420 -57.714
0 0 0 0
-56.853 -57.133 -57.420 -57.714
2026 2027 2028 2029
Plan Plan Plan Plan
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	I. ERLÄUTERUNGEN  ZUR  BILANZ  ZUM  31. DEZEMBER  2024
	a) Aktivseite
	A. Anlagevermögen
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände  196.233,00 €
	II. Sachanlagen  58.932.308,99 €
	III. Finanzanlagen
	Beteiligungen  377.301,84 €


	B. Umlaufvermögen
	I. Vorräte
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  501.480,42 €

	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  1.225.964,58 €
	2. Forderungen gegen Gesellschafter  1.355.988,87 €
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  333.763,48 €
	4. sonstige Vermögensgegenstände  152.564,76 €

	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  5.379.225,71 €

	C. Rechnungsabgrenzungsposten  39.051,62 €

	b) Passivseite
	A. Eigenkapital
	I. Gezeichnetes Kapital  25.000,00 €
	II. Kapitalrücklage  10.738.444,95 €
	III. Verlustvortrag  403.565,98 €
	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)  - 285.930,33 €

	B. Empfangene Ertragszuschüsse  3.618.467,98 €
	C. Rückstellungen
	1. Steuerrückstellungen  95.927,91 €
	2. sonstige Rückstellungen  993.894,93 €

	D. Verbindlichkeiten
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  36.752.765,11 €
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  881.494,75 €
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  12.212.685,86 €
	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  91.916,67 €
	5. sonstige Verbindlichkeiten  3.750.980,38 €

	E. Rechnungsabgrenzungsposten  21.801,04 €


	II. ERLÄUTERUNGEN  ZUR  GEWINN-  UND  VERLUSTRECHNUNG  FÜR  DIE  ZEIT  VOM  1.  JANUAR  BIS  31.  DEZEMBER  2024
	1. Umsatzerlöse  24.720.634,32 €
	2. andere aktivierte Eigenleistungen  490.450,11 €
	3. sonstige betriebliche Erträge  67.210,75 €
	4. Materialaufwand:
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  2.850.148,66 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  11.106.285,86 €

	5. Personalaufwand:
	a) Löhne und Gehälter  3.643.088,17 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  728.670,68 €

	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  2.864.881,51 €
	7. sonstige betriebliche Aufwendungen  2.630.509,12 €
	8. Erträge aus Beteiligungen  294.500,00 €
	9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  10.696,88 €
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  1.147.135,42 €
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  234.232,88 €
	12. Ergebnis nach Steuern  -244.200,24 €
	13. sonstige Steuern  41.730,09 €
	14. außerordentliche Aufwendungen  622.740,00 €
	15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)  - 285.930,33 €


	05 Rechtliche Verhältnisse 2024 SWA20250606 1045
	Rechtliche Verhältnisse
	Wichtige Verträge

	06 Fragenkatalog 2024 SWA20250606 1100
	Fragenkreis 1:
	Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge
	(a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie...
	(b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?
	(c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?
	(d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung au...


	Fragenkreis 2:
	Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen
	(a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?
	(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?
	(c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?
	(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein...
	(e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?


	Fragenkreis 3:
	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
	(a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?
	(b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
	(c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?
	(d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?
	(e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?
	(f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?
	(g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?
	(h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?


	Fragenkreis 4:
	Risikofrüherkennungssystem
	(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?
	(b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?
	(c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
	(d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?


	Fragenkreis 5:
	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate
	(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
	(b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
	(c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
	(d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
	(e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
	(f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?


	Fragenkreis 6:
	Interne Revision

	Fragenkreis 7:
	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
	(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?
	(b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?
	(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?
	(d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?


	Fragenkreis 8:
	Durchführung von Investitionen
	(a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?
	(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?
	(c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?
	(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
	(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?


	Fragenkreis 9:
	Vergaberegelungen
	(a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, EU-Regelungen) ergeben?
	(b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?


	Fragenkreis 10:
	Berichterstattung an das Überwachungsorgan
	(a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?
	(b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?
	(c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche ...
	(d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?
	(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?
	(f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?
	(g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?


	Fragenkreis 11:
	Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven
	(a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?
	(b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?
	(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?


	Fragenkreis 12:
	Finanzierung
	(a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?
	(b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?
	(c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?


	Fragenkreis 13:
	Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung
	(a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?
	(b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?


	Fragenkreis 14:
	Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
	(a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?
	(b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?
	(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?
	(d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?


	Fragenkreis 15:
	Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen
	(a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?
	(b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?


	Fragenkreis 16:
	Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage
	(a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
	(b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?
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	Anhang zum 31.12.2024 unterschrieben
	Lagebericht 2024 unterschrieben
	03 BV NEU NASS 2024
	Bestätigungsvermerk  DES  unabhängigen  Abschlussprüfers

	04 Rechtliche Verhältnisse 2024 NASS 20250808 1400
	Rechtliche Verhältnisse
	Wichtige Verträge

	05 Fragenkatalog 2024 NASS 20250708 1515
	Fragenkreis 1:
	Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge
	(a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie...
	(b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?
	(c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?
	(d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung au...


	Fragenkreis 2:
	Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen
	(a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?
	(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?
	(c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?
	(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein...
	(e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?


	Fragenkreis 3:
	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
	(a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?
	(b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
	(c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?
	(d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?
	(e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?
	(f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?
	(g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?
	(h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?


	Fragenkreis 4:
	Risikofrüherkennungssystem
	(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?
	(b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?
	(c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
	(d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?


	Fragenkreis 5:
	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

	Fragenkreis 6:
	Interne Revision

	Fragenkreis 7:
	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
	(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?
	(b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?
	(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?
	(d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?


	Fragenkreis 8:
	Durchführung von Investitionen
	(a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?
	(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?
	(c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?
	(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
	(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?


	Fragenkreis 9:
	Vergaberegelungen
	(a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, EU-Regelungen) ergeben?
	(b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?


	Fragenkreis 10:
	Berichterstattung an das Überwachungsorgan
	(a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?
	(b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?
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	(b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?
	(c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?


	Fragenkreis 13:
	Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung
	(a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?
	(b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?


	Fragenkreis 14:
	Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
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